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#ST# 11323 Botschaft
des Bundesrates an die Bundesversammlung

über die Genehmigung der Abkommen zwischen
der Schweiz und den Europäischen Gemeinschaften

(Vom 16. August 1972)

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren.

Wir beehren uns, Ihnen die Abkommen mit der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) einerseits und den Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) anderseits zur Genehmigung zu unter-
breiten1'. Die Abkommen wurden am 22. Juli 1972 in Brüssel unterzeichnet.
Ferner unterbreiten wir Ihnen die Zusatzabkommen über die Geltung der ge-
nannten beiden Abkommen für das Fürstentum Liechtenstein zur Genehmigung.
Gleichzeitig ersuchen wir Sie, uns zu einer Abweichung vom EFTA-Übereinkom-
men zu ermächtigen und damit einer Abkürzung der Kündigungsfrist für Däne-
mark und Norwegen zuzustimmen. Schliesslich beantragen wir Ihnen die Geneh-
migung des am 20. Juli 1972 unterzeichneten Ergänzenden Abkommens zu dem
1967 im Rahmen der Kennedy-Runde abgeschlossenen Uhrenabkommen.

Wir haben in den vergangenen Jahren die eidgenössischen Räte laufend über
die Haltung der Schweiz gegenüber der europäischen Integration informiert. Dies
geschah u. a. durch verschiedene Botschaften (z. B. zum EFTA-Übereinkommen
[BEI 1960 l 841], zur Kennedy-Runde [BB11967II 605]), durch die Halbjahresbe-
richte über die wirtschaftlichen Massnahmen gegenüber dem Ausland2' und
namentlich auch durch den ausführlichen Bericht über «Die Entwicklung der
europäischen Integrationsbestrebungen und die Haltung der Schweiz» vom
l I.August 1971 (BB1 1971 II 647). Den Umständen entsprechend wird das
Schwergewicht dieser Botschaft auf der Schilderung des Verhandlungsablaufs, der
Erläuterung des Abkommensinhalts und der Würdigung seiner mutmasslichen
Auswirkungen liegen.

!' Die Gründe dafür, dass zwei separate Abkommen abgeschlossen worden sind, sind in
Kapitel II B 8 dargelegt. Wo nichts anderes vermerkt ist, wird im folgenden die Be-
zeichnung «das Abkommen» für das Abkommen mit der EWG verwendet.

2> Z.B. 82. Bericht: BB11971 I 45; 83. Bericht: BB1 1971 II 63l; 84. Bericht: BB1 1972 I
235; 85. Bericht: BEI 1972II 278.
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I. Einleitung

A. Übersicht

Das am 22. Juli 1972 unterzeichnete Abkommen schafft eine Freihandels-
zone für den Austausch von industriellen Erzeugnissen zwischen der Schweiz und
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Ähnliche Abkommen hat die
Gemeinschaft auch mit den übrigen Mitgliedstaaten oder assoziierten Staaten der
EFTA abgeschlossen, die aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht in
der Lage waren, den Europäischen Gemeinschaften als Mitglieder beizutreten
(Finnland1', Island, Österreich, Portugal und Schweden). Die sechs Abkommen
sollen am 1. Januar 1973, gleichzeitig mit den Verträgen über den Beitritt der drei
EFTA-Staaten Grossbritannien, Dänemark und Norwegen sowie Irlands zu den
Europäischen Gemeinschaften in Kraft treten.

Diese Gleichzeitigkeit ist Ausdruck des Willens aller Beteiligten, die Spal-
tung Westeuropas in zwei Integrationsgruppierungen im Rahmen einer Gesamt-
lösung zu überwinden. Die durch das Abkommen verkörperte besondere Form
der Beteiligung an den europäischen Integrationsbestrebungen gestattet es der
Schweiz, ihre politische und aussenwirtschaftliche Handlungsfreiheit als neutraler
Staat zu wahren. Umgekehrt wird die Schweiz gegenüber dem sich bildenden
westeuropäischen Grossmarkt nicht in eine Aussenseiterstellung verwiesen, was
angesichts der engen wirtschaftlichen Verflechtung unseres Landes mit der euro-
päischen Umwelt ein erstrangiges Anliegen ist. Das Abkommen entspricht somit
der von der Schweiz seit den fünfziger Jahren verfolgten Politik einer Mittellö-
sung.

Das Abkommen sieht den Abbau der Industriezölle in fünf Stufen bis zum
1. Juli 1977 vor. Für die Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie soll derjenige
Teil der Einfuhrbelastung abgebaut werden, der dem Schutz der industriellen
Verarbeitung entspricht. In den Genuss der Zollfreiheit gelangen die Erzeugnisse,
die den schweizerischen Ursprung nach Massgabe einer besonderen Ursprungsde-
finition besitzen. Für einzelne, besonders empfindliche Erzeugnisse, namentlich
für Papier, ist eine verlängerte Übergangsfrist vorgesehen. Durch den gleichzeiti-
gen Abschluss eines Abkommens mit den Mitgliedstaaten der Montanunion
(EGKS) wird der Freihandel auch auf Kohle und Stahl ausgedehnt.

Nicht dem Freihandel unterstellt sind die landwirtschaftlichen Erzeugnisse.
Die Unterschiede in der Landwirtschaftspolitik beider Partner würden dies nicht
zulassen. Hingegen wurden in Ergänzung der Freihandelsregelung sowohl von
der EWG wie der Schweiz für einige landwirtschaftliche Erzeugnisse Einfuhrer-
leichterungen zugestanden oder konsolidiert, die keine Auswirkungen auf die
bäuerliche Einkommensbildung haben sollten.

Das gute Funktionieren des Freihandels wird durch Wettbewerbsregeln und
durch die Einsetzung eines Gemischten Ausschusses sichergestellt, in dem alle das

!' Finnland hat infolge des Regierungswechsels das Abkommen lediglich paraphiert und
noch nicht unterzeichnet.
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Abkommen im weiteren Sinne betreffenden Angelegenheiten zwischen der
Schweiz und der EWG besprochen werden können. Für den Fall von Störungen
des Freihandels sind Schutzklauseln vorgesehen.

Trotz seines beschränkten Inhalts wird das Abkommen eine dauerhafte
Grundlage für die Beziehungen der Schweiz zu den Europäischen Gemeinschaf-
ten bilden können. Ausserdem wird die Möglichkeit eröffnet, in Zukunft die
Zusammenarbeit im gegenseitigen Einvernehmen auch auf Gebiete auszudehnen,
die vom vorliegenden Abkommen nicht erfasst werden. Hierfür werden jedoch
neue Vereinbarungen erforderlich sein.

Das vorliegende Abkommen entspricht sowohl im Grundsätzlichen wie in
der Ausgestaltung der Einzelheiten m weitgehendem Mass den Erwartungen der
Schweiz. Es wahrt ebenso die Interessen der EWG und darf daher als wirtschaft-
lich ausgewogen betrachtet werden. Das Abkommen stellt eine dauerhafte Ver-
bindung mit den Europäischen Gemeinschaften her und bedeutet einen wichtigen
Schritt in unserem traditionellen Bemühen, ari der Integration unseres Kontinents
mitzuarbeiten, soweit wir hierzu unter Wahrung der direkten Demokratie, der
parlamentarischen Befugnisse und der neutralen Aussenpolitik in der Lage sind.

Wir empfehlen den eidgenössischen Räten, die Abkommen zu genehmigen.
Wir sind der Auffassung, dass angesichts ihrer Dauerhaftigkeit und Bedeutung
die Unterstellung unter das obligatorische Referendum, die nach der heutigen
Rechtslage zwar nicht erforderlich w äre. gerechtfertigt erscheint.

B. Die europäische Integration und die Schweiz

Im Rückblick auf die Nachkriegszeit erscheinen die Bemühungen um einen
engeren Zusammenschluss der europäischen Völker vor allem als ein Versuch,
den machtpolitischen Gegensätzen der europäischen Nationalstaaten, die in die-
sem Jahrhundert zu zwei Weltkriegen geführt haben, ein neues Leitbild der Ver-
söhnung und der Zusammengehörigkeit entgegenzustellen.

Andere Motive traten hinzu • Nur durch enge wirtschaftliche Zusammenar-
beit konnte man in der unmittelbaren Nachkriegszeit hoffen, die gewaltige Auf-
gabe des Wiederaufbaus der durch den Krieg weitgehend zerstörten oder doch
gelähmten europäischen Wirtschaft zu bewältigen. Die amerikanische Regierung
machte übrigens eine solche Zusammenarbeit zur Voraussetzung ihrer Finanz-
hilfe (Marshall-Plan). Vielen Europäern schien es auch, dass es ohne eine enge
politische Solidarität nicht möglich sein werde, der inneren und äusseren Bedro-
hung der freiheitlich-demokratischen Lebens- und Staatsform in Westeuropa
Schach zu bieten. In der Folge setzte sich zudem immer stärker die Auffassung
durch, dass die europäischen Staaten nur durch einen engen Zusammenschluss
hoffen konnten, auf der Bühne der Weltpolitik wieder das Geweht und die Stimme
zu erlangen, die den weltweiten Interessen dieses Kontinents angemessen sind.
Und schliesslich lieferte die vor allem in den sechziger Jahren rasch sichtbarer und
spürbarer werdende Interdependenz der Staaten, beispielsweise in währungspoliti-
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scher, konjunkturpolitischer, energiepolitischer oder forschungspolitischer Hin-
sicht, und die Furcht vor einem Rückstand gegenüber den aussereuropäischen
Industriemächten («technological gap») neue Impulse für eine engere Koopera-
tion, Koordination und Integration in Europa.

Die Wege, welche die europäische Zusammenarbeit seit dem Kriegsende
eingeschlagen hat, waren alles andere als gradlinig. Es erwies sich, dass viele der
hohen Ziele, wenn überhaupt, bloss in mühsamer Kleinarbeit ihrer Verwirkli-
chung näher gebracht werden konnten. Entgegen den Hoffnungen der Verfechter
einer politischen Einigung Europas entwickelten die europäischen Staaten wie-
derum ein ausgeprägtes Gefühl für ihre nationale Eigenständigkeit und übertru-
gen eigene Befugnisse nur ungern, in kleinen Stücken und unter dem Druck von
Sachzwängen auf internationale Organe.

Die Methoden der europäischen Zusammenarbeit waren und sind vielgestal-
tig. In der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC)
und ihrer Nachfolgerin, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), im Europarat und in der Europäischen Freihandelsas-
soziation (EFTA) herrschte die Methode der klassischen zwischenstaatlichen Zu-
sammenarbeit vor. Diese Methode hat auf vielen Gebieten durchaus bemerkens-
werte Ergebnisse gezeitigt. Ihre Möglichkeiten sind auch heute sicher noch nicht
voll ausgeschöpft. Die Schweiz hat diesen Organisationen ihre aktive Unterstüt-
zung und Mitarbeit geliehen. Seine Wirtschaftsstruktur und traditionelle Weltof-
fenheit wiesen unserem Land in ganz natürlicher Weise den Weg einer engeren
Zusammenarbeit in Europa. Insbesondere darf hervorgehoben werden, dass die
Schweiz, namentlich durch die Person des damaligen Direktors der Handelsabtei-
lung und späteren Bundesrates, Dr. h. c. Hans Schaffner, zu den Gründern und
treibenden Kräften der EFTA gehörte.

Schwieriger war es für die Schweiz, als ständig neutrales Land ihr Verhältnis
zu den drei Europäischen Gemeinschaften (EG), namentlich der 1957 gegründe-
ten EWG, zu finden. Typisch für die gemeinschaftliche Form der Integration ist die
Durchführung von gemeinsamen Politiken durch Gemeinschaftsorgane, deren
Beschlüsse unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten. Als fernes Endziel erscheint
eine noch zu bestimmende Form der politischen Union. Die Gemeinschaften
haben ihre ersten Ziele, die Zollunion, die gemeinsame Agrarpolitik, die Freizü-
gigkeit der Arbeitskräfte, die Angleichung zahlreicher Elemente ihrer Gesetzge-
bung, z. B. in bezug auf die Warenbesteuerung, erreicht. In einem auf zehn
Staaten erweiterten Rahmen werden sie in den kommenden Jahren den schwieri-
gen Versuch der schrittweisen Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungs-
union unternehmen. Als Handelsmacht erster Grosse muss die EWG ferner ihr
Verhältnis zur übrigen Welt gestalten, zu den überseeischen Industrieländern, zu
den Oststaaten, den Entwicklungsländern, dem Mittelmeerraum, aber auch zu
den industrialisierten Nachbarstaaten in Westeuropa.

Die Gemeinschaft hat stets, namentlich im Vorfeld der Erweiterungsver-
handlungen, bekräftigt, dass ein Beitritt die Bereitschaft zur uneingeschränkten
Übernahme der Gemeinschaftsverträge, einschliesslich der politischen Zielsetzun-
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gen, des bis heute erlassenen Gemeinschaftsrechts wie auch der bereits festgeleg-
ten Zukunftspläne voraussetzt. Wir waren nicht bereit, eine Regelung auf dieser
Grundlage ins Auge zu fassen. Die Gründe sind bekannt: Die Weiterführung
einer glaubwürdigen und berechenbaren Neutralitätspolitik, die Sorge um die
Erhaltung unserer innerstaatlichen Struktur, die Unvereinbarkeit mancher fest-
verankerter Elemente der schweizerischen Wirtschaftspolitik, z. B. im Bereich der
Landwirtschaft oder des Arbeitsmarktes, mit den in der EWG geltenden Bestim-
mungen würden wesentliche Vorbehalte erforderlich machen, die für die Gemein-
schaft nicht annehmbar gewesen wären.

Anderseits wäre ein Verharren in einer Aussenseiterstellung wenig sinnvoll
und für ein wirtschaftlich mit dem europäischen Raum so eng verbundenes Land
wie die Schweiz auf die Dauer schwer zu ertragen. Die Schweiz hat daher von
Anfang an eine mittlere Lösung zwischen Beitritt und Abseitsstehen angestrebt.

Für die Gemeinschaft galt es, für die Beseitigung der Handelsschranken
gegenüber den nicht beitretenden EFTA-Staaten eine geeignete Form zu finden.
Die Verwirklichung dieser Aufgabe, wie übrigens auch die Aufnahme neuer Mit-
gliedstaaten, setzte einen recht hohen Grad der inneren Konsolidierung der Ge-
meinschaft voraus, den sie in den ersten Jahren ihres Bestehens noch nicht erlangt
hatte. Mit dem Abschluss der Beitrittsverträge und der Freihandelsabkommen ist
das von der Schweiz seit Jahren mit Geduld und Beharrlichkeit verfolgte Ziel,
einen grossen Freihandelsraum in Europa zu schaffen, erreicht. In diesem Rahmen
gibt das vorliegende Abkommen unseren Beziehungen zur erweiterten Gemein-
schaft eine tragfähige und dauerhafte Grundlage. Es sei beigefügt, dass mit dem
Abschluss dieses Abkommens unser nie offiziell zurückgezogenes Verhandlungs-
gesuch von 1961 gegenstandslos geworden ist.

C. Die Beziehungen zwischen der Schweiz
und den Europäischen Gemeinschaften von 1951 his 1969

In unserem Bericht über «Die Entwicklung der europäischen Integrationsbe-
strebungen und die Haltung der Schweiz» (BB1 1971 II 647) findet sich eine
ausführliche Darstellung der Etappen der wirtschaftlichen Organisation Europas.
Die nachstehende Übersicht ist somit bloss eine Rekapitulation.

18. April 1951

Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, die Nieder-
lande und Luxemburg unterzeichnen den Vertrag von Paris, der die Europäische
Gemeinschaf t für Kohle und Stahl (EGKS oder Montanunion) begründet.

April 1953

Der Bundesrat akkreditiert eine schweizerische Delegation bei der Hohen
Behörde der EGKS in Luxemburg.
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7. Mai 1956

Die Schweiz und die Hohe Behörde unterzeichnen ein Konsultationsabkom-
menl\ Die Montanunion verpflichtet sich darin zur Konsultation der Schweiz,
bevor sie in einer ernsten Mangellage Massnahmen ergreift, welche schweizeri-
sche Interessen im Bereich der Versorgung mit Kohle und Stahl beeinträchtigen
könnten.

28. Juli 1956

Die Schweiz und die EGKS schliessen ein Abkommen über den Transit von
Montangütern2} per Eisenbahn, das insbesondere die Einführung sogenannter
direkter internationaler Tarife vorsieht und eine gemischte Transportkommission
Schweiz-EGKS einsetzt.

25. März 1957

Die sechs EGKS-Mitgliedstaaten gründen durch die Verträge von Rom die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomenergiege-
meinschaft (EURATOM).

1957/58

Im Rahmen der 1948 geschaffenen und damals 17 Staaten umfassenden
OEEC finden Verhandlungen über eine grosse europäische Freihandelszone für
Industrieerzeugnisse statt, die alle OEEC-Mitglieder umfassen und deren Kern die
Zollunion der EWG-Staaten bilden soll. Bereits an der Ministertagung der OEEC
vom Februar 1956 hatte die Schweiz vorgeschlagen, dass wenigstens die von den
Sechs beabsichtigten ersten Zollsenkungen von allen OEEC-Staaten gemeinsam
und auf der Basis der Meistbegünstigung durchgeführt werden. Einer britischen
Anregung folgend beschloss der OEEC-Ministerrat im Juli 1956, die Schaffung
einer multilateralen Assoziation zwischen der geplanten Zollunion der Sechs und
den übrigen OEEC-Staaten in der Form einer Freihandelszone zu prüfen.

4. Januar 1960

Nach dem Scheitern der Verhandlungen in der OEEC über die Schaffung
einer grossen Freihandelszone entschliessen sich sieben der OEEC-Länder (Däne-
mark, Grossbritannien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und die
Schweiz), den Freihandelszonengedanken im kleineren Kreise zu verwirklichen
und unterzeichnen das Übereinkommen zur Errichtung der Europäischen Freihan-
delsassoziation (EFTA) (AS 1960 590). Damit soll nicht nur ein Ausgleich für die
zollpolitische Benachteiligung auf den EWG-Märkten, sondern durch den mit der
EWG parallel geschalteten stufenweisen Abbau der Handelsschranken auch die

!> Konsultationsabkornmen vom 7. Mai 1956 zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
in Kraft getreten am 26. Januar 1957 (BEI 1956II372; AS 1957 71).

2> Abkommen vom 28. Juli 1956 über die Einführung direkter internationaler Eisenbahn-
tarife im Verkehr mit Kohle und Stahl im Durchgang durch das schweizerische Gebiet,
in Kraft getreten am l. Juli 1957 (BB11956II 375 ; AS 1957 381).
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Grandlage für eine spätere Überwindung der wirtschaftlichen Spaltung West-
europas geschaffen werden. Im März 1961 schliessen die EFTA-Staaten ein Asso-
ziierungsabkommen mit Finnland, das diesem materiell weitgehend die Stellung
eines Vollmitgliedes einräumt.

7967

Grossbritannien beantragt die Eröffnung von Verhandlungen über einen
Beitritt zur EWG. Die EFTA-Staaten Dänemark und Norwegen sowie das Nicht-
EFTA-Mitglied Irland schliessen sich diesem Antrag an. Die an einer europäi-
schen Gesamtlösung interessierten neutralen Staaten Österreich, Schweden und
die Schweiz, für die aus neutralitätspolitischen Gründen ein Beitritt zur EWG
nicht in Frage kommt, streben eine besondere Form der Verbindung mit der
Gemeinschaft auf der Grundlage des die Assoziierung regelnden Artikels 238 des
EWG-Vertrags an.

15. Dezember 1961

Die Schweiz richtet ein Verhandlungsgesuch an die EWG, das von einer
schweizerischen Delegation unter der Leitung der Bundesräte F. T. Wahlen und
H. Schaffner am 24. September 1962 in Brüssel vor den Ministem der Sechs
erläutert wird.

Januar 1963

Nach dem Einspruch Präsident de Gaulles gilt der erste britische Beitritts-
versuch zur EWG vorläufig als gescheitert. Da die Schweiz ihre Verhandlungsbe-
reitschaft den Umständen gemäss im Hinblick auf eine Verbindung mit einer
erweiterten EWG formuliert hatte, kommt es zu keinen Verhandlungen mit Brüs-
sel.

Ende 1966

Mit dem Inkrafttreten der letzten Zollabbaustufe ist die Freihandelszone der
EFTA nach sechseinhalb Jahren - d. h. drei Jahre früher als ursprünglich geplant
- vollendet. In der EWG wird der freie Warenverkehr am 1. Juli 1968 verwirk-
licht.

Mai 1967

Grossbritannien richtet gleichzeitig mit Dänemark, Norwegen und Irland
ein neues Beitrittsgesuch an die EWG. Der schweizerische Bundesrat betrachtet
die Voraussetzungen für einen erfolgreichen neuen Verhandlungsversuch noch
nicht als erfüllt. Er erklärt jedoch am 27. Juni 1967 im Nationalrat, das Verhand-
lungsgesuch vom 15. Dezember 1961 sei bewusst pendent gehalten worden und
die Schweiz verfolge weiter das Ziel einer neutralitätskonformen Beteiligung an
einem grossen europäischen Markt. Diese Bestätigung der schweizerischen Ver-
handlungsbereitschaft wird den EWG-Staaten und -Organen zur Kenntnis ge-
bracht und in der Stellungnahme der EG-Kommission vom 29. September 1967
zur Frage der Erweiterung der Gemeinschaften entsprechend registriert. In der
Folge ist auch dem zweiten britischen Beitrittsversuch kein Erfolg beschieden.
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1963-1967

Der Abschluss der als Kennedy-Runde bezeichneten Verhandlungen im Rah-
men des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) ermöglicht es, die
Folgen der fortbestehenden Spaltung Westeuropas in zwei Integrationsgruppie-
rungen wesentlich zu mildern. Bereits in der Dillon-Runde von 1962 hat die
Schweiz durch ein Zollabkommen^ vom 26. Juni 1962 mit der EWG für die sie
interessierenden Produkte beschränkte Zollsenkungen erzielt. In der Kennedy-
Runde gelingt es nicht nur, wesentliche Zollkonzessionen2'* auszutauschen, son-
dern auch durch verschiedene besondere Vereinbarungen mit der EWG eine
Reihe von bilateralen Problemen zwischen der Schweiz und den EWG-Staaten zu
lösen. So kann die Schweiz mit der Gemeinschaft befriedigende Abmachungen
über wichtige landwirtschaftliche Exporte^ (Milchprodukte und Vieh) treffen.
Ferner wird zwischen der Schweiz und der EWG ein Vhrenabkommen^ abge-
schlossen, das u. a. eine beidseitige SOprozentige Zollsenkung bis zum 1. Januar
1970 vorsieht

1968

Angesichts der anhaltenden Uneinigkeit der EWG-Staaten in der Erweite-
rungsfrage arbeiten verschiedene Regierungen Vorschläge für Interimslösungen
aus. Am weitesten gedeihen die Pläne für sogenannte handelspolitische Arrange-
ments. Im Hinblick auf eine spätere Gesamtlösung, jedoch ohne Herstellung einer
institutionellen Bindung zwischen der EWG und EFTA sollen die Folgen der
wirtschaftlichen Spaltung durch eine SOprozentige präferentielle Senkung der In-
dustriezölle gemildert werden. Die Schweiz, die auch an bescheidenen Fortschrit-
ten in den Annäherungsbemühungen interessiert ist, setzt sich aktiv für solche
Lösungen ein, vorausgesetzt, dass in späteren Stufen der Zollabbau zu Ende
geführt und damit den GATT-Vorschriften Genüge getan wird.

1969

Im Zusammenhang mit den Anregungen für Interimslösungen werden von
der EWG auch Vorschläge für eine Zusammenarbeit mit den westeuropäischen
Nicht-Mitgliedstaaten auf den Gebieten der wissenschaftlichen und technischen
Forschung und der Patenterteilung gemacht. Die Schweiz nimmt entsprechende
Einladungen an und beteiligt sich in der Folge aktiv an den Verhandlungen.

i' Zollabkommen vom 26. Juni 1962 mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
durch Bundesratsbeschluss auf den 1. Januar 1963 in Kraft gesetzt (BEI 1962 II 517;
AS 1962 1639).

2> Vgl. Genfer Protokoll (1967) zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT)
vom 30. Juni 1967, abgeschlossen zwischen den Vertragsparteien des GATT; Liste LIX
mit den schweizerischen, Liste XL mit den Zollkonzessionen der EWG (BEI 1967 II
639; AS 1967 1721).

3> Vgl. die Briefwechsel Schweiz-EWG vom 29. Juni 1967 (BB1 1967 II 829; AS 1967
1947).

4> Abkommen vom 30. Juni 1967 betreffend die Erzeugnisse der Uhrenindustrie zwischen
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten (BB11967II824; AS 1967 1906).
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1. August 1969

Da mit der Verwirklichung der EWG-Zollunion am 1. Juli 1968 die nationa-
len Zolltarife durch den Gemeinsamen Aussenzoll ersetzt werden, wird es not-
wendig, mit der EWG eine Vereinbarung über den Textilveredelungsverkehr^ ab-
zuschliessen.

Parallel zu den Gesprächen und Verhandlungen über den Abschluss eines
Freihandelsabkommens, die im folgenden Kapitel dargestellt werden, schliesst
unser Land 1971/72 mit den EG zwei weitere Vereinbarungen:

22.123. November 1971

Im Rahmen der bereits genannten Europäischen Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Forschung (CO ST) kann eine erste
Serie von fünf Übereinkommen2' über konkrete Projekte unterzeichnet werden.

24. März 1972

Mit der Europäischen Investitionsbank wird eine Vereinbarung über deren
rechtliche und fiskalische Stellung in der Schweiz abgeschlossen. Den eidgenössi-
schen Räten wird dieser Vertrag in einer gesonderten Botschaft unterbreitet.

D. Die Entstehung der Abkommen

Ein geraffter Überblick über den Gang der Verhandlungen3) soll zeigen, wie
sich auf beiden Seiten im Laufe der Zeit die Vorstellungen klärten und wie es
schliesslich zur Wahl des relativ einfachen, im wesentlichen auf den industriellen
Freihandel beschränkten Abkommensmodells kam, das den Bedürfnissen beider
Seiten Rechnung zu tragen vermag.

1. Die Haager Gipfelkonferenz und die Suche nach einer Gesamtlösung

Der Rückblick kann mit der Haager Gipfelkonferenz vom L/2. Dezember
1969 beginnen, die den Weg für die bis dahin blockierte Erweiterung der Gemein-
schaften freigab. Die Staats- und Regierungschefs der sechs EG-Staaten beschlos-
sen, dem 1967 von vier Ländern (Grossbritannien, Irland, Dänemark und Norwe-
gen) eingereichten Gesuch um Eröffnung von Verhandlungen über den Beitritt zu
den Gemeinschaften grundsätzlich zuzustimmen und mit den Vorbereitungen
dieser Verhandlungen zu beginnen.

!' Vereinbarung vom 1. August 1969 zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft über den Textil-Veredelungsverkehr, in Kraft getreten am l. Sep-
tember 1969 (AS 1969 687).

-' Botschaft über die Mitwirkung der Schweiz an der europäischen Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Forschung (COST) (BB11972 I 165
1155).

3) Für Einzelheiten verweisen wir auf unsere halbjährliche Berichterstattung über die
wirtschaftlichen Massnahmen gegenüber dem Ausland.
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Gleichzeitig erklärten sie sich aber auch bereit, dem Problem der Auswir-
kungen dieser Erweiterung auf die nicht beitrittwilligen EFTA-Staaten Rechnung
zu tragen. Sie gaben deshalb ihrer Überzeugung Ausdruck, dass neben dem
Beitritt neuer Mitgliedstaaten und gleichzeitig mit diesem auch die Herstellung
besonderer Beziehungen zu den übrigen EFTA-Ländern wünschbar sei. Sie sahen
vor, mit diesen Ländern unmittelbar nach der Eröffnung der Beitrittsverhandlun-
gen Gespräche aufzunehmen.

Die Sechs anerkannten damit erstmals, dass irn Zusammenhang mit der
Erweiterung der EG eine Gesamtlösung anzustreben ist, die vermeidet, dass in-
folge des Austritts von drei Staaten aus der EFTA Handelsschranken, die bereits
beseitigt worden sind, wieder aufgebaut werden müssen. Der Beschluss der Sechs
stellte indessen nicht bloss eine Anerkennung des in der EFTA Geleisteten dar.
Darüber hinaus wurde auch dem Willen der neutralen EFTA-Staaten Rechnung
getragen, an ihrer Neutralitätspolitik festzuhalten, ein Wille, dem offenbar das
Interesse der EG-Staaten entspiicht, dass im Rahmen einer Politik der Entspan-
nung in Europa der Status dieser Länder ungeschmälert erhalten bleibt.

Mit dieser grundsätzlichen Absichtserklärung war jedoch über den Inhalt
dieser «besonderen Beziehungen» noch nichts entschieden. Vielmehr sah sich die
Gemeinschaft nunmehr vor die Aufgabe gestellt, das passende Abkommensmo-
dell zu entwicklen, wobei anfangs die Frage durchaus offen war, ob zwischen dem
einfachen Handelsvertrag auf Meistbegünstigungsbasis und einer Assoziierung
mit weitgehenden Harmonisierungen eine Form gefunden werden könnte, die den
besonderen Bedürfnissen der nicht beitrittwilligen Staaten Rechnung tragen
würde. Es setzte somit ein intensiver Dialog innerhalb der Gemeinschaft, zwi-
schen der Gemeinschaft und den betreffenden EFTA-Ländern wie auch innerhalb
der EFTA ein, der zu einer fortschreitenden Klärung der Möglichkeiten und
Grenzen der gewählten Formel führte.

In verfahrensmässiger Hinsicht wurde das auf Gleichzeitigkeit ausgerichtete
Vorgehen eingehalten, indem tatsächlich kurz vor der Eröffnung der Beitrittsver-
handlungen der Rat der EG am 8./9. Juni 1970 die Aufnahme von Erkundungsge-
sprächen mit den sechs nicht beitrittwilligen Staaten formell m Aussicht nahm.
Die betreffenden Länder wurden eingeladen, im Herbst an einem Treffen auf
Ministerebene ihre Vorstellungen über die zu schliessenden Abkommen vorzutra-
gen. Schon damals legte sich der Rat auf eine Anzahl von Grundsätzen fest, die
mit den Auffassungen der EFTA-Staaten weitgehend übereinstimmten. Es be-
stand somit ein offensichtlicher Parallelismus der Interessen und Konzeptionen :
Als Kern der besonderen Beziehungen wurde die vollständige Beseitigung der
Handelsschranken im Einklang mit den Vorschriften de§ GATT (Art. XXIV)
genannt. Diese Regelung sollte gleichzeitig mit der Erweiterung der EG in Kraft
treten. Überdies wurde eine Zusammenarbeit auf zusätzlichen Gebieten ins Auge
gefasst. Die Abkommen sollten jedoch die Beschlussfassungsautonomie, das
wirksame Funktionieren und die Zukunftsaussichten der erweiterten Gemein-
schaft nicht beeinträchtigen. Dem entsprach das Interesse der nicht beitrittwil-
ligen Länder, ihre Entscheidungsfreiheit zu wahren.



663

Nachdem am 30. Juni 1970 die Beitrittsverhandlungen in Luxemburg eröff-
net worden waren, i bestätigte der Schweizerische Bundesrat am 15. Juli 1970 in
einem Schreiben an den Ratspräsidenten die Bereitschaft der Schweiz zur Eröff-
nung von Erkundungsgesprächen im Sinne der Beschlüsse der Haager Gipfelkon-
ferenz.

2. Die Erkundungsgespräche

Am 10. November 1970 erläuterte eine von den Bundesräten E. Brugger und
P. Graber geleitete Delegation an einem Treffen mit den Aussenministern der
sechs EG-Staaten in einer Eröffnungserklärung^ den Standpunkt der Schweiz.
Kernstück dieser Ausführungen war die Annahme der von der Haager Konferenz
ausgesprochenen Offerte zur Herstellung besonderer Beziehungen mit der erwei-
terten EWG. In der Erklärung wurde namentlich dargelegt, dass die Schweiz eine
mittlere Lösung zwischen dem Beitritt und dem Verzicht auf eine vertragliche
Bindung mit der EWG deshalb anstrebt, weil sie einerseits als wirtschaftlich
hochentwickeltes und mit den europäischen Nachbarländern eng verflochtenes
Land ein ausgeprägtes Interesse an einer Beseitigung der Handelsschranken und
an wirtschaftlicher Zusammenarbeit hat, anderseits jedoch als dauernd neutrales
Land ihre Autonomie und namentlich auch ihre handelspolitische Bewegungsfrei-
heit gegenüber Drittstaaten bewahren muss. In der Erklärung wurde betont, dass
die Schweiz im Rahmen dieser Formel der besonderen Beziehungen, die ihren
Bedürfnissen Rechnung trage, eine möglichst umfassende Regelung befürworte.
Dies bedeute, dass neben dem Warenverkehr noch eine Reihe weiterer Bereiche in
die Zusammenarbeit einbezogen werden könnten.

Der amtierende Präsident des EG-Rats, der Aussenminister der Bundesrepu-
blik Deutschland, W. Scheel, bestätigte seinerseits die bereits erwähnten Grund-
sätze, von denen sich die Gemeinschaft in den bevorstehenden Gesprächen und
Verhandlungen leiten lassen werde. Die offensichtliche Übereinstimmung der
Konzeptionen beider Seiten bildete ein solides Fundament für die Eröffnung der
Gespräche. Die übrigen nicht beitrittwilligen Staaten gaben ihre Erklärungen teils
am gleichen Tag, teils am 24. November 1970 ab. Das Treffen mit der Schweiz
hatte die Reihe eröffnet. In den folgenden Gesprächs- und Verhandlungsrunden
wurde an dieser Regel festgehalten. Sie hat sich bewährt, auferlegte uns jedoch als
zuerst auftretendem Land besondere Verantwortung für die Koordination unter
den Neutralen.

Ein Vergleich der im November 1970 abgegebenen Erklärungen zeigt, dass
bei den sechs nicht beitrittwilligen EFTA-Staaten, namentlich aber bei den vier
Neutralen, ähnliche Vorstellungen bestanden, allerdings mit einigen wesentlichen
Unterschieden: Während Schweden seine Bereitschaft, gegebenenfalls über den
Freihandel hinauszugehen, stärker unterstrich als die Schweiz und beispielsweise

i> Der Text dieser Erklärung wurde als Beilage zum 82. Bericht über wirtschaftliche
Massnahmen gegenüber dem Ausland veröffentlicht (vgl. BB119711 37).
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sich zur Übernahme des gemeinsamen Zolltarifs, der gemeinsamen Agrarpolitik
und der Wettbewerbsordnung der EWG bereit erklärte, erschien für Österreich
und besonders für Finnland die einfache Freihandelsregelung praktisch als einzi-
ges Ziel der Verhandlungen. Portugal wollte eine spätere Assoziierung an die
EWG nicht ausschliessen, während Island primär an einer Aufrechterhaltung
seiner durch den Beitritt zur EFTA eröffneten Exportmöglichkeiten für Fische
interessiert erschien.

Bereits am 16. Dezember 1970 begannen die Erkundungsgespräche zwischen
der Delegation der Schweiz unter der Leitung von Botschafter P. R. Jolies und
der Delegation der EG-Kommission unter der Leitung von Generaldirektor
E. Wellenstein.

Im Verlauf dieser Gespräche galt es einerseits, in umfassender Weise die
Tatbestände und Probleme zu ermitteln und zu klären, die im Hinblick auf die
späteren Verhandlungen bedeutsam schienen. Anderseits gestatteten die Erkun-
dungsgespräche, die Auffassungen beider Seiten eingehend zu vergleichen Und zu
prüfen und gemeinsam die entsprechenden Folgerungen zu ziehen. Die Kernfrage
war, in welcher Art und Weise der Warenfreiverkehr hergestellt werden konnte,
unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Eigenständigkeitsbedürfnisses der
Schweiz wie der Sorge der EWG um die Erhaltung ihrer Funktionsfähigkeit.
Diese eingehende gemeinsame Analyse der gegebenen Situation und der ihr inne-
wohnenden Logik trug in entscheidender Weise dazu bei, dass sich schliesslich ein
Abkommenstypus herauskristallisierte, der den Ansprüchen beider Seiten gerecht
zu werden vermochte.

Die grundsätzliche Weichenstellung zugunsten einer Freihandelszone, die
eine wesentliche Änderung der bisherigen konstanten Haltung der Europäischen
Gemeinschaften bedeutete, erfolgte in diesem Stadium, indem sich die Form der
Zollunion wegen der damit verbundenen Erfordernisse einer gemeinsamen Zoll-
und Handelspolitik als für beide Teile unzweckmässig erwies.

Eine zweite wichtige Frage betraf die Problematik des ursprünglich von der
EWG vorgesehenen Einbezugs der Landwirtschaft in ein Freihandelsabkommen.
Die schweizerische Delegation wies darauf hin, dass die Wahrung unseres relativ
bescheidenen Selbstversorgungsgrades, die Sicherung des bäuerlichen Einkom-
mens und die Rücksichtnahme auf die Interessen der Drittstaaten ihr nur sehr
bescheidene Verhandlungsmöglichkeiten offenliessen. Überdies wurde sehr deut-
lich, dass die Ausdehnung des Freihandels auf die Landwirtschaft aufs engste mit
der Frage der Übernahme der gemeinsamen Agrarpolitik verbunden war. Diese
Übernahme wiederum konnte nicht nur im Lichte der sich für die Schweiz stellen-
den besonderen wirtschaftspolitischen Probleme beurteilt werden, sondern war
auch untrennbar verknüpft mit der Frage des Mitspracherechts der Schweiz in
der Gestaltung der EWG-Agrarpolitik. Ein solches Mitspracherecht eines Nicht-
mitgliedes wäre für die EWG nicht annehmbar gewesen.
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3. Der Meinungsbildungsprozess in der EWG

In einer vom 16. Juni 1971 datierten Stellungnahme und einer Mitteilung an
den Rat versuchte die EG-Kommission, ihre Schlussfolgerungen aus den Erkun-
dungsgesprächen zu ziehen. In diesem Dokument kam ein gewisses Dilemma der
Kommission zwischen der Sorge um die Abschirmung der weiteren Integrations-
entwicklung gegen aussen und der Bereitschaft zu einer Regelung des Verhältnis-
ses zu den europäischen Nachbarstaaten deutlich zum Ausdruck.

Die Kommission erinnerte an die grundsätzlichen Bedenken, die einer
Lösung entgegenstehen, wie sie die nicht beitrittwilligen EFTA-Länder anstreben.
Insbesondere wies sie erneut auf die Risiken hin, die entstehen könnten, wenn der
freie Warenverkehr ohne eine weitgehende Harmonisierung der Wettbewerbsbe-
dingungen und der Wirtschaftspolitik hergestellt wird. Umgekehrt würde eine
solche Harmonisierung mit Drittstaaten auf vertraglicher Basis die Entschei-
dungs- und Funktionsautonomie der Gemeinschaft gefährden. Die Kommission
stellte sich die Frage, ob die Gemeinschaft heute schon stark genug sei, um das
Risiko des Freihandels ohne Harmonisierungen einzugehen. Angesichts der Zusa-
gen, die die Mitgliedstaaten und der Rat den betreffenden Ländern bereits ge-
macht hatten, und gestützt auf die in den Erkundungsgesprächen durchgeführten
Abklärungen, war sie jedoch bereit, eine beschränkte Lösung vorzuschlagen. Sie
wies aber auch auf die Möglichkeit hin, mit dem endgültigen Entscheid noch
einige Zeit, z. B. zwei Jahre, zuzuwarten und vorläufig den ungeschmälerten
Weiterbestand des EFTA-Freihandels zwischen den beitretenden Ländern und
der Rest-EFTA zu dulden. Sollte sich der Rat zum sofortigen Abschluss von
Abkommen entschließen, so müsste nach Auffassung der Kommission ein
System von sechs unabhängigen Freihandelszonen für Industriewaren ohne jeg-
liche Harmonisierungen, jedoch mit einem System von Schutzklauseln geschaffen
werden. Die Kommission empfahl ferner, auf jede Verhandlung über landwirt-
schaftliche Erzeugnisse zu verzichten, da sie keine wesentlichen Konzessionsmög-
lichkeiten der EWG zu erkennen vermochte. Auch einer Zusammenarbeit auf
weiteren Gebieten stand die Kommission ablehnend gegenüber, da sie darin eine
Gefahr für die weitere Entwicklung und die Handlungsfreiheit der Gemeinschaft
erblickte.

Mit der Eröffnung einer Alternative - Abschluss von Freihandelsabkommen
im Rahmen der Erweiterung oder Verschiebung der Verhandlungen und vorläu-
fige Beibehaltung des Status quo - wurde die Gefahr einer Verzögerung heraufbe-
schworen. Die Schweiz, wie auch die übrigen Neutralen, liess deshalb unverzüg-
lich erkennen, dass sie das Hinausschieben der Verhandlungen nicht als «Lösung»
anerkennen könnte. Dagegen erklärte sie sich im Interesse eines raschen Verhand-
lungsabschlusses und einer gleichzeitig mit den Beitrittsverträgen erfolgenden
Inkraftsetzung bereit, ein im wesentlichen auf die Herstellung des freien Waren-
verkehrs beschränktes Abkommen abzuschliessen und die übrigen Bereiche allen-
falls einer späteren Entwicklung zu überlassen. Da unter den gegebenen Umstän-
den eindeutig der Erhaltung des in der EFTA begründeten Freihandels der Vor-
rang zukam, hätte es sich ohnedies nicht verantworten lassen, das Risiko einer
zeitlichen Verzögerung einzugehen.



666

Am 26. Juli 1971 sprach sich der Rat grundsätzlich für die von der Kommis-
sion skizzierte Freihandelslösung aus und begann mit der Ausarbeitung von
Verhandlungsrich tlinien.

An dieser Stelle sei auch die Reaktion eines wichtigen Drittlandes auf die
geschilderte Entwicklung erwähnt. Die Vereinigten Staaten hatten stets deutlich
zum Ausdruck gebracht, dass das Problem der nicht beitretenden EFTA-Staaten
seine Lösung im Rahmen einer künftigen neuen weltweiten GATT-Verhandlungs-
runde finden sollte. Sie befürchteten, dass durch den Einbezug dieser Länder in
einen umfassenden europäischen Freihandelsraum eine weitere Beeinträchtigung
der amerikanischen Aussenhandelsinteressen entstehen könnte. Es waren jedoch
gerade die im Sommer 1971 durch die Freigabe des Dollarkurses ausgelöste
Währungskrise und die handelspolitischen Restriktionsmassnahmen der USA,
die in der Gemeinschaft die Bereitschaft zu einem Einbezug der Rest-EFTA-
Staaten in die wirtschaftliche Zusammenarbeit und zu einem raschen Beginn und
Abschluss der Verhandlungen verstärkte.

Am 29. November 1971 verabschiedete der Rat, nachdem er die Beitritts-
kandidaten konsultiert hatte, die Richtlinien, gemäss denen die EG-Kommission
die Verhandlungen mit den sechs EFTA-Staaten zu führen hatte.

Der Rat bestätigte damit das Angebot der Haager Gipfelkonferenz und
bekräftigte seine Absicht, eine europäische Gesamtlösung zu verwirklichen. Ge-
genüber den Vorschlägen der Kommission zeigte der Rat weniger Hemmungen,
die spätere Ausdehnung der Zusammenarbeit auf weitere Gebiete zumindest
grundsätzlich ins Auge zu fassen. Er betonte jedoch erneut, dass unter keinen
Umständen die autonome Entscheidungsfreiheit der erweiterten Gemeinschaft,
ihre Funktionsfähigkeit und ihre Entwicklungsaussichten beeinträchtigt werden
dürften. Er sprach sich überdies für eine eingehende Abklärung der Frage aus, ob
nicht auch Agrarprodukte in die Abmachungen einbezogen werden könnten.
Anlässlich der Tagungen des Ministerrates wurde von verschiedenen Mitglied-
staaten eine Anzahl spezifischer Schutzbegehren für einzelne Produkte (Papier,
Metalle usw.) angemeldet, für die vorerst dauernde Ausnahmen vom Freihandel
verlangt wurden. Auch in der Ursprungsfrage wurden Vorbehalte deutlich, die
darauf schliessen liessen, dass das Modell einer Freihandelszone noch auf gewisse
Bedenken stiess. Jedenfalls wurde eindeutig dem Aushandeln bilateraler Abkom-
men vor einer multilateralen Lösung der Vorzug eingeräumt.

4. Die Verhandlungen

Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EG-Kommission began-
nen am 3. Dezember 1971. Der schweizerische Chefunterhändler bestätigte, dass
die angebotene Freihandelslösung dem Kern der schweizerischen Vorstellungen
entspreche, wie sie in den Erkundungsgesprächen dargelegt worden waren. Die
Schweiz konnte sich somit ihrerseits zur Aufnahme von Verhandlungen bereiter-
klären.
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Nachdem am 22. Januar 1972 der Beitrittsvertrag mit Dänemark, Grossbri-
tannien, Irland und Norwegen unterzeichnet worden war, setzte im Februar
dieses Jahres die intensive Verhandlungstätigkeit wieder ein. Mit insgesamt sechs
Plenarsitzungen und zahlreichen Treffen auf der Ebene von Arbeitsgruppen und
Experten konnte das Verhandlungspensum noch vor der Sommerpause erledigt
werden. Während des ganzen Verlaufs der Verhandlungen pflogen wir enge Kon-
takte mit den zuständigen parlamentarischen Kommissionen und den interessier-
ten Wirtschaftskreisen. Insbesondere wurde die Meinung der Konsultativen
Kommission für Handelspolitik eingeholt.

Nach seiner Paraphierung durch Botschafter P. Languetin wurde das Ab-
kommen am 22. Juli 1972 in Brüssel durch Bundesrat E. Bragger, Botschafter
P. R. Jolies, den schweizerischen Chefunterhändler, und Botschafter P. H.
Wurth, den Chef der schweizerischen Mission bei den EG, unterzeichnet.

Im Verlaufe der Verhandlungen sah sich der EG-Rat zu verschiedenen
Malen veranlasst, aufgrund der von den Verhandlungspartnern vorgebrachten
Begehren und Vorschläge Ergänzungen und Präzisierungen der Verhandlungs-
richtlinien zu beschliessen. Unter den wichtigsten und schwierigsten Verhand-
lungsgegenständen seien die folgenden genannt :

Eine der heikelsten Verhandlungsaufgaben stellte das Ringen um eine mög-
lichst liberale Behandlung der sogenannten «empfindlichen» Erzeugnisse dar. Die
ursprüngliche Liste erfuhr nicht nur umfangmässig eine wesentliche Kürzung,
sondern es gelang auch, jegliche dauernden Ausnahmen vom industriellen Frei-
handel zu vermeiden und die vorgeschlagenen Übergangsregshmgen zu verbes-
sern.

Von grosser Bedeutung für das praktische Ausmass des Freihandels sind die
Wahl und die Ausgestaltung eines geeigneten Ursprungssystems. Die damit zu-
sammenhängenden Auseinandersetzungen dauerten bis in die Schlussphase. Die
Schweiz setzte sich für eine Regelung ein. die das erforderliche Mass an Freizügig-
keit gewährleistet, um das Fortschreiten der internationalen Arbeitsteilung nicht
zu erschweren. In'dieser Sicht war es besonders wichtig, dass der Rat der EG
schliesslich seine Zustimmung zum Grundsatz des kumulativen Ursprungs gege-
ben hat. Damit wurde es möglich, in der Bestimmung des Ursprungs auch
Arbeitsvorgänge zu berücksichtigen, die sich in mehr als einem der am Freihandel
beteiligten Staaten abspielen, und trotz des bilateralen Charakters der Vereinba-
rungen die Freizügigkeit und den hohen Stand der Arbeitsteilung innerhalb des
westeuropäischen Wirtschaftsraumes zu erhalten.

Neben diesen Verhandlungen über das Ausmass des europäischen Freihan-
dels erwies sich die Ausgestaltung des für die Handhabung der Schutzklauseln
vorgesehenen Verfahrens als weiteres Hauptproblem. Die schweizerischen Bemü-
hungen waren darauf gerichtet, die Voraussetzungen für eine hinreichende
Rechtssicherheit zu schaffen und das Risiko unvoraussehbarer Massnahmen ein-
zudämmen, die eine Kettenreaktion auslösen und den Bestand des Abkommens
gefährden könnten. Auch in dieser Frage, die für alle neutralen Staaten von
grosser Bedeutung war, konnte eine annehmbare Lösung gefunden werden. Es
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gelang, den Grundsatz durchzusetzen, dass normalerweise Konsultationen unter
den Vertragsparteien der Anwendung von Schutzmassnahmen vorauszugehen
haben. Der Grundsatz eines obligatorischen Schiedsverfahrens, der von der
Schweiz mit Nachdruck verfochten wurde, wurde jedoch von der EWG aus
Systemgründen abgelehnt.

Als besonders schwierig erwiesen sich auch die Verhandlungen über die
Frage, ob und in welcher Weise die Erzeugnisse der Landwirtschaft vom Abkom-
men erfasst werden sollten. Einige Mitgliedstaaten vertraten die Auffassung, dass
ein ausgewogenes Abkommensergebnis die Ergänzung des industriellen Freihan-
dels durch landwirtschaftliche Vereinbarungen bedinge. Unter Hinweis auf die
von der Schweiz traditionell getätigten hohen Landwirtschaftseinfuhren aus der
EWG stellten wir von Anfang an die Forderung nach Gegenseitigkeit und lehnten
jegliche Betrachtungsweise ab, die ein Junktim zwischen landwirtschaftlichen
Konzessionen und dem industriellen Freihandel herstellen würde. Ein uns inoffi-
ziell unterbreiteter, umfangreicher Katalog von landwirtschaftlichen Begehren
seitens der EWG veranlasste uns, schweizerischerseits in erster Linie eine Verbes-
serung des Zutritts zum EWG-Markt für Milchprodukte, Obst und Obsterzeug-
nisse in Diskussion zu stellen. Schliesslich setzte sich jedoch die Einsicht durch,
dass - wie in der EFTA - auf einen Einbezug der Landwirtschaft in den Freihan-
del verzichtet werden musste und dass allenfalls sich stellende Einzelprobleme
fallweise zu lösen sein würden, wie dies auch in der Vergangenheit der Fall war.
In diesem Sinne wurden eine Reihe von Anpassungen für einzelne Produkte
vorgenommen.

Schliesslich galt es, das Verständnis der EWG für einzelne schweizerische
Ein- und Ausfuhrregelungen zu gewinnen, die keine handelspolitischen Zwecke
verfolgen, sondern fiskalischen oder kriegswirtschaftlichen Zwecken dienen (z. B.
Fiskalzölle, Pflichtlager). Diese wurden anfänglich von der EWG als systemwid-
rig empfunden.

Ein weiterer wichtiger Verhandlungspunkt betraf die Ausgestaltung der Be-
stimmungen über eine allfàllige spätere Zusammenarbeit in Bereichen, die vom
Abkommen nicht erfasst sind. Obschon der Grundsatz nicht umstritten war, mas-
sen wir der konkreten Formulierung der entsprechenden Klausel besondere Be-
deutung bei. Auch die ausgewogene Formulierung der von Anfang an von der
EWG vorgesehenen gemeinsamen Erklärung über Fremdarbeiterfragen bildete
Gegenstand intensiver Konsultationen.

Schliesslich sei das Problem der Behandlung der mit dem freien Warenver-
kehr in engem Zusammenhang stehenden Praktiken und Gesetzesvorschriften auf
dem Gebiet des öffentlichen Einkaufswesens und der übrigen nicht-tarifarischen
Handelshemmnisse erwähnt. Es gelang vorderhand nicht, hierfür im Abkommen
eine Lösung zu finden.

Die Verhandlungen haben sich auch deshalb als ausserordentlich komplex
erwiesen, weil laufend die Stellungnahmen der sechs nicht beitretenden EFTA-
Staaten, insbesondere der vier Neutralen, in bezug auf die Abkommensbestim-
mungen und die Ursprungsregeln koordiniert und auf einen gemeinsamen Nenner
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gebracht werden mussten, war doch die EWG bestrebt, ein einheitliches Abkom-
mensmodell auszuhandeln. Anderseits bildete die Vorbereitung der verschiedenen
Richtlinien des EG-Ministerrates Gegenstand zum Teil intensiver Verhandlungen
unter den sechs EG-Staaten. Vor der endgültigen Beschlussfassung wurden die
Richtlinien jeweils auch den Beitrittskandidaten unterbreitet - unser Vertrags-
partner ist bekanntlich die erweiterte und nicht die Sechser-EWG.

Dass trotz dieser schon in rein zeitlicher Hinsicht sehr aufwendigen Ver-
handlungsprozedur in der vorgesehenen Frist ein Abschluss erzielt werden
konnte, stellt sowohl der Kapazität der Gemeinschaftsorgane als auch dem politi-
schen Willen aller beteiligten Regierungen, die Idee eines ungeteilten westeuropäi-
schen Marktes zu verwirklichen, ein beredtes Zeugnis aus. Anlässlich der Unter-
zeichnung des Abkommens stellte der amtierende Präsident des EG-Ministerrats,
der niederländische Aussenminister W. K. N. Schmelzer, denn auch mit Befriedi-
gung fest, dass damit ein wesentliches Ziel der Haager Gipelkonferenz erfüllt sei.
Die Gemeinschaft habe die besondere Lage derjenigen EFTA-Staaten anerkannt,
die sich veranlasst sehen, eine andere Form der Zusammenarbeit mit den Ge-
meinschaften anzustreben, und ihr im Bewusstsein der europäischen Zusammen-
gehörigkeit Rechnung getragen. In unserem Namen hat Bundesrat E. Brugger
darauf dem Ministerrat der Europäischen Gemeinschaften die Anerkennung für
die Weitsicht, mit der er die neue mit der Erweiterung geschaffene Situation
Europas erfasst hat. als auch der Kommission den Dank für ihre Bereitschaft,
unsere Anliegen zu verstehen und zusammen mit unserer Delegation unermüdlich
nach Lösungen zu suchen, ausgesprochen.

II. Inhalt der Abkommen

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf folgende Texte :

1. Abkommen zwischen der Schweiz und der EWG
(Präambel und 36 Artikel)

Anhang I Liste der Erzeugnisse, auf die Artikel 2 Bezug nimmt
(landwirtschaftliche Erzeugnisse der Kap. 25-99) und
die dementsprechend vom Abkommen nicht erfasst
werden.

Anhang II Liste der Erzeugnisse, auf die Artikel 4 Bezug nimmt
(Fiskalzölle der Schweiz).

Anhang III Liste der Erzeugnisse, auf die Artikel 7 Bezug nimmt
(Ausfuhrzölle der Schweiz für Buntmetallabfälle).
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2. Protokoll Nr. l

Teil A

TeilB

Anhang A

Anhang B

Anhang C

«Empfindliche» Erzeugnisse.

(Art. 1-4): Sonderregimes der EWG für «empfind-
liche» Erzeugnisse.

(Art. 5 und 6) : Sonderregimes der Schweiz für «emp-
findliche» Erzeugnisse.

Liste der von Dänemark, Grossbritannien und Nor-
wegen eröffneten Zollfreikontingente für Papier aus
der Schweiz.

Liste der Plafonds der EWG für das Jahr 1973 (Ferro-
silizium und Rohaluminium).

Liste der «empfindlichen» Erzeugnisse für die Einfuhr
in die Schweiz.

3. Protokoll Nr. 2

Tabelle I

Tabellen

Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie (3 Artikel).

Einfuhr in die EWG.

Einfuhr in die Schweiz.

4. Protokoll Nr. 3

Anhang I

Anhang II

Anhang III

Anhang IV

Anhänge V und VI

Ursprungsregeln (28 Artikel).

Erklärende Anmerkungen.

Liste A: Bearbeitungs- und Verarbeitungsvorgänge,
die einen Wechsel der Zollposition bewirken, ohne
dem betreffenden Erzeugnis den Ursprung zu verlei-
hen.

Liste B: Bearbeitungs- und Verarbeitungsvorgänge,
die keinen Wechsel der Zollposition bewirken, aber
dem betreffenden Erzeugnis dennoch den Ursprung
verleihen.

Liste C: Von der Anwendung der Ursprungsregeln
ausgeschlossene Erzeugnisse.

Warenverkehrsbescheinigungen (Ursprungszeugnisse).

5. Protokoll Nr. 4

6. Protokoll Nr. 5

Sonderbestimmungen für Irland (l Artikel).

Obligatorische Pflichtlagerhaltung in der Schweiz für
vom Abkommen erfasste Erzeugnisse (4 Artikel).

7. Zusatzabkommen über die Geltung des Abkommens zwischen der Schweiz und
der EWG fiir das Fürstentum Liechtenstein

(Präambel und 3 Artikel).
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8. Abkommen zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der EGKS
(Präambel und 31 Artikel)

Anhang Liste der Erzeugnisse, die unter dieses Abkommen fal-
len (Kohle und Stahl).

9. Zusatzabkommen über die Geltung des Abkommens zwischen der Schweiz und
den Mitgliedstaaten der EGKS für das Fürstentum Liechtenstein
(Präambel und 3 Artikel)

10. Schlussakte
Beilagen ;

- Erklärung der Gemeinschaft über die regionale Anwendung von gewissen
Abkommensbestimmungen

- Erklärung der Gemeinschaft über die Auslegung der Weitbewerbsregeln
von Artikel 23 Absatz l

- Gemeinsame Erklärung zu Artikel 4 Absatz 3 von Protokoll Nr. l (Ver-
hältnis zwischen dem Uhrenabkommen vom 30. Juni 1967 und dem Ab-
kommen Schweiz-EWG hinsichtlich der Uhren)

- Erklärung über die Arbeitskräfte

- Gemeinsame Erklärung über den Durchgangsverkehr

- Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die An-
wendung des Abkommens mit den Mitgliedstaaten der EGKS auf das
Land Berlin.

11. Briefe

- Brief der schweizerischen Delegation über die Ausdehnung gewisser
EFTA-Zollpräferenzen auf die EWG

- Brief der schweizerischen Delegation über die autonomen Anpassungen in
bezug auf die Einfuhr gewisser landwirtschaftlicher Erzeugnisse in die
Schweiz

- Brief der EG-Kommission über die autonomen Änderungen des Gemein-
samen Zolltarifs für gewisse landwirtschaftliche Erzeugnisse und über die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ausfuhrbedingungen für gewisse
Käsesorten nach der Schweiz

- Brief der schweizerischen Delegation über die Verbesserung des Regimes
für Saucen und Suppen auf Tomatenbasis

- Brief der schweizerischen Delegation über eine allfällige spätere Unterstel-
lung der alkoholischen Getränke unter die Bestimmungen von Protokoll

Nr. 2
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- Brief der schweizerischen Delegation über die Gegenseitigkeit in bezug
auf die Zündhölzer.

12. Ergänzendes Abkommen zum TJhrenabkommen von 1967
(Präambel und 5 Artikel)

Anhang Liste der unter Artikel 2 fallenden in der EWG herge-
stellten Uhrenrohwerke.

Die genannten Texte sind im Anhang zu dieser Botschaft wiedergegeben. In
den folgenden Ausführungen werden sie nicht einzeln, sondern nach Sachzusam-
menhängen kommentiert.

A. Präambel und Ziele

Die Präambel des Abkommens enthält keine Rechtspflichten. Sie setzt
jedoch den allgemeinen Rahmen für die im Abkommen enthaltenen Bestimmun-
gen. Es wird daran erinnert, dass dieses Abkommen in den Zusammenhang der
Erweiterung der Europäischen Gemeinschaften gehört und dass es dazu bestimmt
ist, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und der Gemeinschaft zu
festigen und auszuweiten und die harmonische Entwicklung des Handels sicher-
zustellen. Die Vertragsparteien erblicken darin einen Beitrag zum Aufbau Euro-
pas.

Wichtig erscheint aus schweizerischer Sicht vor allem auch der Hinweis
darauf, dass das Abkommen im Einklang mit den Vorschriften des GATT betref-
fend die Freihandelszonen (Art. XXIV) steht. (Die Schweiz und die EWG werden
das Abkommen dem GATT zur Prüfung unterbreiten.)

Ferner findet in der Präambel die auf beiden Seiten bestehende Bereitschaft
ihren natürlichen Platz, die Beziehungen auch auf Gebieten weiterzuentwickeln
und zu vertiefen, die vom vorliegenden Abkommen nicht erfasst sind. Es handelt
sich nicht um eine Vertragspflicht sondern um eine programmatische Erklärung.
Im Abkommen selbst (Art, 32; vgl. unten Kap. II E 2) finden sich die Bestim-
mungen über das in diesen Fällen anwendbare Verfahren.

Es ist in den Abkommen, die die Gemeinschaft schliesst, üblich, die Ziele des
Abkommens überdies in einem Artikel l zu umschreiben. Ein rechtlicher Unter-
schied besteht an sich nicht, da auch in Artikel l keine Verpflichtungen im
eigentlichen Sinne niedergelegt sind. Unter den Elementen, die neu auftauchen,
sind zu nennen: das Gedeihen der Wirtschaft, die Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen, die Steigerung der Produktivität und die finanzielle Stabili-
tät. Es wird ferner daran erinnert, dass sich der Handel unter fairen Wettbewerbs-
bedingungen abspielen soll und dass die Vertragsparteien mit diesem Abkommen
zu einer harmonischen Entwicklung und Ausweitung des Welthandels beitragen
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möchten. Auch dies ist em traditionelles und wichtiges Anliegen der Schweiz und
ein Zeichen für die weltoffene Gesinnung, die dieses Abkommen kennzeichnet.

Die Schweiz setzte sich dafür ein, dass in der Umschreibung der Abkom-
mensziele nicht in dem Masse auf das rein quantitative Wachstum der Wirtschaft
und der Handelsströme Gewicht gelegt wird, wie dies zur Zeit der Gründung der
EWG oder der EFTA üblich war. Das Augenmerk ist heute stärker auf die
qualitativen Aspekte gerichtet. Es geht somit weniger um eine Ausweitung des
Handels an sich als um die Verbesserung der Bedingungen, unter denen er sich
abspielt.

B. Freihandel mit Industrieerzeugnissen

1. Anwendungsbereich

(Art. 2)

Das Abkommen schafft eine industrielle Freihandelszone. Es umfasst somit
grundsätzlich die Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 99 der Brüsseler Nomenklatur,
die Grundlage sowohl des schweizerischen Zolltarifs als auch des gemeinsamen
Zolltarifs der EWG ist. Vom Freihandel ausgeschlossen sind einzig die wenigen
Agrarprodukte, die in den genannten Kapiteln enthalten sind (Kaseine, Ovalbu-
min, Kork, Flachs, Hanf). Ferner umfasst der Zollabbau auch den industriellen
Verarbeitungsschutz auf Erzeugnissen der Nahrungsmittelindustrie, die - abgese-
hen von wenigen Positionen - in den Kapiteln 1-24 enthalten sind (vgl. unten
Kap. II B 6). Nicht in den Anwendungsbereich des Abkommens fallen somit
grundsätzlich die Schutzmassnahmen für iandtvirtschafiliche Erzeugnisse (vgl. un-
ten Kap. II C) sowie die Beträge, die dem Preisausgleich für die in den Erzeugnis-
sen der Nahrungsmittelindustrie enthaltenen landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe
dienen. Schliesslich sind vom Freihandel eine Anzahl von Erzeugnissen von gröss-
tenteils geringer Bedeutung ausgeschlossen, die. ohne eigentliche Agrarprodukte
zu sein, in den Kapiteln 1-24 figurieren, sowie die ebenfalls dort eingereihten
Tabakwaren und de facto die alkoholischen Getränke. Da verschiedene dieser
Erzeugnisse in der EFTA frei verkehren können, werden im Handel mit den
beitretenden EFTA-Ländern einige Zölle wieder errichtet werden müssen, und
zwar im gleichen Rhythmus, wie die beitretenden Länder ihre Zölle dem EWG-
Tarif anzupassen haben (40% der Differenz am I.Januar 1974, je 20% am
1. Januar 1975 und 1976 sowie am 1. Juli 1977). Aus dem Umstand, dass für
Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie bloss der Verarbeitungsschutz beseitigt
wird, entsteht natürlich die Notwendigkeit der Einführung eines landwirtschaft-
lichen Schutzes auch gegenüber unseren ehemaligen EFTA-Partnern, sofern diese
Erzeugnisse dem EFTA-Freihandel unterstellt waren.

Der Grundsatz der Erhaltung des Freihandels konnte somit wohl für die
grosse Mehrzahl, aber nicht für volle 100 Prozent der heute in der EFTA frei
verkehrenden Erzeugnisse verwirklicht werden. Dies ist zwar an sich bedauerlich.
Da wir es indessen mit einem Partner zu tun haben, der ein anderes agrarpoliti-
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sches und handelspolitisches Regime kennt, erscheint eine solche geringfügige
Deckungsungleichheit unvermeidlich.

Indem Artikel 2 den Anwendungsbereich des Abkommens genau festlegt,
wird auch klargestellt, dass alle übrigen Bestimmungen des Abkommens, z. B.
über die Schutzklauseln oder die Wettbewerbsregeln, nur auf die in Artikel 2
genannten Erzeugnisse Anwendung finden, ohne dass dies in den übrigen Arti-
keln jedesmal ausdrücklich gesagt werden muss.

Artikel 2 präzisiert, dass das Abkommen auf die Waren mit Ursprung in
einer der beiden Vertragsparteien anwendbar ist. Nicht unter das Abkommen
fallen somit reine Transitgüter oder Erzeugnisse aus Drittländern, die in einer der
Vertragsparteien bloss eine ungenügende Verarbeitung erfahren und somit keinen
Ursprung erlangt haben. Die genaue Definition des Ursprungs ist in Protokoll
Nr. 3, auf das Artikel 11 verweist, enthalten (vgl. unten, Kap. II B 7). Wenn
gesagt wird, das Abkommen sei auf die Erzeugnisse der Kapitel 25-99 anwend-
bar, so heisst das somit nicht, dass automatisch alle zwischen der Schweiz und der
EWG ausgetauschten Erzeugnisse dieser Kapitel zollfrei werden. Wie gross der
Anteil der Waren ohne Ursprung sein wird, lässt sich indessen nicht berechnen.

2. Zollabbau

(Art. 3, 5,16 und 17)

Artikel 3 ist die zentrale Bestimmung des Abkommens. Durch diesen Artikel
wird die Freihandelszone geschaffen.

Die Formulierung von Absatz l enthält den wichtigen Grundsatz der Auf-
rechterhaltung des Freihandels mit den beitretenden EFTA-Ländern Grossbri-
tannien, Dänemark und Norwegen. Da Vertragspartei die erweiterte EWG ist,
musste diese indirekte Umschreibung gewählt werden.

Der in Absatz 2 enthaltene Kalender für den Zollabbau entspricht demjeni-
gen, der in den Beitrittsverträgen für die Beseitigung der Zölle zwischen der
heutigen EWG und den beitretenden Ländern festgelegt ist. Die beiden Vorgänge
verlaufen somit zeitlich absolut parallel. Diese Gleichzeitigkeit schafft nicht bloss
überblickbare Zollverhältnisse, sondern sie ist auch Ausdruck des Willens aller
EFTA-Staaten, die Verbindung mit der EWG - in welcher Form sie auch erfolgt
- und damit die Schaffung eines grossen europäischen Marktes als einen Gesamt-
prozess zu verwirklichen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass zwischen der EWG
und Österreich eine erste 30prozentige Zollsenkung bereits am 1. Oktober 1972 in
Kraft treten wird. Dieser Vorsprung beruht auf dem sogenannten Interimsabkom-
men. Die Initiative für ein solches Abkommen reicht vor die Zeit der Haager
Konferenz zurück. Seit dem Scheitern der ersten Beitrittsverhandlungen und dem
Schwinden der Aussicht auf eine baldige Assoziierung von nicht beitrittwilligen
EFTA-Staaten hat Österreich stets mit Nachdruck auf die besonders ausgeprägte
Zolldiskriminierung hingewiesen, der seine Ausfuhren im EWG-Raum ausgesetzt
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sind. Die EWG erklärte sich deshalb bereit, mit Österreich ein Interimsabkom-
men auszuhandeln, mit dem die Zeit bis zum Abschluss des definitiven Freihan-
delsabkommens überbrückt werden könnte. Allerdings wollte die EWG dieses
Interimsabkommen erst dann abschliessen, wenn die Umrisse des Freihandelsab-
kommens sich klar abgezeichnet hätten. Dies war Ende letzten Jahres der Fall.
Dennoch fand die Unterzeichnung des Interimsabkommens erst am 22. Juli 1972
statt, da am Ende auch Österreich ein Interesse daran hatte, dass die Bestimmun-
gen des Freihandelsabkommens, z. B. in bezug auf die «empfindlichen» Produkte
oder die Wettbewerbsregeln, nicht präjudiziert werden. Der Vorsprung Öster-
reichs gegenüber seinen EFTA-Partnern wird vom l. Oktober 1972 bis zum
1. April 1973 30 Prozent und danach bis zum 1. Januar 1974 noch 10 Prozent
betragen. ,

Die Berechnung der reduzierten Zollsätze erfordert die Festlegung eines
Basiszotts. Als Stichtag wurde der 1. Januar 1972 gewählt. Nach diesem Datum
erfolgende Zollsenkuugen werden nicht mehr berücksichtigt, mit Ausnahme der-
jenigen, die sich aus der Kennedy-Runde ergeben oder in Zukunft noch ergeben
könnten. Diese erst in der Endphase der Verhandlungen erzielte Präzisierung ist
für die Schweiz deshalb bedeutsam, weil für Uhren die letzte der in der Kennedy-
Runde vereinbarten Zollsenkungen erst am 1. Januar 1973 in Kraft treten wird
(vgl. unten, Kap. II B 5 c). Ferner ist an die Möglichkeit gedacht, dass die
Vereinigten Staaten die in der Kenriedy-Runde eingegangene Verpflichtung zur
Abschaffung des «American Selling Price»-Systems doch noch erfüllen könnten.
In diesem Fall würde die EWG für die meisten Erzeugnisse der chemischen
Industrie von tieferen Zöllen ausgehen.

Artikel 16 betrifft vor allem die Beziehungen zu den beitretenden EFTA-
Ländern. Da am 1. Juli 1977 die Übergangszeit für die Beitrittsverträge abge-
schlossen ist, wird es den ehemaligen EFTA-Mitgliedern nicht mehr gestattet sein,
ihren früheren Partnern in irgendeiner Weise eine Vorzugsbehandlung einzuräu-
men. Protokoll Nr. l, das verlängerte Übergangsfristen für einzelne Erzeugnisse
vorsieht, enthält indessen Ausnahmen von diesem Grundsatz. Die verlängerte
Übergangszeit gilt für die «empfindlichen» Erzeugnisse nur in den Beziehungen
zwischen der Sechser-Gemeinschaft und den nicht beitretenden EFTA-Ländern,
während'-mit Ausnahme des Papiers - die EFTA-Zollfreiheit auch hier aufgrund
von Artikel 3 Absatz l bestehen bleibt.

Artikel 17 enthält die klassische Ausnahme für die Errichtung oder die
Weiterführung von Freihandelszonen, Zollunionen und Grenzverkehrsregelun-
gen. Die EWG unterhält vor allem durch ihre Assoziierungsabkommen zahlrei-
che Freihandelszonen oder freihandelszonenähnliche Systeme, von denen einige
dazu bestimmt sind, sich zu Zollunionen weiterzubilden. Für die Schweiz kommt
besonders der Aufrechterhaltung der hinter der schweizerisch-französischen
Grenze in der Umgebung von Genf gelegenen Freizonen sowie des Zollanschluss-
vertrags mit dem Fürstentum Liechtenstein (vgl. unten, Kap. II G) Bedeutung zu.



676

3. Fiskalzöfle

(Art. 4)

Obwohl definitionsgemäss Fiskalzölle keine Schutzwirkung entfalten, son-
dern lediglich der Alimentierung der Staatskasse dienen, wurden diese Grenzab-
gaben innerhalb der EWG abgeschafft (Art. 17 EWG-Vertrag). Einige dieser
Fiskal- oder Finanzzölle sind von den Mitgliedstaaten in interne Abgaben,
namentlich in Sonderverbrauchssteuern, umgewandelt worden. Auf diese Weise
mussten nicht nur die Mitgliedstaaten nicht auf ihre Einnahmen verzichten, son-
dern es erwies sich auch als sehr viel einfacher, jede diskriminierende fiskalische
Behandlung zwischen eingeführten und einheimischen Erzeugnissen zu verhin-
dern. Eine Überprüfung der Wettbewerbsneutralität von Fiskalzöllen mag vor
allem dann schwierig sein, wenn das gleiche Erzeugnis auch im Inland hergestellt
wird, dort aber einer anderen Besteuerungsart unterliegt.

In der Schweiz bestehen heute im Industriebereich noch Fiskalzölle auf
Mineralölerzeugnissen einschliesslich des Zollzuschlages auf Treibstoffen, entwik-
kelten Kino-Filmen, Automobilen und Autobestandteilen (vgl. Liste in Anhang
II zum Abkommen).

Mineralölerzeugnisse werden im schweizerischen Zollgebiet nicht hergestellt.
Die Raffinerien gelten als Zollausland. Es geht somit hier einzig um eine Frage
der Erhebungstechnik.

Automobile werden unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob in der Schweiz
eine Erzeugung besteht oder nicht. Auf den Lastwagen und Autocars, die auch in
der Schweiz hergestellt werden, besteht keine Fiskalabgabe. Der Zoll wird hier
vollständig abgebaut. Auf den in der Schweiz montierten Personenwagen wird
eine interne Abgabe erhoben, die rund 60 Prozent des gesamten Zollschutzes auf
eingeführten Wagen entspricht. Auf den eingeführten Personenwagen bleibt dem-
entsprechend dieser Teil des Zolles als Fiskalzoll bestehen. Die Zwischenkatego-
rie der Kleinbusse und Kleinlastwagen wird bei uns nicht hergestellt. Der ganze
Zoll hat fiskalischen Charakter. Was die Bestandteile betrifft, so bestehen Fiskal-
zölle nur für diejenigen in der Schweiz nicht hergestellten Erzeugnisse, die für die
beiden letztgenannten Kategorien von Fahrzeugen bestimmt sind. Die Fiskalzölle
auf Filmen stellen angesichts der geringen schweizerischen Produktion keinen
eigentlichen Schutz dar. Die gleichen Differenzierungen wurden seinerzeit auch in
der EFTA angebracht.

Die EWG hätte es angesichts der von ihren Mitgliedstaaten bereits vollzoge-
nen Systemanpassung gerne gesehen, wenn die Schweiz wie die übrigen nicht
beitretenden EFTA-Länder ihre Fiskalzölle sofort beseitigt oder durch interne
Abgaben ersetzt hätte.

Sie erklärte sich schliesslich zwar bereit, für die Umwandlung eine längere
Übergangsfrist zuzugestehen, die überdies bei Vorliegen besonderer Umstände
verlängert werden kann, beharrte jedoch darauf, dass die Ausnahmebehandlung
grundsätzlich zeitlich beschränkt wird. Der Gemischte Ausschuss wird während
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der Übergangszeit die Wettbewerbsneutralität der Fiskalzölle zu überprüfen
haben. Die gleiche Aufgabe fällt ihm gemäss Artikel 18 in bezug auf die an der
Grenze erhobenen oder erstatteten Umsatzsteuern und Sonderverbrauchssteuern
zu. Vor dem 1. Januar 1980 wird er die Lage erneut prüfen. Ist die Umwandlung
dann immer noch nicht erfolgt, so kann der Ausschuss eine erneute Überprüfung
zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen.

Heute besteht m der Schweiz lediglich im Falle der Mineralölerzeugnisse die
verfassungsmässige Grundlage (Art. 41ter der Bundesverfassung) für eine spätere
Umwandlung in interne Abgaben auf dem Gesetzesweg. Der ganze Fragenkom-
plex wird zu gegebener Zeit, wohl im Zusammenhang mit anderen die Bundesfi-
nanzen betreffenden Problemen, zu behandeln sein.

4. Andere Handelsschranken

(Art. 6,7,13 und 14, Prot. Nr. 4 und 5)

Die im Titel genannten Bestimmungen sind für das Verhältnis Schweiz-
EWG von geringer Bedeutung. Es handelt sich um Handelsschranken, die inner-
halb der Gemeinschaft aufgrund des EWG-Vertrags (Art. 12ff, 16 und 30ff) besei-
tigt wurden. Die Abschaffung der Abgaben mit gleicher Wirkung wie Zölle, der
Ausfuhrzölle und der Massnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmässige
Beschränkungen auf industriellen Erzeugnissen erfolgte in der Regel auch gegen-
über Drittstaaten. Mengenmässige Einfuhrbeschränkungen bestehen in der EWG
beziehungsweise den Mitgliedstaaten im Industriebereich noch in recht grosser
Zahl, doch betreffen sie nicht die Einfuhren aus der Schweiz. Protokoll Nr. 4
stellt einen Verweis auf die Irland in den Beitrittsverhandlungen zugestandene
verzögerte Beseitigung gewisser Beschränkungen zum Schutz besonders empfind-
licher Industriezweige dar (Strümpfe. Motorfahrzeuge, Autofedern, Zündkerzen,
Bürsten und Besen). Das gleiche Regime gilt nun auch gegenüber der Schweiz.

Für unser Land bringen die genannten Bestimmungen nur wenig neue Ver-
pflichtungen mit sich. Die statistische Gebühr verschwindet automatisch mit dem
Zollabbau, da sie in Prozenten des Zollbetrags ausgedrückt wird.

Artikel 7 Absatz 2 gestattet die Erhebung von Ausfuhrzöllen auf den in
Anhang III aufgezählten Buntmetallabfällen. Die EWG kennt auf diesem für die
Versorgung der eigenen Industrie wichtigen Gebiet mengenmässige Ausfuhrbe-
schränkungen, also einschneidendere Massnahmen, als es die Ausfuhrzölle der
Schweiz sind.

Im Bereich der mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen beschlägt Artikel 13
im wesentlichen die heute nicht mehr angewandten Beschränkungen auf Getrie-
ben, Achsen, Chassis usw. für Lastwagen. Es ist zu beachten, dass die mengen-
mässigen Ausfuhrbeschränkungen nicht unter das Abkommen fallen. Die
Schweiz kann somit ihr Ausfuhrverbot für Schrott aufrechterhalten.

Was die- Massnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmässige Einfuhrbe-
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schränkungen anbelangt, so waren die staatlichen Handelsmonopole und das
öffentliche Einkaufswesen Gegenstand der Verhandlungen.

Bezüglich der staatlichen Handelsmonopole der EWG profitiert die Schweiz
ebenfalls von der in Artikel 37 des EWG-Vertrags vorgeschriebenen Umwand-
lung. Diese Umwandlung ist für die meisten Erzeugnisse vollzogen, bereitet indes-
sen für einige Produkte, z. B. für Zündhölzer, noch einige Schwierigkeiten. Wir
werden die Entwicklung aufmerksam verfolgen müssen und im Gemischten Aus-
schuss prüfen, ob die EWG eine tatsächliche Gegenseitigkeit zu gewährleisten in
der Lage sein wird. In einem Brief hat die schweizerische Delegation ihr Interesse
an einer solchen Prüfung angemeldet.

Einen Sonderfall stellen die in Artikel 14 erwähnten Einfuhrregelungen für
Erdöl dar. Ihre Einordnung in ein Gemeinschaftsregime setzt eine gemeinsame
Energiepolitik voraus, die von ersten Ansätzen abgesehen, heute noch nicht be-
steht. Die Schweiz hat hier keine Ausfuhrinteressen.

In der EWG fällt an sich auch das öffentliche Einkaufswesen unter die
Bestimmungen über die Beseitigung von Massnahmen mit gleicher Wirkung wie
mengenmässige Beschränkungen. Die EWG sieht ein stark institutionalisiertes
System vor und hat mit dem Erlass der erforderlichen Richtlinien erst begonnen.
Sie lehnte in den Verhandlungen die Aufnahme einer dem Artikel 14 des EFTA-
Übereinkommens nachgebildeten allgemeinen Regel in das Abkommen mit der
Schweiz ab. Dennoch hat sich die Schweiz vorbehalten, im Rahmen informeller
Konsultationen dieses Thema aufzugreifen, erlangen doch heute die öffentlichen
Einkäufe, namentlich im Bereich der Spitzenindustrie (Elektronik, Informatik,
Kerntechnik, neue Verkehrsmittel usw.) immer grössere Bedeutung.

Derartige Konsultationen könnten auch für Fragen im Bereich der nicht-'
tarifarischen Handplshemmnisse wichtig werden. In der Tat bringen heute unter-
schiedliche staatliche Vorschriften über die technische Beschaffenheit, die Sicher-
heit, die Bezeichnung usw. von Industrieerzeugnissen oder von Nahrungsmitteln
teilweise recht spürbare Behinderungen des Warenaustausches mit sich. Zwar
befassen sich verschiedene internationale Organisationen wie das GATT mit die-
sem Problem. Angesichts der Intensität unserer Handelsbeziehungen mit der
EWG erscheint jedoch auch der direkte Dialog als wünschenswert.

Das in der Schweiz aufgrund der Kriegsvorsorgegesetzgebung bestehende
System der obligatorischen Pflichtlagerhaltung kann wohl nicht als unter das
Verbot der Massnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmässige Beschränkun-
gen fallend betrachtet werden, besteht doch der Zweck dieses Systems in der
Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung und der Armee in Zeiten gestörter
Zufuhr mit Erzeugnissen, die in der Schweiz nicht oder nur in ungenügenden
Mengen hergestellt werden. Im Protokoll Nr. 5 behält sich die Schweiz die inte-
grale Weiterführung dieser Regelung einschliesslich ihrer Ausdehnung auf weitere
Erzeugnisse vor. Von den vom Abkommen erfassten Erzeugnissen unterliegen
heute der obligatorischen Pflichtlagerhaltung insbesondere die flüssigen Treib-
und Brennstoffe sowie die Mineralschmieröle, Antibiotika, Kalidünger und Roh-
phosphat. Dass wir bereit sein müssen, in nicht-diskriminierender Weise dieses
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Regime durchzuführen - keine Benachteiligung eingeführter Erzeugnisse gegen-
über der Inlandproduktion, sofern eine solche besteht - ist ausdrücklich festgehal-
ten.

5. Sonderregelungen fiir bestimmte Erzeugnisse

(Art. 8 und Prot. Nr. 1)

Kein industrielles Erzeugnis wird vom Freihandel ausgenommen, und für
alle beginnt der Zollabbau am 1. April 1973. Dies stellt eine wesentliche Verbesse-
rung gegenüber der ursprünglichen Offerte dar. Wo schliesslich noch für einzelne
Erzeugnisse Sonderregelungen übrig geblieben sind, betreffen sie das Übergangs-
regime, namentlich die Dauer der Übergangszeit. Besonders schwierig war es, die
EWG zu veranlassen, auf den Plan eines mehrjährigen «Einfrierens» der Zölle bis
zum ersten Zollabbau zu verzichten.

Die Schweiz, deren Ausfuhren in hohem Masse diversifiziert sind, wird von
diesen Sonderregelungen in weit geringerem Ausmass betroffen als die übrigen
nicht beitretenden EFTA-Staaten. Schon aus diesem Grunde, aber auch in Anbe-
tracht der wirtschaftlichen Gesamtinteressen mussten wir uns in der Anmeldung
eigener Schutzbegehren grosse Zurückhaltung auferlegen. Insbesondere wäre es
nicht denkbar und auch nicht sinnvoll gewesen, in mechanischer Weise einfach
das «Spiegelbild» herzustellen und die gleichen Erzeugnisse wie die EWG einer
Sonderregelung zu unterstellen.

Wir haben uns deshalb zu einem selektiven Vorgehen entschlossen und uns
darauf beschränkt, die unten erwähnten Papier- und Holzpositionen dem verlang-
samten Zollabbau zu unterstellen, für welöhe dieses Vorgehen sich wirtschaftlich
einwandfrei begründen liess. In den übrigen Fällen ist die schweizerische Zollbela-
stung entweder so geringfügig, dass eine Ausdehnung der Zollabbaufrist dem
betreffenden Industriezweig keine spürbare Entlastung gebracht hätte, oder die
Erzeugnisse sind nicht Gegenstand eines ins Gewicht fallenden traditionellen
Güteraustausches.

a. Papier

Die Verhandlungen zwischen der EWG und den beitretenden Ländern einer-
seits, Schweden, Finnland und Österreich anderseits über die Behandlung der
Erzeugnisse der Papierindustrie gehörten zu den schwierigsten Auseinanderset-
zungen der letzten Monate. Eine Einigung kam buchstäblich erst in letzter
Minute zustande. Das Ergebnis ist sicherlich für die genannten EFTA-Staaten
nicht voll befriedigend. Auch die Schweiz wird davon betroffen, jedoch angesichts
ihrer geringeren Papierexporte nicht im gleichen Ausmass.

In der Papierindustrie der EWG herrschen ernsthafte Befürchtungen ange-
sichts der bevorstehenden Öffnung der Grenzen gegenüber den nordischen Gross-
produzenten. In Italien und Grossbritannien besteht in der Papierindustrie eine
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ausgeprägte Arbeitslosigkeit. Die Lage wird dadurch verschärft, dass die genann-
ten EFTA-Länder über eine kostengünstigere Rohstoffbasis verfügen und der
neue Mitgliedstaat Norwegen ein bedeutender Papierproduzent ist.

Artikel l von Protokoll Nr. l umschreibt die besonderen Modalitäten für
die Einfuhr von Papier in die EWG. Der Zollabbau zieht sich über elf Jahre bis
1984 hin. Aber selbst die ermässigten Zölle werden für zahlreiche Erzeugnisse nur
im Rahmen bestimmter mengenmässiger Plafonds gewährt, die mehrheitlich auf-
grund der in den Jahren 1968 bis 1971 getätigten Einfuhren berechnet und jähr-
lich in der Regel um 5 Prozent erhöht werden sollen. Überschreiten die Einfuhren
die Plafonds, so treten wieder die vollen Zölle in Kraft. Für die Papiereinfuhren
aus der Schweiz verzichtet die EWG jedoch auf Zusehen hin auf die Anwendung
von Plafonds.

In Abweichung von der Regel, wonach die in der EFTA abgebauten Zolle
nicht wieder aufgebaut werden sollen, ist für Papier eine gewisse Wiedererrich-
tung der Zölle der beitretenden EFTA-Länder gegenüber der Rest-EFTA vorge-
sehen, um Handelsverlagerungen zu vermeiden. löimerhin wird den drei beitre-
tenden EFTA-Ländern die Möglichkeit gegeben, während der Übergangszeit
Null-Zoll-Kontingente zugunsten der Rest-EFTA zu eröffnen. Die Auseinander-
setzungen der letzten Tage vor der Unterzeichnung hatten hauptsächlich die
Bedingungen zum Gegenstand, unter denen Grossbritannien diese Kontingente
anwenden wird. Schliesslich ging die britische Regierung eine feste Verpflichtung
ein, für den grössten Teil der heute getätigten Papiereinfuhren derartige Kontin-
gente zur Verfügung zu stellen. Angesichts der restriktiven Haltung der EWG war
es für uns unmöglich, die schweizerische Papierindustrie für sämtliche Erzeug-
nisse dem normalen Zollabbau zu unterwerfen. Nicht nur wäre sie der EWG-
Konkurrenz rascher ausgesetzt gewesen, als sie selbst aus der Öffnung des EWG-
Markts hätte Nutzen ziehen können. Sie hat auch möglicherweise einen verstärk-
ten Druck seitens der EFTA-Konkurrenz zu gewärtigen, die sich auf dem briti-
schen Markt je nach der Handhabung der Null-Zoll-Kontingente vorübergehen-
den Erschwerungen ausgesetzt sehen wird. Die schweizerische Papierindustrie ist
ein wichtiger Abnehmer unserer angesichts der topographischen Verhältnisse un-
ter besonders ungünstigen Bedingungen arbeitenden Forstwirtschaft.

Wenn wir somit für eine Anzahl von Positionen ebenfalls eine Sonderrege-
lung vorsehen mussten (Art. 5 und 6 und Anhang C von Prot. Nr. 1), so geschah
dies nicht aus einem schematischen Gegenseitigkeitsdenken heraus, sondern aus
wirtschaftlichen Überlegungen. Der verzögerte Zollabbau bezieht sich auf einige
wichtige Erzeugnisse des Kapitels 48 (Papier und Pappe) sowie auf die Position
4418 (Holzspanplatten), die für den Absatz von schweizerischem Industrieholz
ebenfalls von grosser Bedeutung ist. Zusätzlich haben wir uns die Anwendung
von Plafonds vorbehalten. Hingegen war es nicht möglich, derartige Sonderrege-
lungen - wie dies von seilen der Waldwirtschaft gewünscht wurde - auch auf
einzelne Roh- und Schnittholzpositionen des Kapitels 44 auszudehnen. Der nor-
male Zollabbau auf diesen Positionen dürfte angesichts der zumeist nur geringen
wirtschaftlichen Inzidenz der fraglichen Zollansätze kaum nachteilige Auswirkun-
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gen auf die Waldwirtschaft zeitigen. Im übrigen kann es auch aus grundsätzlichen
Erwägungen nicht in erster Linie Aufgabe der Handelspolitik sein, dem Wald
seine wirtschaftliche Existenz zu gewährleisten und seine an Bedeutung zuneh-
menden Funktionen für die Bodenerhaltung, die Erholung und den Umwelt-
schutz über Massnahmen an der Grenze für das Holz und seine Derivate sicher-
zustellen. Eine Abgeltung der im Interesse der Allgemeinheit erbrachten Leistun-
gen des Waldes wird in erster Linie im binnenwirtschaftlichen Bereich gefunden
werden müssen.

Zusätzlich wird jedoch für die Lösung von Problemen, die in direkter Weise
auf die Einfuhren zurückzuführen sind, die allgemeine Schutzklausel für sekto-
rielle Schwierigkeiten (Art. 26 des Abkommens) zur Verfügung stehen. Im Hin-
blick darauf kann für die wichtigsten Tarifnummern rechtzeitig eine statistische
Überwachung der Einfuhren verfügt werden.

Gegenüber den beitretenden EFTA-Ländern hat sich die Schweiz das Recht
vorbehalten, die Zölle im gleichen Verhältnis vorübergehend wieder einzuführen,
wie diese Länder es gegenüber der Schweiz tun. Wir könnten vor allem dann von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen, wenn sich die in Aussicht gestellten Zoll-
kontingente für Papier als ungenügend erweisen sollten.

b. Metalle

Von geringerer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung sind die Sonderregelungen
für eine Reihe von Metallpositionen. Darunter fallen u. a. Ferrolegierungen,
Rohaluminium, Rohblei, Rohzink sowie eine Serie von weiteren unedlen Metal-
len. Der Zollabbau erstreckt sich über sieben Jahre, so dass der Freihandel am
1. Januar 1980 verwirklicht sein wird. Seitens der EWG sind gegenüber der
Schweiz Mengenplafonds für Ferrosilizium und Rohaluminium vorgesehen. Die
Gründe hierfür sind wenig klar und liegen auf jeden Fall nicht in den Einfuhren
aus der Schweiz, die gesamthaft betrachtet geringfügig sind. Beim Aluminium sind
die in Europa aufgetretenen Marktstörungen auf eine Überproduktion sowie die
Auswirkungen der Paritätsänderungen zurückzuführen.

Am härtesten betrifft die seitens der EWG vorgesehene Regelung die schwei-
zerische Ausfuhr von Ferrosüizium, Möglicherweise besteht jedoch hier die Aus-
sicht auf die Inanspruchnahme eines bestehenden Null-Zoll-Kontingents.

c. Ergänzendes Uhrenabkommen

Neben den eigentlichen «empfindlichen» Produkten haben auch die Erzeug-
nisse der Uhrenindustrie eine Sonderbehandlung erfahren, und zwar in zweierlei
Hinsicht : einerseits in der Form eines verzögerten Abbaus der spezifischen Mini-
malzölle der EWG für gewisse niedrigpreisige Uhrenerzeugnisse; anderseits durch
den Abschluss eines besonderen Uhrenabkommens zwischen der Schweiz und der
Gemeinschaft.
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Eine Anzahl Uhrenprobleme von allgemeiner Bedeutung sind in der Tat
parallel zur Verhandlung über das Freihandelsabkommen in der «Gemischten
Kommission für Uhrenfragen» geregelt worden, die im Rahmen der Kennedy-
Runde durch das Abkommen betreffend die Erzeugnisse der Uhrenindustrie zwi-
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten am 30. Juni 1967 (AS 7967 1717) einge-
setzt worden ist. So war die Gemischte Kommission, als die Gespräche zur
Schaffung des industriellen Freihandels zwischen der Schweiz und der Gemein-
schaft gegen Ende 1970 eingeleitet wurden, schon seit einiger Zeit mit einer
Prüfung der Fragen beschäftigt, die sich aus unserer «Swiss made»-Definition
ergeben hatten; nach Ansicht der EWG behinderte diese Definition die ordnungs-
gemässe Abwicklung des Uhrenabkommens von 1967.

Das «Ergänzende Abkommen zum Uhrenabkommen Schweiz-EWG von
1967», das wir Ihnen mit der vorliegenden Botschaft ebenfalls unterbreiten, ist
das Ergebnis dieser in der «Gemischten Uhren-Kommission» geführten Verhand-
lungen. Sie erfüllten den Zweck, das Sonderproblem des «Swiss made» sowie
einige weitere Fragen zu lösen und damit gleichzeitig auch den Weg für den
Einschluss des Uhrensektors in das Abkommen zwischen der Schweiz und der
EWG zur Schaffung des industriellen Freihandels zu öffnen. Das Ergänzende
Uhrenabkommen wurde am 20. Juli 1972 von Botschafter R. Probst unterzeich-
net.

Es ist auf diese Weise möglich geworden, den Uhrensektor, mit einer einzi-
gen Ausnahme, dem normalen Zollabbau zu unterstellen. Diese Ausnahme ist in
Artikel 4 von Protokoll Nr. l zum Abkommen zwischen der Schweiz und der
Gemeinschaft niedergelegt. Wie schon erwähnt, betrifft sie die spezifischen Mini-
malzölle für gewisse niedrigpreisige Uhrenerzeugnisse : Für diese Erzeugnisse wird
eine erste Zollsenkung, die jedoch 50 Prozent betragen wird, erst am 1. Januar
1976 und eine zweite, ebenfalls von 50 Prozent, am 1. Juli 1977, also im gleichen
Zeitpunkt, in dem auch die ändern Industrieprodukte den Zoll Null erreicht
haben werden, eintreten. Die Tragweite dieser Ausnahme ist insofern gering, als
die fraglichen Erzeugnisse wertmässig weniger als 5 Prozent unserer Uhrenex-
porte nach der EWG (Zahlen von 1971) ausmachen. Die geschilderte Sonderrege-
lung geht auf ein ursprünglich viel umfassenderes Begehren der EWG zurück, den
gesamten Uhrenzoll, also auch den Ad-valorem-Satz, für drei Jahre «einzufrie-
ren». Als Begründung hatte die EWG geltend gemacht, dass infolge der hohen
britischen Uhrenzölle, denen die Erzeugnisse aus der EWG in den ersten Jahren
der Übergangszeit noch unterworfen sind, die schweizerischen Uhrenerzeugnisse
wegen der EFTA-Präferenz auf dem britischen Markt weiterhin einen spürbaren
Wettbewerbsvorteil gemessen werden, für den anderswo ein Ausgleich gesucht
werden müsse. Wenn die EWG schliesslich im wesentlichen auf dieses «Einfrie-
ren» der Uhrenzölle verzichtet und es nur für die spezifischen Minimalzölle
beibehalten hat, so hängt dies mit der schweizerischen Bereitschaft zu einer er-
höhten europäischen Solidarität und einer verstärkten industriellen Zusammenar-
beit auf dem Uhrengebiet zusammen.
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Was das Ergänzende Uhrenabkommen selbst betrifft, so bildet es rechtlich
eine Fortführung des in Kraft bleibenden Uhrenabkommens von 1967. Der
Hauptzweck des Ergänzenden Abkommens besteht - wie schon weiter oben ange-
tönt - darin, im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung des
Bundesrates vom 23. Dezember 1971 über die Benützung des Schweizer Namens
für Uhren (AS 1971 1908), die ihrerseits auf dem neuen Artikel 18bIS des Marken-
schutzgesetzes beruht, die Modalitäten eines staatsvertraglichen Bestätigungsver-
fahrens festzulegen, um die durch eine enge industrielle Zusammenarbeit bedingte
gleichwertige Qualität von Bestandteilen des Uhrwerks aus der EWG mit den
entsprechenden schweizerischen Bestandteilen zu gewährleisten (Art. 2 des Ergän-
zenden Abkommens). In diesem Zusammenhang ist, gestützt auf ein von Exper-
ten beider Seiten erstelltes Gutachten und nach vorheriger Prüfung durch die
Schweizerische Uhrenkammer, die gleichwertige Qualität für eine Liste in der
EWG hergestellter Rohwerke sowie für regulierende und sonstige Bestandteile
des Uhrwerks, die in der Schweiz schon hinreichend bekannt sind, als gegeben
anerkannt worden. Diese Liste, deren Verwaltung der Uhrenkammer obliegt und
die den Interessenten mitzuteilen ist (Art, 3) bildet einen Bestandteil des Ergän-
zenden Abkommens und wird jederzeit vervollständigt oder abgeändert werden
können. Es wird jedoch bestimmt, dass die in die Liste aufgenommenen Roh-
werkkaliber daraus wieder gestrichen werden, wenn die fertigen Uhren und Uhr-
werke, für die sie verwendet wurden, die Erfordernisse der gesetzlichen techni-
schen Kontrolle in der Schweiz nicht erfüllen. Wird eine solche Massnahme
bestritten, so wird gemäss den schweizerischen Qualitätskontrollnormen vom
Institut für die offizielle Qualitätskontrolle in der schweizerischen Uhrenindustrie
zusammen mit einem entsprechenden qualifizierten Institut der Gemeinschaft
eine Expertise durchgeführt; die Gemischte Uhren-Kommission trifft hierauf,
gestützt auf das gemeinsam erstellte Gutachten, ihren Befund.

Die auf der Liste zum Ergänzenden Abkommen angeführten Rohwerke und
die ändern als gleichwertig anerkannten Bestandteile gelangen in den Genuss des
in der schon genannten Bundesratsverordnung vorgesehenen besonderen Statuts.
Demnach kann die Berechnung des für das «Swiss made» massgebenden 50-
Prozent-Wertanteils auf dem um die Kosten des Zusammensetzens erhöhten Wert
der Bestandteile eines Uhrwerks (Sonderregel) statt nur auf dem Wert dieser
Bestandteile allein (allgemeine Regel) vorgenommen werden, vorausgesetzt, dass
eine staatsvertragliche Übereinkunft hinsichtlich der Qualität vorliegt. Dies ist
nun im Verhältnis zur EWG der Fall. Die übrigen Voraussetzungen der Verord-
nung zum Anbringen des «Swiss made» auf einer Uhr. nämlich, dass ihr Werk in
der Schweiz zusammengesetzt, in Gang gebracht, reguliert und vom Hersteller
kontrolliert worden ist und dass es in der Schweiz der technischen Kontrolle
gemäss dem geltenden System unterliegt, werden durch das Ergänzende Abkom-
men nicht berührt.

Durch die Bestimmungen über die Anwendung des «Swiss made» werden die
Kontingentsabmachungen aus dem Uhrenabkommen von 1967 betreffend den
Bezug von Rohwerken und regulierenden Bestandteilen aus der EWG hinfällig.
Dies ist, gleichzeitig mit dem Hinweis auf die ebenfalls grundsätzlich auf den
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1. Januar 1973 vorgesehene Abschaffung des Prämiensystems der ASUAG und
der Ebauches SA, für alle Fälle in der Präambel des Ergänzenden Abkommens
noch festgehalten.

Im übrigen bestimmt das Ergänzende Abkommen (Art. 1), dass am Tage
seines Inkrafttretens auch die dritte und letzte zehnprozentige gegenseitige Zollsen-
kung wirksam werden wird, die im Uhrenabkommen von 1967 anlässlich der
Kennedy-Runde schon für den 1. Januar 1970 vorgesehen war, dann aber beid-
seits wegen der «Swiss made»-Schwierigkeiten suspendiert wurde. Dieser Zollab-
bau wirkt sich nicht nur auf die unmittelbare Zukunft aus. Er ist auch für die
Berechnung der kommenden Zollabbaustufen, die auf den 1. Juli 1977 zum Zoll
Null führen sollen, von Bedeutung. Als allgemeine Basis für diese Abbaustufen
gelten zwar die am 1. Januar 1972 effektiv angewandten Zollsätze (Art. 5 Ziff. l
des Freihandelsabkommens). Im Sinne einer Ausnahmebehandlung, die praktisch
vor allem den Uhren zugute kommt, ist aber seitens der EWG schliesslich auf
schweizerisches Beharren zugestanden worden, dass, wenn aus der Kennedy-
Runde resultierende Zollreduktionen erst nach dem genannten Stichtag wirksam
würden, die so reduzierten Zollsätze als Grundlage für den weitern Zollabbau
heranzuziehen sind (Art. 5 Abs. 2 des Freihandelsabkommens).

Artikel 4 des Ergänzenden Uhrenabkommens enthält eine Kündigungsklau-
sel, die der entsprechenden Klausel im Freihandelsabkommen nachgebildet ist.
Die Kündigungsfrist beträgt zwölf Monate.

Schliesslich ist in Artikel 5 ein Ratifikationsvorbehalt aufgenommen, der es
uns nötigenfalls erlaubt, mit der Ratifikation des Ergänzenden Abkommens zuzu-
warten, bis jene des Freihandelsabkommens vorgenommen wird, damit das erste
nicht unabhängig vor dem zweiten in Kraft tritt.

Da das Ergänzende Uhrenabkommen, wie soeben erwähnt, eine Kündi-
gungsklausel enthält, ist es verfassungsrechtlich dem fakultativen Referendum im
Sinne von Artikel 89 Ziffer 4 der Bundesverfassung nicht unterworfen. Es handelt
sich im übrigen um ein Abkommen technischer Natur, das in Vollziehung einer
bundesrätlichen Verordnung abgeschlossen wird. Ausserdem bildet das Ergän-
zende Abkommen juristisch eine Fortsetzung des Uhrenabkommens von 1967,
das Ihnen mit der Botschaft des Bundesrates vom 15. September 1967 über die
Genehmigung der im Rahmen der sechsten Handels- und Zollkonferenz des
GATT (Kennedy-Runde) abgeschlossenen Übereinkommen (BB1 1967 II 605)
unterbreitet worden war und dem Sie mit Bundesbeschluss vom 20. Dezember
1967 (AS 19671717) zugestimmt hatten.

Wenn wir Ihnen das Ergänzende Uhrenabkommen im Rahmen der vorlie-
genden Botschaft zusammen mit dem Abkommen Schweiz-EWG zur Genehmi-
gung unterbreiten, so geschieht dies der Einfachheit halber, angesichts des zwi-
schen dem Ergänzenden Abkommen und dem Freihandelsabkommen bestehen-
den Zusammenhangs. Der Entwurf zu einem entsprechenden Bundesbeschluss
liegt bei.
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6. Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie

(Art. 9 und Prot. Nr. 2)

Eine besondere Regelung musste für die Erzeugnisse der Nahrungsmittelin-
dustrie getroffen werden. Darunter fallen Waren wie Schokolade, Zuckerwaren,
Biskuits, Suppen, Kmdernährmittel und Bier, nicht jedoch Früchte- oder Gemü-
sekonserven. Die Auswirkungen der gemeinsamen Agrarpolitik auf die Wettbe-
werbslage ihrer Nahrungsmittelindustrie haben die EWG seinerzeit veranlasst, für
diese Waren, die «verarbeiteten Landwirtschaftserzeugnisse», ein eigenes Aussen-
handelsregime zu schaffen, dessen Merkmal darin liegt, dass auf allen Einfuhren
neben einem festen Zollansatz - er entspricht dem Industrieschutz - noch ein
beweglicher, sich vierteljährlich ändernder Teilbetrag erhoben wird. Mit diesem
mobilen Element wird auf den in den verschiedenen Nahrungsmitteln enthaltenen
landwirtschaftlichen Ausgangsmaterialien der Unterschied zwischen den EWG-
Binnenpreisen und den Weltmarktpreisen ausgeglichen. Bei der Ausfuhr nach
Drittstaaten richtet die EWG nach dem Gehalt an landwirtschaftlichen Grund-
stoffen bemessene Erstattungen aus, um sie auf das Niveau der Weltmarktpreise
zu verbilligen. Der Kreis der erstattungsberechtigten Erzeugnisse wird dabei von
der EWG insofern weiter gezogen, als sie auch auf Waren Erstattungen ausrich-
tet, die bei der Einfuhr lediglich mit einem festen Zollansatz belastet werden.

Der ursprüngliche Verhandlungsvorschlag der EWG war auf einzelne ausge-
wählte Erzeugnisse dieser Warengruppe beschränkt. Erst in einer späteren Phase
gelang es, für den gesamten Bereich der Nahrungsmittelindustrie eine Globallö-
sung ins Auge zu fas'sen. Angesichts der in der EWG bestehenden Einfuhrord-
nung bezog sich dieses Angebot indessen nur auf den Abbau des industriellen
Verarbeitungsschutzes ; die EWG war nicht bereit, in bezug auf die beweglichen
Teilbeträge bei der Einfuhr bzw. die Erstattungen bei der Ausfuhr - beides
Elemente ihrer Agrarpolitik - Konzessionen zu machen.

Für die andere Kategorie von Erzeugnissen der Nahrungsmittelindustrie,
deren Einfuhr die EWG deizeit nur mit einem festen Zollansatz belastet, war sie -
von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen - in ihrem Angebot nicht bereit, die
entsprechenden Einfuhrzölle vollständig zu beseitigen. Sie hält in diesen Fällen
einen Restzoll zur Kompensation des Preisunterschieds für die landwirtschaft-
lichen Ausgangsmaterialien aufrecht.

Um unsererseits für den Nahrungsmittelsektor überhaupt eine vergleichbare
Gegenofferte vorlegen zu können, musste für die fraglichen Erzeugnisse innerhalb
der bestehenden schweizerischen Zollansätze zwischen einem Industrieschutzele-
ment und einem zum Ausgleich des Agrarpreisunterschieds notwendigen Teilbe-
trag unterschieden werden. Dabei zeigte sich, dass die im Zolltarif ausgewiesenen
Ansätze nicht überall zum Ausgleich des Agrarpreisunterschieds ausreichten. An-
gesichts der Notwendigkeit, zwischen den beiden Offerten ein Gleichgewicht her-
zustellen und ihre Vollständigkeit zu wahren, fassten wir jedoch auch in diesen
Fällen Zugeständnisse ins Auge. Die entsprechenden Konzessionen wurden in der
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Regel auf rund einen Fünftel des Ausgangszollansatzes beschränkt. Es war für
das Gelingen der Verhandlung wesentlich, dass auf diese Weise eine sämtliche
verarbeiteten Nahrungsmittel umfassende und befriedigende Lösung erreicht
wurde.

Auf denjenigen Erzeugnissen, für welche die EWG nur eine teilweise Sen-
kung ihrer bestehenden festen Zollsätze vornimmt, haben wir in der Regel eine
Konzession von gleichem Ausmass gewährt. In Einzelfallen, die namentlich für
die schweizerische Milchwirtschaft von Bedeutung sind, sind wir von diesen
Regeln abgewichen und haben nur eine symbolische Senkung zugestanden (Spei-
seeis, Joghurt), Ein völliger Ausschluss der erwähnten Produkte aus dem Abkom-
men hätte das ganze Verhandlungsergebnis im Bereich der Nahrungsmittel in
Frage gestellt und insbesondere den Einschluss von wichtigen Exportprodukten
schweizerischer Industrien, die als Verarbeiter einheimischer Milch von erstrangi-
ger Bedeutung sind (Schokolade, Kindernährmittel usw.) unmöglich gemacht..

Bezüglich der Suppen und Saucen wurde schweizerischerseits ein vollständi-
ger Zollabbau angeboten, um die EWG zu veranlassen, wesentlich über ihre
ursprünglich für diese Erzeugnisse gemachte Offerte hinauszugehen. Mit der von
ihr gewährten Konzession für Erzeugnisse, die keine Tomaten enthalten, bot die
EWG zu dieser Lösung Hand; zu einer gleichennassen positiven Haltung in
bezug auf die tomatenhaltigen Suppen und Saucen konnte sie sich leider nicht
durchringen. Dies hat die schweizerische Verhandlungsdelegation veranlasst, in
einem Brief die baldige Wiederaufnahme von Gesprächen im Hinblick auf eine
Verbesserung des Einfuhrregimes der zuletzt genannten Erzeugnisse anzuregen.

Für die wenigen Erzeugnisse der chemischen Industrie aus den Zollkapiteln
29, 35, 38 und 39, die dem Regime dieses Protokolls unterstehen, falls sie Zucker
oder Stärke enthalten, ist wegen der relativ bescheidenen schweizerischen Zollbe-
lastung ebenfalls der vollständige Zollabbau offeriert worden.

Insgesamt betrachtet dürfen die getroffenen Vereinbarungen auf dem Gebiet
der Nahrungsmittelindustrie als durchaus befriedigend bewertet werden. Wäh-
rend die EWG für rund 75 Millionen Franken Einfuhren aus der Schweiz einen
durchschnittlichen Abbau der Einfuhrbelastung von 8,5 Prozentpunkten vorneh-
men wird, beziffert sich die schweizerische Gegenleistung auf eine Zollsenkung
von rund 7,5 Prozentpunkten für rund 74 Millionen Franken Einfuhren11 aus der
EWG (Zahlen für 1970).

Im Zuge der Übernahme der Agrarpolitik der Gemeinschaft, insbesondere
mit der Angleichung ihrer Agrarpreise an das Gemeinschaftsniveau, werden un-
sere ehemaligen EFTA-Partner Grossbritannien, Norwegen und Dänemark ge-
genüber der Schweiz für die Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie, soweit für
sie innerhalb der EFTA Zollfreiheit besteht, schrittweise die von der EWG erho-
benen beweglichen Teilbeträge bzw. Restzölle einführen müssen. Gleichermassen
wird die Schweiz auf den bis anhin zollfreien Einfuhren aus diesen Staaten stufen-

l } In diesen Zahlen fehlen die Werte für die erwähnten Chemiepositionen aus den
Zollkapiteln 29, 35, 38 und 39, weil sie statistisch nicht ausgesondert werden können.
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weise die gegenüber der EWG am 1. Juli 1977 gültigen Zölle zur Anwendung
bringen.

Die Vorarbeiten im Hinblick auf die Anpassung des schweizerischen Ein- und
Ausfuhrregimes für die Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie, wie sie als Folge
der Verhandlungen mit der EWG notwendig werden könnten, sind im Gange.
Artikel l von Protokoll Nr. 2 sieht ausdrücklich vor, dass bei der Einfuhr beweg-
liche Teilbeträge erhoben und bei der Ausfuhr Erstattungen bezahlt werden dür-
fen, sofern sie dem Agrarpreisausgleich dienen. Die Prüfung eines Modells für die
Schweiz wird vom Bestreben geleitet sein, ein in seinen Wirkungen mit dem
EWG-Regime vergleichbares System zu schaffen, das jedoch möglichst einfach
anwendbar sein soll.

In der Schlussphase der Verhandlungen wurde auf Wunsch der EWG und
einiger EFTA-Länder die Unterstellung gewisser alkoholischer Gelränke unter die
Bestimmungen von Protokoll Nr. 2 vorgesehen. Es wird Sache des Gemischten
Ausschusses sein, gegebenenfalls die Zollabbaurnodalitäteri für diese Erzeugnisse
festzulegen. Bei dieser oder einer späteren Gelegenheit wird der Ausschuss eben-
falls über den Einschluss von anderen Erzeugnissen der Kapitel 1-24 der Brüsse-
ler Zollnomenklatur, die nicht Landwirtschaftserzeugnisse sind, beraten können.

Unsere Haltung hinsichtlich der Unterstellung der alkoholischen Getränke
unter die Regeln des Abkommens war von Anfang an betont zurückhaltend und
wurde in einem Brief an die EWG-Delegation festgehalten. Sein Inhalt bestätigt,
dass für uns eine Ausdehnung des Zollabbaus auf alkoholische Getränke weder
gegen die schweizerische Landwirtschaftspolitik noch gegen diejenige auf dem
Gebiet des Alkohols verstossen dürfe. Damit sind die Möglichkeiten von vornher-
ein eng begrenzt.

7. Ursprungsregeln

(Art. llundProt. Nr. 3)

Im Gegensatz zur Zollunion bleiben die Partner in einer Freihandelszone in
der Gestaltung ihrer Zolltarife gegenüber Drittländern frei. Diese Zollamonomie
und die Zollfreiheit im Innern der Zone könnten jedoch zur Folge haben, dass
Waren aus Drittländern über das Land mit dem jeweilig niedrigsten Zollansatz
eingeführt werden und alsdann ohne weitere oder mit ungenügender Bearbeitung
von der Zollfreiheit profitieren. Dies widerspricht dem Grundsatz, dass der freie
Warenverkehr den «Erzeugnissen der Vertragsparteien» vorbehalten bleiben soll.
Was darunter zu verstehen ist. bestimmen die Ursprungsregeln. Ihre liberale oder
restriktive Ausgestaltung entscheidet somit nicht nur darüber, inwieweit Aus-
gangsmaterialien aus Drittstaaten in der Produktion mitverwendet werden dür-
fen, sondern auch darüber, wie gross der Kreis der Erzeugnisse gezogen wird, die
am Freihandel teilhaben. Das Verhandlungsziel dei' schweizerischen Delegation
bestand darin, sowohl die Gefahr von Verkehrsveiiagerungen auszuschalten als
auch möglichst vielen der im Freihandelsraum erzeugten Gütern den Genuss der
Vorteile des Abkommens zu gewährleisten.



Von selten der EWG wurde von Anfang an grosses Gewicht darauf gelegt,
dass die Ursprungsregeln sich an diejenigen anlehnen, dje bereits für andere
Freihandels- oder Präferenzzonen entwickelt worden sind, wie z. B. für die bilate-
ralen Assoziationsabkommen oder das allgemeine Zollpräferenzensystem zugun-
sten der Entwicklungsländer. Es war jedoch klar, dass diese Systeme nicht ohne
wesentliche Änderungen übernommen werden konnten, da den besonderen Bezie-
hungen zwischen industriell entwickelten europäischen Staaten und dem hohen
Grad der industriellen Arbeitsteilung Rechnung getragen werden musste.

Die in Artikel 11 des Abkommens und in Protokoll Nr. 3 vorgesehenen
Ursprungsregeln beruhen auf zwei Hauptkriterien:

1. dem Kriterium der vollständigen Erzeugung.

2. dem Kriterium der ausreichenden Be- oder Verarbeitung.

Das Kriterium der vollständigen Erzeugung ist erfüllt, wenn keinerlei Aus-
gangsmaterialien aus Drittländern verwendet werden. Dies trifft z. B. zu auf
Erzeugnisse wie Mineralien, Pflanzen und Tiere sowie Altwaren und Abfälle. Das
Kriterium der genügenden Be- oder Verarbeitung bedarf einer näheren Definition.
Das gewählte Kriterium fordert, dass das ausgeführte Erzeugnis unter eine andere
als die für jeden der verwendeten Ausgangsstoffe geltende Nummer des Zolltarifs
einzuordnen ist, durch die Be- oder Verarbeitung also die Zollposition wechselt.

Es gibt natürlich in der Praxis Fälle, in denen ein Zollpositionswechsel
bereits als Folge verhältnismässig geringfügiger Bearbeitung eintreten kann. Um-
gekehrt führen recht aufwendige und intensive Bearbeitungen zu keinem Wechsel
der Zollposition. Um diesen besonderen Verhältnissen Rechnung zu tragen, ent-
hält das Ursprungsprotokoll zwei Listen mit Ausnahmen von der allgemeinen
Regel. Die Liste A zählt diejenigen Fälle auf, für welche neben dem Wechsel der
Zollposition als Folge der Verarbeitung gewisse zusätzliche Bedingungen erfüllt
sein müssen, damit die betreffende Ware als Erzeugnis «mit Ursprung» gilt. Diese
Bedingungen können entweder vorschreiben, welche drittländischen Ausgangs-
stoffe verwendet werden dürfen oder welche Ausgangsstoffe bereits den Ursprung
besitzen müssen. Es kann auch die Erfüllung eines zusätzlichen Prozentsatzkrite-
riums verlangt werden. Dieser Satz ist in vielen Fällen auf 50 Prozent festgesetzt.
Dies bedeutet, dass der Anteil drittländischer Stoffe, berechnet auf dem Fabrik-
preis des Enderzeugnisses, 50 Prozent nicht übersteigen darf. In gewissen Fällen
liegt der Prozentsatz aber auch niedriger, beispielsweise bei 40 Prozent.

In Liste B sind diejenigen Fälle erwähnt, in welchen, obwohl die Be- oder
Verarbeitung keinen Wechsel der Zolltarifposition zur Folge hat, der Ursprung
dennoch erlangt wird, wenn die in dieser Liste genannten Bedingungen erfüllt
sind. Auch hier handelt es sich vielfach um Prozentsatzkriterien, die von 5-50
Prozent variieren, oder um die Erfüllung von Auflagen, wie die Verwendung
gewisser Ausgangsmaterialien oder die Durchführung eines besonderen Arbeits-
vorganges.

Ein besonderes Problem ergab sich aus dem bilateralen Charakter des Ab-
kommens. Zur Verwirklichung des auch von der EWG anerkannten Grundsatzes
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der Erhaltung des in der EFTA erreichten Freihandels und um der gerade im
europäischen Raum stark entw ickelten industriellen Arbeitsteilung Rechnung zu
tragen, mussten zusätzliche Vorschriften aufgestellt »erden, die die Beziehungen
zu den anderen nicht beitretenden EFTA-Staaten betreffen. Aufgrund der soge-
nannten Kumulation können Erzeugnisse, die in einem Vertragsstaat bereits den
Ursprung erlangt haben, in einem oder mehreren anderen Vertragsstaaten (die
EWG gilt als ein Land) weiter verarbeitet werden, ohne den Ursprung zu verlie-
ren. Damit wird eine Aneinanderreihung von Verarbeitungsvorgängen in sämt-
lichen Ländern des europäischen Freihandelsraumes ermöglicht, gleichgültig ob
die Vorgänge ursprungsbegründend sind oder nicht. Immerhin dürfen hierbei
drittländische Stoffe nur in beschränktem, genau umschriebenem Umfang mitver-
wendet werden. Dank dieser Lösung können nun auch im Handelsaustausch
unter den nicht beitretenden EFTA-Ländern vom 1. April 1973 an die gleichen
Ursprungsregeln angewendet werden wie zwischen der Schweiz und der EWG,
was übrigens von der EWG zur Voraussetzung für die Gewahrung des Kumula-
tionsprinzips gemacht wurde.

Das Protokoll enthält eine Reihe von weiteren Vorschriften, die für das
Funktionieren des Ursprungssystems von Bedeutung sind. Hierzu gehört die Be-
stimmung über den sogenannten Drawback (Prot. Nr. 3. Art. 23). Darunter ver-
steht man die Rückerstattung oder Nichterhebung von Zöllen auf Waren, die zur
Herstellung von Exporterzeugnissen dienen. Der Drawback wird verboten,
sobald der Zollabbau 40 Prozent erreicht haben wird. Im Verkehr unter den
EFTA-Ländern, unabhängig davon, ob sie der EWG beitreten oder nicht, bleibt
der Drawback verboten, soweit für diese Waren die Zollfreiheit in Anspruch
genommen wird. Die schweizerischen Reverszölle fallen nicht unter den Begriff
des Drawback.

Wichtig sind auch die Vorschriften über den dokumentarischen Nachweis
des Ursprungs. Hierfür werden besondere Formulare, die sogenannten Warenver-
kehrsbescheinigungen (Ursprungszeugnisse), vorgesehen. Die Dokumente werden
auf schriftlichen Antrag des Exporteurs von den Zollbehörden des Ausfuhrlandes
ausgestellt. Für nicht-kommerzielle Sendungen bis zum Betrage von rund 240
Franken und im Reiseverkehr bis zum Betrag von rund 800 Franken sind Frei-
grenzen (Prot. Nr. 3, Art. 14) vorgesehen, für welche keine Bescheinigungen er-
forderlich sind. Die schweizerische Delegation hat die Erwartung ausgesprochen,
dass möglichst bald eine Erhöhung dieser allzu tief angesetzten Freigrenzen vor-
genommen werden kann und dass im kommerziellen Verkehr ebenfalls Freigren-
zen eingefügt werden.

Die Zollbehörden der Vertragsparteien werden im Interesse der richtigen
Durchführung der Ursprungsregeln und zur Kontrolle der Ursprungszeugnisse
eng zusammenarbeiten. Die missbräuchliche Verwendung von Warenverkehrsbe-
scheinigungen wird bestraft werden müssen. Die Gültigkeitsdauer der Doku-
mente wird auf vier Monate beschränkt. Sie können jedoch erneuert werden.

Ein Überblick über die verschiedenen Warenkategorien ergibt folgendes
Bild:
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Kapitel 1-24 : Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie

Soweit diese Erzeugnisse überhaupt unter das Abkommen fallen, müssen für
die ursprungsbildende Herstellung in der Regel bereits die landwirtschaftlichen
Ausgangsstoffe der gemässigten Zone aus den Vertragsparteien stammen. Aus-
nahmen gelten u. a. für Zucker, der bis zu 30 Prozent des Wertes des Endproduk-
tes drittländischen Ursprungs sein kann, für Hartweizen, gewisse Maissorten, die
alle aus Drittländern stammen können.

Kapitel 28-39 : Chemie, verwandte Erzeugnisse und Kunststoffe

In dieser Gruppe wird in Liste A für eine Reihe von Erzeugnissen die
zusätzliche Erfüllung eines 50-Prozent-Kriteriums gefordert. Um dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass gerade in diesen Kapiteln sehr häufig in der gleichen
Zollposition sowohl Rohstoffe wie Zwischenprodukte oder Enderzeugnisse ent-
halten sind, wird die Verwendung drittländischer Zwischenprodukte bis zu 20
Prozent des Wertes des Enderzeugnisses durch eine entsprechende Vorschrift in
Liste B gestattet. Die Schweiz setzte sich für einen den tatsächlichen Verhältnissen
besser Rechnung tragenden höheren Satz ein.

Kapitel 50-62 : Textilien

In diesen Kapiteln gelten fast durchwegs strengere Regeln als der blosse
Positionswechsel. Die europäische Textilindustrie verfügt für Garne über eine
genügende Versorgungsbasis. Darüber hinaus besteht für gewisse Textilien, so
insbesondere bei den synthetischen Spinnstoffen, die Gefahr einer Überproduk-
tion und damit von Verkehrsverlagerungen.

Die Regeln sehen im allgemeinen vor, dass für die Herstellung von Garnen
das Spinnen ursprungsbegründend ist. Für die Herstellung von Seidengarnen
kann von der Grège-Séide ausgegangen werden, da Europa über keine genügende
eigene Seidenraupenzucht verfügt. Unsere Unterhändler mussten lange um diese
Konzession kämpfen. Für Gewebe und konfektionierte Artikel ist grundsätzlich
eine Zweistufenregel vorgesehen, d. h. es muss sowohl das Spinnen wie das
Weben, bzw. das Weben und Konfektionieren, im Gebiet der Vertragsparteien
stattgefunden haben. Zu beachten ist ferner, dass bei gemischten Textilien die
entsprechende Ursprungsregel für jede verwendete Spinnstoffart erfüllt sein muss.
Es besteht indessen eine Toleranz von normalerweise zehn Gewichtsprozenten des
Endproduktes. Bei den konfektionierten Artikeln besteht ebenfalls eine Gewichts-
toleranz von 10 Prozent für die Verwendung von Zubehör (z. B. Knöpfen) aus
Drittstaaten. Die Verwendung drittländischer Stickböden wird durch eine Pro-
zentregel ermöglicht. Schliesslich bestehen in Liste B besondere Erleichterungen
für das Bedrucken.
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Kapitel 73-83: Metalle

Angesichts der grossen wirtschaftlichen Bedeutung der Schwerindustrie im
EWG-Raum sind die Ursprungskriterien für die Metalle verhältnismässig streng
gehalten. Es werden entweder bestimmte Verarbeitungsvorgänge vorgeschrieben,
oder es wird die Regel des Zollpositionswechsels durch ein 50-Prozent-Kriterium
ergänzt.

Kapitel84-91 : Maschinen, Apparate, Beförderungsmittel, Uhren

In Liste A wird für diese Erzeugnisse durchwegs ein 40-Prozent-Kriterium
zusätzlich zum Zollpositionswechsel vorgeschrieben. Eine Sonderregel besteht für
die Verwendung drittlândischer Transistoren, die nur bis zum Wert von 3 Prozent
des Fertigproduktes erlaubt ist.

Für alle übrigen Warenkategorien gilt mit wenigen Ausnahmen, sei es im
Sinne von Erschwerungen oder von Erleichterungen, das Kriterium des Zollposi-
tionswechsels.

In Liste C werden etwa ein Dutzend Waren von den vorstehend beschriebe-
nen gemeinsamen Ursprungsregeln ausgenommen. Es handelt sich vor allem um
Mineralöle und daraus destillierte Erzeugnisse, für die weiterhin die nationalen
Ursprungsregeln, sofern vorhanden, gelten. Die EWG selbst hat für diese Gruppe
noch keine einheitlichen Regeln festgelegt. Die meisten dieser Waren unterstehen
in der Schweiz dem Fiskalzollregime.

8. Das Abkommen mit den Mitgliedstaaten der EGKS

Der Vertrag zur Gründung der Europaischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl (EGKS) bestimmt in seinem Artikel 71, dass die Zuständigkeit der Mit-
gliedstaaten auf dem Gebiet der Handelspolitik vorbehalten bleibt. Die Gemein-
schaft ist somit nicht in der Lage, über die unter den EGKS-Vertrag fallenden
Erzeugnisse (u. a. Kohle, Koks, Eisenerz, Schrott, Roheisen, Eisenhalbzeug, ge-
wisse Walzwerkerzeugnisse aus Eisen, Stahl oder Edelstahl) Handelsverträge ab-
zuschliessen, wie die EWG dies aufgrund von Artikel 113 des EWG-Vertrags tun
kann. Es war deshalb notwendig, für die EGKS-Erzeugnisse ein besonderes Ab-
kommen abzuschliessen. in dem statt der Gemeinschaft die Gesamtheit der -
inskünftig zehn - Mitgliedstaaten unser Vertragspartner ist. Inhaltlich stellt das
Abkommen über weite Strecken eine getreue Kopie des Abkommens mit der
EWG dar. Es sei lediglich auf folgende Abweichungen hingewiesen

In Artikel 11 werden die Befugnisse und Zuständigkeiten vorbehalten, die
sich aus dem EGKS-Vertrag ergeben. Es betrifft dies die Rechte der EGKS als
solcher, die ja nicht Vertragspartei ist, gegenüber ihren Mitgliedstaaten. Das
Abkommen mit der Schweiz kann selbstverständlich die gemeinschaftsinternen
Beziehungen nicht verändern.



692

Artikel 19 enthält eine zusätzliche, einseitige Schutzklausel. Ihr entsprechen
die Verfahrensregeln in Artikel 23 Absatz 3b. Mit dieser Klausel hat es folgende
Bewandtnis : Durch die Artikel 60-64 und 70 des EGKS-Vertrags wird innerhalb
der Gemeinschaft ein System der Preisüberwachung geschaffen, das u. a. eine
Preispublizitätspflicht, die Möglichkeit der Einführung von Höchst- und Min-
destpreisen und Geldstrafen im Falle der Verletzung der Preisregeln vorsieht. Die
Publizitätspflicht gilt auch für die Transporttarife, die wichtige Elemente der
Preisgestaltung darstellen. Die EGKS will beim Abbau der Zölle gegenüber den
EFTA-Staaten dafür sorgen, dass die Einfuhren der gleichen Preisdisziplin unter-
worfen werden. Sie hofft damit zu vermeiden, dass durch die Einfuhren Markt-
störungen entstehen. In ihrem Verhandlungsangebot hat deshalb die Gemein-
schaft grundsätzlich zwei verschiedene Lösungsmodelle vorgeschlagen, deren
wesentlicher Unterschied darin besteht, dass im einen Fall die nicht beitretenden
Länder ein dem EGKS-Regime gleichwertiges Preisüberwachungssystem einfüh-
ren. Im ändern Fall, wenn sie dies nicht wollen, müssen sie eine einseitige Schutz-
klausel in Kauf nehmen. Die grossen Stahlproduzenten und -exporteure Öster-
reich, Schweden und Finnland haben sich für die erste Lösung entschieden. Sie
garantiert ihnen nicht nur die ungestörte Ausfuhr nach der EGKS, sondern auch
die Einhaltung der EGKS-internen Preisdisziplin in bezug auf die Einfuhren aus
der Gemeinschaft. Die Zollfreiheit ist hier verbunden mit einer weitgehenden
vertraglichen Harmonisierung.

Für die Schweiz wäre die Einführung eines derartigen Systems nicht nur
unverhältnismässig, sondern müsste überdies grundsätzlichen Bedenken rufen
(Eingriffe in die Handels- und Gewerbefreiheit, Harmonisierung mit einem wirt-
schaftlichen System, in dem wir kein Mitspracherecht besitzen usw.). Angesichts
der Tatsache, dass unsere Ausfuhren von EGKS-Erzeugnissen sehr bescheiden
sind und deshalb nicht zu Störungen der EGKS-Preisordnung Anlass geben kön-
nen, wird die erwähnte Schutzklausel kaum je zur Anwendung gelangen.

Es stellt sich hier die Frage, ob unsere eisenschaffende Industrie den Wettbe-
werb mit der auf dem schweizerischen Markt an keine Preisregeln gebundenen
EGKS-Konkurrenz auszuhalten vermag, wenn einmal die Zölle weggefallen sind.
Diese Frage ist insofern von besonderer Tragweite, als die Aufrechterhaltung
einer minimalen eigenen Walzkapazität aus kriegswirtschaftlichen Gründen erfor-
derlich ist.

Dieses Ziel kann nicht dadurch erreicht werden, dass die erwähnte Schutz-
klausel zweiseitig ausgestaltet wird, da wir keine Preiskontrolle haben. Hingegen
steht die allgemeine Schutzklausel für sektorielle Schwierigkeiten (Art. 22 des
Abkommens mit den Mitgliedstaaten der EGKS, Art. 26 des Abkommens mit der
EWG) zur Verfügung, die es uns erlaubt, nötigenfalls die erforderlichen Massnah-
men zu ergreifen, um ein Absinken der Walzkapazität unserer Eisenindustrie
unter das aus kriegswirtschaftlichen Gründen notwendige Minimum zu verhin-
dern. Wir werden zu diesem Zwecke die Einfuhr und die Produktion gewisser
Eisenhalbfabrikate von Anfang an einer laufenden statistischen Überwachung
unterwerfen, die es gestatten wird, gefährliche Entwicklungen rechtzeitig festzu-
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stellen. Das Abkommen sieht ferner keine Aufhebung unseres Ausfuhrverbotes
für Eisenschrott vor, so dass der Eisenindustrie auch in Zukunft die inländische
Rohstoffbasis gesichert bleibt.

Das Abkommen mit den Mitgliedstaaten der EGKS enthält keinen Artikel
über die Zusammenarbeit in zusätzlichen Bereichen (analog Art. 32 des Abkom-
mens mit der EWG), da in diesem Zusammenhang eine Wiederholung wenig
sinnvoll wäre.

C. Landwirtschaft

(Art. 10 und 15, Briefwechsel)

1. Grundsätze

Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse werden von der Freihandelsregelung
nicht erfasst. Beide Vertragspartner bleiben somit in der Ausgestaltung ihrer
Landwirtschaftspolitik und in der Anwendung der dazu gehörenden handelspoli-
tischen Instrumente frei, unter Vorbehalt natürlich der von ihnen früher einge-
gangenen bilateralen und multilateralen internationalen Verpflichtungen.

Der Vertragstext enthält gleichwohl zwei Bestimmungen über die Landwirt-
schaft, die unter anderem gerade den Grundsatz gegenseitiger Autonomie zum
Ausdruck bringen.

Bedeutungsvoll ist in erster Linie Artikel 15 des Abkommens, welcher aus
drei Elementen besteht :

a. Die Vertragsparteien erklären sich bereit, unter Beachtung ihrer Landwirt-
schaftspolitiken, eine harmonische Entwicklung des landwirtschaftlichen
Handels zu fördern. Es werden somit die jedem Partner durch seine eigene
Politik und sein eigenes Agrarsystem auferlegten Möglichkeiten und Gren-
zen ausdrücklich anerkannt.

b. Im weiteren wird der Grundsatz aufgestellt, dass die Vertragsparteien auf
dem Gebiete der Veterinär-, Gesundheits- und Pflanzenschutzbestimmungen
nicht diskriminierend vorgehen. Sie verzichten ferner darauf, auf diesen
Gebieten neue Massnahmen zu treffen, die den Handel in unangemessener
Weise behindern.

c. Schliesslich wird dem Gemischten Ausschuss die Aufgabe übertragen, allen-
falls entstandene Schwierigkeiten im landwirtschaftlichen Aussenhandel zu
prüfen. Es wird dabei ausdrücklich festgehalten, dass sich die Vertragspar-
teien bemühen, für diese Schwierigkeiten Lösungen zu suchen. Damit wird
zwischen der Schweiz und der EWG die bisher fehlende Basis für Gespräche
über die gegenseitigen landwirtschaftlichen Handelsprobleme geschaffen.
Gerade im Lichte der Erfahrungen der letzten Jahre, sei es im Rahmen der
mit den einzelnen EWG-Ländern bestehenden bilateralen Verträge, sei es im
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Verhältnis zur EWG als solcher, erweist sich die Schaffung einer solchen
Konsultationsmöglichkeit als ein wertvoller Fortschritt.

Artikel 10 des Abkommens regelt den Fall, dass industrielle Erzeugnisse, die
dem Freihandel oder der Regelung der Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie
unterworfen sind, nachträglich ganz oder teilweise von der Landwirtschaftspolitik
oder ihren Auswirkungen erfasst werden sollten. Aufgrund dieses Artikels bleibt
es jedem der Partner unbenommen, das Freihandelsregime für einzelne Erzeug-
nisse insofern wieder abzuändern, als es seine Landwirtschaftspolitik erfordert.
Eine solche Massnahme setzt nicht die Zustimmung der Gegenseite voraus, hinge-
gen ist bei ihrer Einführung den Interessen des anderen Partners in angemessener
Weise Rechnung zu tragen. Nötigenfalls können die Vertragsparteien einander
über solche Massnahmen im Rahmen des Gemischten Ausschusses konsultieren.
Dieser Artikel, dem keine allzu grosse Bedeutung beizumessen ist, mildert die
etwas willkürliche Abgrenzung zwischen Industrie und Landwirtschaft und wird
vor allem dann nützlich sein, wenn unter industriellen Zollpositionen landwirt-
schaftliche Umgehungsimporte getätigt werden sollten.

2. Vereinbarungen über einzelne Erzeugnisse

Trotz des Verzichts auf die Aufnahme eines spezifischen Agrarteils in das
Abkommen beharrten in der Endphase der Verhandlungen Italien und die Nie-
derlande auf gewissen landwirtschaftlichen Arrangements seitens der nicht beitre-
tenden EFTA-Staaten. Entgegen den materiell sehr weit gehenden Wünschen
unserer Partner konnte zuletzt eine Lösung gefunden werden, welche nicht einsei-
tig ist, den politischen Bedürfnissen der interessierten EWG-Mitgliedstaaten
Rechnung trägt, jedoch hinsichtlich der materiellen Tragweite für unsere Land-
wirtschaft ohne weiteres vertretbar ist.

Sie besteht darin, dass die Schweiz einerseits, die EWG anderseits auf den
1. Januar 1973 eine Anzahl autonomer Massnahmen in Kraft setzen werden, deren
Inhalt in einem Briefwechsel festgehalten wird.

Von schweizerischer Seite sind folgende Massnahmen in Aussicht genom-
men:

Auf dem Gebiet der Zölle werden einzelne der bisher in der EFTA einge-
räumten Zollpräferenzen auf die EWG ausgedehnt. Es handelt sich um pflanz-
liche Randprodukte, ohne direkte Auswirkungen auf den Absatz schweizerischer
Erzeugnisse : Blattwerk, Knoblauch, Kastanien, frische Feigen und Tomatenkon-
zentrat. Hinsichtlich der in der EFTA bestehenden Zollfreiheit für Meereserzeug-
nisse sind wir bereit, sie unter noch festzulegenden Bedingungen auszudehnen.

Ferner sind Zollsenkungen von 15 Prozent vorgesehen für Tulpen, aber
gleichzeitig auch für Tulpenzwiebeln. Für Schnittrosen soll der Zoll, dessen Inzi-
denz geringfügig ist, halbiert werden. Die bisherige Zweiteilung des Zolltarifs für
Pfirsiche (in «offener» und in «anderer» Verpackung) soll beseitigt werden.
Davon wird % Prozent bis 2 Prozent unserer gesamten Pfirsicheinfuhr erfasst.
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Für Tafeltrauben schliesslich wird der Zoll für die Zeit vom 15. Juli bis zum
15. September um einen Drittel gesenkt.

Auf dem Gebiet der mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen werden für
roten Qualitätswein in Fässern die Vertragskontingente Frankreichs um 25 000 hl,
diejenigen Italiens um 30 000 hl erhöht. Es handelt sich um die Konsolidierung
eines Teils der schon bisher autonom gewährten und intern verteilten Zusatzkon-
tingente.

Für Sdmittblumen wird das vertragliche Einfuhrkontingent von 4500 q auf
6000 q erhöht, wobei trotzdem für die weitere Entwicklung des schweizerischen
Gartenbaus ein genügender Spielraum verbleibt.

Die hinsichtlich des Dreiphasensystenis vorgesehenen Massnahmen stellen
eine Bestätigung der heutigen Praxis dar. Bei den im Briefwechsel enthaltenen
Zusagen betreffend die Handhabung der einzelnen Phasen für bestimmte Erzeug-
nisse sind ausserordentliche Fälle ausdrücklich vorbehalten worden, die wir aber
für die in Frage stehenden Produkte seit vielen Jahren nicht gekannt haben. Die
Zusicherang hinsichtlich der Einfuhrmöglichkeiten für Pflaumen und Zwetschgen
ist an die Voraussetzung geknüpft, dass der Absatz der einheimischen Ernte
dadurch nicht in Frage gestellt wird.

Die EWG, die den Spielraum für Gegenkonzessionen angesichts ihres
Systems der Marktordnungen als äusserst gering erachtete, stellt uns in ihrem
Brief folgende Massnahmen in Aussicht :

Für Schabzieger wird ab 1. Januar 1973 der Zoll von 12 Prozent auf 6
Prozent gesenkt. Das davon erfasste Handelsvolumen macht eine halbe Million
Franken aus.

Für Süsswasserßsche, auf denen die EWG gegenwärtig einen Zoll von 8-10
Prozent zur Anwendung bringt, wird die Zollfreiheit eingeräumt. Ausgenommen
sind Forellen, Karpfen und Salme. Davon werden schweizerische Ausfuhren in
der Grössenordnung von gegenwärtig einer Million Franken Nutzen ziehen kön-
nen.

Die EWG wird ferner die Basis, auf der sie bisher ihre Abschöpfungen für
Schlachtvieh und Rindfleisch berechnete, in einer Weise abändern, welche voraus-
sichtlich die abschöpfungsfreie Einfuhr dieser Erzeugnisse in die EWG gestatten
wird. Diese Regelung, die in erster Linie einem österreichischen Begehren ent-
spricht, wird ebenfalls der Schweiz zugute kommen, wenn sie, wie 1969 und 1970,
gewisse Fleischstücke zur Entlastung des Marktes exportieren muss.

Sehr wichtig ist schliesslich die im Brief der EWG enthaltene Erklärung, die
Zusammenarbeit mit der Schweiz im Rahmen des Käseabkommens fortsetzen zu
wollen, mit dem Ziel, baldmöglichst weitere Fortschritte zu erreichen. Dieses
Abkommen bezweckt bekanntlich, in der Schweiz Markt störungen durch unter-
preisig eingeführten Käse zu vermeiden. Angesichts der steigenden Einfuhren und
der zunehmenden Erzeugung wird es für unsere Milchwirtschaft besonders wert-
voll sein, wenn hier bald weitere Verbesserungen erzielt werden können.
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Im übrigen werden wir unsere Bemühungen um eine Herabsetzung der
Grenzbelastungen für gewisse Käsespezialitäten, insbesondere die Vacherins,
sowie für eine bessere Einfuhrregelung für vorverpackten Emmentaler und
Greyerzer weiterführen.

Die von uns in Aussicht genommenen Massnahmen bedeuten in keiner
Weise einen Einbruch in unser landwirtschaftliches Einfuhrsystem oder gar eine
Gefährdung des bäuerlichen Einkommens. Die seinerzeit im Rahmen der EFTA
gewährten landwirtschaftlichen Zugeständnisse waren weitreichender.

Zur Würdigung des Verhandlungsergebnisses auf dem Gebiet der Landwirt-
schaft gehört auch ein Hinweis auf die mit der Erweiterung der EWG voraussicht-
lich verbundenen 'Auswirkungen für unsere Landwirtschaft, soweit sich diese be-
reits erkennen lassen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die mit
Dänemark im Rahmen der EFTA abgeschlossenen Landwirtschaftsvereinbarun-
gen durch den Beitritt dieses Landes zur Gemeinschaft am 1. Januar 1973 hinfal-
lig werden, so dass diese Massnahmen im Rahmen der Sechser-EFTA einer
Neuüberprüfung unterzogen werden können. Auf dem englischen Markt sollte
sich die Wettbewerbslage für schweizerischen Käse wegen der starken Verteue-
rung der bisher billigen Drittlandprodukte im Ganzen gesehen verbessern. Nor-
wegen und Irland, deren Käseeinfuhren bisher kontingentiert waren, werden diese
im Zuge der Übernahme der EWG-Agrarpolitik liberalisieren. Die Einfuhrbela-
stung für Wein wird in England wesentlich tiefer sein als heute.

Anderseits werden bedauerlicherweise einige der heute für uns in den beitre-
tenden Ländern bestehenden Vorteile allmählich dahinfallen, wie zum Beispiel für
die schweizerischen Ausfuhren von Fruchtsäften, Pektin und Schweineschmalz.

D. Begleitmassnahmen

Der Begriff «Begleitmassnahmen» umfasst alle jene Abkommensbestimmun-
gen, deren Zweck es ist, das gute Funktionieren des Freihandels sicherzustellen
und dessen Anwendungsbereich abzugrenzen. Die Praxis des internationalen
Handels zeigt, dass es nicht genügt, einfach die eigentlichen Handelsschranken zu
beseitigen. Vielmehr nauss dafür gesorgt werden, dass andere staatliche oder
private Praktiken nicht verhindern, dass sich der Freihandel entfalten und positiv
auswirken kann. Ferner ist es notwendig, Vorkehren dagegen zu treffen, dass
nach der. Beseitigung der Handelsschranken nicht infolge von Missbräuchen oder
plötzlichen Ereignissen wirtschaftliche Schäden entstehen. Schliesslich gilt es, ge-
wisse allgemeine Ausnahmen vom Freihandel zu umschreiben. Die meisten der im
folgenden erwähnten Bestimmungen finden ihr Vorbild oder ihre Entsprechung
im EFTA-Übereinkommen.
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1. Warenbesteuerung

(Art. 18)

Der in Artikel 18 enthaltene Grundsatz der Nichtdisknmmierung der einge-
führten Waren und das Verbot der Überkompensation bei der Ausfuhr stellen für
die Schweiz keine neue Verpflichtung dar. Ähnliche Bestimmungen bestehen in
der EFTA (Art. 6) und im GATT (Art. III). Das schweizerische Umsatzsteuersy-
stem bringt es sogar mit sich, dass auf schweizerischen Produkten eine geringe
Vorsteuerbelastung für Investitionsgüter haften bleibt (sog. taxe occulte), die auf
Einfuhrwaren nicht erhoben und auf Ausfuhrwaren nicht zurückerstattet werden
kann. Artikel 18 ist auch auf Sonderverbrauchssteuern anwendbar.

2. Zahlungsverkehr und Handelskredite

(Art. 19)

Es ist für das gute Funktionieren des Freihandels wesentlich - und gerade in
einer Zeit gestörter Währungsverhältnisse nicht überall selbstverständlich '-, dass
die mit dem Warenverkehr direkt zusammenhängenden Zahlungen und Kredite
nicht behindert werden. Die Schweiz hat dies stets so gehalten und kennt keine
Beschränkungen. Es kann wieder auf andere Vertragswerke verwiesen werden.
Die EFTA z. B. (Art. 29) nimmt auf bestehende internationale Vorschriften Be-
zug.

3. Sicherheits- und Polizeiklauseln

(Art. 20 und 21)

Durch die in diesen Bestimmungen genannten Beispiele wird klargestellt,
dass die beteiligten Staaten durch die Freihandelsvereinbarungen ihre Verantwor-
tung und ihre Zuständigkeit für die Belange der öffentlichen Ordnung und der
Sicherheit des Landes in keiner Weise beschränkt haben. Es handelt sich um
primäre Staatsaufgaben, die von der Zoll- und Handelspolitik nicht berührt wer-
den. Auch hier haben wir es mit für derartige Verträge üblichen Klauseln zu tun
(vgl. GATT Art. XX und XXI, EFTA-Übereinkommen Art. 12 und 18, EWG-
Vertrag Art. 36 und 223).

Der Umstand, dass es sich hier um ein Abkommen mit wirtschaftlichem
Charakter handelt, liess es an sich als unnötig erscheinen, einen ausdrücklichen
Neutralitätsvorbehalt anzubringen. Selbst bei extensiver Auslegung kann keine
Abkommensbestimmung die Schweiz daran hindern, ihre Politik der ständigen
und bewaffneten Neutralität fortzuführen. Artikel 21 Buchstabe c, wonach keine
Bestimmung des Abkommens eine Vertragspartei daran hindert, die Massnahmen
zu treffen, die sie für ihre Sicherheit m Knegszeiten oder Zeiten schwerer interna-
tionaler Spannung als unerlässhch erachtet, stellt indessen eine nützliche Bekräfti-
gung dieses Sachverhalts dar.



4. Das Schutzverfahren

(Art. 27)

Bevor auf die in den Artikeln 22-26 enthaltenen einzelnen Schutzklauseln
eingegangen wird, sei das in Artikel 27 umschriebene Schutzverfahren erläutert,
auf das die genannten Artikel verweisen. Weshalb ein Schutzverfahren?

Unvorhersehbare Ereignisse können den durch die Beseitigung der Handels-
schranken geschaffenen Freihandel gefährden: wirtschaftliche Schwierigkeiten in
einzelnen Branchen oder Regionen, Dumpingpraktiken, Vertragsverletzungen
u. a. m. Das Schutzverfahren steht in allen diesen Fällen zur Verfügung. Es
gestattet den Vertragsparteien, gemeinsam Lösungen für die eingetretenen
Schwierigkeiten zu suchen und, wenn diese Bemühungen zu keinem Erfolg füh-
ren, Schutzmassnahmen zu ergreifen, also beispielsweise die Zölle wieder einzu-
führen.

Es muss auch daran erinnert werden, dass der Einbau von Schutzklauseln
für die EWG einen Ersatz für Harmonisierungen darstellt. In einem gewissen
Sinn sind sie somit als Preis für die Eigenständigkeit zu betrachten, die wir uns
vorbehalten wollten. Aufgrund der u. a. in der EFTA gewonnenen Erfahrung und
unter der Voraussetzung, dass keine wirtschaftlichen Rückschläge eintreten, darf
man annehmen, dass die Schutzklauseln sehr selten Anwendung finden werden.

Die schweizerische Delegation konnte sich aus den erwähnten grundsätz-
lichen Erwägungen, die der Logik des gewählten Abkommensmodells entsprin-
gen, der Einführung derartiger Schutzklauseln nicht widersetzen. Sie konzen-
trierte deshalb ihre Anstrengungen darauf, den Schutzverfahren eine Form zu
geben, die das damit verbundene Element der Unsicherheit weitmöglichst ein-
schränkt und im Falle auftretender Schwierigkeiten vorerst eine objektive Abklä-
rung der Sachlage gewährleistet. Sodann soll in erster Linie eine einvernehmliche
Regelung auf dem Wege gegenseitiger Konsultationen gesucht werden. Die An-
wendung von autonomen Schutzmassnahmen soll nur als letzter Ausweg in Frage
kommen.

Das Schutzverfahren gliedert sich in mehrere Phasen. Ausserhalb des eigent-
lichen Schutzverfahrens steht die durch einseitigen, autonomen Beschmss einge-
führte statistische Einfuhrüberwachung («surveillance souple»). Jede Partei kann
die Einfuhrentwicklung in einem bestimmten Sektor genauer verfolgen, wenn sie
befürchtet, dass in einer Branche Schwierigkeiten auftreten könnten. Man wird
jedoch davon ausgehen dürfen, dass eine entsprechende Mitteilung von der Ge-
genpartei richtig interpretiert wird und dass sich allein schon auf diese Weise
eigentliche Schutzverfahren vermeiden lassen. Konsultationen auf Begehren einer
Partei sind natürlich stets, also auch m diesem frühen Stadium, möglich.

Absatz 2 von Artikel 27 enthält die Verfahrensregeln, die für alle in den
Artikeln 22-26 vorgesehenen Schutzklauseln gelten. Die im Gemischten Aus-
schuss stattfindende genaue gemeinsame Prüfung der Sachlage, der Art der einge-
tretenen Schwierigkeiten, der mutmasslichen Ursachen wie auch der möglichen
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Abhilfen hat somit ,der Inkraftsetzung von Schutzmassnahmen vorauszugehen.
Da die Ursache einer Schwierigkeit stets bei einer der beiden Vertragsparteien, die
Wirkung jedoch im Zuständigkeitsbereich der ändern liegt, kann eine umfassende
Prüfung nur gemeinsam durchgeführt werden. Nicht die Kapitulation vor den
eingetretenen Schwierigkeiten, sondern eine gemeinsam ausgearbeitete positive
Lösung soll demnach die Regel bilden. Die Streiterledigung erfolgt somit in erster
Linie auf dem Weg der Verhandlung. Zu Ausgleichsmassnahmen kann es erst
kommen, wenn die tatbeständlichen und rechtlichen Elemente des Falles klarge-
stellt worden sind. Drei Fälle sind denkbar, in denen Schutzmassnahmen unver-
meidlich sind:

- Es kommt keine Einigung zustande.

- Eine Vertragspartei hält sich nicht an die Empfehlungen des Gemischten Aus-
schusses.

- Der Gemischte Ausschuss gelangt zur Schlussfolgerung, dass eine positive
Lösung im vorliegenden Fall nicht möglich ist.

Aber selbst dann ist die andere Vertragspartei nicht völlig frei. Artikel 27
enthält Bestimmungen über die Art der Schutzmassnahmen.

Diese wird nicht generell festgelegt. Die Situationen sind zu verschieden. Da
es sich indessen um Massnahmen handelt, deren Zweck der Schutz vor uner-
wünschten Folgen oder Begleiterscheinungen des Freihandels ist, liegt es nahe,
dass in der Regel die Wiedereinführung einzelner der kraft des Abkommens
beseitigten Handelsschranken im Vordergrund steht. Die Schutzmassnahmen un-
terliegen nach ihrer Inkraftsetzung einer periodischen Prüfung durch den Ge-
mischten Ausschuss.

Es ist klar, dass auch die Vorschriften über die Schutzmassnahmen Vertrags-
bestimmungen sind, deren Verletzung ihrerseits das Schutzverfahren auslösen
können. Mit ändern Worten kann auf Schutzmassnahmen. die in einem offen-
sichtlichen Missverhältnis zum eingetretenen Schaden stehen, mit Gegenmassnah-
men geantwortet werden. Es liegt indessen im Interesse beider Seiten, eine solche
Kettenreaktion und damit eine Aushöhlung des Freihandels zu vermeiden.

Absatz 3 enthält Sonderbestimmungen für einzelne Schutzklauseln. So wer-
den beispielsweise Leitfristen festgelegt für die Behandlung der Schwierigkeiten
im Gemischten Ausschuss, oder es werden die Schutzmassnahmen näher um-
schrieben (vgl. unten die Ausführungen zu den einzelnen Schutzklauseln).

Buchstabe d von Absatz 3 sieht eine Notstandsklausel vor, d. h. eine Abwei-
chung vom Normalverfahren für besonders dringliche Fälle. An sich ist der
Dringlichkeit einer Lage dadurch Rechnung zu tragen, dass der Gemischte Aus-
schuss innerhalb besonders kurzer Frist zusammentritt. Dies kann unter den
heutigen Verhältnissen eher eine Frage von Stunden als von Tagen sein. Dennoch
beharrte die EWG darauf, ein Ausnahmeverfahren für Fälle vorzusehen, in denen
ausserordentliche Umstände eine Vorkonsultation ausschliessen. Die schhesslich
von der EWG zugestandene Unterstreichung des Ausnahmecharakters dieser
Klausel hat sie für uns annehmbar gemacht. Zudem fallen nicht alle Schutzklau-



700

sein unter die Notstandsklausel, sondern nur diejenigen, die vor den Folgen
plötzlicher Einfuhrerhöhungen schätzen sollen. Demnach ist beispielsweise das
Notstandsverfahren auf Kartelle nicht anwendbar.

Wichtig ist, dass unter dieser Notstandsklausel nur provisorische Massnah-
men statthaft sind. Die Konsultationen im Gemischten Ausschuss müssen unmit-
telbar anschliessend einsetzen und die eigentlichen Schutzmassnahmen können
wie im Normalfall erst im Anschluss an dieses Verfahren eingeführt werden. Im
Rahmen der Notstandsklausel werden neben der Gemeinschaft als solcher auch
die einzelnen Mitgliedstaaten berechtigt sein, Massnahmen zu ergreifen. Inner-
halb weniger Tage wird jedoch, neben dem zwischenstaatlichen Verfahren im
Gemischten Ausschuss, eine Überprüfung durch die Organe der Gemeinschaft
stattfinden. Die Weiterführung der Massnahmen durch den betreffenden Mit-
gliedstaat setzt die Zustimmung dieser Organe voraus.

5. Verletzung von Abkommensverpflichtungen

(Art. 22)

Der in diesem Artikel reflektierte Grundsatz «Pacta sunt servanda» ist so alt
wie das Vertragsrecht selbst. Eine ausdrückliche Erwähnung wäre nicht notwen-
dig. Das gleiche gilt für die Erlaubnis, im Falle einer Vertragsverletzung durch
den Partner Gegenmassnahmen zu ergreifen. Es ist dies die klassische Sanktion
des Völkerrechts.

Sinnvoll wird dieser Artikel indessen vor allem durch den Verweis auf das
Schutzverfahren von Artikel 27. Im Falle einer Verletzung von Abkommensver-
pflichtungen dürfen somit Gegenmassnahmen nur gemäss dem für alle Schutz-
klauseln geltenden Verfahren ergriffen werden. Gerade bei derartigen Abkom-
mensverletzungen erscheint es besonders sinnvoll, vorerst eine positive Lösung
des Konflikts zu'suchen. In vielen Fällen dürfte es sich um reine Auslegungsfra-
gen handeln, deren Klärung durchaus nicht als aussichtslos erscheint. Artikel 22
gehört nicht zu den Schutzklauseln, für welche die Notstandsklausel von Artikel
27 Ziffer 3 d gilt. Die Konsultation hat somit ausnahmslos im voraus stattzufin-
den.

Wichtig ist auch die Präzisierung in Absatz 2 von Artikel 22, wonach die
Schutzklausel nur im Falle einer Verletzung von vertraglichen Verpflichtungen
zur Verfügung steht, nicht jedoch im Falle eines blossen Zuwiderhandelns gegen
allgemeine Ziele des Abkommens.

6. Wettbewerbsregeln

(Art. 23)

Zweck des Artikels 23 ist, die Freiheit des Warenverkehrs vor Wettbewerbs-
verfälschungen durch kartellistische Vereinbarungen, Beschlüsse und abge-
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stimmte Verhaltensweisen, durch die missbräuchliche Ausnutzung marktbeherr-
schender Stellungen sowie Wettbewerbsverfälschungen durch Beihilfen zu schüt-
zen. Diese Praktiken werden als unvereinbar mit dem guten Funktionieren des
Abkommens erklärt, soweit sie geeignet sind, den Handel zwischen der Schweiz
und der EWG mit Waren, die gemäss Artikel 2 des Abkommens in dessen
Geltungsbereich fallen, zu beeinträchtigen. Zweck' dieser Regeln ist somit der
Schutz des Freihandels.

Auch m der EFTA wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass Kartelle,
marktbeherrschende Stellungen und staatliche Beihilfen den Wettbewerb derart
verfälschen können, dass dadurch der Nutzen der Handelsliberalisierung ganz
oder teilweise zunichte gemacht wird. Diese privaten und staatlichen Eingriffe in
den Wettbewerb gelten deshalb als mit dem EFTA-Übereinkommen unvereinbar,
sofern sie die vom Abbau der Handelsschranken erwarteten Vorteile vereiteln
(Art. 13 und 15). Im Falle von Verletzungen dieser Regeln hat der EFTA-Rat den
Sachverhalt zu prüfen und Empfehlungen auszusprechen; er kann schliesslich,
wenn keine Einigung zustande kommt, als Sanktion mit Stimmenmehrheit den
verletzten Mitgliedstaat ermächtigen, in einem angemessenen Umfang die Erfül-
lung von Abkommensverpflichtungen auszusetzen (Art. 31).

Aufgrund der gleichen Erwägungen enthält auch der Vertrag über die Grün-
dung der EWG ein Kapitel über Wettbewerbsregeln, das neben einer Vorschrift
über das Dumping die gleichen privaten und staatlichen Praktiken wie die Artikel
13 und 15 des EFTA-Übereinkornmens zum Gegenstand hat, soweit sie geeignet
sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Anders als in
der EFTA werden aber diese Regeln in der EWG nicht nur auf Klage eines
benachteiligten Mitgliedstaates hin angewendet, sondern die EG-Kommission
wacht von Amtes wegen über ihre Einhaltung. Die Beschlüsse der Kommission
unterliegen ihrerseits der Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof. Vor
allem gegenüber den Kartellen wurde eine durchgreifende Kontrolle möglich
gemacht, indem sämtliche wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen und Be-
schlüsse vom EWG-Vertrag als verboten und nichtig erklärt werden. Rechtsbe-
ständigkeit können sie nur dadurch erlangen, dass sie bei der Kommission ange-
meldet und von ihr vom Verbot freigestellt werden. Sie müssen hierfür die Vor-
aussetzungen des Artikels 85 Absatz 3 des EWG-Vertrages erfüllen, d. h. zur
Verbesserung der Warenerzeugung, der Verteilung oder zur Förderung des tech-
nischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen und die Verbraucher in ange-
messener Weise am Gewinn beteiligen. Verstösse gegen das Verbot kann die
Kommission mit Bussen bis zu einer Million Rechnungseinheiten oder über die-
sen Betrag hinaus bis zu 10 Prozent des Umsatzes im letzten Geschäftsjahr

"ahnden1'.

J) Die EG-Kommission hat kürzlich m einem «Ersten Bericht über die Entwicklung der
Wettbewerbspolitik» (Anlage zum 5. Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemein-
schaften, Brüssel-Luxemburg April 1972) eine detaillierte Übersicht über die Praxis der
EG-Organe veröffentlicht.
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Es versteht sich, dass für das Abkommen Schweiz-EWG eine andere Lösung
gesucht werden musste. Das Abkommen schafft weder Organe, deren Kompeten-
zen denjenigen der EG-Kommission und des Europäischen Gerichtshofs ver-
gleichbar sind, noch können über einen fehlbaren Vertragspartner mit Mehrheits-
beschlüssen Sanktionen verhängt werden. In Artikel 23 werden denn auch die
Begriffe «verboten» und «nichtig» nicht verwendet. Das im Abkommen gewählte
Verfahren entspricht demjenigen der EFTA-Konvention insofern, als es den Be-
hörden jeder Vertragspartei überlassen bleibt, den Sachverhalt zu ermitteln und
nötigenfalls aufgrund ihrer eigenen internen Verfahren und in autonomer Weise
für Abhilfe zu sorgen, wenn die Gegenpartei eine Verletzung der Wettbewerbsre-
geln nachweist.

Das Verfahren für die Anwendung der Abkommensbestimmungen über
Kartelle und marktbeherrschende Stellungen durch die schweizerischen Behörden
wird den verwaltungsrechtlichen Bestimmungen des schweizerischen Kartellgeset-
zes entsprechen. Wenn die EWG einen Fall anhängig macht, so wird er vorerst
vom Gemischten Ausschuss zu prüfen sein. Sind Abklärungen des Sachverhalts in
der Schweiz nötig, so wird die Kartellkommission gestützt auf das Kartellgesetz
oder auf die allgemeinen Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verwal-
lungsverfahren eine Untersuchung durchführen, die der Sonderuntersuchung von
Artikel 20 des Kartellgesetzes entspricht. Aufgrund ihrer Feststellungen werden
wir die erforderlichen Massnahmen treffen, um den Abkommensbestimmungen
in der Schweiz Nachachtung zu verschaffen. Sollte der Erlass von Verfügungen
notwendig sein, so werden sie gemäss der Generalklausel der Artikel 97 und 98
des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege beim Bundesge-
richt angefochten werden können.

In welchem Ausmass sich die EWG in ihrem Bereich bei der Anwendung
von Artikel 23 an die Zuständigkeitsordnung und die Verfahrensregeln anlehnen
wird, die für das Wettbewerbsrecht des EWG-Vertrages gelten, ist noch nicht
endgültig geklärt. Sie hat in den Verhandlungen jedoch in einer Erklärung zu
Artikel 23 Absatz l festgehalten, dass sie die in dieser Bestimmung genannten
Praktiken im Rahmen der beiden Vertragsparteien zustehenden autonomen An-
wendung nach den gleichen Kriterien beurteilen werde, die im Falle der Durch-
führung der Artikel 85, 86, 90 und 92 des EWG-Vertrages gelten. Sie will damit
für die Unternehmen des EWG-Raums klarstellen, dass wettbewerbsverfäl-
schende Praktiken vorerst einmal nicht anders behandelt werden, je nachdem ob
sie sich auf den Warenverkehr innerhalb der EWG oder zwischen der EWG und
der Schweiz auswirken.

Sofern eine Vertragspartei nicht für die Beseitigung der beanstandeten Ver-
haltensweisen sorgt, findet das Verfahren nach Artikel 27 Anwendung. Nach
Artikel 27 Absatz 3 a darf die verletzte Vertragspartei frühestens drei Monate,
nachdem die Frage im Gemischten Ausschuss anhängig gemacht worden ist,
Schutzmassnahmen ergreifen. Diese Schutzmassnahmen dürfen nicht über das
hinausgehen, was erforderlich ist, um die ernsthaften Schwierigkeiten, die sich aus
den beanstandeten Verhaltensweisen ergeben, zu beseitigen. Dies schliesst Mass-
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nahmen gegen bloss potentielle oder theoretische Wettbewerbsverzerrungen aus.
Als Schutzmassnahme wird namentlich die Wiedereinführung von Zöllen vorge-
sehen.

Die Notstandsklausel von Absatz 3 d ist auf die Wettbewerbsregeln nicht
anwendbar; ausgenommen sind Exportsubventionen, die sich direkt und sofort
auf den Handel auswirken. Die Schweiz kennt indessen keine derartigen Hilfen.

Es ist somit festzuhalten, dass das Abkommen die Vertragsparteien nicht
zwingt, ihre eigene Wettbewerbspolitik und -gesetzgebung zu ändern. Insbeson-
dere ergibt sich daraus keine Verpflichtung, das im schweizerischen Kartellgesetz
verankerte Prinzip der Missbrauchsbekämpfung zugunsten einer Präventivgesetz-
gebung aufzugeben.1 Das Freihandelsabkommen stellt vielmehr Wettbewerbsre-
geln auf, die zu den Kartellrechtsbestimmungen der Schweiz, der EWG und der
EWG-Mitgliedstaaten hinzutreten und die zusätzlich zu diesen Gesetzen den
Wettbewerb im Warenverkehr zwischen der Schweiz und der EWG ordnen. In
der schweizerischen Wettbewerbspolitik hat übrigens die Konkurrenz durch die
Einfuhr von jeher eine Rolle gespielt, so dass das Abkommen in diesem Bereich
keine grundsätzliche Neuerung für die schweizerischen Unternehmen bringt.
Auch Exportkartelle sind im Hinblick auf die EFTA-Wettbewerbsregeln in den
Geltungsbereich des Kartellgesetzes einbezogen worden, doch hat die Praxis
ihnen bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies kann sich nun natürlich in
Anbetracht der Neuordnung der Handelsbeziehungen mit der EWG und der
grösseren Aufmerksamkeit, mit der das störungsfreie Funktionieren dieses Han-
dels beobachtet werden muss, ändern.

7. Zolldisparitäten

(Art. 24)

Artikel 24 behandelt den Fall von Schädigungen durch Handelsverlagerun-
gen, die durch Zolldisparitäten hervorgerufen werden, d. h. durch Unterschiede
in den Zöllen auf Ausgangsmaterialien, die aus einem Drittland stammen. Derar-
tige Unterschiede sind das charakteristische Merkmal von Freihandelszonen.
Allerdings sollten Verlagerungen von Handelsströmen nur dann eintreten, wenn
eine Ursprungsregel nicht richtig funktioniert. Die normale Reaktion auf eine
derartige Situation ist somit eine Änderung der betreffenden Ursprungsregel, die in
die Kompetenz des Gemischten Ausschusses fällt. Sie kann somit relativ rasch
vorgenommen werden. Das EFTA-Übereinkommen enthält eine ähnliche Bestim-
mung (Art. 5). die jedoch toter Buchstabe geblieben ist. Man wird annehmen
dürfen, dass auch im vorliegenden Abkommen diese Bestimmung nicht oder nur
sehr selten zur Anwendung gelangen wird.

Artikel 27 Absatz 3 b setzt für die Behandlung von Schwierigkeiten dieser
Art eine Frist von 30 Tagen fest. Diese sollte genügen, um die erforderlichen
Beschlüsse zu treffen. Im Gegensatz zu anderen Schutzklauseln wird hier die Art
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der Schutzmassnahmen sehr genau und abschliessend festgelegt. Es handelt sich
um sogenannte Ausgleichstaxen, die auf der Grundlage der Zolldisparität berech-
net werden. Es kann nach dieser Vorschrift nicht die ganze Differenz zwischen
den entsprechenden Zollsätzen der beiden Tarife abgeschöpft werden. Vielmehr
muss berechnet werden, in welchem Ausmass sich die Zolldisparität auf den
Ausgangsmaterialien (Rohstoffe oder Halbfabrikate) auf das Fertigprodukt aus-
wirkt. Obwohl die Schweiz im Durchschnitt ausgesprochen niedrige Zölle hat, ist
in der Regel der Verarbeitungskoeffizient (Mehrwert) sehr gross. In der Praxis
wäre, falls tatsächlich einmal eine Zolldisparität zu Schädigungen führen sollte,
nur mit sehr kleinen Ausgleichstaxen zu rechnen.

Die Notstandsklausel von Artikel 27 Absatz 3 d ist auch auf Artikel 24
anwendbar. Es ist indessen kaum vorstellbar, dass hier eine Notstandssituation
überhaupt entstehen kann. Insbesondere sollte es die in Artikel 12 stipulierte
Pflicht zur Mitteilung von Zollsenkungen gestatten, Schwierigkeiten vorauszuse-
hen. Artikel 12 entspricht Artikel 5 Absatz 4 des EFTA-Übereinkommens.

8. Dumping

(Art. 25)

Artikel 25 gestattet es den Vertragsparteien, gegen Dumpingpraktiken des
Partners Abwehrmassnahmeri zu ergreifen.

Das Dumpingverbot stellt einen klassischen Bestandteil derartiger Abkom-
men dar. Es findet sich sowohl im GATT (Art. VI) wie im EFTA-Übereinkom-
men (Art. 17). Das Verfahren, das für die Abwehr von Dumpingpraktiken anzu-
wenden ist, wurde anlässlich der Kennedy-Runde im sogenannten Antidtimping-
Kodex präzis und detailliert geregelt1'. Es wäre wenig sinnvoll gewesen, im Ab-
kommen Schweiz-EWG eine andere Regelung zu treffen, da beide Seiten durch
das GATT-Abkommen gebunden sind. Ein Verweis genügte somit.

Immerhin wurde der Hinweis auf die Verfahrensregeln von Artikel 27 beige-
fügt, um klarzustellen, dass der Gemischte Ausschuss für die zwischenstaatliche
Behandlung eines Dumpingfalles zuständig ist. Der Antidumping-Kodex selbst
enthält, was die Kontakte mit dem Ausfuhrland betrifft, nur sehr rudimentäre
Vorschriften (z. B. Art. 6 /). Die Notstandsklausel von Artikel 27 Absatz 3 d ist
auch auf Artikel 25 anwendbar. Dies entspricht der geltenden Rechtslage, da
Artikel 10 des Antidumping-Kodex die Vertragsparteien ermächtigt, vorläufige
Massnahmen zu ergreifen. Auch die Art der Schutzmassnahmen wird durch den
Kodex bestimmt. Es handelt sich um Ausgleichszölle im Ausmass der sogenann-
ten Dumpingspanue (Art. 8 des Antidumping-Kodex).

Man wird wohl davon ausgehen dürfen, dass Artikel 25 eher pro memoria
im Abkommen figuriert. Nicht nur sind Dumping-Verfahren unter westeuropäi-

11 Abkommen vom 30. Juni 1967 über die Anwendung von Artikel VI des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens, AS 1967 1894.
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sehen Staaten selten. Es ist auch darauf zu achten, dass sich in einer Freihandels-
zone oder einer Zollunion Dumping-Praktiken sehr rasch gegen ihren Urheber
richten, da keine Zölle mehr den Rückfluss der gedumpten Waren auf den eige-
nen Markt verhindern.

9. Sektorielle und regionale Schwierigkeiten

(Art. 26)

Artikel 26 gibt den Vertragsparteien eine allgemeine Schutzklausel für den
Fall in die Hand, dass die Beseitigung der Handelsschranken in einzelnen Bran-
chen oder einzelnen Regionen zu schweren Störungen führt. Der EWG-Vertrag
sah eine analoge Klausel für die Übergangszeit vor (Art. 226). In der EFTA bietet
Artikel 20 des Übereinkommens ähnliche Möglichkeiten. Es kann auch auf Arti-
kel XIX des GATT verwiesen werden. Schutzklauseln dieser Art gehören somit
zum klassischen handelspolitischen Instrumentarium.

Die in Artikel 26 enthaltene Klausel spielte in ,den Verhandlungen insofern
eine wichtige Rolle, als es ihr Einschluss in das Abkommen gestattete, keine
einzige bleibende Ausnahme vom ihdustriellen Freihandel vorzusehen und die
Zahl der einem besonderen Übergangsregime unterworfenen Produkte relativ
klein zu halten. Die Aussicht, gleichzeitig mit der Erweiterung auch noch sechs
weiteren, teils hochindustrialisierten und sehr konkurrenzfähigen Ländern West-
europas den freien Zugang zum EWG-Markt zu eroffnen, fühlte in einzelnen
Wirtschaftszweigen einiger Mitgliedstaaten zu Befürchtungen und Abwehrreak-
tionen, denen auf geeignete Weise Rechnung getragen werden musste. Dass der
Freihandel Strukturändenmgen herbeiführen wird, ist nicht bestritten. Die unaus-
weichlichen Strukturanpassungen sollen jedoch nicht zu akuten Notlagen in ein-
zelnen Industriezweigen oder Gegenden führen. Eine vorübergehende Wiederein-
führung von Handelsschranken kann in derartigen Fällen unter Umständen dazu
beitragen, diesen Prozess zu erleichtern.

h s ist offensichtlich, dass gerade bei der Anwendung von Artikel 26 das
Verfahren bedeutsam ist. Artikel 26 könnte zwar der wohl wichtigste Anwen-
dungsfall der Notslandsklausel von Artikel 27 Absatz 3 d werden. Wir sind indes-
sen der Meinunng, dass auch sektorielle oder regionale Schwierigkeiten nicht
derart schlagartig eintreten, dass eine vorherige Konsultation nicht mehr möglich
wäre. Gerade die Institution der statistischen Einfuhrüberwachung («surveillance
souple») sollte es gestatten, Entwicklungen, die zu ernsten Schwierigkeiten zu
führen drohen, rechtzeitig zu erkennen. Überdies kann in der Regel ein Entscheid
über die Anwendung der Schutzklausel nicht ohne die Prüfung der Ait und der
Umstände der Schwierigkeiten getroffen werden. Es muss festgestellt werden,
welches ihre Ursachen sind, ob die Errichtung von Handelsschranken überhaupt
eine Wirkung verspricht und ob nicht andere, positive Massnahmen eher ange-
zeigt wären. Und gerade für diese Prüfung sind Hinweise des Ausfuhrlandes
nützlich. Aber letztlich muss jede Vertragspartei in der wirtschaftlichen, techni-
schen und politischen Beurteilung der Lage frei bleiben.
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Es mag eigenartig erscheinen, dass die EWG überhaupt das Bedürfnis emp-
finden kann, sich vor Schädigungen zu schützen, die von Einfuhren aus der
Schweiz ausgehen könnten. Man wird indessen nicht verlangen dürfen, dass Arti-
kel 26 nur dann angewandt wird, wenn der Freihandel mit der Schweiz die einzige
Ursache der Störung ist. In der Praxis können sektorielle und regionale Schwie-
rigkeiten zahlreiche Ursachen haben, deren Wirkung sich summiert.

Schhesslich sei noch erwähnt, dass sich die EWG in einer besonderen Erklä-
rung vorbehält, die Schutzmassnahmen, die sie gestützt auf die Artikel 23-26
sowie 28 und gemäss dem Verfahren von Artikel 27 ergreift, auf einen Teil der
Gemeinschaft, z. B auf einen Mitgliedstaat, zu beschränken. In der Tat ist nicht
einzusehen, weshalb beispielsweise die schweizerischen Ausfuhren nach der Bun-
desrepublik darunter leiden sollten, dass zum Schütze eines Industriezweigs in
Irland besondere Massnahmen ergriffen werden müssen.

Die Schutzklausel für regionale und sektorielle Schwierigkeiten, einschliess-
lich der Notstandsklausel, wird natürlich auch uns zur Verfügung stehen, falls
sich wider Erwarten aus dem Freihandel mit der EWG plötzliche und schwerwie-
gende Schädigungen unserer Wirtschaft ergeben sollten.

10. Zahlungsbilanzschwierigkeiten

(Art. 28)

Treten Zahlungsbilanzschwierigkeiten auf oder besteht eine ernste Gefahr
derartiger Schwierigkeiten, so ist jede Partei frei, die ihr richtig scheinenden
Massnahmen zu ergreifen. Das Abkommen kann sich auf diesen Hinweis be-
schränken, da andere internationale Vorschriften diese Materie regeln. Zahlungs-
bilanzschwierigkeiten dürften sich nicht aus dem bilateralen Freihandelsverhält-
nis ergeben, sondern allgemeinere und tiefere Ursachen haben. Es ist deshalb
auch überflüssig, den bestehenden multilateralen Verfahren im GATT (Art. XV)
oder im Internationalen Währungsfonds noch ein besonderes bilaterales Verfah-
ren beizufügen. Immerhin wird eine Mitteilungspflicht statuiert. Konsultations-
möglichkeiten im Gemischten Ausschuss sind durch Artikel 29 Absatz 2 gegeben.
Es ist angesichts der heute herrschenden währungspolitischen Unsicherheit leider
nicht auszuschliessen, dass gerade diese Schutzklausel praktische Bedeutung er-
langen könnte.

E. Verfahrens- und Schlussbestimmungen

1. Der Gemischte Ausschuss

(Art. 29, 30 und 31)

Der bilaterale Charakter des Abkommens und die Einfachheit seines Inhalts
und seiner Anwendung erlauben es, mit einem Minimum an Institutionen auszu-
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kommen. Es wird ein paritätisch zusammengesetztes Vollzugsorgan - der «Ge-
mischte Ausschuss» - gebildet, das nur einstimmig beschliessen kann. Das Ab-
kommen legt die Aufgaben des Ausschusses in lapidarer Weise fest: Er sorgt für
den Vollzug des Abkommens. Vor allem m folgenden Fällen sind Beschlüsse
vorgesehen: in bezug auf die Änderung von Ursprungsregeln und auf das Verfah-
ren im Ausschuss (Ausarbeitung eines Geschäftsreglements, Einsetzung von
Arbeitsgruppen).

Unter den Funktionen des Gemischten Ausschusses erscheinen der Informa-
tionsaustausch und die Konsultationen von grosser Bedeutung (Art. 29 Abs. 2).
Alle Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Anwendung des Abkommens
stellen, können somit Gegenstand der Beratungen im Ausschuss bilden. Jede
Partei kann die Initiative zu Konsultationen ergreifen. Wie in Kapitel D über die
Begleiternssnahmen dargelegt wurde, ist die Konsultation in vielen Fällen,
namentlich vor dem Ergreifen von Schutzmassnahmen, sogar obligatorisch.

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Bestimmung von Artikel 31
Absatz 2 hingewiesen. Die ordentliche jährliche Session des Gemischten Aus-
schusses soll u. a. dazu dienen, das allgemeine Funktionieren des Abkommens zu
prüfen. Es wird sich somit jährlich die Gelegenheit ergeben, beispielsweise die
allgemeine Wirtschaftslage zu erörtern und die Beurteilung beider Seiten zu kon-
frontieren. Diese Gelegenheit wird nützlichere eise auch zu einem allgemeinen
«Tour d'horizon» der aktuellen Probleme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
in Europa im allgemeinen und des Standes der Beziehungen zwischen den EG und
der Schweiz im besonderen benützt werden müssen. Auf diese Weise dürfte der
Gemischte Ausschuss zusammen mit der ständigen Mission, die die Schweiz bei
den EG unterhält, zum zentralen Ort des Gedanken- und Informationsaustau-
sches zwischen Bern und Brüssel werden.

In der Regel wird der Gemischte Ausschuss auf der Ebene der zuständigen
hohen Beamten tagen. Die EWG dürfte wohl durch die EG-Kommission vertre-
ten sein. Die Mitgliedstaaten werden Beobachter delegieren. In besonderen Fällen
mag es auch angezeigt sein, Sitzungen auf Ministerebene abzuhalten.

Von der Möglichkeit, Arbeitsgruppen einzusetzen, welche Artikel 31 Absatz
3 vorsieht, wird bestimmt im Bereich der Ursprungsregeln und der Zollfragen
Gebrauch gemacht werden müssen. Da diese Bestimmungen in den sechs Abkom-
men mit den nicht beitretenden EFTA-Staaten gleichlautend sind, wird man
davon ausgehen können, dass die sechs Arbeitsgruppen untereinander in engem
Kontakt stehen werden, ohne dass damit diesen Arbeiten ein multilateraler Cha-
rakter gegeben wird.

2. Zusammenarbeit auf zusätzlichen Gebieten

(Art. 32)

Artikel 32 bestätigt die Bereitschaft der Vertragsparteien, eine Ausdehnung
der Beziehungen auf Gebiete zu prüfen, die vom Freihandelsabkommen nicht
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erfasst sind. Der Text greift praktisch die Formulierungen der Präambel wieder
auf. Seiner Lage im Abkommen gemäss ist Artikel 32 eine Verfahrensvorschrift.
Es geht somit nicht darum, diese Ausdehnung der Beziehungen in irgendeiner
Weise materiell zu regeln oder zu präjudizieren. Hiezu wäre auch die EWG aus
den ihr eigenen grundsätzlichen Erwägungen keineswegs bereit gewesen. Vielmehr
wird, ausgehend von der naheliegenden Vermutung, dass die zunehmende Intensi-
tät der wirtschaftlichen Verflechtung zwischen der EWG und der Schweiz in
Zukunft eine Zusammenarbeit auf zusätzlichen Gebieten notwendig machen
wird, ein geeignetes Verfahren zur Prüfung derartiger Fälle festgelegt.

Zwei Klarstellungen scheinen angezeigt : Einmal wäre es sicher nicht richtig,
von einer Ausdehnung und Entwicklung des Freihandelsabkommens zu sprechen.
Das Abkommen enthält - gelegentliche kleinere Anpassungen technischer Art
vorbehalten - alles, was es braucht, um das reibungslose Funktionieren der indu-
striellen Freihandelszone sicherzustellen. Artikel 32 bezieht sich somit nicht auf
eine Revision des vorliegenden Abkommens, sondern auf Zusatzvereinbarungen.

Im Text wird ferner zum Ausdruck gebracht, dass ein weiterer Ausbau der
Beziehungen eine vorherige gegenseitige Übereinstimmung voraussetzt und dass
dabei nur an Bereiche gedacht wird, hinsichtlich derer die gegenseitigen volkswirt-
schaftlichen Interessen eine Zusammenarbeit als wünschbar erscheinen lassen.
Dass hiefür ein praktisches Bedürfnis vorausgesetzt werden kann, geht schon aus
dem Umstand hervor, dass die Schweiz bereits in der Vergangenheit eine ganze
Reihe von Abmachungen mit den EG geschlossen hat. Einige davon sind in
Kapitel C der Einleitung aufgezählt, z. B. das Transportabkommen mit der
EGKS von 1956, das Uhrenabkommen von 1967, die CO ST-Vereinbarungen von
1971. Artikel 32 bekräftigt somit eine Möglichkeit, von der immer dann Ge-
brauch gemacht werden kann, wenn die Umstände dies als angezeigt erscheinen
lassen. Wir haben in unserer Eröffnungserklärung vom 10. November 1970 eine
Anzahl Bereiche erwähnt, auf denen wir ein Interesse an einer engern Zusammen-
arbeit als gegeben erachten. Mehr lässt sich heute nicht voraussehen. Vorerst
muss die Entwicklung der EWG als Zehnergemeinschaft beurteilt werden.können. -
Vieles hängt davon ab, ob die sogenannten «Integrationsbereiche der zweiten Ge-
neration» (Währungspolitik, Industriepolitik, Regionalpolitik, Umweltschutz,
Forschungspolitik,Energiepolitik, usw.) rasch zu konkreten Ergebnissen führen
werden.

Das Verfahren, das Artikel 32 beschreibt, ist sehr einfach. Wenn eine Partei
daran interessiert ist, dass die Möglichkeit der Zusammenarbeit auf einem weite-
ren Gebiet geprüft wird, so stellt sie einen entsprechenden Antrag. Den Vertrags-
parteien steht es frei, die gemeinsame Prüfung eines derartigen Antrags dem
Gemischten Ausschuss des Freihandelsabkommens zuzuweisen oder ein anderes
Verfahren zu wählen. Der Entscheid hierüber wird u. a. von den internen Zustän-
digkeitsregelungen beider Seiten abhängen. Für die Schweiz wird es vorteilhaft
sein, im Interesse einer koordinierten Politik gegenüber den EG in möglichst
vielen Fällen die gleichen Kanäle und die gleichen Verfahren zu benützen. Nicht
gesagt wird in Artikel 32, ob auch die eigentlichen Verhandlungen im Gemischten
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Ausschuss geführt werden können. Dies wird nicht ausgeschlossen. Im Falle
umfangreicherer Verhandlungen müsste natürlich ein besonderes Verfahren ver-
einbart werden.

Absatz 2 enthält den Vorbehalt der innerstaatlichen Genehmigungsverfahren.
Dieser Vorbehalt bringt nochmals zum Ausdruck, dass das vorliegende Abkom-
men nicht als solches die rechtliche Grundlage für neue Verpflichtungen bilden
kann.

3. Schlussbestimmungen

(Art. 33, 34, 35 und 36)

Gemäss Artikel 33 bilden die dem Abkommen beigefügten Anhänge und
Protokolle integrierende Bestandteile des Abkommens. Dies bedeutet zweierlei:
Jede Verletzung von Bestimmungen dieser Anhänge und Protokolle ist mit Verlet-
zungen des Abkommens selbst gleichzusetzen. Umgekehrt können die Erklärun-
gen und Briefe in dieser Hinsicht dem Abkommen nicht gleichgestellt werden.

Wie in der EFTA beträgt die Kündigungsfrist zwölf Monate (Art. 34). Das
Abkommen weist zwar seiner ganzen Natur nach dauerhaften Charakter auf; die
Wirtschaft muss langfristig planen können. Dennoch ist es für einen neutralen
Staat wichtig, dass jeder Anschein einer unwiderruflichen Bindung vermieden
wird und dass es nach wie vor möglich ist. im Falle von nicht vorhersehbaren
politischen Entwicklungen den Status qua ante wiederherzustellen.

Artikel 36 regelt u. a. den Fall, dass die Ratifikationsinstrumeute nicht vor
dem 1. Januar 1973 ausgetauscht werden können. Als äusserstes Datum für das
Inkrafttreten wurde der L Januar 1974 gewählt, weil an diesem Tag gemäss der
Beitrittsakte die beitretenden Länder die erste Anpassung ihrer Aussentarife an
den EWG-Tarif zu vollziehen haben und somit auch - falls die Freihandelsab-
kommen nicht in Kraft treten sollten - zwischen ehemaligen EFTA-Partnern
erstmals wieder Zölle erhoben werden.

F. Erklärungen

Die einseitigen oder gemeinsamen Erklärungen sind der Schlussakte beige-
fügt, die anlässlich der Abkommensunterzeichnung ausgefertigt wurde. Sie bilden
somit nicht integrierende Bestandteile der Abkommen im Sinne von Artikel 33
des Abkommens mit der EWG. Sie enthalten allgemeine Absichten und Feststel-
lungen.

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich lediglich auf die beiden
Erklärungen, die nicht bereits im Rahmen anderer Kapitel erläutert worden sind.

1. Durchgangsverkehr

Verkehrspolitische Fragen wie die Gestaltung der Tarife und Transportbe-
dingungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Abkommens. Dies gilt



710

auch für den Durchgangsverkehr, der ja nicht den Warenaustausch Schweiz-
EWG, sondern den innergemeinschaftlichen Handel betrifft. Dennoch schlug die
EWG die Abgabe einer vom Abkommen getrennten gemeinsamen Erklärung
über den Durchgangsverkehr vor. Die Schweiz und Österreich sind als Transitlän-
der für diesen innergemeinschaftlichen Handel sehr wichtig. Die EWG ist in
hohem Masse daran interessiert, dass sich aus dem Umstand, dass der innerge-
meinschaftliche Verkehr ausländisches Territorium überschreitet, keine Diskrimi-
nierungen oder Verzerrungen ergeben. Die Schweiz hat diesem Bedürfnis stets
Verständnis entgegengebracht und entsprechende Lasten nicht gescheut (Ausbau
der Transitwege, der Grenzbahnhöfe usw.), bringt doch der Transitverkehr unse-
rem Land nicht nur Einnahmen.

Wie schon erwähnt, haben wir mit der EGKS bereits 1956 ein Abkommen
über die direkten internationalen Bahntarife für Kohle und Stahl geschlossen.
Ferner ist kürzlich mit der EWG ein Abkommen über das sogenannte «gemein-
schaftliche Versandverfahren» paraphiert worden, das insbesondere die zolltech-
nische Abfertigung der Transitgüter erleichtern wird, die sich innerhalb der EWG
im freien Verkehr befinden. Das Abkommen wird Ihnen nach seiner im Herbst
stattfindenden Unterzeichnung samt einer Botschaft unterbreitet werden.

Diese Zusammenarbeit mit der EWG findet natürlich ihre Grenzen an der
autonomen schweizerischen Verkehrspolitik, beispielsweise mit Bezug auf die
Masse und Gewichte der Lastwagen oder die Tariffreiheit im Strassengüterver-
kehr. Diese Elemente können nicht als Störung des EWG-internen Verkehrs
betrachtet werden. In den Gesprächen über die dem Abkommen beizufügende
Erklärung wurde denn auch von der EWG ausdrücklich bestätigt, dass nach ihrer
Auffassung heute weder Diskriminierungen noch Verzerrungen bestehen. Es geht
ihr somit um die Bekräftigung dieses Zustandes. Eine gleichlautende Erklärung
wurde dem Abkommen mit Österreich beigefügt.

Dem Umstand, dass die Erklärung gegenseitig ausgestaltet wurde, also auch
für die wenigen Transitstrecken Schweiz-EWG-Schweiz gilt, kommt wohl,
wenigstens zur Zeit, keine grosse praktische Bedeutung zu.

Es kann in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, dass ganz unab-
hängig von den vorerwähnten spezifischen Fragen die geographische Lage der
Schweiz iu Europa einer engen Zusammenarbeit in Verkehrsfragen mit unseren
Nachbarländern förderlich ist und in Zukunft sein wird. Dieser Umstand ist von
der EWG im Verlauf der Erkundungsgespräche ausdrücklich anerkannt worden.

2. Arbeitskräfte

Die Gespräche und Verhandlungen mit der EWG fielen in eine Zeit, in der
zwischen der Schweiz und Italien bezüglich der Fremdarbeiter ungelöste Pro-
bleme bestanden. Wir hatten daher Wert darauf gelegt, schon in unserer Eröff-
nungserklärung vom 10. November 1970 darauf hinzuweisen, dass in der Schweiz
der Anteil dieser Arbeiter an der Bevölkerung um ein Mehrfaches höher ist als im
Durchschnitt in der EWG und dass sich aus diesem Umstand für unser Land eine
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Reihe von schwerwiegenden wirtschaftlichen und sozialen Fragen ergeben, denen
Rechnung getragen werden muss. Wir erklärten uns jedoch bereit, die genannten
Probleme und unsere Politik in dieser Beziehung mit der Gemeinschaft zu bespre-
chen.

Wir haben in Brüssel von Anfang an die Auffassung vertreten, dass die
hängigen Fremdarbeiterfragen am zweckmässigsten bilateral zwischen der
Schweiz und Italien gelöst werden sollten; dies um so mehr als uns, ganz unab-
hängig von den Verhandlungen mit der EWG, an einer Bereinigung gewisser
unbefriedigender Verhältnisse unter Aufrechterhaltung unserer Stabilisierungspo-
litik und an der Wahrung freundnachbarlicher Beziehungen mit Italien gelegen
war.

Weder die Notwendigkeit unserer Stabilisierungspolitik noch die Zweckmäs-
sigkeit bilateraler Lösungen ist von der EWG bestritten worden, so dass die
Fremdarbeiterfrage den Gang der Verhandlungen nicht gestört hat. Wir haben
aber unsere Verhandlungspartner über den Stand der bilateralen Gespräche mit
Italien orientiert.

Bekanntlich konnte in diesen Gesprächen, die im Rahmen der durch das
Einwanderungsabkommen i-on 1964 geschaffenen Gemischten schweizerisch-ita-
lienischen Kommission stattgefunden haben, am 22. Juni 1972 eine Einigung
erzielt werden. Das an jenem Tag unterzeichnete Verhandlungsprotokoll geht
einerseits von der für uns unabdingbaren und \ on Italien anerkannten Notwen-
digkeit der Fortführung unserer Stabilisierungspolitik, anderseits vom Willen
beider Parteien aus, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der in der Schweiz und
zum Wohle unserer Volkswirtschaft tätigen italienischen Arbeitskräfte zu verbes-
sern, um auf diese Weise mit der Zeit einen möglichst einheitlichen Arbeitsmarkt
zu schaffen. Das Verhandlungsprotokoll enthält sowohl Bestimmungen über kon-
krete Besserstellungen (Umwandlung von Saison- in Jahresbewilligungen, Fami-
liennachzug) als auch ein Arbeitsprogramm zur Prüfung weiterer Probleme, z. B.
im Bereich der Ausbildungs- und Sozialfragen.

In der anlässlich der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens abgegebe-
nen gemeinsamen Erklärung wird nunmehr das Ergebnis der schweizerisch-italie-
nischen Gespräche von den beiden Vertragsparteien mit Befriedigung registriert.
Materiell wird indessen den Abmachungen mit Italien nichts Neues hinzugefügt.
Ihre Geltung wird dadurch nicht automatisch auch auf die übrigen EWG-Länder
ausgedehnt.

Die im zweiten Absatz erwähnten Zielsetzungen sind dem Verhandlungspro-
tokoll der Gemischten schweizerisch-italienischen Kommission entnommen, das
in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien über die Regierungspolitik steht;
der Hinweis auf die in Zukunft zu verwirklichenden weiteren Fortschritte bezieht
sich auf die im genannten Verhandlungsprotokoll vereinbarten Umwandlungs-
etappen und die von den verschiedenen besonderen Kommissionen und Arbeits-
gruppen zu behandelnden noch offenen Probleme. Die EWG ist sich bewusst,
dass die Schweiz mit dieser Erklärung keine zusätzlichen Verpflichtungen für die
Gestaltung ihrer autonomen Frerndarbeiterpolitik übernommen hat.
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Aus diesem Grund und angesichts der Tatsache, dass Arbeitsmarktfragen
mit dem Warenverkehr, der Gegenstand des Abkommens mit der EWG bildet,
nur in einem indirekten Zusammenhang stehen, ist die Erklärung nicht m das
Abkommen aufgenommen, sondern der Schlussakte beigefügt worden. Damit
werden denn auch allfällige künftige Konsultationen, wie sie in Absatz 3 der
Erklärung vorgesehen werden, nicht in den Aufgabenkreis des das Abkommen
verwaltenden Gemischten Ausschusses fallen.

Obschon nach unserer Auffassung angesichts der mit Italien zustande ge-
kommenen Regelung kein Anlass für diese Erklärung bestand, konnte das gegen-
seitige Interesse an Fragen der Arbeitsmarktpolitik nicht bestritten werden. Zu-
dem ist diese Erklärung auch für uns von einem gewissen Vorteil. Die schweizeri-
sche Stabilisierungspohtik ist nun auch von der EWG ausdrücklich anerkannt
worden. Ferner betrifft die Erklärung nicht einseitig die Probleme der EWG-
Arbeitskräfte in der Schweiz, sondern auch der Schweizer Bürger im EWG-
Raum. Abgesehen von der grundsätzlichen Berechtigung einer auf Gegenseitig-
keit beruhenden Gestaltung künftiger Konsultationen, erscheint diese Möglich-
keit angesichts der nicht unbeträchtlichen Zahl von Schweizer Bürgern, die in den
EG-Ländern vorübergehend oder ständig arbeiten, als nützlich.

G. Zusatzabkommen mit Liechtenstein

Wir beantragen Ihnen, mit dem gleichen Bundesbeschluss auch die Zusatz-
abkommen über die Geltung der Abkommen Schweiz-EWG und Schweiz-Mit-
gliedstaaten der EGKS für das Fürstentum Liechtenstein gUtzuheissen.

Das Fürstentum Liechtenstein ist mit der Schweiz durch den «Vertrag über
den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet»
vom 29. März 1923 (BS 11 160; AS 1952 117) verbunden. Dieser Vertrag be-
stimmt in seinem Artikel 7, dass im Fürstentum die von der Schweiz mit dritten
Staaten abgeschlossenen Handels- und Zollverträge in gleicher Weise Anwendung
finden. In Artikel 8 ermächtigt ferner das Fürstentum die Schweiz, es bei Ver-
handlungen mit dritten Staaten über den Abschluss von Handels- und Zollverträ-
gen zu vertreten und diese Verträge mit Wirksamkeit für das Fürstentum abzu-
schliessen. In reinen Zoll- und Handelsverträgen wird diesem Umstand in der
Regel durch eine Klausel Rechnung getragen, wonach das betreffende Abkom-
men auch auf das Fürstentum Liechtenstein anwendbar ist, solange dieses mit der
Schweiz eine Zollunion bildet.

Im Zusammenhang mit umfassenderen Vertragswerken wie dem EFTA-
Übereinkommen oder dem Abkommen mit der EWG entsteht indessen insofern
ein Problem, als es sich hier nicht mehr um herkömmliche Zoll- und Handelsver-
träge handelt, wie sie zur Zeit des Abschlusses des Vertrags mit Liechtenstein die
Regel bildeten. Es stellt sich mit anderen Worten die Frage, ob das Vertretungs-
recht der Schweiz ausreicht, um sicherzustellen, dass alle Abkommensbestandteile
volle Gültigkeit für das Fürstentum erlangen.
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In beiden Fällen, d. h. anlässlich des Abschlusses des EFTA-Übereinkom-
mens wie des Abkommens mit der EWG vertrat deshalb die Regierung des
Fürstentums die Auffassung, dass die volle Geltung der getroffenen Vereinbarun-
gen für das Fürstentum in einem besonderen Instrument festgehalten werden
sollte. Sie tat dies, weil einzelne Abkommensbestandteile vom Vertretungsrecht
der Schweiz nicht erfasst sind - im Vordergrund stehen wohl die Wettbewerbsre-
geln - und sie deshalb ihre Zustimmung zu den Vertragswerken gemäss ihrer
Verfassung ausdrücklich erteilen wollte. Darüber hinaus lag ihr daran, die durch
diese Abkommen verkörperte Politik in aller Form gutzuheissen.

Im Falle der EFTA geschah dies auf Wunsch Liechtensteins durch ein be-
sonderes Protokoll vom 4. Januar 1960 (AS 1960 634). in dem nicht nur festgehal-
ten wurde, dass alle Bestimmungen des EFTA-Übereinkommens auch auf Liech-
tenstein Anwendung finden, sondern auch, dass Liechtenstein für die Zwecke des
EFTA-Übereinkommens durch die Schweiz vertreten wird. Die ausschliessliche
Vertretung durch die Schweiz erwies sich vor allem angesichts der Abstimmungs-
modalitäten in den EFTA-Organen als notwendig.

Im Falle des Abkommens mit der EWG, das im Gegensatz zum multilatera-
len EFTA-Übereinkommen bilateralen Charakter besitzt, wurde die Form von
dreiseitigen Zusatzabkommen gewählt, die dem dauerhaften Charakter der Ver-
bindung und der Bedeutung dieses Schrittes Rechnung tragen. Wiederum ausge-
hend von der Feststellung, dass der Vertrag vom 29. März 1923 nicht allen
Bestimmungen der von der Schweiz geschlossenen Abkommen auch Geltung für
das Fürstentum verschafft, bestimmt Artikel l der Zusatzabkommen, dass die
Abkommen vom 22. Juli 1972 auch für das Fürstentum gelten. Die von der
Schweiz abgeschlossenen Abkommen, für deren Durchführung die Schweiz ver-
antwortlich ist, verlieren indessen ihren ausschliesslich bilateralen Charakter
nicht.

Angesichts des bilateralen Charakters des im Freihandelsabkommen vorge-
sehenen Gemischten Ausschusses ist es nun auch leichter als seinerzeit in der
EFTA, die Wahrung der liechtensteinischen Interessen durch einen Vertreter des
Fürstentums selbst im Rahmen der schweizerischen Delegation vorzusehen. Auf
diese Weise wird der liechtensteinische Vertreter die Möglichkeit haben, immer
dann seine Belange selbst wahrzunehmen, wenn Gegenstände zur Diskussion
stehen, die vom Vertretungsrecht der Schweiz nicht erfasst sind. Überdies dürfte
es angezeigt sein, das Fürstentum immer dann einzuladen, einen Beobachter in die
schweizerische Delegation zu entsenden, wenn liechtensteinische Interessen be-
troffen sind, auch wenn es sich um reine Zoll- und Handelsfragen handelt. Durch
vorherige gegenseitige Absprache wird gewählleistet werden, dass von den
schweizerischen und liechtensteinischen Vertretern im Gemischten Ausschuss
keine unterschiedlichen Standpunkte eingenommen werden. Alle diese Präzisie-
rungen sind in einem Briefwechsel zwischen dem Regierungschef des Fürstentums
Liechtenstein und dem Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departements
festgehalten. ,



714

Die Frage, welche Bestimmungen des Abkommens vom Vertretungsrecht
der Schweiz erfasst sind und welche nicht, braucht somit nicht vorweg beantwor-
tet zu werden. Der Begriff «Zoll- und Handelsverträge» lässt in dieser Beziehung
eine präzise Trennung nicht zu. Es dürften vor allem die Wettbewerbsregeln vom
Vertretungsrecht nicht gedeckt sein. Ferner greift natürlich Artikel 32 über die
Zusammenarbeit auf vom Abkommen nicht erfassten Bereichen über den Vertrag
vom 29. März 1923 hinaus. Artikel 32 enthält zwar ausser Verfahrensvorschriften
keine Verpflichtungen. Aber auch Liechtenstein misst der Bereitschaftserklärung,
die darin zum Ausdruck kommt, Bedeutung zu. In künftigen Abmachungen mit
der EWG müsste allerdings die Form der Mitwirkung Liechtensteins im Licht der
jeweiligen Vertragsmaterie und der gewählten Rechtsform jedesmal neu geprüft
werden.

III. EFTA-Aspekte

A. Bedeutung der EFTA

Die Gründung der EFTA hatte seinerzeit zum Zweck, die Voraussetzungen
für eine umfassende Regelung der Beziehungen ihrer Mitgliedstaaten zur EWG zu
verbessern. Dieses Ziel ist nunmehr erreicht. Die EFTA hat wirtschaftliche Tatbe-
stände geschaffen, die anlässlich der Erweiterung der Gemeinschaften Berücksich-
tigung verdienten und die EWG veranlasst haben, die Abkommen mit den nicht
beitretenden EFTA-Staaten zum gleichen Zeitpunkt wie die Beitrittsverträge aus-
zuhandeln. Die EFTA hat schliesslich auch dazu beigetragen, dem Gedanken von
Freihandelslösungen zum Durchbruch zu verhelfen.

Die in der Europäischen Freihandeis-Assoziation (EFTA) gesammelten
praktischen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Freihandelszone eine gangbare
Lösung darstellt und für die Mitgliedstaaten wirtschaftlich gewinnbringend ist.
Die EFTA hat überdies den Beweis erbracht, dass es möglich ist, die Unterneh-
men dem freien internationalen Wettbewerb auszusetzen, ohne dass es unerläss-
lich wäre, die nationalen Gesetzgebungen zu harmonisieren. Ein relativ einfaches
System von Ursprungsregeln hat es möglich gemacht, dass der Freihandel ohne
Umlenkungen der Warenströme funktionieren kann, obwohl die Mitgliedstaaten
ihre autonomen Handels- und Zollpolitiken beibehielten. Einige Regeln haben
genügt, um die Schwierigkeiten zu überwinden, die im Bereich des Wettbewerbs
zwischen den Unternehmen oder im Gefolge staatlicher Verhaltensweisen entste-
hen können.

Die Formel der Freihandelszone ist denn auch als Grundlage der Verhandlun-
gen zwischen den nicht beitretenden EFTA-Staaten und der EWG gewählt wor-
den. Zahlreiche Bestimmungen des Abkommens, das wir Ihnen heute zur Geneh-
migung unterbreiten, stammen aus dem Stockholmer Übereinkommen, obgleich
die EFTA im Gegensatz zum Abkommen mit der EWG multilateralen Charakter
aufweist.
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Mehr noch als ein Modell für die Abkommen der nicht beitretenden Staaten
stellte die EFTA eine wirtschaftliche Realität dar, die die Gemeinschaft im Erwei-
terungsprozess nicht missachien konnte und der sie an der Haager Gipfelkonfe-
renz vom Dezember 1969 Rechnung getragen hat. In der Tat vertraten sowohl die
Gemeinschaft wie auch die EFTA-Staaten die Auffassung, dass die Erweiterung
nicht die Wiederherstellung von Handelsschranken, die in der EFTA beseitigt
worden waren, mit sich bringen sollte.

Sobald der Entscheid der Sechs zugunsten der Erweiterung bekannt gewor-
den war, gaben die Mitgliedstaaten der EFTA ihrem politischen Willen Aus-
druck, den wichtigen Beitrag, welchen der in der EFTA errichtete freie Markt für
die europäische Zusammenarbeit darstellte, zu erhalten. Sie unterstrichen ihre
Entschlossenheit, das gleichzeitige Inkrafttreten aller Abkommen zu gewährlei-
sten.

Um ihre Anstrengungen im Hinblick auf die Erreichung dieses Zieles zu
koordinieren, unterhielten die Mitglieder im Rahmen der Assoziation während
der ganzen Dauer der Verhandlungen einen ununterbrochenen Informations- und
Gedankenaustausch und pflogen sowohl in Genf wie in Brüssel als auch in den
Hauptstädten Konsultationen. Besonders eng war die Zusammenarbeit und Koor-
dination unter den vier neutralen Ländern, deren wirtschaftliche und politische
Lage in mehr als einer Hinsicht vergleichbar ist.

B. Beitretende EFTA-Staaten

1. Austritt aus der EFTA

Eine Doppelmitgliedschaft Grossbritanniens, Dänemarks und Norwegens in
EWG und EFTA wäre unmöglich, sei es auch nur in der Übergangszeit oder
während eines Teiles derselben. Dies hatte den grundsätzlichen Beschluss der drei
Länder zur Folge, die EFTA am 31 Dezember 1972 zu verlassen, unter der
Voraussetzung, dass ihre Mitgliedschaft in den EG am 1. Januar 1973 rechtskräf-
tig wird.

Die britische Regierung hat an der EFTA-Ministerkonferenz vom Novem-
ber 1971 ihre Absicht bekanntgegeben, vor Ende 1971 den Austritt aus der EFTA
per 31. Dezember 1972 zu notifizieren, was dann auch fristgerecht geschah. In
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die britische Regierung die
Hoffnung ausgedrückt hat. dass im Falle einer Wiedererwägung dieser Kündi-
gung die anderen EFTA-Regierungen keine Hindernisse entgegensetzen würden ;
von diesem britischen Wunsch wurde im EFTA-Rat m zustimmendem Sinne
Kenntnis genommen.

Dänemark und Norwegen gaben ebenfalls im November 1971 ihre Absicht
bekannt, auf 31. Dezember 1972 aus der EFTA auszutreten, waren dagegen nicht
in der Lage, ihre formellen Kündigungsschreiben einzureichen; sie beabsichtigten,
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dies erst zu tun, wenn ihre verfassungsmässigen Organe den Beitritt zu den EG
beschlossen haben werden, was nicht vor dem Herbst 1972 geschehen kann.

Die Haltung der zwei erwähnten skandinavischen Länder, welche mit innen-
und aussenpolitischen Erwägungen (insbesondere nordische Zusammenarbeit und
Regelung der Beziehungen Schwedens mit der erweiterten EWG) im Zusammen-
hang steht und ferner mit der Absicht der Regierungen zu erklären ist, den
Entscheiden von Volk und Parlament nicht vorzugreifen, muss Verständnis entge-
gengebracht werden. Das beabsichtigte Vorgehen schafft allerdings ein rechtliches
Problem, da das Stockholmer Übereinkommen in Artikel 42 eine Kündigungs-
frist von zwölf Monaten vorsieht. In Anbetracht der Tatsache, dass der EFTA-
Rat nicht befugt ist, diese Bestimmung des Übereinkommens zu ändern, bedarf
eine Abweichung von der vorgesehenen Kündigungsfrist der Zustimmung aller
ändern Vertragsparteien, was gemäss dem in Artikel 44 festgelegten Revisionsver-
fahren zu geschehen hat.

Unter den gegebenen Umständen und in Erwartung einer Kündigung des
EFTA-Übereinkornmens durch Dänemark und Norwegen auf den 31. Dezember
1972 hat der schweizerische Vertreter im EFTA-Rat, unter Vorbehalt der Geneh-
migung durch die eidgenössischen Räte, unsere Bereitschaft angekündigt, der
Verkürzung der Kündigungsfrist des EFTA-Übereinkommens für die zwei Länder
zuzustimmen. Wir schlagen Ihnen daher im beiliegenden Entwurf zu einem Bun-
desbeschluss vor, uns zu ermächtigen, beim Vorliegen eines solchen Kündigungs-
schreibens Dänemarks und Norwegens unsere formelle Zustimmung auszuspre-
chen.

2. Die Erhaltung des Freihandels

Der Austritt der drei den EG beitretenden Länder wird nicht das Ende des
industriellen Freihandels unter den bisherigen EFTA-Staaten bedeuten. Vom
1. Januar 1973 an wird der Freihandel mit diesen Ländern, die dann Mitglieder
der erweiterten Gemeinschaft geworden sein werden, durch die mit dieser abge-
schlossenen Abkommen sichergestellt. Aufgrund von Artikel 3 Ziffer l wird die
mit diesen Ländern schon bestehende Zollfreiheit vom Augenblick des Inkrafttre-
tens an erhalten bleiben. Die einzige Ausnahme von dieser Regel wird, wie wir
bereits erwähnt haben, beim Papier gemacht werden, für welches die beitretenden
Länder gegenüber den EFTA-Staaten vorübergehend Zölle wieder einführen,
jedoch für den grössten Teil der bisherigen Einfuhren Null-Zoll-Kontingente
eröffnen werden.

Wie bereits aus unseren Erläuterungen zu Artikel 2 hervorgeht, werden die
Freihandelsabkommen und die EFTA indessen nicht genau die selben Erzeug-
nisse beschlagen. Der Freihandel mit gewissen landwirtschaftlichen Erzeugnissen
konnte nicht in die Abkommen mit der EWG übernommen werden. Das Aus-
mass des Einbezugs der Meeresprodukte wird noch zu prüfen sein. Dazu kommt,
dass die bilateralen Agrarvereinbarungen zwischen heutigen EFTA-Partnern im
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Prinzip dahinfallen, wenn eine Partei den EG beitritt. Dies ist beispielsweise der
Fall für das Abkommen zwischen der Schweiz und Dänemark vom 21. Dezember
1959 (AS 1960 344) und das Zusatzabkommen vom 11. Mai 1963 (AS 1963 407).
Was den Handel mit Erzeugnissen der Nahrungsmittelindustrie mit den beitreten-
den Ländern anbelangt - in der Regel bestand für sie in der EFTA der volle
Freihandel -, so werden sie der weniger freizügigen Regelung unterworfen sein,
welche das Abkommen Schweiz-EWG vorsieht.

Die neuen Ursprungsregeln werden erst im Augenblick der ersten Zollsen-
kung, d. h. am 1. April 1973, in Kraft treten: bis zu diesem Zeitpunkt werden die
heutigen Mitglieder der EFTA untereinander das im Stockholmer Übereinkom-
men vorgesehene System beibehalten. Dänemark. Grossbritanuien und Norwe-
gen werden diesbezüglich autonome Erklärungen abgeben, die es uns gestatten
werden, auf der Grundlage des Zolltarifgesetzes und nachdem wir festgestellt
haben, dass uns Gegenrecht gewährt wird, die verwaltungsinternen Vorkehren zu
ergreifen, die erforderlich sind, um die Anwendung der EFTA-Ursprungsregeln
auf den Handel zwischen diesen drei Ländern und der Schweiz im Zeitraum vom
1. Januar bis zum 31. März 1973 zu gewährleisten, obwohl sie nicht mehr EFTA-
Mitglieder sein werden.

Während der Hauptteil unserer Handelsbeziehungen mit den EFTA-Län-
dern, die den EG beitreten, inskünftig durch die Bestimmungen des neuen Ab-
kommens geregelt wird, kann auf einem Gebiet, demjenigen der nicht-tarifari-
schen Handelshemmnisse, die in der EFTA begründete Zusammenarbeit auf un-
veränderter Rechtsgrundlage fortgeführt werden. Die verschiedenen hierüber un-
ter den EFTA-Mitgliedern abgeschlossenen Vereinbarungen, die rechtlich weder
mit dem Stockholmer Übereinkommen noch mit dem Abkommen mit der EWG
verknüpft sind, werden vom Austritt der drei Länder aus der EFTA nicht be-
rührt. Als Beispiel hierfür sei das Übereinkommen vom 8. Oktober 1970 (BB1
7970 II 1217) zur gegenseitigen Anerkennung von Inspektionen betreffend die
Herstellung pharmazeutischer Produkte erwähnt.

C. Die Sechser-EFTA

Die sechs Mitgliedstaaten der EFTA, die den EG nicht beitreten, haben sich
veranlasst gesehen, zu prüfen, welcher Art die Beziehungen sein könnten, die sie
in Zukunft untereinander pflegen wollen. Die Minister der in Frage stehenden
Länder - Finnland, Island, Österreich, Portugal, Schweden und die Schweiz -
haben am Ende der halbjährlichen EFTA-Ministertagung am 5. Mai 1972 in
Genf an einem Treffen ihrer gemeinsamen Absicht Ausdruck gegeben, das Stock-
holmer Übereinkommen und das Assoziierungsabkommen zwischen der EFTA
und Finnland in Kraft zu belassen. Ausführende Organe und ein ständiges Sekre-
tariat werden somit auch in Zukunft die Anwendung des Übereinkommens über-
wachen. Die eingehende Prüfung der sich aus dieser Lage ergebenden Fragen
sowie die Vorbereitung der dadurch notwendig werdenden Beschlüsse sind zurzeit
in Genfund in den Hauptstädten im Gang.
Bundesblalt I 2 4 J a h i g Bd.I I 15
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Diese Beschlüsse werden gewisse Änderungen des Übereinkommens und des
Abkommens der EFTA mit Finnland erforderlich machen. Sie werden vom
EFTA-Rat und vom Gemischten Rat EFTA-Finnland aufgrund der diesen Orga-
nen vom Übereinkommen und dem Abkommen übertragenen Befugnisse gefasst
werden können. Die genannten Änderungen erfordern somit kein parlamentari-
sches Genehmigungsverfahren.

Es stellen sich zwei Arten von Problemen; die einen sind formeller Art, die
ändern berühren grundsätzlichere Aspekte. In die erste Kategorie kann man alle
Fragen einreihen, die rein zahlenmässige Änderungen des Stockholmer Überein-
kommens betreffen, so etwa in bezug auf das Verfahren für Mehrheitsabstimmun-
gen im EFTA-Rat und im Gemischten Rat EFTA-Finnland, die infolge der
Verminderung der Zahl der Mitgliedstaaten unerlässlich sind. Diese technischen
Änderungen werden ohne Schwierigkeiten beschlossen werden können. Sie wer-
den nach dem Austritt der den EG beitretenden Staaten in Kraft treten. Was die
grundlegenderen Probleme anbelangt, die möglicherweise ebenfalls Änderungen
des Übereinkommens nach sich ziehen werden, so kann im Augenblick folgendes
gesagt werden :

Auf dem Gebiet der Ursprungsregeln haben die betroffenen Länder aner-
kannt, dass es im Interesse des guten Funktionierens des Freihandels liegt, dass
die heute in der EFTA in Kraft stehenden Regeln durch diejenigen ersetzt wer-
den, die in den mit der EWG abgeschlossenen Abkommen vorgesehen sind. Diese
Lösung wird auch die unbehinderte Anwendung des Kumulationsprinzips unter
den sechs nicht beitretenden Staaten und der EWG gestatten. Wir legen darauf
besonders grosses Gewicht. Überdies bietet diese Lösung den Vorteil, die Forma-
litäten für den Handel, die Industrie und die Verwaltung ganz beträchtlich zu
vereinfachen.

Im Rahmen der Suche nach einem Gleichgewicht in den Handelsbeziehun-
gen innerhalb einer Sechser-EFTA wird man überdies möglicherweise prüfen
müssen, ob Änderungen in der Abgrenzung zwischen industriellen und landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen vorzunehmen sind.

Es versteht sich von selbst, dass der Austritt einiger Mitglieder und die
Umgestaltung der Assoziation gewisse Auswirkungen auf den EFTA-Haushalt
zeitigen werden. In den kommenden Monaten wird man demnach neue Grundla-
gen für den Haushalt ab 1973 beschliessen und einen neuen Schlüssel für die
Aufteilung der Lasten unter den Mitgliedern finden müssen. In Anbetracht des
Austritts Grossbritanniens, das 30 Prozent der Kosten trug, könnte dies trotz der
zu erwartenden Verminderung des Gesamthaushalts eine Erhöhung des von der
Schweiz zu leistenden Beitrags - von heute rund einer Million Franken - zur
Folge haben.

Sie werden durch unsere periodischen Berichte über die wirtschaftlichen
Massnahmen gegenüber dem Ausland über die Arbeiten im Hinblick auf die
Umgestaltung der EFTA auf dem laufenden gehalten werden. Auf die gleiche
Weise werden wir Ihnen die von den EFTA-Organen im Rahmen ihrer Befugnisse
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getroffenen Beschlüsse zur Änderung der Bestimmungen des Übereinkommens
zur Kenntnis bringen.

Da die Freihandelsabkommen der sechs Nichtbeitrittskandidaten mit den
EG und vorab diejenigen der vier neutralen Länder sehr ähnlich sind, wird sich in
den künftigen Beziehungen dieser Länder mit den EG - welche sich im bilateralen
Rahmen abspielen werden - eine enge Koordination aufdrängen. Dies dürfte
vorerst auf denjenigen Gebieten der Fall sein, wo identische Bestimmungen in den
Freihandelsabkommen bestehen und wo auch die EFTA-Regelungen ähnlich ge-
staltet werden, wie z. B. bei den Urspnmgsregeln.

In den weltweiten Handelsbeziehungen, wo die Schweiz, wie die übrigen
Nichtbeitrittskandidaten, ihre volle Handlungsfähigkeit beibehält, kann die
EFTA den passenden Rahmen bieten, um mit den Partnern der Assoziation einen
konstruktiven Gedankenaustausch zu pflegen,

Es muss schliesslich unterstrichen werden, dass die EFTA wie bislier ihren
offenen Charakter nach aussen beibehält. Wie es 1961 Finnland möglich war, aus
politischen Gründen ein Assoziationsstatut mit der EFTA zu erhalten, und wie es
1970 Island möglich war, nach zehnjährigem Bestehen der Assoziation Vollmit-
glied zu werden, soll es auch anderen Staaten, welche die Zusammenarbeit im
Rahmen einer Freihandelszone anstreben, nicht verwehrt werden, entsprechend
den sich ihnen stellenden besonderen Problemen und unter Berücksichtigung der
GATT-Bestimmungen, mit der EFTA in Verhandlungen zu treten.

IV. Würdigung der Abkommen

A. Wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen

1. Wirtschaftliche Erwägungen

In der Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeutung des Abkommens sind
seine handelspolitischen und seine binnenwirtschaftlichen Auswirkungen in Be-
tracht zu ziehen. Aus handelspolitischer Sicht ist von den in Frage stehenden Ein-
und Ausfuhrwerten der Schweiz auszusehen.
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Einfuhr
(1971, Mio. sFr.)

A. Einfuhr insgesamt

B. Vom Abkommen
erfasste Erzeugnisse
davon :
- Industrieerzeug-

nisse
- Erzeugnisse der

Nahrungsmittel-
industrie

C. Vom Abkommen
nicht erfasste Er-
zeugnisse

Welt

1

29642

EG der Sechs
%

2

17 498 100
= 59%

von
Kol.l

15 846 90,5

15 760 90,1

86 0,4

1 652 9,5

EG der Zehn
%

3

20 432 100
= 69%

von
Kol.l

18 504 90,6

18 381 90,0

123 0,6

1 928 9,4

EFTA der
Sechs

4

2758
= 9,3%

von
Kol.l

Ausfuhr
(1971, Mio. sFr.)

A. Ausfuhr insgesamt

B. Vom Abkommen
erfasste Erzeugnisse
davon :
- Industrieerzeug-

nisse . .
- Erzeugnisse der

Nahrungsmittel-
industrie

C. Vom Abkommen
nicht erfasste Er-
zeugnisse

Welt

l

23617

EG der Sechs
%

2

8 888 100
= 37,6%

von
Kol.l

7 958 89,6

7 870 88,6

88 1,0

930 10,4

EG der Zehn
%

3

11411 100
= 48,2%

von
Kol.l

10431 91,4

10 302 90,3

129 1,1

980 8,6

EFTA der
Sechs

4

2746
= 11,6%

von
Kol.l
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Aus diesen Tabellen geht hervor, dass rund 90 Prozent der schweizerischen
Einfuhren aus der erweiterten EWG und ebenfalls rund 90 Prozent der Ausfuhren
nach diesem Raum ganz oder teilweise vom Abkommen erfasst werden. Der
zollfreie Handel mit der erweiterten EWG beschlägt 62 Prozent der gesamten
Einfuhren der Schweiz und 44 Prozent ihrer Ausfuhren.

Es ist zu beachten, dass auch ein grosser Teil der Ein- und Ausfuhren mit der
Sechser-EFTA sich zollfrei abwickelt, dass ferner aufgrund des allgemeinen Prä-
ferenzsystems zahlreiche Einfuhren aus den Entwicklungsländern ebenfalls nicht
mehr der vollen Zollbelastung unterliegen. Ferner bestehen bekanntlich Pläne für
eine weitere Liberalisierung des Welthandels auf der Grundlage des Meistbegün-
stigungsprinzips im Rahmen einer neuen Verhandlungsrunde im GATT, über
deren Zustandekommen indessen noch nichts Bestimmtes ausgesagt werden kann.
Es darf aber doch ohne Übertreibung gesagt werden, dass inskünftig für die
schweizerische Wirtschaft die Zollfreiheit eher die Regel als die Ausnahme sein
wird. Der europäische und weltweite Wettbewerb wird für unsere Unternehmen
in noch ausgeprägterem Masse zur natürlichen Arbeitsbedingung werden.

Ein zweites wichtiges Beurteilungselement ergibt sich aus der Analyse der
inskünftig wegfallenden Zollbelastungen :

Aufgrund des Abkommens fällt für schweizerische Ausfuhren nach den
sechs EWG-Staaten im Werte von 8 Milliarden Schweizerfranken eine durch-
schnittliche Zollbelastung in der nicht unbeträchtlichen Höhe von 8,6 Prozent
weg. Die Zollfreiheit bedeutet für die schweizerische Exportindustrie eine Gleich-
stellung auf dem EWG-Markt mit den Industrien der zehn Mitgliedstaaten. Ge-
genüber den Anbietern aus Drittländern wie den Vereinigten Staaten, Japan oder
Osteuropa erhält sie einen Wettbewerbsvorsprung im Ausmass der genannten
Zollsenkung.

Was die Einfuhr anbelangt, so ist der durchschnittliche Zollschutz, der
durch das Abkommen beseitigt wird, bloss etwa halb so gross, nämlich rund 4
Prozent auf einem Warenangebot von 15.8 Milliarden Schweizerfranken (Sechser-
EWG). Diese Durchschnittsbelastung dürfte im allgemeinen für die EWG-Kon-
kurrenz schon bis anhin kein grosses Hindernis dargestellt haben. Damit werden
in der Regel auch die wirtschaftlichen und namentlich die strukturellen Auswir-
kungen des Zollabbaus beschränkt sein.

Das Bild differenziert sich indessen, sobald man die Auswirkungen auf
einige Branchen näher untersucht. Es seien zu diesem Zweck vier grössere Grup-
pen von Erzeugnissen (Textilien, Schuhe, Papier, Holzwaren) herausgegriffen, für
welche sowohl die EWG wie die Schweiz relativ hohe Zölle aufweisen und für
welche die Handelsumlenkungen in den Jahren 1960 bis 1970, der Zeit des Neben-
einanderlebens von EWG und EFTA, besonders ausgeprägt waren :



Einfuhr
O
K)

Warenbezeichnung

Textilien und Bekleidung
Künstliche und synthetische Garne . . . .
Kunstliche und synthetische Gewebe . .
Bodenbelage (Teppiche, Linoleum) . . . .
Oberkleider aus gewirkten oder

gestrickten Stoffen
Oberkleider aus Geweben . . .

Schuhe

Pcipier und Karton2) . . .

Holzderivate 3) .

Industrieprodukte insgesamt (Kap. 25-99)

Zollbelastung 1971

EWG
m %

9,5
15,1
20,0

15,1
16,0

11,1

10,9

6,9

8,6

Schweiz1'
m %

7,8
11,9
15,0

9,5
8,7

8,4

9,9

5,8

ca.44>

Importan teile

Gesamteinfuhr 1971
in Mio Fr

209
173
219

426
411

308

404

314

25832

EWG der Sechs

1960
%

45
69
47

73
77

91

59

62

66

1970
%

38
60
30

58
62

65

23

38

61

EFT\

1960
%

39
4
4

17
13

4

24

21

13

1970
%

58
31
35

31
29

26

70

44

20

*> Einfuhr aus der EWG der Sechs, Werte 1971, Ansätze 1972
2) Im wesentlichen Tarifnummern 4801-4813, also Kapitel 48 ohne eigentliche Papierwaren
3> Im wesentlichen Holzfabrikate des Kapitels 44
4> Ohne Fiskalzolle



Ausfuhr

Warenbezeichnung

Zollbelastung 1971

Schweiz"

Exportanieile

Gesamlausfuhr 1971
in Mlo. FT.

EWG dcr Scchs

1960
%

1970
%

EFTA

1960
%

1970

Textilien und Bekleidung
Kunstliche und synthetische Game 9,5
Kiinstliche und synthetische Gewebe ... 15,1
Bodenbelage (Teppiche, Linoleum) . . . . 20,0
Oberkleider aus gewirkten oder

gestrickten Stoffen 15,1
Oberkleider aus Geweben 16,0

Schuhe 11,1

Papier und Karton'~> 10,9

Holzderivate*** 6,9

Industrieprodukte insgesamt (Kap. 25-99) 8,6

7,8
11,9
15,0

9,5
8,7

8,4

9,9

5,8

ca.44>

481
238

51

93
103

140

102

61

22368

33
41
59

35
63

51

69

80

39

8
17
18

16
22

26

36

53

35

34
27
31

23
19

22

23

9

17

65
55
78

51
59

33

36

33

22

J> Einfuhr aus der EWG der Sechs, Werte 1971, Ansatze 1972
a> Im wesentlichen Tarifnummern 4801-4813, also Kapitel 48 ohne eigentliche Papierwaren
s> Im wesentlichen Holzfabrikate des Kapitels 44
4> Ohne Fiskalzolle

rf
t_*J



724

In den genannten Branchen und solchen mit vergleichbarer Ausgangslage
dürfte eine spürbare Veränderung der Wettbewerbslage nicht ausbleiben. Der Aus-
sicht auf eine Verschärfung des Wettbewerbs auf dem schweizerischen Markt
stehen jedoch hier auch neue Perspektiven für die Ausfuhr gegenüber. In welchem
Ausmass diese beiden Elemente Auswirkungen auf die Handels- und Produk-
tionsstrukturen haben werden, lässt sich indessen nicht im einzelnen voraussehen.
Es ist insbesondere daran zu erinnern, dass sich der EWG-Markt nicht bloss um
den schweizerischen Markt erweitert, sondern gleichzeitig um denjenigen der
beitretenden und der übrigen nicht beitretenden Staaten. Der Absatzraum um-
fasst inskünftig 291 statt 188 Millionen Menschen für die Sechser-EWG oder 100
Millionen für die EFTA (Zahlen für 1971).

Aussagen über die mutmasslichen oder auch nur möglichen Auswirkungen
des Abkommens auf die industriellen Strukturen der Schweiz können bloss mit
Vorbehalten gemacht werden. Insbesondere sind Verallgemeinerungen deshalb
gefährlich, weil die Ausgangslage für die verschiedenen Industriezweige teilweise
unterschiedlich ist.

Unsere exportorientierte Wirtschaft wird zweifellos aus dem unbehinderten
Zugang zu den Märkten unserer hauptsächlichsten Handelspartner Nutzen zu
ziehen wissen. Das Abkommen mit der EWG wird eine stärkere internationale
Arbeitsteilung in Europa und dadurch den rationellen Einsatz der Produktiv-
kräfte fördern. Der Mangel an Arbeitskräften, der sich in den kommenden Jahren
noch verschärfen dürfte, wird jedoch die Expansionsmöglichkeit beschränken.
Der wirtschaftliche Vorteil dürfte daher weniger in einem beschleunigten Wachs-
tum als in einer Verbesserung der Ertragslage sowie der langfristigen Sicherang
und Stabilisierung der Stellung der schweizerischen Wirtschaft auf dem für sie
lebenswichtigen europäischen Markt bestehen. Für schweizerische Firmen, die im
EWG-Raum über eigene Produktionsstätten verfügen, wird der Zollabbau kon-
zernintern Produktionsverlagerungen erleichtern.

Die Unsicherheitsfaktoren auf währungspolitischem Gebiet, die erfahrungs-
gemäss schwerwiegendere Störungen hervorrufen können als Handelsdiskriminie-
rungen, sind damit allerdings nicht ausgeschaltet. Doch verstärken sich gegenwär-
tig gerade im europäischen Raum die Bemühungen, auch in dieser Hinsicht eine
Stabilitätszone zu schaffen.

Die Sicherung der wirtschaftlichen Basis unserer Industrie ist auch ange-
sichts der steigenden Kosten des Umweltschutzes im heutigen Zeitpunkt von
besonderer Bedeutung.

Zweifellos wird der freie Warenverkehr in Europa den Konzentrationsprozess
begünstigen. Der in den letzten Jahren feststellbare Zug zur Unternehmenskon-
zentration würde jedoch vermutlich auch im Falle eines Abseitsstehens spürbar
bleiben, ja einer gebieterischen wirtschaftlichen Notwendigkeit entsprechen, weil
unsere Industrie die Benachteiligung in den Wettbewerbsverhältnissen, denen sie
auf dem europäischen Markt begegnen würde, ausgleichen müsste. Der aus der
Zollfreiheit entstehende Kostenvorteil wird die Strukturbereinigung erleichtern
und mildern.
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Es liegt jedoch kein Grand zur Annahme vor, dass die Arbeitsteilung zwi-
schen Gross-, Mittel- und Kleinbetrieben, die die schweizerische Wirtschaft kenn-
zeichnen, nicht weiterhin erhalten bleibt. Diese Arbeitsteilung besteht, wie kürz-
liche Untersuchungen gezeigt haben, auch in der EWG in vielen Gegenden und in
zahlreichen Branchen weiter. Schon bisher erforderte die Bearbeitung der auslän-
dischen Märkte eine Absatzorganisation und eine Marktübersicht, die in der
Regel nur bei Unternehmen einer bestimmten Grosse gegeben sind. Doch wird
auch in Zukunft die ausgesprochene Massenproduktion nicht zum charakterisie-
renden Merkmal der sich durch Spezialisierung auszeichnenden schweizerischen
Industrie gehören. Es hat sich gezeigt, dass Konzentrationen ihrerseits stets wie-
der neue Bedürfnisse für Zulieferungen und besondere Dienstleistungen schaffen,
die von kleinen und mittleren Unternehmen dank ihrer gròsseren Beweglichkeit
am besten befriedigt werden können. Die schon jetzt wegen des geringen Zoll-
schutzes dem internationalen Wettbewerb ausgesetzte Inlandindustrie, die sich
auch unter dem Regime des EFTA-Freihandels durchzusetzen vermochte, wird
keine Substanzeinbusse zu befürchten haben. Ausschlaggebend für die Entwick-
lung der Struktur unserer Wirtschaft wird daher weiterhin die Leistungsfähigkeit
und nicht die Grosse der Betriebe sein.

Es liegt im wohlverstandenen Gesamtinteresse unserer Volkswirtschaft und
unseres Landes, dass die Klein- und Mittelbetriebe weiterhin ihre wichtige Funk-
tion erfüllen können. Wir sind uns bewusst, dass die allgemeinen Wettbewerbs-
voraussetzungen, unter denen sie zu arbeiten haben, noch der Verbesserung be-
dürfen. Wir denken namentlich an systemkonforme Massnahmen auf dem Gebiet
der gemeinschaftlichen angewandten Forschung und der Kapitalbeschaffung.
Das Abkommen wird für uns eine zusätzliche Veranlassung bilden, geeignete
Massnahmen zur Sicherstellung eines gleichgewichtigen Wachstums und nament-
lich zur Förderung der wirtschaftlich schwächeren Regionen unseres Landes zu
ergreifen. Eine aktive Regionalpolitik, verbunden mit einer sinnvollen Raumpla-
nung, wird ebenfalls vor allem den kleinen und mittleren Betrieben zugute kom-
men.

Schliesslich darf noch auf die Auswirkungen des Abkommens auf die Konsu-
menten hingewiesen werden. Die Schweiz importiert aus der EWG industrielle
Konsumgüter im Wert von gegen 5 Milliarden Franken. Der durchschnittliche
Zollschutz dieser Waren liegt zwischen 6 und 7 Prozent des Werts, somit über
dem genannten Durchschnitt von 4 Prozent. Rund 85 Prozent der schweizeri-
schen Konsumgütereinfuhr stammen aus der erweiterten EWG. Inwieweit sich
die Zollsenkungen in direkter Weise auf die Preise auswirken werden, ist jedoch
schwer vorauszusagen. Insbesondere könnte die Erstreckung des Zollabbaus auf
über vier Jahre die Auswirkungen abschwächen. Ein jährlicher Zollabbau von l
bis 2 Prozent erscheint angesichts der heutigen Inflationsrate in Europa als zu
niedrig, als dass er die Preisentwicklung tendenziell spürbar zu beeinflussen ver-
möchte. Die Schweiz hat sich für einen rascheren Abbau in weniger Stufen
ausgesprochen, doch war es nicht möglich, von dem mit den Beitrittskandidaten
vereinbarten Rhythmus abzuweichen. Wir hoffen dennoch, dass der Handel die



726

Chance, zu Preissenkungen zu schreiten oder zumindest auf Preiserhöhungen zu
verzichten und das Warenangebot noch weiter zu diversifizieren, wahrnehmen
wird. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass zumindest auf einzelnen wichti-
gen Konsumgüterkategorien (z. B. Bekleidung, Wohnungseinrichtungen) auch
bei uns noch recht hohe Zölle lasten. In einzelnen Bereichen ist somit die Auslö-
sung eines Preiswettbewerbs zugunsten der Konsumenten nicht ausgeschlossen.

Von ausschlaggebender Bedeutung wird unseres Erachtens jedoch sein, dass
die Verschärfung des Wettbewerbs und der Zwang zur Arbeitsteilung die Lei-
stungsfähigkeit, d. h. die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität unserer Wirt-
schaft, steigern dürften. Die damit verbundene Sicherung der Vollbeschäftigung
und Erhaltung des allgemeinen Wohlstandes werden das Einkommen des Einzel-

' nen und damit auch seine Konsumfähigkeit auf dauerhafte Weise gewährleisten.

2. Zollausfall

Die Berechnung der Mindereinnahmen, die der Bundeskasse inskünftig aus
dem Wegfall der Zölle erwachsen werden, stellt einige methodische Probleme.
Man ist gezwungen, auf die Statistik der Zollerträge eines Jahres (z. B. 1971)
abzustellen, in dem die Freihandelsregelung noch nicht in Kraft war. Diese Zah-
len müssen sodann mit einer Prognose über das künftige Wachstum der Einfuh-
ren verbunden werden, der angesichts der Ungewissheit der Konjunkturaussich-
ten eine gewisse Willkürlichkeit nicht abzusprechen ist. Es wäre an sich auch zu
berücksichtigen, dass durch den Wegfall der Zölle Veränderungen in der Import-
struktur, zumindest für gewisse Kategorien von Erzeugnissen entstehen, und.
schliesslich, dass nicht alle in der Einfuhrstatistik ausgewiesenen Waren aus der
EWG durch die im Abkommen enthaltene Definition des Ursprungs erfasst sind.
Ein gewisser Prozentsatz der Einfuhren wird somit zollpflichtig bleiben, ganz
abgesehen davon, dass erfahrungsgemäss in Einzelfällen gelegentlich freiwillig auf
den Ursprungsnachweis verzichtet wird. Wir sind jedoch gezwungen, die gesam-
ten Einfuhren der unter das Abkommen fallenden Positionen zu berücksichtigen.

Dies vorausgeschickt, ergeben sich folgende Schätzungen : Wäre das Abkom-
men im Jahre 1971 bereits in vollem Umfang in Kraft gewesen, so hätten die
Mindereinnahmen an Zöllen und Abgaben von gleicher Wirkung 520 Millionen
Franken betragen. Das sind 31 Prozent der 1971 ausgewiesenen Zolleinnahmen
aus den Einfuhren mit Herkunft EWG der Sechs und Irland und 20 Prozent aller
Zolleinnahmen. Die drei übrigen beitretenden EFTA-Staaten brauchen hier nicht
berücksichtigt zu werden, da der Zollabbau ihnen gegenüber bereits durchgeführt
ist und da der Freihandel im wesentlichen erhalten bleibt.

Der Zollabbau wird erst im Jahre 1978 praktisch in vollem Umfang durchge-
führt sein. Rechnet man mit einer jährlichen nominellen Zunahme der Einfuhren
von 10 Prozent, so ergeben sich für 1978 Mindereinnahmen von 1010 Millionen
Franken.

Für die Übergangszeit ergeben sich folgende Schätzungen :
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EWG (6 und Irland)

1973 , 94 Millionen Franken
1974 276 Millionen Franken
1975 455 Millionen Franken
1976 668 Millionen Franken
1977 826 Millionen Franken

Wie in Kapitel II B 3 ausgeführt wurde, werden die Fiskalzölle vom Abkommen
insofern nicht berührt, als deren Betreffnis auf jeden Fall erhalten bleibt. Werden
sie eines Tages in interne Verbrauchssteuern umgewandelt, so wird auch dann die
Schweiz frei sein, deren Hohe festzusetzen.

Die genannten Mindereinnahmen werden in geeigneter Weise kompensiert
werden müssen. Dies ist eine Aufgabe, die die Schweiz jedoch in voller Autono-
mie lösen kann. Das Abkommen enthält hierüber keine Bestimmungen. Wie
schon in Kapitel IV des Berichtes des Bundesrates an die Bundesversammlung
über die Richtlinien der Regierungspolitik in der Legislaturperiode 1971-1975
ausgeführt worden ist. wird vorerst die mit dem Bundesbeschluss vom 11. März
1971 über die Weiterführung der Finanzordnung des Bundes geschaffene Elastizi-
tätsreserve heranzuziehen sein. Wir werden Ihnen noch dieses Jahr eine entspre-
chende Vorlage unterbreiten. Soweit diese Reserven nicht dazu ausreichen wer-
den, den wachsenden Finanzbedarf des Bundes zu decken, wird später die Rechts-
grundlage für einen weitem Ausbau der allgemeinen Verbrauchssteuer, der heuti-
gen Warenumsatzsteuer, geschaffen werden müssen, wobei sich die Frage des
Übergangs zum Mehrwertsystem stellen wird. Zahlreiche Staaten in Europa sind
in den letzten Jahren zur Mehre ertbesteuerung übergegangen. In unseren Vorar-
beiten werden wir, was deren Ausgestaltung betrifft, den besonderen schweizeri-
schen Bedürfnissen Rechnung tragen. Auf jeden Fall bleiben wir in der (Gestal-
tung unserer Steuer-1 und Finanzordnung in jeder Hinsicht autonom.

B. Die Beziehungen zur übrigen Welt

Die regionale Zusammenarbeit in Form einer Freihandelsregelung beein-
trächtigt die handelspolitische Handlungsfreiheit und Vertragsfàhigkeit gegen-
über Drittstaaten nicht, im Gegensatz zur Zollunion, die die Führung einer ge-
meinsamen Zoll- und Handelspolitik bedingt. Diese Tatsache war für uns für die
Wahl des Abkommensmodells bestimmend, da wir grossen Wert auf die Wah-
fung der Universalität unserer Aussenbe:iehungen, und zwar sowohl auf politi-
schem als auch wirtschaftlichem Gebiet legen. Der Abschluss der Abkommen mit
den Europäischen Gemeinschaften schafft für die Schweiz keine Bindungen, die
mit dieser grundsätzlichen Ausrichtung unserer Aussenwirtschaftspoliuk in
Widerspruch stehen oder ihren Bewegungsspielraum einengen würden.
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Wie schon in den Ausführungen zur Präambel und zu Artikel l erwähnt
wurde, besteht das Ziel des Abkommens darin, eine harmonische Entwicklung
der Handelsbeziehungen mit der erweiterten Gemeinschaft, namentlich durch die
Beseitigung störender Schranken und Wettbewerbsverzerrungen, zu gewährlei-
sten. Dieses Ziel steht nicht im Gegensatz zum Ausbau unserer Aussenwirt-
schaftsbeziehungen mit der übrigen Welt. Der Anteil Westeuropas am schweizeri-
schen Aussenhandel, namentlich an den Einfuhren, ist heute schon sehr hoch,
und es hat sich infolge der unmittelbaren Nachbarschaft ein natürliches Schwer-
gewicht des Güteraustausches herausgebildet. Es kann jedoch nicht darum gehen,
die ausgeprägten Ungleichgewichte in unserem Aussenhandel - grosse Einfuhr-
überschüsse gegenüber Europa, grosse Ausfuhrüberschüsse gegenüber der übri-
gen Welt - noch zu verstärken. Dies wäre auch aus währungspolitischen Gründen
wenig angezeigt. Es ist offensichtlich, dass z. B. die Handelsbeziehungen zu den
Entwicklungsländern und zu den Staaten Osteuropas nicht einseitig durch eine
Ausdehnung der schweizerischen Ausfuhr weiterentwickelt werden können.

Die Pflege der Welthandelsbeziehungen setzt die Bereitschaft voraus, die
Austauschmöglichkeiten unserer überseeischen Partner durch die Führung einer
liberalen Politik aufrechtzuerhalten und wenn möglich noch zu verbessern. In
diesem Zusammenhang ist es von besonderer Bedeutung, dass wir die allgemeinen
Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer bereits am l. März dieses Jah-
res in Kraft gesetzt und den Kreis der begünstigten Länder möglichst weit gezo-
gen haben. Da diese Präferenzen grundsätzlich in einer zweiten Phase in die volle
Zollfreiheit ausmünden sollen, werden die Zutrittsbedingungen für diese Länder
auf dem schweizerischen Markt nicht ungünstiger sein als für unsere europäischen
Freihandelspartner. Wesentlich ist ferner, dass auf dem Gebiet der Landwirt-
schaft mit der EWG keine Vereinbarungen eingegangen wurden, die unsere über-
seeischen Lieferanten benachteiligen könnten.

Parallel zur Beseitigung der Handelsschranken gegenüber der erweiterten
Gemeinschaft werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, der Liberalisierung
auch weltweit neue Impulse zu verleihen und damit das Gefalle zwischen regiona-
ler und weltweiter Integration vermindern helfen. Gerade weil es offensichtlich
sehr viel schwieriger ist, in den Fragen des Welthandels Fortschritte zu erzielen,
müssen zur Lösung dieser Aufgaben besondere Anstrengungen unternommen
werden.

Die Massnahmen, die Präsident Nixon am 15. August 1971 ergriffen hat,
wie auch die Arbeiten der UNCTAD III im Frühjahr 1972 haben gezeigt, wie
komplex die Probleme auf diesem Gebiet heute geworden sind. Vor allem wird
immer deutlicher, dass eine ganzheitliche Betrachtungsweise nötig ist, wenn ver-
hindert werden soll, dass durch unterschiedliche Wachstumsraten und grundle-
gende Ungleichgewichte auf dem Gebiet der Zahlungsbilanzen oder durch die
politischen Auswirkungen sozialer Spannungen der Welthandel und das Welt-
währungssystem, die miteinander in einem untrennbaren Zusammenhang stehen,
Erschütterungen ausgesetzt werden.

Die Welthandelsnationen - einschliesslich der Schweiz - haben bekanntlich
in Aussicht genommen, im Jahre 1973 eine neue GATT-Runde in Angriff zu
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nehmen. Man wird sich zwar keine Illusionen über den raschen Beginn der
eigentlichen Verhandlungen machen dürfen. Im Gegensatz zu früheren Runden
geht es heute nicht nur um Zölle, sondern auch um eine Vielzahl sehr viel
schwerer erfassbarer und vergleichbarer Handelsschranken. Auch kann sinnvol-
lerweise eine weitere Liberalisierung nur auf der Grundlage einer Neuordnung des
internationalen Währungssystems vollzogen werden. All dies braucht Zeit. Die
Voraussetzungen für erfolgreiche Verhandlungen müssen in geduldiger Kleinar-
beit geschaffen werden. Heute existieren sie noch nicht oder bloss teilweise.

Wir werden die Handlungsfreiheit, die wir uns auf dem Gebiet der Aussen-
wirtschaftspolitik bewahrt haben, dazu benützen, um den Fortschritt dieser inter-
nationalen Verhandlungen zu fordern und einen eigenen Beitrag zur Lösung der
hängigen Probleme zu leisten.

Wir nehmen indessen nicht an, dass sich zwischen unserer Betrachtungsweise
und derjenigen der übrigen europäischen Staaten wesentliche Unterschiede oder
gar Gegensätze in der Beurteilung und im Vorgehen ergeben werden, die im
Widerspruch zu einer stärkeren europäischen Solidarität stehen würden. Auf
aussenwirtschaftlichem Gebiet sehen sich die demokratischen, marktwirtschaft-
lich organisierten Industriestaaten Europas vor dip gleichen Aufgaben und die
gleichen Verantwortungen gestellt.

C. Allgemeine Würdigung

Das Abkommen ist für das Verhältnis der Schweiz zu ihrem weitaus wichtig-
sten Wirtschaftspartner und ganz allgemein für ihre Stellung in Europa von
grosser Bedeutung. Es ist geeignet, die Beziehungen zu unseren Nachbarländern
nachhaltig zu bereichern und die europäische Zusammenarbeit zu fördern.

Dem Abkommen Bedeutung beimessen, will nicht heissen, dass sich in ihm
eine Wende in der schweizerischen Politik gegenüber der europäischen Integra-
tion ankündigt. In Wirklichkeit stellt das Abkommen die Frucht einer langjähri-
gen, mit Hartnäckigkeit und Folgerichtigkeit verfolgten Politik dar. Es ist Aus-
druck einer bemerkenswerten Kontinuität in der schweizerischen Politik, des un-
beirrbaren Strebens nach einer mittleren Lösung zwischen den gleicherweise aus-
zuschliessenden extremen Varianten des Beitritts und des Abseitsstehens.

Im Umstand, dass die seit Jahren ms Auge gefasste Formel sich heute als
gangbarer Weg erweist, kann die Richtigkeit der damals getroffenen Optionen
erblickt werden. Diese Feststellung wird durch die unbestreitbare Tatsache nicht
entwertet, dass das erzielte Ergebnis wohl nur im Rahmen der Erweiterung der
EG denkbar war und ist.

Die Bedeutung des Abkommens lässt sich vor allem aus folgenden Überle-
gungen ersehen :

Das Abkommen ist kein Provisorium. War noch das Stockholmer Überein-
kommen ausdrücklich auf die Erzielung einer EWG und EFTA umfassenden
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Gesamtlösung ausgerichtet, gewissermassen als Regelung für eine Übergangs-
oder Vorbereitungsphase, so ist das vorliegende Abkommen nunmehr Ausdruck
dieser Gesamtlösung. Es dürfte deshalb dauerlwften Charakter haben.

Dem Abkommen ist aber auch, gemessen am betroffenen Handelsvolumen,
grösseres wirtschaftliches Gewicht beizumessen als dem Stockholmer Überein-
kommen (vgl. Statistik in Kap. IV A 1). Die Zollfreiheit wird für den grenzüber-
schreitenden Güterverkehr nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein.
Einige der messbaren oder voraussehbaren direkten Auswirkungen wurden oben
bereits aufgezählt. In grundsätzlicher Hinsicht ist hier festzuhalten, dass damit
der Schritt vom nationalen zum kontinentalen Markt endgültig getan wird.

Das Abkommen stellt die bisher umfassendste vertragliche Regelung der
Schweiz mit der EWG dar und dürfte auch in Zukunft Kern und Grundlage
unserer Beziehungen zu den erweiterten Gemeinschaften bilden, namentlich wenn
weitere Abmachungen über Gebiete, die vom Abkommen nicht erfasst werden,
hinzutreten sollten.

Wir messen dem in der Präambel ausgedrückten Willen der Schweiz, sich am
Werk der europäischen Integration zu beteiligen, besonderen Wert bei; denn der
heutige und vor allem der voraussehbare Grad der wirtschaftlichen Verflechtung
macht dieses Werk auch zu unserer Angelegenheit.

Um diese Ziele zu erreichen, musste die Schweiz keine Verpflichtungen
eingehen, die Elemente ihrer aussen- oder innenpolitischen Grundordnung in
Frage stell en:

- Das Abkommen berührt weder den Willen noch die Fähigkeit der Schweiz,
ihre Politik der dauernden Neutralität uneingeschränkt fortzuführen. Es darf
in der Tatsache, dass die Gemeinschaft zum Abschluss eines Abkommens
dieser Art Hand geboten hat, eine Anerkennung des Interesses der europä-
ischen Staaten an der Fortführung unserer Politik erblickt werden.

- Das Abkommen belässt uns die volle Handlungsfreiheit in unseren handelspo-
litischen Beziehungen zu Drittländern. Der Schweizerische Zolltarif und das
Einfuhrregime bleiben in diesen Beziehungen in Kraft.

- Die EFTA bleibt auch nach dem Austritt dreier Mitgliedstaaten als bewährte
Form der multilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Europa erhal-
ten und damit auch der mit den EFTA-Staaten begründete Freihandel.

- Das Abkommen bringt keinen Eingriff in unsere direkte Demokratie und den
föderalistischen Staatsaufbau.

- Durch das Abkommen wird die Schweiz nicht gezwungen, ihre Wirtschafts-
politik und ihre innere Gesetzgebung mit derjenigen der Europäischen Ge-
meinschaften zu harmonisieren. Dennoch wird es in Zukunft immer häufiger
naheliegend sein, in konkreten Fällen für gleichartige Probleme ähnliche
Lösungen wie in unseren Nachbarstaaten zu entwickeln.

- Die Landwirtschaftspolitik unseres Landes bleibt unangetastet, und zwar
sowohl was die interne Preis- und Strukturpolitik betrifft wie in bezug auf
das Einfuhrregime für landwirtschaftliche Erzeugnisse.
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- Das Abkommen gewährleistet die Weiterführung der für die Kriegsvorsorge
und Landesversorgung erforderlichen Massnahmen.

- Das Abkommen enthält keine Bestimmungen, die die autonome schweizeri-
sche Arbeitsmarktpolitik berühren würden, und gestattet insbesondere die
Aufrechterhaltung des Ziels der Stabilisierung des Bestandes an ausländi-
schen Arbeitskräften.

- Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit auf Gebieten, die vom Abkommen
nicht erfasst sind, ist eröffnet, jedoch unter ausdrücklichem Vorbehalt des
innerstaatlichen Genehmigungsverfahrens.

Eine letzte Überlegung gilt der Frage, welches die Folgen einer Ablehnung
des Abkommens wären. Es wäre wohl eine Illusion, zu hoff0:1, .n voraussehbarer
Zukunft könnte ein - in welcher Hinsicht auch immer - «besseres)- Abkommen
mit den Europäischen Gemeinschaften abgeschlossen werden. Der politische
Wille der EG-Staaten, die Neutralen in eine Gesamtlösung einzuschliesseii, war
im Zusammenhang mit der Erweiterung der Gemeinschaft gegeben. Eine Gele-
genheit zu Verhandlungen dieses Umfangs wird sich kaum wieder darbieten.

Umgekehrt scheint uns auch ein bewusster Verzicht auf eine Regelung mit
der EWG keine wirkliche Alternative zu eröffnen. Zweifellos würden unseren
Ausfuhren in Europa durch die Wiedererrichtung der Zölle unserer EFTA-Part-
ner und durch i das Weiterbestehen der EWG-Zölle ernsthafte Wettbewerbsnach-
teile erwachsen und würde die Zusammenarbeit mit der EWG in starkem Masse
erschwert. Eine solche Politik des Abseitsstehens könnte indessen nichts an der
grundlegenden Tatsache ändern, dass die Schweiz sehr weitgehend auf die inter-
nationale Zusammenarbeit angewiesen ist. Früher oder später würde sich somit
die Notwendigkeit, mit der EWG einen Modus vivendi zu finden, erneut aufdrän-
gen. Eine Ablehnung des vorliegenden Abkommens könnte mit anderen Worten
die Bestimmung der Schweiz als ein auf den intensiven Austausch von Gütern,
Menschen und Ideen angewiesenes Land nicht aufheben. Die Fortführung dieser
lebensnotwendigen Zusammenarbeit würde lediglich zum dauerhaften Nachteil
aller erschwert, und die ohnehin unerlässhche Regelung unserer Beziehungen zu
den Europäischen Gemeinschaften würde verzögert und müsste unter ungünstige-
ren Bedingungen erfolgen.

D. Ausblick

Wie wir in unserem Bericht über die Richtlinien der Regierungspolitik in der
Legislaturperiode 1971-1975 ausgeführt haben, wird es nun vorerst darum gehen,
das Abkommen zu ratifizieren, in Kraft zu setzen und für seine reibungslose
Abwicklung zu sorgen. Wir haben darauf hingewiesen, dass dies sowohl für die
Wirtschaft wie für die Behörden ein anspruchsvolles Unterfangen sein wird.

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und den Europäischen Gemeinschaf-
ten beschränken sich indessen nicht auf den Warenverkehr. Das Abkommen
beschlägt bloss einen - allerdings wichtigen - Teilbereich dieser Beziehungen. Die
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wirtschaftliche Verflechtung mit unserer europäischen Nachbarschaft ist ausser-
ordentlich eng. In Zukunft werden neue Probleme auftauchen und unter Umstän-
den vertraglich zu regeln sein. Übrigens können wir sie in dem Masse, als die
betreffenden Materien in den Kompetenzbereich der Brüsseler Organe fallen,
nicht mehr mit den Mitgliedstaaten der EG bilateral regeln.

Bis heute war dies bloss auf relativ wenig Gebieten der Fall. Die Zahl und
der Inhalt künftiger Abmachungen mit der erweiterten Gemeinschaft hängt somit
weitgehend von deren innerer Entwicklung ab. In dem Masse, als die Errichtung
einer eigentlichen Wirtschafts- und Währungsunion gelingen wird, dürfte auch
die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten wie der Schweiz in
nicht-kommerziellen Bereichen stärker werden. Konkrete Beispiele zu nennen,
wäre heute schwierig, da diese weitere Entwicklung der Gemeinschaft in mancher-
lei Hinsicht als ungewiss erscheint. Voraussichtlich dürften sich für die Schweiz
Schwergewichte auf den Gebieten des Verkehrs, der Rechtsangleichung, der Nie-
derlassungsfragen und des Dienstleistungsverkehrs, der Forschung, des Umwelt-
schutzes und der Währungspolitik ergeben.

Da wir von den praktischen Bedürfnissen auszugehen haben, sollte unsere
Haltung, was die Methoden dieser Zusammenarbeit betrifft, völlig offen bleiben.
Die direkten bilateralen Abmachungen mit den EG sind nicht der einzig gangbare
Weg. Soweit die multilaterale Zusammenarbeit in der OECD oder im Europarat
praktische Ergebnisse zu zeitigen vermag, sollten auch diese Gremien benützt
werden. Die Konferenz über die Schaffung eines europäischen Patenterteilungssy-
stems oder die Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet
(COST) - beides Initiativen der EG - sind weitere Beispiele einer multilateralen
Kooperation.

Es ist jedoch offensichtlich, dass die Schweiz nicht darum herumkommen
wird, auch in Zukunft ihr Gesamtverhältnis zu den EG periodisch zu überprüfen.
Wir wissen nicht, welchen Integrationsstand die Europäischen Gemeinschaften in
zehn, zwanzig oder dreissig Jahren erreicht haben werden. Sollte sich in Europa
ein dynamischer und in sich gefestigter Bundesstaat entwickeln oder sollte, um die
gegenteilige Hypothese anzusprechen, das Europa der Zehn seine besondere ge-
meinschaftliche Integrationsform mehr und mehr im Sinne einer zwischenstaat-
lichen Kooperation auflockern, so wären möglicherweise andere Konsequenzen
zu ziehen als heute. Ferner zwingt die Unsicherheit, die sich daraus ergibt, dass
die politischen Zielsetzungen der Integration weiterhin Wandlungen unterworfen
sind, einen neutralen Kleinstaat wie die Schweiz zu besonderer Vorsicht. Auch die
Entwicklung der Beziehungen zwischen West- und Osteuropa und die Gestaltung
des Verhältnisses der EG zu der übrigen Welt kann nicht ohne Einfluss auf die
Stellung der Neutralen bleiben.

Wenn es somit nicht möglich ist, den Weg der Schweiz in einer ferneren
Zukunft heute schon zu erkennen, so darf man doch versuchen, einige grundsätz-
liche Erwägungen zu formulieren, die unser Verhalten bestimmen werden.

Die Probleme der modernen industriellen und nachindustriellen Zivilisation
haben immer häufiger transnationalen Charakter. Die Gegensätze zwischen eige-
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nen, nationalen und gemeinsamen, europäischen oder weltweiten Interessen ver-
wischen sich. Nicht Solidaritätsdenken allein, sondern vor allem auch die nüch-
terne Beurteilung der wirklichen Interessenlage fuhrt zu immer engerer Zusam-
menarbeit. Die Umwelts- und die Währungsprobleme sind sprechende Beispiele
für dieses Phänomen. Es geht nicht bloss darum, aus den Erfahrungen anderer
Lehren zu ziehen, sondern vor allem auch darum, die Auswirkungen des eigenen
Handelns auf die anderen und die ganze Völkergemeinschaft zu beachten.

In dieser Lage darf sich die Schweiz vor allem auch geistig nicht isolieren.
Anlässlich der Unterzeichnung der Freihandelsabkommen hat das für die Ver-
handlungen mit den EFTA-Staaten zuständige Mitglied der EG-Kommission, J.-
F. Deniau, darauf hingewiesen, dass die Dimensionen Europas in zunehmendem
Masse in der Bewusstseinsbüdung der Menschen und in ihrem Willen zum Han-
deln liegen. Er fügte bei, es sei angemessen und naheliegend, dass sich auch die
übrigen europäischen Staaten an dieser Aufgabe von gemeinsamem Interesse mit
den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und unter Berücksichtigung ihrer
besonderen Lage beteiligen.

Es geht somit um das Durchschauen der Zusammenhänge, die auch für die
Lösung unserer eigenen schweizerischen Probleme massgebend sind und deren
Erkenntnis das Ausmass der künftigen Zusammenarbeit bestimmen wird. Die
konkrete Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit wird von unseren innen- und
aussenpolitischen Grunderfordernissen abhängig sein. Angesichts der Grosse der
zu bewältigenden Aufgaben wird derjenige, der einen nützlichen eigenen Beitrag
zu leisten vermag, als Partner auch das nötige Gewicht erlangen, um gestaltend
mitwirken zu können und sich nicht mit dem Nachvollzug oder der nachträg-
lichen Anpassung an die geänderten Verhältnisse begnügen zu müssen.

Die umfassende Zusammenarbeit, die wir in unserer Eröffnungserklärung
unter der Voraussetzung eines entsprechenden Mitspracherechts angeboten
haben, ist nicht auf Interesselosigkeit gestossen. Die von beiden Seiten betonte
Bedeutung der Wahrung ihrer Eigenständigkeit und die heute sehr ausgeprägte
Sorge der EWG um die Sicherung ihrer Funktionsfähigkeit und ihrer künftigen
Entwicklungsmöglichkeiten haben es jedoch nicht erlaubt, in der für die Verhand-
lungen zur Verfügung stehenden kurzen Zeit eine geeignete Form für diese umfas-
sendere Zusammenarbeit auszuarbeiten.

In seiner Ansprache betonte der Vertreter der EG-Kommission, es könne
sich angesichts der grossen Verschiedenheit der Lage der einzelnen Länder keines-
falls darum handeln, jemandem eine Wahl aufzuzwingen. Man dürfte jedoch den
Grundgedanken, der die europäischen Bemühungen auf die Dauer allein zu recht-
fertigen vermag, nicht vergessen. Er sah sich deshalb veranlasst, nicht nur die in
der Vergangenheit vereinbarten Zielsetzungen zu bekräftigen, sondern auch zu
betonen, dass die Zukunft offen bleiben kann und offen bleiben muss.

Der Abschluss eines derartigen Abkommens ist somit in sehr starkem Mass
ein Akt des Selbstvertrauens, des Vertrauens in die Wettbewerbsfähigkeit der
schweizerischen Wirtschaft, aber auch des Vertrauens in das geistige und politi-
sche Leistungsvermögen des Landes.
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Y. Genehmigung der Abkommen

A. Die Frage des Referendums

1. Das fakultative Referendum

Nach Artikel 85 Ziffer 5 der Bundesverfassung sind die eidgenössischen Räte
für die Genehmigung von Staatsverträgen zuständig. Ein fakultatives Referen-
dum ist von der Verfassung in Artikel 89 Absatz 4 für die Genehmigung derjeni-
gen Staatsverträge vorgesehen, die unbefristet oder für eine Dauer von mehr als
15 Jahren abgeschlossen werden. In der Praxis wurde diese Bestimmung immer so
ausgelegt, dass Verträge, auch solche die unbefristet oder für eine längere Dauer
als 15 Jahre abgeschlossen wurden, nicht referendumspflichtig sind, wenn sie vor
15 Jahren gekündigt werden können. Das zeitliche Kriterium stösst oft auf Kritik,
weil es nur sehr selten das Referendum zulässt. Die Praxis der Behörden ergibt
sich indessen schon aus der Geschichte der Bestimmung. Diese wurde aufgrund
einer Volksinitiative am 30. Januar 1921 in die Verfassung eingefügt. Anlass hiezu
gab der unbefristete Gotthard-Vertrag vom 13. Oktober 1909. Der Sinn der Ver-
fassungsbestimmung liegt darin, zu verhindern, dass sich die Eidgenossenschaft
für eine Dauer von mehr als 15 Jahren völkerrechtlich bindet, ohne sich von
dieser Bindung wieder lösen zu können, es sei denn, die Bindung werde still-
schweigend oder ausdrücklich vom Volke angenommen.

Mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten wir Ihnen sechs völkerrecht-
liche Vereinbarungen zur Genehmigung. Alle diese Vereinbarungen bringen keine
Verpflichtungen mit sich, die nicht vor Ablauf von 15 Jahren kündbar sind. Die
Abkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl können jederzeit mit
einer Frist von zwölf Monaten gekündet werden (Art. 34 des Abkommens
Schweiz-EWG und Art. 30 des Abkommens Schweiz-Mitgliedstaaten der EGKS).
Die Geltung der beiden Zusatzabkommen mit dem Fürstentum Liechtenstein
hängt ab vom Bestand der beiden Hauptabkommen und des Zollanschlussvertra-
ges vom 29. März 1923, der ebenfalls jederzeit mit einer Frist von zwölf Monaten
aufgelöst werden kann (Art. 41). Ferner ist auch das Uhrenabkommen (vgl. Kap.
II B 5 c) jederzeit mit einer Frist von zwölf Monaten kündbar (Art. 4). Die
Ermächtigung zur Änderung des EFTA-Übereinkommens (vgl. Kap. III B 1)
betrifft nur den einmaligen Fall der Abkürzung der Frist für den Rücktritt der
Königreiche Dänemark und Norwegen, den sie nach der Ratifikation ihres Bei-
tritts zu den Europäischen Gemeinschaften auf Ende dieses Jahres vorzunehmen
haben. Die Beschlüsse über die Genehmigung all dieser Vereinbarungen unterste-
hen daher nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 89 Absatz 4 der Bun-
desverfassung.

Wir sind überdies der Auffassung, dass es nicht möglich ist, ein Abkommen,
das dem in der Verfassung vorgesehenen Kriterium nicht entspricht, dem fakulta-
tiven Referendum zu unterstellen. Die Organe des Bundes haben vielmehr die
ihnen von der Verfassung, der obersten Zuständigkeitsordnung, übertragenen
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Kompetenzen auszuüben und die entsprechende Verantwortung zu übernehmen;
die Kompetenzen sind keine subjektiven Rechte, über die der Inhaber frei verfügt.

2. Genehmigung durch Volk und Stände

Wir haben schon bei früheren Gelegenheiten die Auffassung vertreten, dass
ein Staatsvertrag unabhängig von seiner Dauer und Kündbarkeit Volk und Stän-
den zu unterbreiten ist, wenn er tiefgreifende Änderungen der Staatsstruktur mit
sich bringt oder einen grundsätzlichen Wandel in der schweizerischen Aussenpoli-
tik zur Folge hat.

E s, handelt sich hier indessen nicht um einen Anwendungsfall des Staats ver-
tragsreferendums, sondern um Verfassungsgesetzgebung gemàss Artikel 121 der
Bundesverfassung. Es versteht sich, dass sich die Frage einer Genehmigung im
Verfahren der Verfassungsgesetzgebung nur für die Abkommen stellt, die den
Freihandel zwischen der Schweiz und den Europäischen Gemeinschaften schaf-
fen. Aus den Zusatzabkommen mit Liechtenstein ergeben sich für unser Land
keine über den Zollanschlussvertrag von 1923 hinausgehenden Verpflichtungen.
Das Uhrenabkommen und die Änderung des EFTA-Übereinkommens stehen mit
den Freihandelsabkommen nur in einem losen Zusammenhang, und ihre Trag-
weite ist begrenzt. Es ist daher angemessen, dass die zuletzt genannten vier Ver-
einbarungen durch die Bundesversammlung gemàss Artikel 85 Ziffer 5 der Bun-
desverfassung genehmigt werden. Da die Genehmigung nur bedeutet, dass der
Bundesrat zur Ratifikation ermächtigt wird, präjudiziert sie die Zustimmung zu
den Freihandelsabkommen in keiner Weise.

Zu prüfen ist somit, ob die beiden Abkommen mit der EWG und den
Mitgliedstaaten der EGKS Elemente enthalten, die im Licht der genannten Krite-
rien eine Volksabstimmung rechtfertigen würden.

Die Abkommen bewirken keine Eingriffe in unsere verfassungsrechtliche Ord-
nung; sie beeinträchtigen weder die föderalistische Struktur noch die direkte
Demokratie unseres Staates. Die Abkommen, die die Errichtung einer industriel-
len Freihandelszone zum Gegenstand haben und deren reibungsloses Funktionie-
ren durch eine Anzahl Begleitmassnahmen - Bestimmungen über den Wettbe-
werb, die indirekten Steuern, die Schutzklauseln usw. - gesichert wird, gehen
inhaltlich nicht über das EFTA-Übereinkommen hinaus.

Wie in Kapitel II E l dieser Botschaft ausgeführt wird, erhält der als einziges
Organ vorgesehene Gemischte Ausschuss - mit Ausnahme von rein technischen
Angelegenheiten - keine Kompetenz, für beide Parteien verbindliche Beschlüsse
zu fassen. Die der Schweiz aus den Abkommen erwachsenden Rechte und Pflich-
ten sind abschliessend aufgezählt. Was die im Abkommen mit ider EWG vorgese-
hene Möglichkeit einer Zusammenarbeit in zusätzlichen Bereichen anbelangt, so
handelt es sich um eine rechtlich nicht verbindliche programmatische Erklärung,
die mit einer Verfahrensvorschrift verknüpft ist. Absatz 2 von Artikel 32 sieht
überdies vor, dass künftige Abmachungen mit den EG, welche Form sie auch



736

immer annehmen werden, dem ihrem Inhalt entsprechenden innerstaatlichen Ge-
nehmigungsverfahren unterstellt werden. Diese Bestimmung ist somit für die
Beurteilung der Tragweite des Abkommens nicht massgeblich.

Es muss an dieser Stelle auch wiederholt werden, dass die Abkommen keine
Änderung der schweizerischen Aussenpolitik mit sich bringen. Seit der Gründung
der Gemeinschaft war die Schweiz bestrebt, die Entstehung eines möglichst alle
marktwirtschaftlich organisierten Staaten Europas umfassenden Freihandelsrau-
mes zu fordern. Das Vertragswerk ist Ausdruck und zugleich Krönung dieser
langjährigen, mit Hartnäckigkeit verfolgten Politik.

Anders war es im Falle des Beitritts der Schweiz zum Völkerbund. In seiner
Botschaft vom 4. August 19191' hob der Bundesrat hervor, der Völkerbund
bringe zwar keine Änderung der Bundesverfassung. Durch den Völkerbund und
die durch diesen bedingte neue Orientierung der Neutralitätspolitik - Übergang
zur differentiellen Neutralität - erhielten die auswärtigen Beziehungen der
Schweiz jedoch zum Teil veränderte Grundlagen, wozu das Volk Stellung nehmen
können müsse.

Im Falle der Abkommen mit den EG erweist sich somit das Verfassungsrevi-
sionsverfahren rechtlich als nicht notwendig. Wir sind jedoch der Auffassung, dass
ein Abkommen dennoch dem Verfassungsgesetzgeber vorgelegt werden kann,
wenn sachliche oder politische Gründe dafür sprechen. Es gibt keine ausdrück-
lichen Bestimmungen darüber, was zu einer Verfassungsvorschrift gemacht wer-
den kann. Nach schweizerischer Verfassungspraxis besteht vielmehr ein gewisser
Ermessensspielraum in der Frage, ob Rechtsnormen im Verfahren der Verfas-
sungsgesetzgebung erlassen oder in die Form eines einfachen Gesetzes gekleidet
werden. Es muss unseres Erachtens jedoch daran festgehalten werden, dass nur
Angelegenheiten von besonderer und grundlegender Bedeutung das Verfahren der
Verfassungsgesetzgebung rechtfertigen. Diese Voraussetzungen, die das aus-
nahmsweise Beschreiten des Weges der Verfassungsgesetzgebung in Fällen, wo
dies nicht zwingend vorgeschrieben ist, allein zu rechtfertigen vermögen, müssen
eindeutig erfüllt sein.

Es kann in diesem Zusammenhang in der Tat nicht darum gehen, zusätzlich
zum fakultativen Referendum für langfristige oder unkündbare Staatsverträge
und zum Verfahren für Eingriffe in die Staatsstruktur oder Änderungen der
Aussenpolitik eine neue Art von Staatsvertragsreferendum zu schaffen, das die
Bundesversammlung nicht anordnen muss, aber anordnen kann, wenn irgendwel-
che politische Gründe ein solches Verfahren zu rechtfertigen scheinen. Es würde
damit ein plebiszitäres Element in unsere Kompetenzordnung eingefügt, das,
obschon es die Bundesverfassung nicht ausdrücklich ausschliesst, bisher vermie-
den worden ist. Dies gilt um so mehr, als der Verfassungsgesetzgeber die Möglich-
keit haben wird, eine dauerhafte Neuordnung auf dem Wege eines Grundsatzent-
scheides durch die Revision von Artikel 89 Absatz 4 zu schaffen. Eine Überprü-

11 Vgl. Botschaft betreffend die Frage des Beitritts der Schweiz zum Völkerbund (BB1
1919IV 629).
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fung der Vorschriften über das Staatsvertragsreferendum ist bekanntlich im
Gang.

Es sprechen unseres Erachtens im vorliegenden Fall jedoch trotz der Künd-
barkeit der Abkommen folgende sachliche Gründe für die ausnahmsweise Unter-
stellung des Genehmigungsbeschlusses unter das Referendum von Volk und Stän-
den:

Im Unterschied zur EFTA, die in ihrer bisherigen Form lediglich als Über-
gangslösung auf dem Weg zu einer Gesamtregelung gedacht war, sind die Ab-
kommen dazu bestimmt, das Verhältnis der Schweiz zu den erweiterten Gemein-
schaften auf dauerhafte Weise zu regeln. Die Gestaltung der Beziehungen zu den
Europäischen Gemeinschaften gehört zu den wichtigsten Aufgaben der schweize-
rischen Aussen- und Aussenwirtschaftspolitik. Obwohl das Vertragswerk inhalt-
lich auf den Warenverkehr beschränkt ist und eine Zusammenarbeit in zusätz-
lichen Bereichen keinesfalls ohne neue ordentliche Vereinbarungen erfolgen kann,
verkörpert es wegen seines Gewichtes den Kern unserer sehr vielfältigen Gesamt-
beziehungen zu den EG.

Obgleich heute schon eine vergleichsweise starke wirtschaftliche Verflech-
tung mit den EG-Staaten besteht, wird durch den Freihandel mit der erweiterten
Gemeinschaft dennoch für unsere Wirtschaft eine neue Lage geschaffen. Dies gilt
nicht nur für die Exportindustrie, die für ihre Erzeugnisse freien Zugang zum
europäischen Grossmarkt erhalten wird. Auch auf dem Binnenmarkt werden sich
die Unternehmen veränderten Wettbewerbsverhältnissen anzupassen haben. Volk
und Stände sollten die Möglichkeit erhalten, über diesen wirtschaftlich bedeutsa-
men Schritt zu entscheiden und sich zu der von uns seit Jahren verfolgten Politik
der pragmatischen Zusammenarbeit mit einem Europa auszusprechen, das sich
politisch und wirtschaftlich neu strukturiert und in dem die Schweiz ihre Stellung
zu bestimmen hat.

Das Abkommenswerk ist in seinem Gehalt derart bedeutsam und beschäftigt
einen Teil der öffentlichen Meinung in so starkem Masse, dass ohne das Beschrei-
ten dieses zugegebenermassen ungewohnten Weges die Diskrepanz zu den sonst
üblichen Mitwirkungsrechten des Volkes bei der Bildung des Landesrechts als zu
gross erscheinen müsste.

Aus all diesen, Gründen hatten wir bereits in unserer Erklärung vom
10. November 1970 in Brüssel ausgeführt, dass «eine substantielle Vereinbarung,
wie wir sie anstreben, nach deren Abschluss dem Referendum unterliegt». Wenn
sich inzwischen gezeigt hat. dass die ausgehandelten Abkommen weniger Bereiche
umfassen, als ursprünglich von der Schweiz in Aussicht genommen wurde, so
ändert das nichts an ihrer grossen Bedeutung. Auch in den Richtlinien zur Regie-
rungspolitik m der laufenden Legislaturperiode haben wir eine Volksabstimmung
über das Freihandelsabkommen in Aussicht gestellt. Es würde wohl m weiten
Kreisen kaum verstanden, wenn wir heute in unserer Botschaft an die eidgenössi-
schen Räte eine andere Haltung einnehmen würden. Der endgültige Entscheid
kommt indessen Ihnen zu.
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Es lassen sich für und gegen das Referendum von Volk und Ständen gewich-
tige Gründe anführen. Nach Abwägung der Für und Wider sind wir zum Schluss
gelangt, Ihnen die Unterstellung des Genehmigungsbeschlusses unter das Verfas-
sungsreferendum zu beantragen. Wir messen den angeführten, für ein solches
Vorgehen sprechenden Gründen genügend politische Bedeutung bei, dass sich
nach unserer Auffassung für die Genehmigung dieser Abkommen das Verfas-
sungsgesetzgebungsverfahren rechtfertigt.

B. Zu den Beschlussentwürfen

Der Entwurf zu einem ersten Bundesbeschluss hat die Genehmigung der
Abkommen mit der EWG und mit den Mitgliedstaaten der EGKS zum Inhalt.
Wir schlagen Ihnen die Form eines besonderen Bundesbeschlusses und nicht eines
Verfassungsartikels vor, da der Genehmigungsbeschluss nur im Zusammenhang
mit den Abkommenstexten einen Sinn ergibt und das ganze Vertragswerk nicht in
die 'Verfassungsurkunde aufgenommen werden kann. Diese Form eines beson-
dern Bundesbeschlusses, der dem Referendum von Volk und Ständen unterwor-
fen wird, wurde bereits für die Genehmigung des Beitrittes zum Völkerbund und
auch in mehreren ändern Fällen gewählt.

Wird der Beschluss von Volk und Ständen angenommen, so erhält der
Bundesrat das Recht, die Abkommen zu ratifizieren. Damit werden auf schweize-
rischer Seite die Voraussetzungen für ihr Inkrafttreten geschaffen.

Besondere Vorschriften für das Verfahren im Falle von Änderungen der
Abkommen erachten wir nicht für notwendig. Die Unterstellung unter das obliga-
torische Referendum rechtfertigt sich nur für das ganze Vertragswerk, das die
Grundlage für den freien Warenverkehr zwischen der Schweiz und den EG bildet.
Spätere Änderungen werden einzelne Sachgebiete zum Gegenstand haben und
dementsprechend in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihren politischen Fol-
gen begrenzt sein. Das Verfahren wird sich nach den dann geltenden Regeln über
das Staatsvertragsreferendum richten.

Was allfällige neue Vereinbarungen betrifft, kann über ihre wirtschaftliche
oder politische Bedeutung heute noch nichts ausgesagt werden. Sie werden, wie in
Kapitel II E 2 dargelegt worden ist, gemäss Artikel 32 vom vorliegenden Abkom-
men mit der EWG rechtlich unabhängig sein und dem ihrem Inhalt entsprechen-
den Genehmigungsverfahren unterstellt werden müssen. Es erübrigt sich daher, in
diesem Zusammenhang näher auf diese Frage einzutreten; sie wird im .gegebenen
Zeitpunkt Gegenstand einer einlässlichen Prüfung bilden müssen.

Was die Kündigung der Abkommen angeht, liegt die Kompetenz nach den
allgemeinen Regeln beim Bundesrat. Im Gegensatz zu den Änderungen und Er-
gänzungen lässt sich die Kündigung in ihrer wirtschaftlichen und politischen
Bedeutung eher mit dem Abschluss der Freihandelsabkommen vergleichen. Sie
fällt indessen nur unter Umständen in Betracht, die sich von den heutigen Gege-
benheiten grundlegend unterscheiden und die aller Wahrscheinlichkeit nach im
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Zusammenhang mit schwerwiegenden internationalen Konflikts- oder Krisensi-
tuationen stehen. Für derartige Fälle ein Kündigungsverfahren vorzusehen, das
gegenüber dem geltenden Recht sicher schwerfälliger und zeitraubender ist, wäre
wenig zweckmässig. Der Bundesrat wird im Rahmen seiner politischen Verant-
wortlichkeiten einen derartigen Schritt nicht vornehmen, ohne auf die Meinungs-
bildung in der Schweiz Rücksicht zu nehmen.

Die beiden Abkommen mit ihren Anhängen und Protokollen haben einen
beträchtlichen Umfang. Wir glauben, dass den Stimmberechtigten mit der Zusen-
dung dieses ganzen Dokumentationsbandes als Beilage zum Bundesbeschluss
wenig gedient wäre. Wir sehen deshalb vor, nur die 36 Artikel des Abkommens mit
der EWG sowie einen zusammenfassenden Bericht über das ganze Vertragswerk
zuzustellen. Aufgrund dieser Unterlagen kann sich der Stimmberechtigte verhält-
nismässig rasch über den Inhalt der Abkommen orientieren. Das ganze Vertrags-
werk wird ihm zudem auf Verlangen unentgeltlich zugestellt werden.

Die drei anderen Beschlussentwürfe über die Genehmigung der Zusatzab-
kommen mit dem Fürstentum Liechtenstein (vgl. Kap. II G), des Uhrenabkommens
(vgl. Kap. II B 5 c) und über die Ermächtigung zu einer Änderung des EFTA-
Übereinkommens (vgl. Kap. III B 1) sind in der üblichen Form solcher Genehmi-
gungsbeschlüsse abgefasst. Ihre Verfassungsgrundlage bildet Artikel 8 der Bun-
desverfassung, der dem Bund die Kompetenz zum Abschluss von Staatsverträgen
gibt. Die Genehmigungsbeschlüsse unterliegen nicht dem Staatsvertragsreferen-
dum nach Artikel 89 Absatz 4 der Bundesverfassung, da sie, wie bereits dargelegt
worden ist, keine Verpflichtungen zum Gegenstand haben, die nicht vor Ablauf
von 15 Jahren durch Kündigung der Abkommen gelöst v, erden können.

Wir beantragen Ihnen, den vier Beschlussentwürfen zuzustimmen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und
Herren, den Ausdruck unserer vollkommenen Hochachtung.

Bern, den 16. August 1972

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident:
Celio

i Der Bundeskanzler :
Huber
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(Entwurf)

ßundesbeschluss

über die Abkommen zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft sowie den Mitgliedstaaten der

Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. August 1972J),

beschliesst:

Art. l
1 Die folgenden, am 22. Juli 1972 unterzeichneten Abkommen werden ge-

nehmigt :

- Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft ;

- Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
2 Der Bundesrat wird ermächtigt, diese Abkommen zu ratifizieren.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

1 BB11972II653
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(Entwurf)

Bundesbeschluss
über die Zusatzabkommen betreffend Geltung der

Abkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

für Kohle und Stahl für das Fürstentum Liechtenstein

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 8 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. August 1972i:>,

beschliesst:

Einziger Artikel

1 Die Zusatzabkommen über die Geltung des Abkommens zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft für das Fürstentum Liechtenstein und über die Geltung des Abkommens
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl für das Fürstentum Liechten-
stein werden genehmigt.

2 Der Bundesrat wird ermächtigt, diese Abkommen zu ratifizieren.
3 Dieser Beschluss untersteht nicht dem Staatsvertragsreferendum. '

i> BEI 1972II653
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(Entwurf)

Bundesbeschluss
über die Änderung des Übereinkommens zur Errichtung

der Europäischen Freihandelsassoziation

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 8 der Bundesverfassung,
nach Einsicht m eine Botschaft des Bundesrates vom 16. August 19721),

beschliesst :

Einziger Artikel
1 Der Bundesrat wird ermächtigt, in Abweichung von Artikel 42 des Über-

einkommens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation2) einem
Rücktritt des Königreichs Dänemark und des Königreichs Norwegen auf den
1. Januar 1973 zuzustimmen.

2 Dieser Beschluss untersteht nicht dem Staatsvertragsreferendum.

» BEI 1972II653
22) AS 1960 590
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(bnUvurt)

Bundesbeschluss
iiber das Erganzende Abkommen

mit der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft
betreffend die Erzeugnisse der Uhrenindustrie

Die Bundesversammlung
der Schueizenschen Eidgenossenschaft,

gestiitzt auf Artikel 8 der Bundesverfassung.
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. August 19721',

beschhesst.

Einziger Artikel

1 Das Erganzende Abkommen vom 20. Juli 1972 zum Abkommen vom
30. Juni 19672) betreffend die Erzeugnisse der Uhrenindustrie zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europaischen Wirtschaftsgemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten wird genehmigt.

2 Der Bundesrat wird ermachtigt, dieses Abkommen zu ratifizieren.
3 Dieser Beschluss untersteht nicht dem Staatsvertragsreferendum.

1>BB11972II653
2) AS 1967 171"

25S9
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Abkürzungen

AS Amtliche Sammlung der eidgenössischen Gesetze

BB1 Bundesblatt

COST Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und techni-
schen Forschung
(Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique
et technique)

EG Europäische Gemeinschaften

EFTA Europäische Freihandelsassoziation
(European Free Trade Association)

EGKS Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

EURATOM Europäische Atomenergiegemeinschaft

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft '

GATT Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen
(General Agreement on Tariffs and Trade)

OEEC Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit
(Organization for European Economie Co-operation)

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(Organization for Economie Co-operation and Development)

UNCTAD Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung
(United Nations Conference on Trade and Development)
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ABKOMMEN

ZWISCHEN D33.

SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT

UTO DES

EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

Infolge des Verzichts Norwegens auf einen Beitritt zu den EG

werden die nachstehenden Abkommenstexte, insbesondere Proto-

koll Nr. 3 zum Abkommen Scnweiz-EWG, möglicherweise durch eine

Zusatzvereinbarung einige kleinere Aenderungen erfahren.
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DIB SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

einerseits,

DIE EUROPAEISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

andererseits,

IN DEM WUNSCH, anlässlich der Erweiterung der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Ge-

meinschaft und der Schweiz zu festigen und auszuweiten und unter

Wahrung gerechter Wettbewerbsbedingungen die harmonische Ent-

wicklung ihres Handels mit dem Ziel sicherzustellen, zum Aufbau

Europas beizutragen,

ENTSCHLOSSEN, zu diesem Zweck in Uebereinstimmung mit den Be-

stimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens über die

Errichtung von Freihandelszonen die Hemmnisse annähernd für

ihren gesamten Handel schrittweise zu beseitigen.

ERKLAEREN SICH BEREIT, unter Berücksichtigung aller Beurteilungs-

elemente, insbesondere der Entwicklung der Gemeinschaft, die

Möglichkeit eines Ausbaus und einer Vertiefung ihrer Beziehungen

zu prüfen, wenn deren Ausdehnung auf Bereiche, die nicht unter

dieses Abkommen fallen, im Interesse ihrer Volkswirtschaften

nützlich erscheinen sollte,

HABEN BESCHLOSSEN, zur Erreichung dieser Ziele und in der Er-

wägung, dass keine Bestimmung dieses Abkommen dahin ausgelegt

werden kann, dass sie die Vertragsparteien von ihren Verpflich-

tungen aus anderen internationalen Verträgen entbindet, dieses

Abkommen zu schliessen:
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ARTIKEL l

Zweck dieses Abkommens ist es,

a) durch die Ausweitung des Warenverkehrs zwischen der Euro-

päischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen

Eidgenossenschaft die harmonische Entwicklung ihrer Wirt-

schaftsbeziehungen zu fördern und damit in der Gemeinschaft

und in der Schweiz den Aufschwung des Wirtschaftslebens, die

Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen, die

Steigerung der Produktivität und die finanzielle Stabilität

zu begünstigen,

b) im Warenverkehr zwischen den Vertragsparteien gerechte Wett-

bewerbsbedingungen zu gewährleisten,

c) auf diese Weise durch die Beseitigung vor. Handelshemmnissen

zur harmonischen Entwicklung und zur Ausweitung des Welt-

handels beizutragen.

ARTIKEL 2

Dieses Abkommen gilt für Ursprungserzeugnisse der Gemein-'

schaft und der Schweiz,

i) die unter die Kapitel 25 bis 99 des Brüsseler Zollta-

rifschemas fallen, mit Ausnahme der in Anhang I ange-

führten Waren;

ii) die im Protokoll Nr. 2 genannt werden, unter Berück-

sichtigung der dort getroffenen Sonderregelungen.
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ARTIKEL 3

(1) Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der
Schweiz werden keine neuen Einfuhrzölle eingeführt.

(2) Die Einfuhrzölle werden schrittweise wie folgt besei-
tigt:

- Am l• April 1973 wird jeder Zollsatz auf 80 % des Aus-
gangszollsatzes gesenkt ;

- die vier weiteren Senkungen um je 20 % erfolgen am

1. Januar 1974

1. Januar 1975
1. Januar 1976

1. Juli 1977.

ARTIKEL l»

(1) Die Bestimmungen über die schrittweise Beseitigung der
Einfuhrzölle gelten auch für die Fiskalzölle.

Die Vertragsparteien können einen Fiskalzoll oder den
Fiskalanteil eines Zolles durch eine interne Abgabe er-
setzen.
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(2) Dänemark, Irland, Norwegen und das Vereinigte König-
reich können im Falle einer Anwendung von Artikel 38 der

"Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der
Verträge", die von der Konferenz zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und dem Königreich Dänemark, Irland, dem
Königreich Norwegen und dem Vereinigten Königreich Gross-
britannien und Nordirland erstellt und festgelegt wurde,
einen Fiskalzoll oder den Fiskalanteil eines Zolles bis
zum 1. Januar 1976 beibehalten.

(3) Die Schweiz kann bei den Waren in Anhang II - unter

Einhaltung von Artikel 18 - vorübergehend Zölle beibehal-
ten, die dem Fiskalanteil der auf diese Waren erhobenen

Einfuhrzölle entsprechen.

Der Gemischte Ausschuss nach Artikel 29 überorüft
die Anwendungsbedingungen von Absatz 3 Unterabsatz l, ins-
besondere im Falle einer Aenderung der Höhe des Fiskal-
anteils.

Er prüft die Lage im Hinblick auf die Möglichkeit,

diese Zölle vor dem 1. Januar I960 oder vor jedem anderen
Zeitpunkt, zu dessen Wahl er sich unter Berücksichtigung
der Umstände veranlagst sehen könnte, in inländische Ab-
gaben umzuwandeln.

ARTIKEL 5

(1) Für jede Ware gilt als Ausgangszollsatz, von dem die

in Artikel 3 und im Protokoll Nr. l vorgesehenen, aufein-
anderfolgenden Zollsenkungen vorgenommen werden, der am
1. Januar 1972 tatsächlich angewandte Zollsatz.

Bundesblatt 124Jahrg Bd II
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(2) Werden nach dem 1. Januar 1972 Zollsenkungen durchge-

führt, die sich aus den zum Abschluss der Genfer Handels-
konferenz (1964-1967) geschlossenen Zollabkommen ergeben,
so treten die derart gesenkten Zollsätze an die Stelle der
in Absatz l genannten Ausgangszollsätze.

(3) Die gemäss Artikel 3 und Protokoll Nr. l errechneten
gesenkten Zollsätze werden unter Abrundung bzw. Aufrundung
auf die erste Dezimalstelle angewendet.

Soweit nicht die Gemeinschaft Artikel 39 Absatz 5 der

von der Konferenz zwischen den Europäischen Gemeinschaften
und dem Königreich Dänemark, Irland, dem Königreich Nor-
wegen und dem Vereinigten Königreich Grossbritannien und
Nordirland erstellten und festgelegten "Akte über die Bei-
trittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge" anwen-
det, werden Artikel 3 und das Protokoll Nr. l hinsichtlich
der spezifischen Zölle oder des spezifischen Anteils der ge-
mischten Zölle des irischen Zolltarifs unter Abrundung bzw.
Aufrundung auf die vierte Dezimalstelle angewendet.

ARTIKEL 6

(1) Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der
Schweiz werden keine neuen Abgaben mit gleicher Wirkung
wie Einfuhrzölle eingeführt.

(2) Die ab 1. Januar 1972 im Warenverkehr zwischen der Ge-

meinschaft und der Schweiz eingeführten Abgaben mit gleicher
Wirkung wie Einfuhrzölle werden mit Inkrafttreten dieses

Abkommens beseitigt.
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Jede Abgabe mit gleicher Wirkung wie ein Einfuhrzoll,

deren Satz am 31. Dezember 1972 höher ist als der am
1. Januar 1972 tatsächlich angewandte Satz, wird mit Inkraft-

treten dieses Abkommens auf die Höhe dieses Satzes gesenkt.

(3) Die Abgaben mit gleicher Wirkung wie Einfuhrzölle wer-
den schrittweise wie folgt beseitigt :

- Spätestens am 1. Januar 1971* wird jede Abgabe auf 60 %
des am 1. Januar 1972 angewandten Satzes gesenkt;

- die drei weiteren Senkungen um je 20 % erfolgen am:

1. Januar 1975
1. Januar 1976
1. Juli 1977.

ARTIKEL 7

(1) Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der
Schweiz werden keine Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher
Wirkung eingeführt.

Die Ausfuhrzölle und die Abgaben gleicher Wirkung wer-
den spätestens am 1. Januar 1974 beseitigt.

(2) Bei den in Anhang III aufgeführten Waren können die
Vertragsparteien nach den Modalitäten, die sie selbst fest-
legen, die Massnahmen treffen, die sie zur Verwirklichung
ihrer Vers-orgungspolitik für notwendig erachten.
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ARTIKEL 8

Das Protokoll Nr. \ legt für bestimmte Waren die Zollrege-
lung und die Modalitäten fest.

ARTIKEL 9

Das Protokoll Nr. i legt für bestimmte landwirtschaftliche
Verarbeitungserzeugnisse die Zollregelung und die Modalitäten

fest.

ARTIKEL 10

(1) Führt eine Vertragspartei eine besondere Regelung als
Folge der Durchführung ihrer Agrarpolitik ein oder ändert
sie die bestehende Regelung, so kann sie für die in Betracht
kommenden Erzeugnisse die sich aus diesem Abkommen ergebende
Regelung anpassen.

(2) In diesen Fällen berücksichtigt die betreffende Ver-

tragspartei in angemessener Weise die Interessen der ande-
ren Vertragspartei. Die Vertragsparteien können hierzu in
dem Gemischten Ausschuss Konsultationen durchführen.

ARTIKEL 11

Das Protokoll Nr. 3 legt die Ursprungsregeln fest.
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ARTIKEL 12

Die Vertragspartei, die ihre tatsächlich angewandten

Zölle oder Abgaben gleicher Wirkung gegenüber Drittländern,

für die die Meistbegünstigungsklausel gilt, zu senken oder

ihre Anwendung auszusetzen beabsichtigt, notifiziert diese

Senkung oder Aussetzung dem Gemischten Ausschxiss spätestens

dreissig Tage vor Inkrafttreten, sofern dies möglich ist.

Sie nimmt Kenntnis von Bemerkungen der anderen Vertragspartei

über Verzerrungen, die aus der Senkung oder Aussetzung ent-

stehen könnten.

ARTIKEL 13

(1) Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der

Schweiz werden keine neuen mengenmässigen Einfuhrbe-

schränkungen oder Massnahmen gleicher Wirkung eingeführt.

(2) Die mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen werden am

1. Januar 1973 und die Massnahmen gleicher Wirkung späte-

stens bis zum 1. Januar 1975 beseitigt.

ARTIKEL 14

(1) Die Gemeinschaft behält sich vor, die Regelung für

Erdölerzeugnisse der Nrn. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13

(Paraffin, Erdölwachs, Wachs aus bituminösen Mineralien,

paraffinische Rückstände) und 27.14 des Brüsseler Zoll-

tarifschemas bei Annahme einer gemeinsamen Begriffsbe-

stimmung des Ursprungs für die Erdölerzeugnisse, bei

Entscheidungen im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik

für die betreffenden Erzeugnisse oder bei Einführung

einer gemeinsamen Energiepolitik zu ändern«
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In diesem Pali trägt die Gemeinschaft den Interessen
der Schweiz in angemessener Weise Rechnung; hierzu unter-

richtet sie den Gemischten Ausschuss, der nach Artikel 31
zusammentritt.

(2) Die Schweiz behält sich vor, entsprechend vorzugehen,
wenn für die Schweiz vergleichbare Situationen auftreten.

(3) Vorbehaltlich der Absätze l und 2 werden die bei der
Einfuhr von Erdölerzeugnissen angewandten nicht tariflichen
Regelungen von diesem Abkommen nicht berührt.

ARTIKEL 15

(1) Die Vertragsparteien erklären sich bereit, unter Be-
achtung ihrer Agrarpolitiken die harmonische Entwicklung
des Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, auf die
dieses Abkommen keine Anwendung findet, zu fördern.

(2) Auf dem Gebiet des Veterinärwesens und des Gesundheits-
und des Pflanzenschutzes wenden die Vertragsparteien ihre

Regelungen in nichtdiskriminierender Weise an und treffen
keine neuen Massnahmen, die eine unangemessene Behinderung
des Warenverkehrs zur Folge haben.

(3) Die Vertragsparteien prüfen nach Artikel 31 die Schwie-

rigkeiten, die in ihrem Handel mit landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen auftreten könnten, und bemühen sich, Losungen zu
suchen, mit denen diesen Schwierigkeiten begegnet werden
könnte.
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ARTIKEL 16

Ab 1. Juli 1977 erfahren Ursprungserzeugnisse der Schweiz

bei der Einfuhr in die Gemeinschaft keine günstigere Behandlung,

als sich die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft untereinander

gewähren,

ARTIKEL 17

Dieses Abkommen steht der Beibehaltung oder Schaffung von

Zollunionen, Freihandelszonen oder Grenzverkehrsregelungen

nicht entgegen, soweit diese keine Aenderung der in diesem Ab-

kommen vorgesehenen Regelung des Warenverkehrs, insbesondere

der Bestimmungen über die Ursprungsregeln, bewirken.

ARTIKEL 18

Die Vertragsparteien wenden keine Massnahmen oder Praktiken

interner steuerlicher Art an, die unmittelbar oder mittelbar

eine diskriminierende Behandlung der Erzeugnisse einer Vertrags-

partei und gleichartiger Ursprungserzeugnisse der anderen Ver-

tragspartei bewirken.

Pur Waren, die in das Gebiet einer Vertragspartei ausge-

führt werden, darf keine Erstattung für inländische Abgaben ge-

währt werden, die höher ist als die auf diese Waren unmittelbar

oder mittelbar erhobenen Abgaben.
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ARTIKEL 19

Die mit dem Warenverkehr verbundenen Zahlungen und die
Ueberweisung dieser Beträge in den Mitgliedstaat der Gemein-
schaft, in dem der Gläubiger seinen Wohnsitz hat, oder nach
der Schweiz sind keinen Beschränkungen unterworfen.

Die Vertragsparteien wenden keine Devisenbeschränkungen
oder verwaltungsmässigen Beschränkungen betreffend die Gewäh-
rung, Rückzahlung und Annahme von kurz- und mittelfristigen
Krediten in Verbindung mit Handelsgeschäften an, an denen
ein Gebietsansässiger beteiligt ist.

ARTIKEL 20

Dieses Abkommen steht Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhr-
verboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen
der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum
Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen und Tieren
oder von Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstleri-
schem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des ge-
werblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind;
ebensowenig steht es Regelungen betreffend Gold und Silber
entgegen. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder
ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine ver-
schleierte Beschränkung des Handels zwischen den Vertragspar-
teien darstellen.
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ARTIKEL 21

Dieses Abkommen hindert eine Vertragspartei in keiner
Weise daran, Massnahmen zu treffen,

a) die sie für erforderlich erachtet, um die Preisgabe von
Auskünften zu verhindern, die ihren wesentlichen Sicher-
heitsinteressen widerspricht;

b) die den Handel mit Waffen, Munition und Kriegsmaterial oder
die zu Verteidigungszwecken unerlässliche Forschung, Ent-
wicklung oder Produktion betreffen, sofern diese Massnahmen
die Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der nicht eigens
für militärische Zwecke bestimmten Waren nicht beeinträch-
tigen;

c) die sie in Kriegszeiten oder im Falle schwerwiegender inter-
nationaler Spannungen als wesentlich für ihre eigene Sicher-
heit erachtet.

ARTIKEL 22

(1) Die Vertragsparteien enthalten sich aller Massnahmen,
die geeignet sind, die Verwirklichung der Ziele dieses Ab-
kommens zu gefährden.

(2) Sie treffen alle geeigneten Massnahmen allgemeiner
oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen aus
diesem Abkommen.

Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass die andere
Vertragspartei eine Verpflichtung aus diesem Abkommen nicht
erfüllt hat, so kann sie gemäss den in Artikel 27 festge-
legten Voraussetzungen und Verfahren geeignete Massnahmen

treffen.
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ARTIKEL 23

(1) Mit dem guten Funktionieren dieses Abkommens sind

unvereinbar, soweit sie geeignet sind, den Warenverkehr

zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz zu beeinträchti-

gen,

i) alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse

von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abge-

stimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen, die

eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung

des Wettbewerbs bezüglich der Produktion und des

Warenverkehrs bezwecken oder bewirken;

ii) die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden

Stellung auf dem gesamten Gebiet der Vertragsparteien

oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein

oder mehrere Unternehmen;

iii) jede staatliche Beihilfe, die den Wettbewerb durch

Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktions-

zweige verfälscht oder zu verfälschen droht.

(2) Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass eine

Praktik mit diesem Artikel unvereinbar ist, so kann sie

gemäss den in Artikel 27 festgelegten Voraussetzungen und

Verfahren geeignete Massnahmen treffen.

ARTIKEL 2t

Wenn die Erhöhung der Einfuhren einer bestimmten Ware

einen Produktionszweig im Gebiet einer Vertragspartei schwer-

wiegend schädigt oder zu schädigen droht und wenn diese Er-

höhung zurückzuführen ist
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- auf die in diesem Abkommen vorgesehene Senkung oder Beseiti-
gung der Zölle und Abgaben gleicher Wirkung für diese Ware
im Gebiet der einführenden Vertragspartei

- und auf die Tatsache, dass die von der ausführenden Vertrags-
partei erhobenen Zölle und Abgaben gleicher Wirkung auf die
Einfuhren von zur Herstellung der betreffenden Ware verwende-
ten Rohstoffen oder Zwischenerzeugnissen erheblich niedriger
sind als die entsprechenden Zölle und Abgaben, die von der
einführenden Vertragspartei erhoben werden,

kann die betroffene Vertragspartei gemäss den in Artikel 27
festgelegten Voraussetzungen und Verfahren geeignete Massnahmen
treffen.

ARTIKEL 25

Stellt eine Vertragspartei in ihren Beziehungen zu der

anderen Vertragspartei Dumping-Praktiken fest, so kann sie ge-

mäss den in Artikel 27 festgelegten Voraussetzungen und Verfah-

ren im Einklang mit den Bestimmungen des Ueoereinkommens zur

Durchführung von Artikel VI des Allgemeinen Zoll- und Handels-

abkommens geeignete Massnahmen gegen diese Praktiken treffen.

ARTIKEL 26

Bei ernsten Störangar. in einen Wirtschaftszweig oder bei

Schwierigkeiten, die regional zu eir.er schwerwiegenden Ver-

schlechterung der wirtschaftlichen Lage führen können, kann die

betroffene Vertragspartei gerntss den in Artikel 27 festgelegten

Voraussetzungen und Verfahren geeignete Xassiahmen treffen.
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(1) Legt eine Vertragspartei für die Einfuhr von Waren,

die die in den Artikeln 2^ und 26 genannten Schwierigkei-

ten hervorrufen kann, ein Verwaltungsverfahren fest, um

schnell Informationen über die Entwicklung der Handels-

ströme zu erhalten, so teilt sie dies der anderen Vertrags-

partei mit.

(2) Die betroffene Vertragspartei stellt in den Fällen

der Artikel 22 bis 26 vor Ergreifen der darin vorgesehe-

nen Massnahmen, in den Fällen des Absatzes 3 Buchstabe d

so schnell wie möglich dem Gemischten Ausschuss alle zweck-

dienlichen Angaben zur Verfügung, um eine gründliche Prü-

fung der Lage im Hinblick auf eine für die Vertragsparteien

annehmbare Lösung zu ermöglichen.

Mit Vorrang sind die Massnahmen zu treffen, die das

Funktionieren dieses Abkommens am wenigsten beeinträchtigen.

Die Schutzmassnahmen werden dem Gemischten Ausschuss

unverzüglich notifiziert und sind dort, insbesondere im

Hinblick auf ihre möglichst baldige Aufhebung, Gegenstand

regelmässiger Konsultationen.

(3) Zur Durchführung des Absatzes 2 gilt folgendes:

a) Bezüglich des Artikels 23 kann jede Vertragspartei den

Gemischten Ausschuss befassen, wenn ihrer Ansicht nach

eine bestimmte Praktik mit dem guten Funktionieren

dieses Abkommens im Sinne des Artikels 23 Absatz l un-

vereinbar ist.
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Zur Prüfung des Falles und gegebenenfalls zur Be-
seitigung der beanstandeten Praktik erteilen die Ver-

tragsparteien dem Gemischten Ausschuss alle zweckdien-
lichen Auskünfte und leisten die erforderliche Hilfe.

Hat die betreffende Vertragspartei innerhalb der im
Gemischten Ausschuss festgesetzten Frist den beanstande-
ten Praktiken nicht ein Ende gesetzt oder kommt inner-
halb von drei Monaten nach Befassung des Gemischten Aus-
schusses in diesem keine Einigung zustande, so kann die
betroffene Vertragspartei die von ihr für erforderlich
erachteten Schutzmassnahmen treffen, um die aus den ge-
nannten Praktiken entstehenden ernsten Schwierigkeiten
zu beheben; sie kann insbesondere Zollzugeständnisse
zurückziehen.

b) Bezüglich des Artikels 2*1 werden die Schwierigkei-
ten, die sich aus der dort beschriebenen Lage ergeben,
dem Gemischten Ausschuss zur Prüfung notifiziert; die-
ser kann alle zweckdienlichen Beschlüsse zu ihrer Be-
hebung fassen.

Hat der Gemischte Ausschuss oder die ausführende
Vertragspartei innerhalb von dreissig Tafcen nach der
Notifizierung keinen Beschluss zur Behebung der Schwie-
rigkeiten gefasst, so ist die einführende Vertragspar-
tei berechtigt, auf die eingeführte Ware eine Ausgleichs,
abgäbe zu erheben.

Bei der Berechnung dieser Ausgleichsabgabe wird
die Inzidenz der für die verarbeiteten Rohstoffe oder
Zwischenprodukte festgestellten Zolldisparitäten auf den
Wert der betreffenden Ware zugrunde gelegt.

c) Bezüglich des Artikels 25 findet im Gemischten Aus-

schuss eine Konsultation statt, bevor die betroffene
Vertragspartei geeignete Massnahmen trifft.
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d) Sohliessen aussergewöhnliohe Umstände, die ein so-

fortiges Eingreifen erforderlich machen, eine vorherige
Prüfung aus, so kann die betroffene Vertragspartei
in den Fällen der Artikel 24, 25 und 26 sowie im Falle
von Ausfuhrbeihilfen, die eine unmittelbare und sofor-
tige Auswirkung auf den Warenverkehr haben, unverzüg-
lich die zur Abhilfe unbedingt erforderlichen Siche-
rungsmassnahmen treffen.

ARTIKEL 28

Bei bereits eingetretenen oder bei ernstlich drohenden
Zahlungsbilanzschwierigkeiten eines oder mehrerer Mitglied-
staaten der Gemeinschaft oder der Schweiz kann die betroffene
Vertragspartei die erforderlichen Schutzmassnahmen treffen.
Sie unterrichtet hiervon unverzüglich die andere Vertrags-
partei.

ARTIKEL 29

(1) Es wird ein Gemischter Ausschuss eingesetzt, der mit
der Durchführung dieses Abkommens beauftragt ist und für
dessen ordnungsgemässe Erfüllung sorgt. Zu diesem Zweck
spricht er Empfehlungen aus. Er fasst Beschlüsse in den
in diesem Abkommen vorgesehenen Fällen. Die Vertragspar-
teien führen diese Beschlüsse nach ihren eigenen Bestim-
mungen durch,

(2) Zur guten Durchführung dieses Abkommens tauschen die
Vertragsparteien Informationen aus und führen auf Antrag
einer Vertragspartei im Gemischten Ausschuss Konsultationen

durch.

(3) Der Gemischte Ausschuss gibt sich eine Geschäftsord-
nung.



763

ARTIKEL 30

(1) Der Gemischte Ausschuss besteht aus Vertretern der
Gemeinschaft einerseits und aus Vertretern der Schweiz
andererseits.

(2) Der Gemischte Ausschuss äussert sich im gegenseitigen
Einvernehmen.

ARTIKEL 31

(1) Der Vorsitz im Gemischten Ausschuss wird von den Ver-
tragsparteien abwechselnd nach Massgabe der Geschäftsord-
nung des Ausschusses wahrgenommen.

(2) Der Gemischte Ausschuss tritt mindestens einmal jähr-
lich auf Veranlassung seines Präsidenten zu einer Prüfung
des allgemeinen Funktionierens dieses Abkommens zusammen.

Er tritt ferner auf Antrag einer Vertragspartei nach
Massgabe seiner Geschäftsordnung zusammen, so oft dies er-
forderlich ist.

(3) Der Gemischte Ausschuss kann die Einsetzung von Ar-
beitsgruppen beschliessen, die ihn bei der Erfüllung seiner
Aufgaben unterstützen.

ARTIKEL 32

(1) Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass der Aus-
bau der durch dieses Abkommen geschaffenen Beziehungen
durch ihre Ausdehnung auf Bereiche, die nicht unter dieses
Abkommen fallen, im Interesse der Volkswirtschaften beider

Vertragsparteien nützlicn wäre, so unterbreitet sie der
anderen Vertragspartei einen Antrag mit Begründung.
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Die Vertragsparteien können dem Gemischten Ausschuss

die Prüfung dieses Antrags und"gegebenenfalls die Ausarbei-

tung von Empfehlungen, insbesondere zur Einleitung von Ver-

handlungen, übertragen.

(2) Die Uebereinkünfte, die aus den in Absatz l genannten

Verhandlungen hervorgehen, bedürfen der Ratifizierung oder
Genehmigung durch die Vertragsparteien nach ihren eigenen
Verfahren.

ARTIKEL 33

Die Anhänge und die Protokolle, die diesem Abkommen beige-
fügt sind, sind Bestandteil des Abkommens.

ARTIKEL 31»

Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch Notifizie-
rung an die andere Vertragspartei kündigen. Dieses Abkommen

tritt zwölf Monate nach dem Zeitpunkt dieser Notifizierung
ausser Kraft.

ARTIKEL 35

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

nach Massgabe dieses Vertrages anwendbar ist, einerseits und

für das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft anderer-

seits.
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ARTIKEL 36

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften abgefasst, jede

in dänischer, deutscher, englischer, französischer, italieni-

scher, niederländischer und norwegischer Sprache, wobei jeder

Wortlaut gleichermassen verbindlich ist.

Dieses Abkommen bedarf der Zustimmung durch die Vertrags-

parteien gemäss ihren eigenen Verfahren.

Es tritt am 1. Januar 1973 in Kraft, sofern die Vertrags-

parteien einander vor diesem Zeitpunkt den Abschluss der da-

für erforderlichen Verfahren notifiziert haben.

Erfolgt diese Notifizierung nach diesem Zeitpunkt, so

tritt dieses Abkommen am ersten Tag des zweiten Monats in

Kraft, der auf die Notifizierung folgt. Spätester Termin für

die Notifizierung ist der 30. November 1973-

Die ab 1. April 1973 anwendbaren Bestimmungen treten

gleichzeitig mit diesem Abkommen in Kraft, wenn das Abkommen

nach diesem Zeitpunkt in Kraft tritt.
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Udf aerdige t i Bruxelles, den toogtyvende Juli nitten hundrede
og tooghalvf jjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehn-
hundertzweiundsiebzig.

Done at Brüssels on this twenty-second day of July in thè
year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-
douze .

Patto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brüssel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd-
tweeënzeventig.

Utferdiget i Brüssel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
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Fur die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confederation suisse
Per la Confederazione svizzera

Pa Radet for De europaeiske Faellesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communaut£s europeennes
A nome del Consiglio delle ComunitS Europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
For Rddet for Be Europeiske Fellesskap

In.
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Liete der in Artikel 2 des Abkommens genannten Waren

Nummer des
Brttaeeler Zoll-
tarif schemas

Warenbezeichnung

ex 35.01

ex 35.02

45.01

54.01

57.01

Kasein, Kaeelnate und andere Kaseinderivate

Albumina, Albuminate und andere Albuminderivate:

- Albumine:

— andere:

Eieralbumin und Milchalbumin:

getrocknet (in BIHtteni, Flocken, Kristallen, Pulver usw.)

andere

ÏTaturkork, unbearbeitet, und Korkabfälle: Korkechrot, Korkmehl

Flachs, roh, geröstet, geschwungen, gehechelt oder anders bearbeitet,
jedoch nicht versponnen; Werg und AbfHlle (einschliesslich Reiss-
spinnstoff), aus Flachs

Hanf (Canabia sativa), roh, gerüstet, geschwungen, gehechelt oder
anders bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und AbfÄlle (ein-
schliesalich Reiasspinnstoff)t aus Hanf
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Liste der in Artilcel _4 dasAbkommens genannten Waren

actoeizerischan Warenbszeiohnung Sotattmtell
Zolltarifs

sfr.
Je 100 kg

brutto

2707. Oole und andere Srzeugniese der Destillation dasHochtempe-
ratur-Steinkohlenteers; Ethnliche Erzeugniaee im Sine der
Anmerkung 2 zu Kapitel 27 J

- nicht fraktioniert;

j 10 — au motonacnen Zweclcen

12 — zu anderen Zwecken
- frakticmert:

— Destillete, bei denen mindestens 90 Vol. vor ?00PG ffber-
gehen (Benzol, Toluol, Xylol uaw.) :

20 zu motonschen Zweoken -
22 zu anderen Sweckan -

— andere Oele und Destillationserzeugnisse, wie Earbollll,
KreosottSl, NaphtalinBl, AnthrazenBl UBW. i

30 au motorischen Zwecken

32 au anderen Zwecken

2709. ErdiJl oder Oel aus bituminösen Mineralien, unbearbeiteti

10 - zu notonachen Zw*>cken -

20 - zu anderen Zweclcen -

2710. ErdBl oder Oel aus bituminösen Mineralien (andere als unbear-
beitete); anderweat weder genannt noch inbegriffene Zuberei-
tungen mit einem Gewichtsanteil an ErdtJl oder Oel aus fcitumi-
nSsen Kineralien von 7Q 4* oder irehr, in denen diese Oela den
wesentlicnen Sestandteal bilden;

- zu motorischen Zwecken:

— !)eatillate, bei denen mindestens 90 Vol. % v»r 210«C ttber-
pehen:

10 Eenzin sowie seine Fraktioren (Petroläther, Sasolin
usw.)

12 White Spirit

— andere trodulcte ur.d Deatillate:
20 DieselSl

22 Petroleum

24 andere

- zu anderen Zwecken:

— Beatillate, bei denen mindestene 90 Vol. 1> vor ?10°C
übergehen:

"iO Benzin sowie ssine Praktionen (Petrolffther, Sasolm
usw.) -

32 White Spirit
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Liste der in Artilcel _4 dasAbkommens genannten Waren

actoeizerischan Warenbszeiohnung Sotattmtell
Zolltarifs

sfr.
Je 100 kg

brutto

2707. Oole und andere Srzeugniese der Destillation dasHochtempe-
ratur-Steinkohlenteers; Ethnliche Erzeugniaee im Sine der
Anmerkung 2 zu Kapitel 27 J

- nicht fraktioniert;

j 10 — au motonacnen Zweclcen

12 — zu anderen Zwecken
- frakticmert:

— Destillete, bei denen mindestens 90 Vol.% vor ?00PG ffber-
gehen (Benzol, Toluol, Xylol uaw.) :

20 zu motonschen Zweoken -
22 zu anderen Sweckan -

— andere Oele und Deatillationserzeugnisse, wie Earbollll,
KreosottSl, NaphtalinBl, AnthrazenBl UBW. i

30 au motorischen Zwecken

32 au anderen Zwecken

2709. ErdiJl oder Oel aus bituminösen Mineralien, unbearbeiteti

10 - zu notonachen Zw*>cken -

20 - zu anderen Zweclcen -

2710. ErdBl oder Oel aus bituminösen Mineralien (andere als unbear-
beitete); anderweat weder genannt noch inbegriffene Zuberei-
tungen mit einem Gewichtsanteil an ErdtJl oder Oel aus fcitumi-
nSsen Kineralien von 7Q 4* oder irehr, in denen diese Oela den
wesentlicnen Sestandteal bilden;

- zu motorischen Zwecken:

— !)eatillate, bei denen mindestens 90 Vol. % v»r 210«C ttber-
pehen:

10 Eenzin sowie seine Fraktioren (Petroläther, Sasolin
usw.)

12 White Spirit

— andere trodulcte ur.d Deatillate:
20 DieselSl

22 Petroleum

24 andere

- zu anderen Zwecken:

— Beatillate, bei denen mindestene 90 Vol. 1> vor ?10°C
übergehen:

"iO Benzin sowie ssine Praktionen (Petrolffther, Sasolm
usw.) -

32 White Spirit
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Nummer des
schweizerischen

Zolltarifs
Warenbezeichnung abzubauender

Schutzanteil

2710.
(Forts.)

50

52

60

64

70

2711.

10

20

2901.

12

ex 30

2904.

ex 10

ex 30

3706.01

3707.

20

22

sfr.
l e 100 kg
"brutto

— Destillate, die Über 135°C sieden und bei denen weniger
als 90 Vol. $ vor 210°C und mehr als 65 Vol. $ vor 250°C
tibergehen (Petroleum)

— Destillate, bei denen weniger als 20 Vol. % vor 300°C
tibergehen (Mineralachmier-, Paraffin-, Vaselinöle und
dergleichen):

unvermischt

vermischt

— andere Destillate und Produkte, wie GasBl usw.

- Mineralschmierfett

- Heizöle zu Feuerungszwecken

Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe:

- zu motorischen Zwecken

- zu anderen Zwecken

Kohlenwasserstoffe :

- nicht aromatische:

— gasförmige, auch, verf Missigt:

andere:

zu motorischen Zwecken

- aromatische:

su motorischen Zwecken

Acyclische Alkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und
Nitrosoderivate:

- Methylalkohol (Methanol):

als Treibstoff zu motorischen Zwecken dienend

- Propylalkohole und andere höhere einwertige Alkohole:

als Treibstoff zu motorischen Zwecken dienend

Kinematographische Filme nur mit Tonaufzeichnung, belich-
tet und entwickelt (Negative oder Positive)

Andere kinematographische Filme, belichtet und entwickelt,
Stummfilme oder Tonfilme (Negative oder Positive):

- andere, in der Breite von:

— 35 nun und darüber

— weniger als 35 mm

je Meter
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Warenbezeichnung

afr.
je 100 kg

brutto
ex 3814.01 Antiklopfmittel, Antioxydantien, Antigums, Viskositats-

verbesserer, Antikorrosivadditives und andere Shnliche
zubereitete Additives ftlr Kineraltjle:
als Treiostoffe zu motorischen Zwecken dienend

ex 38l8.01 Zusammengesetzte LBsungs- und Verdünnungsmittel fUr Lacke
und Khnliche Erzeugnisse:
als Ireibstoffe zu motorischen Zwecken dienend -

3819. Chemiscne Erzeugnisse und Zubereitungsn der cienischen
Industrie oder verwandter Industrien (einschliesslich Mi-
schungen von Haturprodukten), anderweit weder genannt
noch inbegriffen; RflckstSnde der chemischen Industrie
oder verwandter Industrien, anderweit weder genannt noch
inbegriffen:

ex 38 - Alkylaryl-Gemische:
als Treiostoffe zu motorischen Zwecken dienend

ex 50 - andere:
als Treibstoffe zu motonechen Zwecken dienend -

8406. Kolbenverbrennungemotoren:
- fttr Automobile:

ex 20 — Dieselmotoren:
ftlr Motorfahrzeuge der Nummern 8702,10/22, ausgenommen
Kolben und Kolbenringe

ex 22 — andere:
ftlr Kotorfahrzeuge der Nummem 8702.10/22, ausgenommen
Kolben und Kolbenringe -

8702. Automobile rait Motoren aller Art (einschliesslich Rennwagen
und Trclleybusse), fur den Personen- oder Warentransport:

- Personenwagen, im Stttckgewicht von:

10 — 800 kg cder weniger 29.—

12 — liber 800 bis 1200 kg 38.—

14 -- über 1200 bis 1600 kg 41.—

16 ~ Cber 1600 kg . 59.—
- Gesellschaftswagen (Autocars, Autobusse, Trolleybusse)
und Warentransportwagen im Sttlc-cge vicht von:

20 — 800 kg oder weniger

21 — Uber 800 bis 1200 kg

22 — Uber 1200 bis 1600 kg
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Warenbezeichnung

afr.
je 100 kg

brutto
ex 3814.01 Antiklopfmittel, Antioxydantien, Antigums, Viskositats-

verbesserer, Antikorrosivadditives und andere Shnliche
zubereitete Additives ftlr Kineraltjle:
als Treiostoffe zu motorischen Zwecken dienend

ex 38l8.01 Zusammengesetzte LBsungs- und Verdünnungsmittel fUr Lacke
und Khnliche Erzeugnisse:
als Ireibstoffe zu motorischen Zwecken dienend -

3819. Chemiscne Erzeugnisse und Zubereitungsn der cienischen
Industrie oder verwandter Industrien (einschliesslich Mi-
schungen von Haturprodukten), anderweit weder genannt
noch inbegriffen; RflckstSnde der chemischen Industrie
oder verwandter Industrien, anderweit weder genannt noch
inbegriffen:

ex 38 - Alkylaryl-Gemische
als Treiostoffe zu motorischen Zwecken dienend

ex 50 - andere:
als Treibstoffe zu motonechen Zwecken dienend -

8406. Kolbenverbrennungemotoren:
- fttr Automobile:

ex 20 — Dieselmotoren:
ftlr Motorfahrzeuge der Nummern 8702,10/22, ausgenommen
Kolben und Kolbenringe

ex 22 — andere:
ftlr Kotorfahrzeuge der Nummem 8702.10/22, ausgenommen
Kolben und Kolbenringe -

8702. Automobile rait Motoren aller Art (einschliesslich Rennwagen
und Trclleybusse), fur den Personen- oder Warentransport:

- Personenwagen, im Stttckgewicht von:

10 — 800 kg cder weniger 29.—

12 — liber 800 bis 1200 kg 38.—

14 -- über 1200 bis 1600 kg 41.—

16 ~ Cber 1600 kg . 59.—-
- Gesellschaftswagen (Autocars, Autobusse, Trolleybusse)
und Warentransportwagen, im Sttlc-cge vicht von:

20 — 800 kg oder weniger

21 — Uber 800 bis 1200 kg

22 — Uber 1200 bis 1600 kg
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Nummer des schweizerischen Zolltarifs Warenbezeichnung abzubauender Schutzanteil
Zolltari is

sfr.
je 100 kg
brutto

ex 8704.01 Chassis fflr Motorfahrzeuge der Hrn. 8701 bis 8703, mit
Motor:

fUr Motorfahrzeuge der Krn. 8702.10/22 gemäss Km.
8702.10/22

8705. Karosserien fllr Motorfahrseuge der Nm, 8701 bia 8703,
einschlieaslich Fflhrerkabinen:

ex 12 - anderei
fttr Motorfahrzeuge der Nrn. 8702.10/22

8706. Teile und ZubehSr von Motorfahrzeugen der Nrn. 8701 bis
8703:

- andere:

— ftlr andere Motorfahrzeuge:
ex 20 Karosseneteile:

fttr Motorfahrzeuge der Urn. 8702.10/22, auegenommen
GepScktrffger, Nummernhalter und SkitrHger
Gelenkwellen, im Stflckgewioht von:

ex 26 25 kg oder weniger:
fUr Motorfahrzeuge der Nrn, 8702.10/22

ex 34 andere:
fttr Tflotorfahrzeuge der Nrn. 8702.10/22, ausgenommen
Sicherheitsgurte, fertige Laufräder (auch mit Pneus),
Wasserkllhler, Teppiche aua ffeichkautechuk und Lenk-
radüberzüge
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Nummer des schweizerischen Zolltarifs Warenbezeichnung abzubauender Schutzanteil
Zolltari is

sfr.
je 100 kg
brutto

ex 8704.01 Chassis fflr Motorfahrzeuge der Hrn. 8701 bis 8703, mit
Motor:

fUr Motorfahrzeuge der Krn. 8702.10/22 gemäss Km.
8702.10/22

8705. Karosserien fllr Motorfahrseuge der Nm, 8701 bia 8703,
einschlieaslich Fflhrerkabinen:

ex 12 - anderei
fttr Motorfahrzeuge der Nrn. 8702.10/22

8706. Teile und ZubehSr von Motorfahrzeugen der Nrn. 8701 bis
8703:

- andere:

— ftlr andere Motorfahrzeuge:
ex 20 Karosseneteile:

fttr Motorfahrzeuge der Urn. 8702.10/22, auegenommen
GepScktrffger, Nummernhalter und SkitrHger
Gelenkwellen, im Stflckgewioht von:

ex 26 25 kg oder weniger:
fUr Motorfahrzeuge der Nrn, 8702.10/22

ex 34 andere:
fttr Tflotorfahrzeuge der Nrn. 8702.10/22, ausgenommen
Sicherheitsgurte fertige Laufräder (auch mit Pneus),
Wasserkllhler, Teppiche aua ffeichkautechuk und Lenk-
radüberzüge
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Liste der in Artikel 7 des Abkommens genannten Waren

Nummer dea
Brüsseler Zoll-
t ari f schémas

ex 26.03

ex 74.01

ex 75.01

ex 76.01

ex 78,01

ex 79.01

Warenbezeichnung

Aschen und Rflc Rückstände (andere ale solche der Tanfnr. 26,02),
die Metall oder Metallverbindungen enthalten:

- aus Aluminium

- aus Blei

- aus Kupfer

- Zinnrückstände von der Feuerverzinkung (Hartzink)

Kupf ermatte; Rohkupfer (Kupfer zum Raffinieren und raffiniertes
Kupf er) ; Bearbeitungsabfa'lle und Schrott, aus Kupfer:

- Bearbeitungsab fülle und Schrott, aus Rupfer

Nickelmatte , Nickelspeise und andere Zwischenerzeugnisse der Nickel-
herstellung; Rohmckel (ausgenommen Anoaen der Tarifnr. 75.05);
Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Nickel:

- BearbeitungsabfSlle und Schrott, aus Nickel

Rohaluminium; Bearbeitungaabf fille und Schrott, äug Aluminium:

- Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Aluminium

Rohblei {aucn silberhaltig); Bearbeitungsabfttlle und Schrott,
Blei:

- BearbeitungsabfSlle und Schrott, aus Blei

Rohzink; BearbeitungsabfHlle und Schrott, aus Zink:

- BearbeitungsabfBlle und Schrott, aus Zink

aus
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PROTOKOLL NR. l

UEBER DIE REGELUNG

FUER BESTIMMTE WAREN
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ABSCHNITT A

Regelung für die Einfuhr
bestimmter Ursprungserzeugnisse der Schweiz

in die Gemeinschaft

ARTIKEL l

(1) Die Einfuhrzölle der Gemeinschaft in ihrer ursprüng-
lichen Zusammensetzung für die Waren der Kapitel 48 und 49
des Gemeinsamen Zolltarifs mit Ausnahme der Tarifnum-
mer 48.09 (Bauplatten aus Papierhalbstoff, aus Fasern von
Holz oder von anderen pflanzlichen Stoffen, auch mit na-
türlichen oder künstlichen Harzen oder ähnlichen Bindemit-
teln hergestellt) werden schrittweise wie folgt abgebaut:

Zeitplan

am 1. April 1973
am 1. Januar 1974
am 1. Januar 1975
am 1. Januar 1976
am 1. Juli 1977
am 1. Januar 1979
am 1. Januar 1980
am 1. Januar 1-981
am 1. Januar 1982
am 1. Januar 1983
am 1. Januar 1984

Waren der Tarifnum-
mern und -stellen
48.01 C II, 48.01 E,
48.07 B, 48.13 und

48.15 B
Anwendbare
Zollsätze

in %

11,5
11

10,5
10
8
6
6
4
4
2
0

Andere Waren

Anwendbarer
Prozentsatz der
Aus gangs zolls ätze

95
90
85
80

65
50
50
35
35
20
0
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(2) Die Einfuhrzölle Irlands für die in Absatz \ erwähnten
Waren werden schrittweise wie folgt abgebaut :

Zeitplan

am 1.
am 1.
am 1 ,
am 1.
am 1.
am 1.
am 1.
am 1.
am 1.
am 1.
am 1 .

April 1973
Januar 1971
Januar 1975
Januar 1976
Juli 1977
Januar 1979
Januar 1980
Januar 1981
Januar 1982
Januar 1983
Januar 1984

Anwendbarer Prozentsatz
der Ausgangszollsätze

85
70
55
10
20

15
15
10

10

5
0

(3) Abweichend von Artikel 3 des Abkommens wenden Däne-
mark, Norwegen und das Vereinigte Königreich auf die Ein-
fuhr der in Absatz l erwähnten Waren mit Ursprung in der
Schweiz nachstehende Zollsätze an:
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Zeitplan

am \. April 1973
am 1. Januar 1974

am 1. Januar 1975
am 1. Januar 1976
am 1. Juli 1977
am 1. Januar 1979
am 1. Januar 1980
am 1. Januar 19ßl
am 1. Januar 1982

am 1. Januar 1983
am 1. Januar 1984

Waren der Tarifnum-
mern und -stellen
48.01 C II, 1(8.01 E,
48.07 B, 48.13 und

48.15 B
Anwendbare
Zollsätze

in %

0

3

t, 5
6

8
6

6
4
4

2
0

Andere Waren

Anwendbarer
Prozentsatz der
Zollsätze des
Gemeinsamen
Zolltarifs

0

25

37,5
50

65
50
50

35
35
20
0

(4) Vom 1. Januar 1974 bis zum 31. Dezember 1983 können
Dänemark, Norwegen und das Vereinigte Königreich für die
Einfuhr von Waren mit Ursprung in der Schweiz jährlich
Zollkontingente zum Zollsatz Null eröffnen, deren in An-
hang A für das Jahr 1974 angegebene Höhe dem kumulativ um

viermal 5 % erhöhten Durchschnitt der Einfuhren in den
Jahren 1968 bis 1971 entspricht; vom 1. Januar 1975 an
werden diese Zollkontingente jährlich um 5 % erhöht.
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(5) Der Ausdruck "die Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen
Zusammensetzung" bezeichnet das Königreich Belgien, die
Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, die

Italienische Republik, das Grossherzogtum Luxemburg und

das Königreich der Niederlande.

ARTIKEL 2

(1) Die Einfuhrzölle der Gemeinschaft in ihrer ursprüng-
lichen Zusammensetzung und die Einfuhrzölle Irlands für
die in Absatz 2 angeführten Waren werden schrittweise wie

folgt abgebaut :

Zeitplan Anwendbarer Prozentsatz
der Ausgangszollsätze

am 1. April 1973
am 1. Januar 197t
am 1. Januar 1975
am 1.' Januar 1976
am 1. Januar 1977
am 1. Januar 1978

am 1. Januar 1979
am 1. Januar 1980

95
90

85
75
60
40 mit einem Höchstsatz von

3 % ad valorem (ausgenom-
men die Tarifstellen 78.01
A II und 79.01 A)

20

Für die Tarifstellen 78.01 A II und 79.01 A der in Ab-
satz 2 enthaltenen Tabelle nimmt die Gemeinschaft in ihrer

ursprünglichen Zusammensetzung den Zollabbau abweichend von
Artikel 5 Absatz 3 des Abkommens unter Abrundung bzw. Auf-

rundung auf die zweite Dezimalstelle vor.
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(2) Bei den in Absatz l erwähnten Waren handelt es sich
um:

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

ex 73.02

76.01

78.01

79.01

81.01

81.02

81.03

81.04

Ferrolegierungen, ausgenommen Ferronickel
und die unter den EGKS-Vertrag fallenden Er-
zeugnisse

Rohaluminium; Bearbeitungsabfälle und Schrott,
aus Aluminium:

A. Rohaluminium

Rohblei (auch silberhaltig); Bearbeitungsab-
fälle und Schrott, aus Blei:

A. Rohblei:

II. anderes

Rohzink; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus
Zink:

A. Rohzink

Wolfram, roh oder verarbeitet

Molybdän, roh oder verarbeitet

Tantal, roh oder verarbeitet

Andere unedle Metalle, roh oder verarbeitet; ,
Cermets, roh oder verarbeitet:

B. Cadmium

C. Kobalt

II. verarbeitet

D. Chrom

E. Germanium

P. Hafnium (Celtium)

G. Mangan

H. Niob (Columbium)
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

U. Antimon

K. Titan

L. Vanandin

M. an Uran 235 abgereichertes Uran

0. Zirkonium

P. Rhenium

Q. Gallium, Indium, Thallium

R. Cermets

ARTIKEL 3

Für die Einfuhren der Waren, auf die mit Ausnahme von Roh-

blei; anderes als Werkblei, der Tarifstelle 78.01 A II des Ge-

meinsamen Zolltarifs die in den Artikeln l und 2 vorgesehene

Zollregelung angewendet wird, gelten jährliche Richtplafonds;

bei Ueberschreitung dieser Plafonds können die gegenüber Dritt-

ländern geltenden Zollsätze gemäss den nachstehenden Bestim-

mungen wieder angewendet werden:

a) Unbeschadet der Möglichkeit für die Gemeinschaft, die

Anwendung der Plafonds bei bestimmten Waren auszusetzen,

werden die für 1973 festgesetzten Plafonds im Anhang B an-

geführt. Bei der Berechnung der Plafonds wird berücksichtigt,

dass die Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zusammenset-

zung und Irland die erste Zollsenkung am 1. April 1973 vor-

nehmen. Im Jahre 1974 entsprechen die Plafonds denen des

Jahres 1973, die für die Gemeinschaft auf Jahresbasis anzu-

passen und um 5 % zu erhöhen sind. Ab 1. Januar 1975 werden

die Plafonds jährlich um 5 55 erhöht.
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Bei Waren, die unter dieses Protokoll fallen und nicht

im Anhang B angeführt sind, behält sich die Gemeinschaft

die Möglichkeit vor, Plafonds in Höhe des um 5 % erhöhten
Durchschnitts der Einfuhren der Gemeinschaft in den letzten
vier Jahren, für die Statistiken vorliegen, festzulegen;

für die darauffolgenden Jahre werden diese Plafonds jähr-
lich um 5 % erhöht.

b) Liegen die Einfuhren eirier Ware, für die ein Plafond
festgesetzt ist, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren unter
90 % der festgesetzten Höbe, so setzt die Gemeinschaft die
Anwendung dieses Plafonds aus.

c) Für den Fall konjunktureller Schwierigkeiten behält
sich die Gemeinschaft die Möglichkeit vor, nach Konaulta-

tionen im Gemischten Ausschuss die für das laufende Jahr
festgesetzte Höhe für ein weiteres Jahr beizubehalten.

d) Die Gemeinschaft übermittelt dem Gemischten Ausschuss
am 1. Dezember jeden Jahres die Liste der Waren, für die
sie für das folgende Jahr Plafonds festgesetzt hat, und die

jeweilige Höhe dieser Plafonds.

e) Die Einfuhren im Rahmen der gemäss Artikel l Absatz ̂
eröffneten Zollkontingente werden ebenfalls auf die für die
betreffenden Waren festgesetzten Plafonds angerechnet.

f) Sobald der Plafond für die Einfuhr einer unter dieses
Protokoll fallenden Ware erreicht ist, können abweichend
von Artikel 3 des Abkommens und Artikel l und 2 dieses
Protokolls bei der Einfuhr der betreffenden Ware die Zoll-
sätze dea Gemeinsamen Zolltarifs bis zum Ende des Kalender-

jahres wieder angewendet werden.

Bundesblatt 124Jahrg Bd Tl
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In diesem Fall wird bis zum 1. Juli 1977 wie folgt ver-
fahren:

- Dänemark, Norwegen und das Vereinigte Königreich wenden
die nachstehenden Zollsätze in folgender Weise wieder an:

Jahr
~^~

1973
1974
1975
1976

Anzuwendende Zollsätze in Prozentsätzen
der Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs

0
40
60
80

- Irland wendet die gegenüber Drittländern geltenden Zoll-
sätze wieder an.

Die Zollsätze nach Artikel l und 2 dieses Protokolls

werden am 1. Januar des darauffolgenden Jahres wieder ein-

geführt.
g) Nach dem 1. Juli 1977 prüfen die Vertragsparteien im

Gemischten Ausschuss die Möglichkeit, entsprechend der
Entwicklung des Verbrauchs und der Einfuhren in die Gemein-
schaft sowie den bei der Anwendung dieses Artikels gewonne-
nen Erfahrungen die Erhöhungssätze der Plafonds zu ändern.

h) Nach Ablauf der Fristen für den Zollabbau gemäss Arti-

kel l und 2 dieses Protokolls werden die Plafonds abge-

schafft.
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ARTIKEL 4

(1) Bis zum 31. Dezember 1975 erhebt die Gemeinschaft in
ihrer ursprünglichen Zusammensetzung bei der Einfuhr fol-
gender Waren weiterhin einen Mindestzollsatz:

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
beibehaltener
Mindestsatz

91.01

91.07

91.11

Taschenuhren, Armbanduhren und
ähnliche Uhren (einschliess-
lich Stoppuhren vom gleichen
Typ)

Kleinuhr-Werke, gangfertig
A. mit einer Unruh mit Spiral-

feder

Andere Uhrenteile :
C. Kleinuhr-Werke, nicht gang-

bar
I. mit einer Unruh mit

Spiralfeder

0,35 RE
für l Stück

0,28 RE
für l Stück

0,28 RE
für l Stück

(2) Der Abbau der in Absatz l genannten Zölle erfolgt in
zwei gleich hohen Teilsenkungen am 1. Januar 1976 und
1. Juli 1977. Abweichend von Artikel 5 Absatz 3 des Abkom-
mens werden die derart gesenkten Zollsätze unter Abrundung
bzw. Aufrundung auf die zweite Dezimalstelle angewendet.

(3) Die Bestimmungen des Abkommens gelten für die Waren
des Kapitels 91 des Brüsseler Zolltarifschémas, sofern
die Schweiz die Bestimmungen des am 20. Juli 1972 in Brüs-
sel unterzeichneten ergänzenden Abkommens zum Abkommen von
1967 betreffend die Erzeugnisse der Chrenindustrie zwischen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sowie deren Mit-
gliedstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft an-
wendet .

Die in dem ergänzenden Abkommen festgelegten Ver-
pflichtungen gelten als Verpflichtungen im Sinne von Arti-
kel 22 dieses Abkommens.
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ABSCHNITT B

Regelung für die Einfuhr bestimmter
Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft in die Schweiz

ARTIKEL 5

(1) Die Einfuhrzolle der Schweiz für die in Anhang C die-
ses Protokolls angeführten Ursprungserzeugnisse der Ge-
meinschaft in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung und
Irlands werden schrittweise wie folgt beseitigt:

Zeitplan

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

April 1973
Januar 1974
Januar 1975
Januar 1976

Juli 1977
Januar 1979
Januar 1980
Januar 1981
Januar 1982
Januar 1983
Januar 1984

Anwendbarer Prozentsatz
der Ausgangszollsätze

95
90
85
80

65
50
50

35
35
20
0

(2) Die Einfuhrzölle der Schweiz für die Waren der Tarif-
nummer 44.18 des Brüsseler Zolltarifschémas mit Ursprung
in der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung
und in Irland werden schrittweise wie folgt beseitigt:
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Zeitplan

1.

1.

1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.

April 1973

Januar 197t

Januar 1975

Januar 1976

Juli 1977

Januar 1979

Januar 1900

Januar 1981

Januar 1982

Anwendbarer Prozentsatz
der Ausgangszollsätze

95
90

85
80

65
50
40
20
0

(3) Abweichend von Artikel 3 des Abkommens behält sich die

Schweiz vor, je nach wirtschaftlichen Erfordernissen und

verwaltungstechnischen Ueberlegungen auf die Einfuhren der

in Anhang C genannten Waren mit Ursprung in Dänemark, Nor-

wegen und dem Vereinigten Königreich nachstehende Zölle

zu erheben :

Zeitplan

1.

1.
1.
1.

1.
1.
1.

1.
1.

1.
1.

April 1973

Januar 1974

Januar 1975

Januar 1976

Juli 1977

Januar 1979

Januar 1980

Januar 1981

Januar 1982

Januar 1983

Januar 1984

Anwendbarer Prozentsatz
der Ausgangszollsätze

0

25
37,5

50

65
50
50

35
35
20

0
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ARTIKEL 6

Bei den Waren der Tarifnummern 44.18, 48.01 und 48.07 des

Brüsseler Zolltarifschemas behält sich die Schweiz die Mög-
lichkeit vor, im Falle ernster Schwierigkeiten Richtplafonds
nach der Regelung des Artikels 3 dieses Protokolls einzuführen.
Ueberschreiten Einfuhren die Plafonds, so können für sie Zoll-

sätze wieder angewendet werden, die die für Drittländer gel-
tenden Zollsätze nicht überschreiten.
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ANHANG A

Liste der Zollkontingente
für das Jahr 1974

Dänemark, Norwegen, Vereinigtes Königreich
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Nummer 4f*n
Gemeinsamen
Zolltarifs

Kapitel 48

48.01

48.03

48.07

48.16

48.21

ex
Kapitel 48

ex
Kapitel 49

Waranbezeichnung

Paoler und Pappe; Waran aus Papierhalb-
stoff, Papier und Pappe

Maachinenpapier und Kaschinenpappe, ein-
schliesslich Zellatoffwatte, In Rollen
oder Bogen:
C. Kraftpapier und Kraftpappel

ex II. andere, ausgenommen Kraft-
Deckenpapier und -pappe,
sogen. "Kraf tliner" , und
Kraft sackpapier

ex E. andere;
- Bibeldruckpapier, Durcheohlag-

papier; andere Druck- und
Schreibpapiere ohne Holzschliff
oder mit einem Gehalt an Hole-
schliff von 5 Hunäertteilen oder
weniger

- Tapetenrohpapier

Pergament p apier, Pergament pappe und Nach-
ahmungen davon, einschliesslich soge-
nanntes Pergaminpapier, in Bollen oder
Bogen

Papier und Pappe, gestrichen, Überzogen, ge-
tränkt oder auf der Oberfläche gefärbt (mar-
moriert, gemustert, oder dergleichen) oder
bedruckt (anders als solche der Tarifnr. 48.06
und des Kapitels 49), in Rollen oder Bogen:
B. andere:

- gestrichene Druck- und Schreibpapiere
- andere

Schachteln, Sacke, Beutel, Tüten und andere
Verpackungsmittel, aus Papier oder Pappe

Andere Waren aue Papierhalbstoff , Papier,
Pappe oder Zellstoffwatte:
B . andere

andere Waren des Kapitels 48, ausgenom-
men der Waren der Tarif stelle 48.01 A
und der Taxifnummer 48.09

Waren des Buchhandels und Erzeugnisse
des graphischen Gewerbes, die la Gemein-
samen Zolltarif zollpflichtig sind
(49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II,
49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

(1) in Pfund Sterling

Ertrag (in Tonnen)

Dänemark

-

.

-
-

-

-

1.261

190

Norwegen

-

.

-
-

-

-

309

96

Vareinigtea
Königreich

145

202
244

126

152
586

207

147

522

756.918 (1)
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ANHANG B

Liste der Plafonds für das Jahr 1973
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Nummer ae s
Gemeinsamer.
Zolltarifs

73.02

76.01

Warenbezeichnung

Ferrolegierungen

C. Ferrosilizium

Rohaluminium; Bearbeitungsabfäl-
le und Schrott, aus Aluminum

A. Rohaluminium

Betrag
(in Tonnen)

6.617

9.824
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ANHANG C

Liste der Waren, für die die Schweiz ihre
Zollsätze gegenüber der Gemeinschaft während
einer verlängerten üebergangazeit herabsetzt
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Nummer des
schweizerischen
Zolltarifss

Waranbezeic hnung

4801.

4803.

20

4807.

4815-

22

4821.

20

Maschinenpapier und Maschinenpappe, ein-
schliesslich Zellstoffwatte, in Rollen oder
Bogen

Pergamentpapier, Pergamentpappe und Nachah-
mungen hiervon, einschliesslich sogenanntes
Pergaminpapier, in Rollen oder Bogen:

- anderes

Papier und Pappe, gestrichen, überzogen, ge-
tränkt oder auf der Oberfläche gefärbt (mar-
moriert, gemustert oder dergleichen) oder
bedruckt (andere als solche der Nr, 4806
und des Kapitels 49), in Rollen oder Bogen

Andere Papiere und Pappen, zu einem bestimm-
ten Zweck zugeschnitten:

- andere

Andere Waren aus Papiermasse, Papier, Pappe
oder Zellstoffwatte:

- Tischtücher, Servietten und Taschentücher
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PROTOKOLL NR. 2

UEBER

WAREN, FUER DIE ZUR BEROECKSICHTIGUNG DER

PREISUNTERSCHIEDE BEI DEN DARIN VERARBEITETEN

LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN EINE SONDERREGELUNG GILT
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ARTIKEL l

Folgenden Massnahmen zur Berücksichtigung der Preisunter-
schiede bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in den
in den Tabellen zu diesem Protokoll angeführten Waren verarbei-

tet sind, stehen die Bestimmungen des Abkommens nicht entge-
gen:

- bei der Einfuhr der Erhebung eines beweglichen Teilbetrags
oder eines Pauschbetrags oder der Anwendung von inländischen
Preisausgleichsmassnahmen;

- Massnahmen bei der Ausfuhr.

ARTIKEL 2

(1) Für die in den Tabellen zu diesem Protokoll angeführ-
ten Waren gelten als Ausgangszollsätze:

a) für die Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zusammen-
setzung die am 1. Januar 1972 tatsächlich angewendeten
Zollsätze;

b) für Dänemark, Irland, Norwegen und das Vereinigte
Königreich

i) bezüglich der unter die Verordnurìg (EWC!) Nr. 1059/69
fallenden Waren

- für Irland einerseits,
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- für Dänemark, Norwegen und das Vereinigte König-
reich bei den nicht unter das Uebereinkommen zur
Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation
fallenden Waren andererseits, die Zollsätze:

die sich aus Artikel 47 der von der Konferenz zwi-
schen den Europäischen Gemeinschaften und dem König-
reich Dänemark, Irland, dem Königreich Norwegen und
dem Vereinigten Königreich Grossbritannien und Nord-
irland erstellten und festgelegten "Akte über die
Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Ver-
träge" ergeben; diese Ausgangszollsätze werden dem
Gemischten Ausschuss rechtzeitig, in jedem Falle vor
der ersten Zollsenkung gemäss Absatz 2, mitgeteilt,

ii) bezüglich der anderen Erzeugnisse die am 1. Januar
1972 tatsächlich angewendeten Zollsätze;

c) für die Schweiz die Zollsätze der Tabelle II zu diesem
Protokoll.

(2) Der Abstand zwischen den gemäss Absatz 1 bestimmten
Ausgangszollsätzen und den am 1. Juli 1977 anwendbaren Zoll-
sätzen, wie sie in den Tabellen zu diesem Protokoll ange-

- führt sind, wird in Stufen von 20 % beseitigt, und zwar je-
weils am:

- 1. April 1973
- 1. Januar 197^
- 1. Januar 1975
- 1. Januar 1976
- 1. Juli 1977.
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Falls jedoch der am 1. Juli 1977 geltende Zollsatz
höher ist als der Ausgangszollsatz, wird der Abstand zwi-
schen diesen Zollsätzen am 1. Januar 1974 um 40 % und an-
schliessend um jeweils 20 % vermindert am:

- 1. Januar 1975
- 1. Januar 1976
- 1. Juli 1977.

(3) Soweit nicht die Gemeinschaft den Artikel 39 Absatz 5
der von der Konferenz zwischen den Europäischen Gemein-
schaften und dem Königreich Dänemark, Irland, dem König-
reich Norwegen und dem Vereinigten Königreich Grossbritan-
nien und Nordirland erstellten und festgelegten "Akte über
die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge"
anwendet, werden abweichend von Artikel 5 Absatz 3 des Ab-
kommens die Absätze l und 2 hinsichtlich der spezifischen
Zölle oder des spezifischen Anteils der gemischten Zölle
des Zolltarifs des Vereinigten Königreichs für die folgen-
den Waren unter Abrundung bzw. Aufrundung auf die vierte
Dezimalstelle angewendet:

Nummer des Zolltarifs
des

Vereinigten Königreichs
Warenbe zei chnung

22.06

ex 22.09

Wermutwein und andere Weine aus
frischen Weintrauben, mit Pflan-
zen oder anderen Stoffen aroma-
tisiert

Sprit mit einem Gehalt an Aethyl-
alkohol von weniger als 80°, un-
vergällt; Branntwein, Likör und
andere alkoholische Getränke; zu-
sammengesetzte alkoholische Zu-
bereitungen zum Herstellen von
Getränken:

- alkoholische Getränke, andere
als Rum, Arrak, Taffia, Gin,
Whisky, Wodka mit einem Gehalt
an Aethylalkohol von 45,2° oder
weniger sowie Pflaumenbrannt-
wein, Birnenbranntwein und
Kirschbranntwein, Eier oder Ei-
gelb und/oder Zucker (Saccha-
rose oder Invertzucker) ent-
haltend
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(4) Für die in der Tabelle I zu diesem Protokoll angeführ-

ten Waren der Nummern 19.03 22.06 und 35.01 B des Zoll-
tarifs des Vereinigten Königreichs kann das Vereinigte
Königreich die in Absatz 2 vorgesehene erste Zollsenkung
bis zum 1. Juli 1973 aufschieben.

ARTIKEL 3

(1) Dieses Protokoll findet ebenfalls Anwendung auf die
nicht in den Tabellen I und II zu diesem Protokoll erfass-
ten alkoholischen Getränken der Tarifstelle 22.09 C des Ge-
meinsamen Zolltarifs. Die Modalitäten für die auf diese Wa-
ren anwendbaren Zollsenkungen werden vom Gemischten Aus-
schuss festgelegt.

Der Gemischte Ausschuss beschliesst bei der Festlegung
dieser Modalitäten oder später, in dieses Protokoll gegebe-
nenfalls andere Waren der Kapitel l bis 24 des Brüsseler
Zolltarifschemas einzubeziehen, die nicht Gegenstand einer
Agrarregelung der Vertragsparteien sind.

(2) Bei dieser Gelegenheit vervollständigt der Gemischte
Ausschuss gegebenenfalls die Anhänge II und III des Proto-

kolls Nr. 3.
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EUHOPAEISOHE WIRTSCHAPTSOEMEIHSCHATT

Nummer dea
Geme ma amen
Zolltarifs

15.10

17.04

18.06

Warenbezeichnung

Technische Fettsäuren; saure Cele aua
der Raffination; technische Fettalko-
hole:

ex C: andere technische Fettsäuren,
saure Gele aus der Raffination:

- aus Kiefernholz, mit einem Ge-
halt an Fettsäuren von 90 Ge-
wichtshundertteilen oder mehr

Zuckerwaren ohne Kakaogehalt :

A. SUsshola-Auszug, mit einem Gehalt
an Saccharose von mehr als 10 Ge~
Wichtshundertteilen, ohne Zusatz
anderer Stoffe

B . Kaugummi

C. sogenannte "weisse Schokolade"

D , andere

Schokolade und andere kakaohaltige
Lebensmittelzubereitungen:
A. Kakaopulver, nur durch Zusatz von

Saccharose gezuckert
B. Speiseeis

C. Schokolade und Schoko lade waren,
auch gefüllt; kakaohaltige Zucker-
waren sowie entsprechende kakao-
haltige Zubereitungen auf der
Grundlage von Zuckeraustausch-
stoffen

D. andere:
I. kein Milchfett enthaltend oder

mit einem Gehalt an Milchfett
von weniger als 1,5 Gewichta-
hundert teilen:
a) in unmittelbaren Umschlie-

ssongen mit einem Gewicht
des Inhalts von 500 g oder
weniger

b) andere:
- in unmittelbaren \3m-

schliessungen mit einem
Gewicht des Inhalts von
mehr ala 500 g oder von 1 kg
oder weniger

- andere

AuagangscoLLsatz

4,5 *

21 *
8 ?! + bT höch-
stens 23 %
13 t + W höch-
stens 27 % + ZZU
13 # + W hBoh-
stene 27 56 + ZZu

10 % + W
12 f + W höch-
stens 27 % + ZZu
12 je + W höch-
stens 27 % + ZZu

12 £ + M höch-
stens 27 % + ZZu

19 % + W
19 JS + hl

am 1 . Juli 1977
anwendbarer Zollsatz

0

12 a
bT

W

bT

bT

bT

bT

hl

bT
6 56 + bT
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

18.06
(Forts.)

19.01

19.02

19.03

19.04

Warenbezeichnung

II. mit einem Gehalt an Milchfett:
a) von 1,5 bis 6,5 Gewichtahun-

dertteilen:
1 . in unmittelbaren Umschlie-

saungen mit einem Gewicht
des Inhalts von. 500 g oder
weniger

2. andere:
- in unmittelbaren Unischlie-

ssungen nit sinem Gewicht
des Inhalts von mehr als
500 g oder von 1 kg oder
weniger

- andere
b) von mehr als 6,5, jedoch weni-

ger als 26 Gewichtshundert-
teilen:
1 , in unmittelbaren Unischlie-

ssungen mit einem Gewicht
des Inhalts von 500 g oder
weniger

2. andere:
- in unmittelbaren Dmachlie-

saungen mit einem Gewicht
des Inhalte von mehr als
500 g oder von 1 kg oder
weniger

- andere

c) von 26 Gewichtshundertteilen
oder mehr:
1 . in unmittelbaren Umschlie-

ssungen mit einem Gewicht
des Inhalts von 500 g oder
weniger

2. andere:
- in unmittelbaren Umschlie-

ssungen mit einem Gewicht
des Inhalts von mehr als
500 g ,oder von 1 kg oder
weniger

- andere

Malz-Extrakt

Zubereitungen zur Ernährung von Kin-
dern oder zum Diät- oder Ktlchenge-
brauch, auf der Grundlage von Mehl,
Gness, Stärke oder Malz-Extrakt,
auch mit einem Gehalt an Kakao von
weniger als 50 Gewichtshundertteilen

Teigwaren

Sago (Tapiokasago, Sago aus Sago-
mark, Kartoffelaago und anderer)

Ausgangszollsatz

12 % + bT höch-
stens 27 % + ZZu

19 % + bT
19 % + bT

,

12 % + bT

19 1» + b
19 % -t- bT

1 2 % •*- bT

19 1° -f bT

19 % + bT

6 % -t- bT

11 % + bT

12 % + bT

10 % -t- bT

am 1. Juli 1977
anwendbarer Zollsatz

bT

bT
6 % + bT

bT

bT
6 * -t- bT

bT

bT
6 $ + bT

bT

bT

bT

M1
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Nummer dea
Gemeinsamen
Zolltarifs

19.05

19.06

19.07

19.08

21,01

21.04

21.05

Warenbezeichnung

Lebensmittel, durch Aufblähen oder
Rösten von Getreide hergestellt
(Puffreis, Corn Flakes und der-
gleichen)

Hostien, Oblatenkap B ein ftlr Arznei-
waren, Siegeloblaten und der-
gleichen

Brot, Schiff szwieback und andere ge-
wöhnliche Backwaren, ohne Zusatz von
Zucker, Honig, Fiero, Tett, Käse oder
Früchten
A. Knäckebrot

B. ungesäuertes Brot (Matzen)

C. Glutenbrot für Diabetiker
D. andere

Feine Backwaren, auch mit beliebigem
Gehalt an Kakao:
A. Lebkuchen} Honigkuchen und der-

gleichen
B . andere

Geröstete Zichorienwurzeln und andere
geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge
hieraus :
A. geröstete Zichonenwurzeln und

andere geröstete Kaffeemittel:
II. andere

B. Auszuge:
II. andere

GewUrzsossen; zusammengesetzte
Würzmittel:
B. andere

- Tomaten enthaltend
- andere

Zubereitungen zum Herstellen von Suppen
oder Brühen; Suppen und Brühen; zusam-
mengesetzte homogenisierte Lebensmit-
te Isuber e itungen:

A. Zubereitungen zur Herstellung
von Suppen oder BrUhen; Suppen
und Brühen:
- Tomaten enthaltend
- andere

Ausgangs zolls atz

8 <$ •+• bT

7 * + bT

9 Ì» + bT höch-
stens 24 % -t- ZMe
6 % +• bT höch-
stens 20 % +• ZMe
14 % + bT
14 % + bT

13 % + bT
13 % + bT höch-
stens 30 # + ZMe
oder 35 % + ZZu

8 # + bT

14 $> + bT

18 %
18 $

18 a
18 %

am 1. Juli 1977
anwendbarer Zollsatz

bT

bT

bT

bT
bT
bT

bT

bT

bT

bT

10 f
6 5!

10 %
6 %
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

21.06

21.07

W ar enb e z e i chnung

Hefen, leberd oder nicht lebend; zu-
bereitete künstliche Backtriebmittel:
A. He en, lebena:

II. Backhefen
B. Hefen, nicht lebend:

I. in Forra von Tacletten, WUrfeln
oder ähnlichen Aufmachungen,
oaer in unmittelbaren Umschlie-
ssungen ffit einem Gewacht des
Inhalts von 1 kg oder wenger

II. andere

Lebensmittelzubereitungen ander-
weit .veder garonnt noch inbe-
gr 1 1"; en :
A. Getreide ir Körben oder Kolben,

vorgekocht oder anaers zubereitet
E. Teigwaren, "icht gefUllt, ge-

kocbt ; Teigwaren, gefüllt
C. Speiseeis
D, zubereitetes Joghurt; zuberei-

tetes Milchpulver zur Ernährung
von Kindern oder zum Diät- oder
K'JScnengebrauch

E. Käsefondue genannte Zuberei-
tungen

P. andere:
I. kein f'ilchfett enthaltend

oder mit einem Gehalt an Milch-
rett von weniger als 1,5 Ge-

chtshunder t t eilen:
a) Sceme Saccharose enthal-

tend oaer TI* einem Ge-
halt an Saccharose (ein-

als Saccharose Berechnet)
von weniger als 5 Gewicrts-
hundertteilen.
ex 1 . keine Stärke enthal-

tend oder mit einem
Gehalt an Stärke von
weniger als 5 Gewichta-
hundertteilen.'
- Protemhydrolysate;

Hefeautolysate
2. mit einem Gehalt an

Stärke von 5 oder mehr
Gewichtshundert teilen

b) mit einem Gehalt an Saccha-
rose (einschliesslich In-
vertzucker als Saccharose
berechnet) von 5 oder mehr,
jedoch weniger ale 15 Ge-
wi chtshundertt eilen

c) mit einem Geholt an Saccha-
rose (einachlieeslich In-
vertzucker als Saccharose
berechnet) von 15 oder mehr,
jedoch weniger als 30 Ge-
wi chtshundertteilen

Ausgangszollsatz

15 % + bT

13 *
8 5£

13 $ + bT

13 < + bT
13 % + bT

13 % + bT
13 -f bT höch-
atens 35 RE fUr
100 kg Eigenge-
wicht

20 *

13 f" + bT

13 % + bT

13 % •*- bT

am 1. Juli 1977
anwendbarer Zolleatz

bT

4 1
4 #

bT

bT
bT

bT
bT höchstens 25 K
fUr 100 kg Eigen-
gewicht

6 j,

bT

bT

bT
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

21.07
(Ports.)

Warenbezeichnung

d) mit einem Gehalt an Saccha-
rose (einschliesslich In-
vertzuckér als Saccharose
berechnet) von 30 oder mehr,
jedoch weniger als 50 Ge-
wi chtshundertteilen

e) mit emem Gehalt an Saccha-
rose (einschlieaalich In-
vertzucker als Saccharose
berechnet) von 50 oder mehr,
jedoch weniger als 85 Ge-
wi chtshundertteilen

f) mit einem Gehalt an Saccha-
rose {einschliesslich In-
vertzucker als Saccharose
berechnet) von 85 Gewichts-
hundertteilen oder mehr

II. mit einem Gehalt an ttilohfett
von 1,5 oder mehr, jedoch weni-
ger als 6 Gewichtshundertteilen

III. mit einem Gehalt an Milchfett
von 6 oder mehr, jedoch weniger
als 12 Gewichtshundertteilen

IV. mit einem Gehalt an Milchfett
von 12 oder mehr, jedoch weni-
ger als 18 Gewichtshundertteilen

V. mit einem Gehalt an Milchfett
von 18 oder mehr, jedoch weni-
ger als 26 Gewichtshundertteilen

VI. mit einem Gehalt an Milchfett
von 26 oder mehr, jedoch weni-
ger als 45 Gewichtshundertteilen:

- in unmittelbaren Uraschliessun-
gen mit einem Gewicht des In-
halts von höchstens 1 kg „

- andere

VII. mit einem Gehalt an Milchfett
von 45 oder mehr, jedoch weni-
ger als 65 Gewichtshundertteilen

- in unmittelbaren Umschliessun-
gen mit einem Gewicht des In-
halts von höchstens 1 kg

- andere

VIII. mit einem Gehalt an Milchfett
von 65 oder mehr, jedoch weni-
ger als 85 Gewichtshundertteilen:

- in unmittelbaren Umschliessun-
gen mit einem Gewicht des In-
halts von höchstens 1 kg

- andere

Ausgangszollsatz

13 % + bT

13 % + bT

13 $ + bT

13 1> + bT

13 % + bT

13 ?6 + bT

13 % + bT

13 % + bT

13 % + bT

13 % + bT
13 % + bT

13 f + bT

13 % + bT

am 1 , Juli 1977
anwendbarer Zollsatz

bT

bT

bT

bT

bT

bT

bT

bT

6 % + bT

bT

6 fc -t- bT

bT

6 % + bT



I Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarif-

.O"1

(Fort .)

'2.02

22.03

22.06

22.09

Warenbezeichnung

IX. mit einera Gehalt an Milchfett
von 85 Gewichtshundertteilen
oder raehr .

- in unmittelbaren C&nschliessun-
gen mit emem Gewicht des Ir-
halts von httchstens 1 kg

- andere

Limonaden (emschliesslich der aus
1 Mineralwasser hergestellten) und
andere mchtalkoholische GetrSnke,
ausgeroramer Frucht- und Gemüsesäfte
der Tarifnr. 20.07

ex \, keine Milch oder kein Milchfett
enthaltend:

- Zucker enth alt end (Saccharose
oder Invertzucker)

B, andere

Bier

ttermutwein unti andere Weuie aua fri-
schen Weintrauben, mit Pflanzen oder
anderen Stoffen aromatisiert*

A. rait einera Gehalt an Alkohol von
18° oder weniger und in EehRltnis-
sen mit emem Inhalt

II. von mehr ala swei Liter

B. n_t einem Gehalt an Alkohol von
mehr als 18° bis 22° und in 3e-
haltnissen mit emem Inhalt

I. von zwei Liter cder weniger

II. von mehr als zwei Liter

C. mit einera Gehalt ar> Leconol von
mehr als 22° , in Behaltnissen mit
emem Innalt-

I. von zvtei liter oaer weniger

TI. von mehr ale z L_ter

Sprit mit einem Gehalt an Aethvl-
alkohol von weniger als 80 D

r unver-
gallt, Eranntwein, LikHr und andere
alkoholische Getranke; zusannenge-
setzte alkoholische Zubereitungen zum
Herstellen von Getranken.
C. alkoholiache Getranke:

ex V. andere:

- Ei oder Eigelb und/oder
Zucker (Saccharose oder
Invert zu cker ) enthalt end ,
in Behaltnisaen mit einem
Inhalt:

Aua gangs z o 11 a at z

13 % + bT
13 Jt + bl

15 *
8 t + bT

24 JC

1 7 RE/hl

14 RE/hl

19 HE/hl

16 HE/hl

1,SO KB fUr 1 hi
36 Grad Alkohol
+ 10 RE/hl
1.KQ R" fll- 1 hi
je Grad Alkohol

am 1. Juli 1977
anwendbarer Zollaatz

hi

6 1 + M

0

bT

10 •;

0
0

0

0

0

0

803



804

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifa

22.09
(Ports.)

29.04

29.10

29.14

29.1

W arenbe ZQ i chnung

a) von zwei Liter oder
weniger

b) von mehr als zwei Liter

•Acyclische Alkohole, ihre Halogen-,
Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate

C. mehrwertige Alkohole:

II. Mannit

III. Sorbit

a) in wäasriger Lösung:

1. mit einem Gehalt an Mannit
von 2 Gewichtehunderttei-
len oder weniger, bezogen
auf den Gehalt an Sorbit

2. anderer:

b) anderer

1 . mit einem Gehalt an Mannit
von 2 Gewichtshunderttei-
len oder weniger, bezogen
auf den Gehalt an Sorbit

2. anderer

Acetale und Halbacetale, auch mit ein-
fachen oder komplexen Säuerst offunk-
tionen, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro-
und Nitroaoderivate:

ex E. andere:

- Methylglucoaide

Einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride,
Halogenide, Peroxide und Persöuren;
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und
Nitrosoderivate

ex A. gesättigte acyclische einbasische
Carbonsäur en :

- Mannitester und Sorbiteater

ex B. ungesättigte acyclische einbasisch«
Carbonsäu en :

— Mannitester und S orbi t ester

Hehrbaaiache Carbonsäuren, ihre Anhydride
Halogenide, Peroxide und Persäuren;
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und
Nitrosoderivate :

*. acycliache raehrbasisohe CarbonsSuren:

ex V. andere:

- Itaconsäure, ihre Salze
und Ester

Ausgangs za Ils at z

1 , 60 RE fur 1 hl
je Grad Alkohol
+ 10 HF/hl

1,60 RE fUr 1 hl
je Grad Alkohol

12 % + bT

12 % + bT

9 % -t- bT

12 % + bT

9 % •*• bT

14,4 %

von 8,8 % bis
18,4 %

von 1 2 % bis
13,6 %

10,4 ?£

am 1. Juli 1977
anwendbarer Zollsatz

1 RE fur 1 hl
je Grad Alkohol
+ 6 RE/hl
1 RE fUr 1 hl
je Grad Alkonol

8 '* + bT

6 j« + bT

6 $ + bT

6 % + bT

6 •). + bT

8 <

S 1.

8 1.

0
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Nummer de o
Gemeinsamen
Zolltarifs

29.16

29.35

29.43

29.44

35.01

Warenbezeichnung

Carbonsäuren mit Alkohol-, Phenol-,
Aldehyd- oder Ketor.funlrtios "und
andere Carbonsäuren ait einfachen
oäer komplexen Sauerstoff f-rurtionen ;
ihre Anhydride , Halogenide t Peroxide
und Persäuren; ihre Halogen-, Sulfo-,
Nitro- und Nitrosoderivate;

A. Corbonsäuren mit Alkoholfunk-
tio-:

I. Ililchsdure, ihre Salze und
Cster

IV. Zitronensäure, ihre Salze und
Ester

a) Zitronensäure

b) Rohes Kalziumzitrat

c) andere

Ausgangs zollsatz

13,6 t

15,2 Ì
5,6 £

16 f

ex VIII. andere:

- Glyzerinsäure,
Glykolsäure, ,
Saccharinsäur ,
laosacchannsäure,
Hept as ac char maäur e ,
ihre Salze urd Ester

Hetrocyclische Verbindungen ein-
schliesslich Nucleinsäuren:
ex 0. andere:

- wasserfreie Verbindungen
von Ilannit oder Sorbit,
ausgenommen f'altol und
Isomaltol

Chemisch reine Zacker, ausgenommen
Saccharose, Glukose und Laktose;
Aether und Ester von Zud err und ihre
SaZze, ausgenommen Erzeugnisse der
Tarifnrn. 29.39, 29.41 urd 29.42
B, andere

12 i

am 1 . Juli 1 977
anwendbarer Zollsatz

0

0
0

0

8 £

\

10,4 y

20 $

AntibiotUca:

A. Penicilline 16,8 ^

Kasein, Kaseinate und ardere Kasein- \
derivate; Kaseinleime:

A. Kasein: '

T. aum Herstellen von künstlichen
Spinnstoffen (a.)

II. zur gewerblichen Verwendung,
ausgenommen zum Herateilen von
Lebens- und Futtermitteln (a):
- mit einem Gehalt an Wasser

von mehr als 50 Gewicbtehun-
dertteilen

8 if

8 i,

0

2 * ! 0

5 *
- andere | 5 $

III. anderes

B* Kaseinleime

C. andere

14 #
13 t
10 JÎ

0

3 t
12 t
11 f

8 %

(a) Die Zulassung zu diesem Absatz imberliegt den von den zuc+Mndigen Behörden festzusetzenden
Voraussetzungen.
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

35.05

35.06

38.12

38.19

Warenbezeichnung

Dextrine und Dextrinleirae; lösliche
oder geröstete StKrke; Klebstoffe
aus Stärke-

A. Dextrine, lösliche oder geröstete
Stärke

B. Dextrinleime, Klebstoffe aus
Stärke

Zubereitete Klebstoffe, anderweit
weder genannt noch inbegriffen; Er-
zeugnisse aller Art zur Verwendung
als Klebstoff in Aufmachungen für
den Einzelverkauf in Behältnissen
mit einem Gewicht des Inhalts von
1 kg oder weniger:

A. zubereitete Klebstoffe, anderweit
weder genannt noch inbegriffen.:

ex II. andere :

- auf der Grundlage von
emulgiertem Natrium-
silikat

ex B. Erzeugnisse aller Art zur
Verwendung als Klebstoff in
Aufmachungen für den Ein-
zelverkauf in Behältnissen
mit einem Gewicht des In-
halts von 1 kg:

- auf der Grundlage vor
erm. Igiertem Natnumsili-
kat

Zubereitete Zurichtemittel, zuberei-
tete Appreturen und zubereitete
Beizmittel aller Art, wie sie in. der
Textilindustrie, Papierindustrie,
Lederindustrie oder ähnlichen Indu-
strien gebraucht werden

A. zubereitete Zurichtemittel und
zubereitete Appreturen:

I. auf der Grundlage von Stärke

Chemische Erzeugnisse und Zubereitun-
gen der chemischen Industrie oder ver-
wandter Industrien (einschliesslich
Mischungen von Naturprodukten), an-
derweit weder genannt noch Inbegrif-
fen, Rückstände der chemischen In-
dustrie oder verwandter Industrien,
anderweit weder genannt noch Inbe-
griffen:

Q. Kernbindemittel für Giessereien
auf der Grundlage von Kunst-
harzen

ex P. andere:

- Erzeugnisse des Krackens
von Sorbit

Auagangszollsatz

14 Ì» -t- bT

13 $ •+• bT höch-
stens 18 %

12,8 %

15,2 %

13 % + bT hoch
stens 20 %

12,8 %

H, 4 %

am 1. Juli 1977
anwendbarer Zollsatz

bT

bT

0

0

bT

8 *

8 %



Nummer des
(Jemeinsamen
Zolltarifa

39.02

39.05

Warenbe zeichnung

Polymerisations- und Mischpolyraeri-
sationserzeugnisse (z.B. PolyHthylen,
PolytetrahaloHthylene, Polyisobuty-
len, Polyatyrol, Polyvmylchlorid, Poly-
vinylacetat, Polyvinylchloracatat, und
andere Polyvinylderivate, Polyacryl-
und Dolymethacrylderivate, Curaaron-
Inden-Harze) :

ex C. andere :

- Klebatoffe auf der (Jrundla-
ge von emulgierten Harzen

andere Hocnpoiymere und Kimstatoffe,
einschliesslich Alginsäure ahre
Salae und Ester; Linoxyni

ex H. andere:

- Dextrane

- andere, ausgenonmen
Linoxyn

Ausgangszollsatz

von 12 % bis
18,4 %

16 %

16 *

am 1. Juli 1977
anwendbarer Zollsatz

0

6 1*
8 %

nmerkung: Die in dieser Tabelle verwendeten AbkUrzungen bedeuten: b! =s beweglicher Teilbetrag,
ZZu = Zusatzsoll fUr Zucker, ZKe = Zusatzzoll ftlr Mehl.
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TABELLE II

SCHWEIZ

ffunmer dos
schweizerischen

Zolltarife

1510.

ex 20

1704.

20

30

1806.01

ex
ex

1901.01

1902.

ex 10

ex 20

1903.01

Warenbezeichnung

Technische Fettsäuren, Raffinations-
fettsäuren, technische Pettalkohole-

- Tallbl-Petteauren

Zuckerwaren ohne Kakaogehalt'

- Kaugummi

- andere

Schokolade und andere kakaohaltige
Nahrungsmittelzubereitungen*

- Speiseeis

- andere, ausgenommen Mischungen mit
einem Gehalt von über 12 % dee Ge-
wichts an Milchfett oder von ina-
gesamt über 20 % des Gewichte an
Milchbestandteilen, in Behaltern
von tlber 1 kg

Malz-Extrakt

Zubereitungen für die Ernährung von
Kindern oder für den Diät- oder
Küchengebrauch auf der Grundlage von
Mehl, Griess, Starke oder Malz-Ex-
trakt, auch mit einem Gehalt an Kakao
von weniger ala 50 Jt des Gewichts:

- Zubereitungen aus vorwiegend Kartof-
felmehl, auch in Form von Griess,
Flocken usw. und Zubereitungen, die
Milchpulver enthalten, ausgenommen
Zubereitungen mit einem Gehalt an
Milchfett von tlber 12 % des Gewichts,
in Behaltern von über 2 kg

- andere, ausgenommen Zubereitungen
mit einem Gehalt an Milchfett von
über 12 % des Gswichts, in Behal-
tern von über 2 kg

Teigwaren

Ausgangezoll (*)

sFr.
je 100 kg brutto

1.-

41.- + bT höchstens
70.-

53.- + bT höchstens
90.-

50.

50.-

20.- + bT

10.- -f bT

20.- + bT hbchstent
40.-

3.- + bT höchstens
25.-

Anwendbarer Zollsatz
am 1. Juli 1977 (•)

sFr.
3 e 100 kg brutto

0

bT

bT

47.50

40.-

bT

bT

bT

bT
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Nummer des
schweizerischen

Zolltarifs

1904.

10
20

1905.01

1906.01

1907.

10
20

1908.

10

20

2101.

ex 10

ex 12

2104.

10

20

Warenbezeichnung

Tapioka, einschlieeslich der aus Kar-
toffelstärke hergestellten:

- aus Kartoffelstärke hergestellt
- andere

Nahrungsmittel, durch Aufblähen oder
Hosten von Getreide hergestellt:
Puffreis, Corn Flakes und dergleichen

Hostien, Oblatenkapseln für Arznei-
mittel, Siegeloblaten, getrockneter
Mehl- oder Stärketeig in BlHttern und
ähnlich Waren

Brot, Schiff szwieback und andere ge-
wöhnliche Backwaren, ohne Zusatz von
Zucker, Honig, Eiern, Fet t , K£se
oder Früchten:
- nicht in Verkauf sverpaclcungen
- in Verkaufeverpackungen aller Art

Teine Backwaren und Zuckerbäcker-
waren, auch mit beliebigem Gehalt an
Kakao :
- nicht gezuckert, ohne Kakao und

Schokolade

- andere

Geröstete Zichorie und andere gerö-
stete Kaffee-Ersatzmittel, sowie Aus-
züge hieraue:
- geröstete Kaffee-Ersatzmittel, ganz

oder in Stucken, ausgenommen ge-
rbstete Zichorie

- andere, ausgenommen Waren aua ge-
rbsteter Zichorie

ffewurzsaucen; zusammengesetzte Würz-
mittel:
- zur induetriellen Weiterverarbei-

tung
- andere:
— Waren, die Tomaten enthalten
— andere

Ausgangs roll («)

sïr.
je 100 kg brutto

5.-
2.50

25.-

40.-

5.-
15.- + bT höchstens

35.-

27.- + bT hBchstene
55.-

60.- -f bT höchstens
100.-

2.-

21.- •*- bT höchstens
50.-

10.-

50.-
50.-

Anwendbarer Zollsatz
am 1. Juli 1977 (»1

sîr.
je 100 kg brutto

4.-
2.-

20.-

32.-

4.-
bT

bT

bT

1.60

bT

0

27.50
0
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Nummer dee
schweizerischen

Zolltarifs

2105.

10

2106,

ex 20

2107.

ex 10

16

20

22

26

ex 40

ex 40

ex 40
ex 40

2202.

40

Warenbe z e i chmmg

Zubereitungen zur Herstellung von
Suppen oder Brtihen; Suppen und Brtl-
hen, zubereitet; zusammengesetzte
homogenisierte Nahrungsmittelzube-
reitungen:
- Zubereitungen zur Herstellung von
Suppen oder BrUhen; Suppen und
BrUhen t aub ere 1 1 et J

, — Waren, die Tomaten enthalten
— andere

Hefen, aktiv oder abgeatorben, zube-
reitete Htostliche Backtraebmittel:
- Hefen, natUrliche, abgestorben

Nahrungsmittelzubereitungen, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen:
- alkoholfreie Miachungen von Extrak-
ten und Konzentraten pflanzlicher
Stoffe, gezuckert oder ungezuckert

- Getreidekörner, gebrochen und zu-
bereitet ftir die Herstellung von
Corn Flakes und dergleichen

- Maiskonserven

- Reis, vorgekocht (aog. Minutenreis)
- Kindernährmittel
- Speiseeis

- Eiweisshydrolysate und Hefeauto-
lysate

- Joghurt, zubereitet
- andere, ausgenommen Zubereitungen
mit einem Gehalt von uber 12 % des
Gewichta an Mildvfett oder von
insgesamt Uber 20 % des Gewichts an
Milchbestandteilen, in Behaltern
von ttber 1 kg

Limonaden, aromatiaierte kohlensaure
Waeser (einschliesslich aroraatisierte
Mxneralwasser) und andere nicht alko-
holische Getranke, ausgenommen Frucht-
und Gemiiseaafte der Hr. 200?:
- andere

Ausgangszoll (*)

aPr.
je 100 kg brutto

50.-
50--

10.-

120.- + bT

6.-
13 + bT hSchstens

25.-
30.-
50.-
110.-

110.-

110.-

44.- + bT

8.-

Anwendbarer Zollsatz
am 1. Juli 1977 (¥)

aPr.
je 100 kg brutto

27.50
0

4.-

bT

4.80
bT

24--
40.-
100.- (a)

30.-
100.-

bT

6.40

(a) Dieser Zollaatz wird auf sFr, 90.- geaenkt, wenn auf dem gesamten Gebiet der Gemeinschaft
die Vermarktung1 von Speiseeia zulassig 1st, das pflanzlichea Pett enthalt.
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Nummer des
schweizerischen

Zolltarifa

2003

08

40

12

14

2206.

10

20

2209.

ex 40

2904.

50

ei 60

ex 2910.01

ex 2914.44

ex 2915.30

2916.

10

Warenbezeichnung

Bier:

- in Kesselwagen oder in FKssern mit
einem PassungavermBgeri von ttber
2 hl

- in FHssem mit einem Fassungsvermö-
gen von 2 hl oder weniger

- in Flaschen, Dosen und dergleichen!

— in Glasflaschen

— andere

Wermutwein und andere Weine aus fri-
schen Weintrauben, mit Pflanzen oder
anderen Stoffen aromatlsiert :

- mit einem Alkoholgehalt bis 18*

- mit einem Alkoholgehalt von über
18°

Aethylalkohol, nicht denaturiert, mit
einem Alkoholgehalt von weniger als
80°; Branntwein, LikBre und andere
gebrannte Wasser; zusammengesetzte
alkoholische Zubereitungen zur Her-
stellung von GetrSnken (sog. Essen-
zen) :

- Liköre und andere gesQeste, auch
aroroatisierte gebrannte Waseer: ge-
zuckert oder Eier enthaltend

Acyclische Alkohole und ihre Halogen-
Sulfo-, Nitro- und Nltrosoderivate:

- Sorbit

- Manni+

- Methylglucoside

- Ester von Mannit oder Sorbit

- ItaconsSure, ihre Salze und Ester

CarbonsSuren mit Alkohol-, Phenol-,
Aldehyd- oder Ketonfunlrtion und ander

plexen Sauerstoffunktionen, ihre An-
hydride, Halogenide, Peroxyde und
PersSuren; ihre Halogen-, Sulfo-,
Nitro- und Nitrosodenvate:

- Milchsäure

(1) Zusätzlich Zollzugohlag (Gerste und andere Braurohst(

Ausgangszoll (*)

sFr.
Je 100 kg brutto

15.- (1)

9.- (1)

16.- (1)

20.- (1)

30.-

50.-

75.-

Anwendbarer Zollsatz
am 1. Juli 1977 (•)

sFr.
je 100 kg brutto

6.- (1)

3.50 (1)

S.- (1)

8.- (1)

0

0

45.-

2.20 0

1.50 0

2.- ] 0

1.50

1.50

-.75

ffe)

0

0

0
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Hummer des
schweizerischen

Zolltarifs

12

30

32

ex 60

2935.

ex 30

2943.

ex 10

ex 20

ex 2944.10

3501.

20

3505.01

3506.

ex 12

ex 20

ex 3812.01

Warenbezeichnung

- Salze der Milchsäure (Lactate)

- Zitronensäure

- Salze der Zitronensäure (Zitrate)

- Ester der MilchsHure und Ester der
Zitronensäure; GluconsKure, ihre
Salze und Eater; Glukarstture , Gly-
colsEture, ZuckersHure, leozucker-
sHure, HeptazuckersKure , ihre Salze
und Ester

Heterocyclische Verbindungen, ein-
schliesalich NucleinsHuren:

- Anhydrate von Mannit oder Sorbit
(z.B. Sorbitan) , ausgenommen Maltol
und Isomaltol

Chemisch reine Zucker, ausgenommen
Saccharose, Glukose und Laktose; Zuk-
kerSther und Zuckereater sowie ihre
Salze, ausgenommen Erzeugnisse der
Nrn. 2939, 2941 und 2942:

- Sorbose

- Salze und Ester von Sorbose

- Penicilline

Kaseine, Kaseinate und andere KAsein-
denvate; Kaseinleime:

- Kaseinleime

Dextrine und Dextrinleime; lösliche
oder geröstete stärken; Klebstoffe
aus Stärke

Zubereitete Klebstoffe, anderweit we-
der genannt noch inbegriffen; Erzeug-
nisse aller Art zur Verwendung als
Klebstoff in Aufmachungen für den Ein-
zelverkauf , in Behältern mit einem Ge-
wicht von 1 kg oder weniger:

- Klebstoffe auf der Grundlage von
Natriumsilikatemulsionen

- Klebstoffe auf der Grundlage von
Natriumsilikatemulsionen

Zubereitete Schlichtemittel und zube-
reitete Appreturen auf der Grundlage
von stärke

Ausgangszoll (*)

sFr.
je 100 kg brutto

5.-

2.-

2.-

2.50

1.50

6.50

1.50

50.-

22.-

6.-

7.-

20.-

5.-

Anwendbarer Zollsatz
am 1. Juli 1977 (»)

sPr,
je 100 kg brutto

0

0

0

0

0

0

0

0

15.-

4.80

0

0

0
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Nummer des
schweizerischen

Zolltarifs

3819.

ex 50

3902.

ex 20

ex 22

3906.

ex 10

ex 20

ex 30

ex 32

ex 40

ex 42

Waranbezeichnung

Chemische Erzeugnisse und Zubereitun-
gen der chemischen Industrie oder ver-
wandter Industrien (einschliesslich
Mischungen von Naturprodukten) , ander-
weit weder genannt noch Inbegriffen;
RUckstSnae der chemischen Industrie
oder verwandter Industrien, anderweit
weder genannt noch inbegriffen:

- Krack-Erzeugnisse von Sorbit; Kern-

Grundlage von Kunstharzen

Polymerisations- und ICiachpolymerisa-
tionserzeugnisse :

- Klebstoffe auf der Grundlage von
Harz emuls i on en

- Klebstoffe auf der Grundlage von
Harzemulsionen

Andere Hochpolymere und Kunststoffe,
einachliesslich der AlginsSure, ihre
Salze und Ester; Linoxyn:

- andere als AlginsHure, ihre Salze
und Ester sowie Linoxyn

- andere als AlginaSure, ihre Salza
und Ester sowie Linoxyn

- andere als AlginsSure, ihre Salze
und Ester sowie Linoxyn

- andere als AlginaBure, ihre Salze
und Ester sowie Linoxyn

- andere als Alginsäure ihre Salze
und Ester sowie Linoxyn

- andere als AlginsSure, ihre Salze
und Ester sowie Linoxyn

Ausgangszoll ( * )

sFr.
je 100 kg brutto

1.50

6.50

6.50

2.50

2.50

15.-

30.-

40.-

55.-

Anwendbarer Zollsatz
am 1. Juli 1977 (»1

sFr.
je 100 kp brutto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(») Für alkoholhaltige Erzeugnisse sind die durch die Alkoholgesetzgebung vorgesehenen Gebühren
zu entrichten.

Bundesblatt 124Jahrg Bd II
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PROTOKOLL HR. 3

TJEBER DIE BESTIMMUNG DES BEGRIFFS "ERZEUGNISSE MIT

URSPRUNG IN" ODER "ÏÏESPRTOGSERZEÏÏGNISSE" UND ÏÏEBBR

DIE METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGEN
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TITEL I

Bestimmung des Begriffs "Erzeugnisse mit Ursprung in"
oder "Ursprungserzeugnisse"

ARTIKEL l

Zur Anwendung des Abkommens gelten unbeschadet der Bestim-
mungen der Artikel 2 und 3 dieses Protokolls

1. als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft

a) Erzeugnisse, die vollständig in der Gemeinschaft erzeugt
worden sind;

b) Erzeugnisse, die in der Gemeinschaft unter Verwendung
anderer als der unter Buchstabe a genannten Erzeugnisse
hergestellt worden sind, wenn diese Erzeugnisse im Sinne
des Artikels 5 in ausreichendem Masse be- oder verarbei-
tet worden sind. Dieser Voraussetzung bedarf es nicht bei
Erzeugnissen, die im Sinne dieses Protokolls Ursprungser-
zeugnisse der Schweiz sind;

2. als Ursprungserzeugnisse der Schweiz

a) Erzeugnisse, die vollständig in der Schweiz erzeugt wor-
den sind ;

b) Erzeugnisse, die in der Schweiz unter Verwendung anderer
als der unter Buchstabe a genannten Erzeugnisse hergestellt
worden sind, wenn diese Erzeugnisse im Sinne des Arti-
kels 5 in ausreichendem Masse be- oder verarbeitet wor-
den sind. Dieser Voraussetzung bedarf es nicht bei Er-
zeugnissen, die im Sinne dieses Protokolls Ursprungser-
zeugnisse der Gemeinschaft sind.
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Die in der Liste C genannten Erzeugnisse fallen vorläufig
nicht unter dieses Protokoll.

ARTIKEL 2

(1) Soweit der Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft einer-

seits und der Schweiz einerseits und Pinnland, Island, Oester-
reich, Portugal und Schweden andererseits und zwischen diesen
fünf Staaten untereinander durch Verträge geregelt ist, deren

Bestimmungen mit denen dieses Protokolls übereinstimmen, gel-
ten ebenfalls

k. als ürsprungserzeugnisse der Gemeinschaft Waren im Sinne
des Arikels l Absatz l, die nach ihrer Ausfuhr aus der Ge-
meinschaft in keinem dieser fünf Staaten be- oder verarbei-
tet worden sind oder dort nur eine Be- oder Verarbeitung er-
fahren haben, die nicht ausreicht, ihnen kraft der in den
erwähnten Verträgen enthaltenen, dem Artikel l Absatz l Buch-
stabe b oder Absatz 2 Buchstabe b dieses Protokolls ent-
sprechenden Bestimmungen die Orsprungseigenschaft eines die-

ser Staaten zu verleihen,

a) sofern bei dieser Be- oder Verarbeitung ausschliesslich
Ursprungserzeugnisse eines dieser fünf Staaten, der Ge-
meinschaft oder der Schweiz verwendet worden sind;»

b) sofern durch eine Prozentregel in den in Artikel 5 ge-
nannten Listen A oder B der wertmässige Anteil der Er-
zeugnisse ohne Ursprungseigenschaft begrenzt wird, die

unter bestimmten Voraussetzungen zusammen mit den Ur-
sprungserzeugnissen verarbeitet werden dürfen, und so-

fern die Wertsteigerung in jedem dieser Staaten unter

Einhaltung der Prozentregeln und der übrigen Regeln in
diesen Listen erfolgte, wobei eine Kumulierung der auf

die einzelnen Staaten entfallenden Wertsteigerungsanteile
unzulässig ist;
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B. als Ursprungserzeugnisse der Schweiz Waren im Sinne des

Artikels l Absatz 2, die nach ihrer Ausfuhr aus der Schweiz

in keinem dieser fünf Staaten be- oder verarbeitet worden
sind oder dort nur eine Be- oder Verarbeitung erfahren ha-
ben, die nicht ausreicht, ihnen kraft der in den erwähnten
Verträgen enthaltenen, dem Artikel l Absatz l Buchstabe b

oder Absatz 2 Buchstabe b dieses Protokolls entsprechenden
Bestimmungen die Ursprungseigenschaft eines dieser Staaten

zu verleihen,

a) sofern bei dieser Be- oder Verarbeitung ausschliesslich
Ursprungserzeugnisse eines dieser fünf Staaten, der Ge-
meinschaft oder der Schweiz verwendet worden sind;

b) sofern durch eine Prozentregel in den in Artikel 5 ge-
nannten Listen A oder B der wertmässige Anteil der Er-

zeugnisse ohne Ursprungseigenschaft begrenzt wird, die
unter bestimmten Voraussetzungen zusammen mit den Ur-
sprungserzeugnissen verarbeitet werden dürfen, und so-
fern die Wertsteigerung in jedem dieser Staaten unter

Einhaltung der Prozentregeln und der übrigen Regeln in
diesen Listen erfolgte, wobei eine Kumulierung der auf
die einzelnen Staaten entfallenden Wertsteigerungsan-
teile unzulässig ist.

(2) Bei der Bestimmung des Ursprungs von Waren in Anwen-

dung des Absatzes l Abschnitt A Buchstabe a und Abschnitt B
Buchstabe a bleibt die Verwendung anderer als der dort ge-
nannten Erzeugnisse unberücksichtigt, wenn ihr Anteil ins-

gesamt 5 % des Endwertes der nach der Schweiz oder in die
Gemeinschaft eingeführten Waren nicht übersteigt, falls
die so verwendeten Erzeugnisse den ursprünglich aus der Ge-
meinschaft oder der Schweiz ausgeführten Waren die Ursprungs-
eigenschaft nicht genommen hätten, wenn sie mit ihnen ver-
arbeitet worden wären.
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(3) In den in Absatz l Abschnitt A Buchstabe b, Abschnitt B

Buchstabe b und Absatz 2 genannten Fällen darf kein Erzeug-
nis ohne Ursprungseigenschaft mitverarbeitet worden sein,

das nur aie in Artikel 5 Absats 3 angeführte Be- oder Verar-

beitung erfahren hat.

ARTIKEL 3

Abweichend von Artikel 2 und unter Einhaltung aller darin

genannten Voraussetzungen bleiben die hergestellten Waren Ur-
sprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder der Schweiz nur dann,

wenn der Wert der mitverarbeiteten Ursprungserzeugnisse der Ge-
meinschaft oder der Schweiz den höchsten Prozentsatz des Endwer-

tes der hergestellten Waren ausmacht. Andernfalls gelten sie als
Ursprungserzeugnisse des Staates, in dem die erzielte Wertstei-
gerung den höchsten Prozentsatz ihres Endwertes ausmacht.

ARTIKEL 4

Im Sinne des Artikels l Absatz l Buchstabe a und Absatz 2
Buchstabe a gelten als in der Gemeinschaft oder in der Schweiz
"vollständig erzeugt":

a) mineralische Erzeugnisse, die dort aus dem Boden oder dem
Meeresgrund gewonnen worden sind;

b) pflanzliche Erzeugnisse, die dort geerntet worden sind;

c) lebende Tiere, die dort geboren worden oder ausgeschlüpft

sind und dort aufgezogen wurden;

d) Erzeugnisse, die von dort gehaltenen lebenden Tieren gewon-

nen worden sind;
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e) Jagdbeute und Fischfänge, die dort erzielt worden sind;

f) Erzeugnisse ihrer Seefischerei und andere aus der See von
ihren Schiffen gewonnene Erzeugnisse;

g) Waren, die an Bord ihrer Fabrikschiffe ausschliesslich aus
den unter Buchstabe f genannten Erzeugnissen hergestellt wor-

den sind;

h) Altwaren, die dort gesammelt worden sind und nur zur Gewin-
nung von Rohstoffen verwendet werden können;

i) Abfälle, die bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit

anfallen; i

j) Waren, die dort ausschliesslich aus den unter den Buchsta-

ben a bis i genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind.

ARTIKEL 5

(1) Zur Anwendung des Artikels l Absatz l Buchstabe b und

Absatz 2 Buchstabe t> gelten als ausreichende Be- oder Ver-

arbeitungen:

a) die Be- oder Verarbeitungen, die zur Folge haben, dass

die hergestellten Waren unter eine andere Tarifnummer

einzureihen sind, als sie für die verwendeten Erzeugnis-
se gilt; ausgenommen sind jedoch die in der Liste A an-

geführten Be- oder Verarbeitungen, auf die die Sonder-

bes t immunge n für diese Liste Anwendung finden;

b) die in der Liste B angeführten Be- oder Verarbeitungen.
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Als Abschnitte, Kapitel und Tarifnummern gelten die
Abschnitte, Kapitel und Tarifnummern des Brüsseler Zollta-
rifschemas zur Einreihung der Waren in die Zolltarife.

(2) Wenn bei einer hergestellten Ware eine Prozent-
regel in der Liste A und in der Liste B den Wert der zu
ihrer Herstellung verwendbaren Erzeugnisse einschränkt, so

darf der Gesamtwert dieser Erzeugnisse ohne Rücksicht dar-

auf, ob sie gemäss den in den beiden Listen festgelegten
Grenzen und Bedingungen infolge der Be- oder Verarbeitung
oder der Montage unter eine andere Tarifnummer fallen, ge-

genüber dem Wert der hergestellten Ware nicht den Wert
übersteigen, der den Prozentsätzen in beiden Listen, falls
sie gleich hoch sind, oder dem höheren der beiden Prozent-
sätze, falls sie verschieden hoch sind, entspricht.

(3) Für die Anwendung des Artikels l Absatz l Buchstabe b
und Absatz 2 Buchstabe b gelten ohne Rücksicht darauf, ob
ein Wechsel der Tarifnummer stattgefunden hat, folgende
Be- oder Verarbeitungen stets als nicht ausreichend, die
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen zu verleihen:

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Ware während
des Transports oder der Lagerung in ihrem Zustand zu er-
halten, wie Lüften, Ausbreiten, Trocknen, Kühlen, Einle-
gen in Salzlake oder in Wasser mit Schwefel oder mit ei-

nem Zusatz von anderen Stoffen, Entfernen verdorbener

Teile und ähnliche Behandlungen;

b) einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einordnen, Sor-

tieren (einschliesslieh des Zusammenstellens von Waren
zu Sortimenten), Waschen, Anstreichen, Zerschneiden;
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e) i) Auswechseln von Unischliessungen, Teilen oder Zusam-

menstellen von Packstücken;

ii) einfaches Abfüllen in Flaschen, Fläschchen, Säcke,
Etuis, Schachteln, Befestigen auf Brettchen usw. so-

wie alle anderen einfachen Behandlungen zur verkaufs-

mässigen Aufmachung;

d) Anbringen von Warenmarken, Etiketten oder anderen gleich-

artigen Unterscheidungszeichen auf den Waren selbst oder
auf ihren Umschliessungen;

e) einfaches Mischen von Waren, auch verschiedener Arten,
wenn ein oder mehrere Bestandteile der Mischung nicht
den in diesem Protokoll festgelegten Voraussetzungen ent-
sprechen, um als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft
oder der Schweiz zu gelten;

f) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Artikels zu
einem vollständigen Artikel;

g) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buch-
staben a bis f genannten Behandlungen;

h) Schlachten von Tieren.

ARTIKEL 6

(1) Ist in den in Artikel 5 erwähnten Listen A und B be-
stimmt ist, dass die in der Gemeinschaft oder in der Schweiz

hergestellten Waren nur dann als Ursprungserzeugnisse gel-
ten, wenn der Wert der zu ihrer Herstellung verwendeten
Erzeugnisse einen bestimmten Prozentsatz des Wertes der

hergestellten Waren nicht überschreitet, so sind für die Be-

rechnung dieses Prozentsatzes folgende Werte zugrunde zu
legen:



822

- einerseits

für Erzeugnisse, deren Einfuhr nachgewiesen wirds der Zoll-

wert zum Zeitpunkt der Einfuhr;

für Erzeugnisse unbestimmbaren Ursprungs der erste nach-

weisbar für diese Erzeugnisse im Gebiet der Vertragspar-

tei, in dem die Hersteilung erfolgt, gezahlte Preis;

- andererseits

der Preis der hergestellten Waren "ab Werk", abzüglich

der bei der Ausfuhr erstatteten oder zu erstattenden in-

ternen Abgaben.

Dieser Artikel gilt auch für die Anwendung der Arti-

kel 2 und 3-

(2) Wertsteigerung im Sinne der Artikel 2 und 3 ist der

Unterschied zwischen dem Preis der hergestellten Ware ab

Werk abzüglich der bei der Ausfuhr aus dem betreffenden

Staat oder der Gemeinschaft erstatteten oder zu erstattenden

internen Abgaben und dem Zollwert aller eingeführten und in

dem betreffenden Staat oder der Gemeinschaft bei der Her-

stellung verwendeten Waren.
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ARTIKEL 7

Die Beförderung von Ursprungserzeugnissen der Schweiz oder
der Gemeinschaft, die eine einzige Sendung bilden, kann unter
Durchfuhr durch andere Gebiete als die der Gemeinschaft,

der Schweiz, Finnlands. Islands, Oesterreichs, Portugals oder
Schwedens, gegebenenfalls auch mit einer Umladung oder vor-

übergehenden Einlagerung in diesen Gebieten, erfolger., wenn

die Durchfuhr durch diese Gebiete aus geographischen Gründen
gerechtfertigt ist und die Waren im Durchfuhr- oder Einlage-
rungsland unter zollamtlicher Ueberwachung geblieben, dort nicht
in den Handel oder freien Verkehr gelangt und dort gegebenenfalls
nur ent- und verladen worden sind oder nur eine auf die Erhal-
tung ihres Zustands gerichtete Behandlung erfahren haben.

TITEL II

Methoden der Zusanrnenarbeit der Verwaltungen

ARTIKEL 8

(1) Auf "Ursprungserzeugnisne" ir. Sinne des Artikels l
dieses Protokolls ist das Abkommen bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft oder nach der Schweiz auf Vorlage einer von der.
Sollbehörden der Schweiz oder der Mitglieistaater. der Ge-
meinschaft erteilten Warenverkehrsbescheinigur.p- A.CH.1 an-

zuwenden, deren Muster in Anhang V dieses Protokolls v.'ie-
dergegeben ist.
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(2) Bei Anwendung des Artikels 2 und gegebenenfalls des

Artikels 3 werden Warenverkehrsbescheinigungen A.W.l ver-

wendet, die bei Vorlage der zuvor erteilten Warenverkehrs-

bescheinigungen von den Zollbehörden der Staaten erteilt

werden, in denen die Waren sich vor der Wiederausfuhr in

unverändertem Zustand befinden oder die in Artikel 2 ge-

nannten Be- oder Verarbeitungen erfahren haben; das Muster

dieser Warenverkehrsbescheinigungen ist im Anhang VI dieses

Protokolls wiedergegeben.

(3) Zur Kontrolle, unter welchen Umständen sich die Waren

in dem Gebiet des jeweiligen Landes befunden haben, müssen

die Zollbehörden auf Antrag des Besitzers der Ware die vor-

her erteilten und bei der Einfuhr vorgelegten Warenver-

kehrsbescheinigungen zum Zeitpunkt der Einfuhr und danach

alle sechs Monate mit einem Vermerk versehen; dies gilt

nicht, wenn die Waren in einem Zollager eingelagert waren

und in unverändertem Zustand wieder ausgeführt werden sol-

len.

CO Die Zollbehörden der Schweiz oder der Mitgliedstaaten

der Gemeinschaft sind befugt, die in den Verträgen nach

Artikel 2 vorgesehenen Warenverkehrsbescheinigungen unter

den in diesen Verträgen festgesetzten Voraussetzungen zu

erteilen, sofern sich die Waren, auf die sich die Beschei-

nigungen beziehen, auf dem Gebiet der Schweiz oder der

Gemeinschaft befinden. Dos Muster dieser Bescheinigungen

ist im Anhang VI dieses Protokolls wiedergegeben.

(5) Werden in diesem Protokoll die Ausdrücke "Warenver-

kehrbescheinigung" oder "Warenverkehrsbescheinigungen"

verwendet, ohne dass angegeben wird, ob es sich um eine

Bescheinigung des in Absatz l oder des in Absatz 2 ge-

nannten Musters handelt, so gilt die betreffende Bestim-

mung unterschiedslos für beide Arten von Bescheinigungen.
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ARTIKEL 9

Die Warenverkehrsbescheinigung wird nur auf schriftlichen
Antrag des Ausführers auf dem dafür vorgeschriebenen Formblatt
erteilt.

ARTIKEL 10

(1) Die Warenverkehrsbescheinigung wird bei der Ausfuhr

der Waren, auf die sie sich bezieht, von den Zollbehörden
des Ausfuhrstaats erteilt. Sie wird zur Verfügung des Aus-
führers gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt
oder sichergestellt ist.

Ausnahmsweise kann die Warenverkehrsbescheinigung auch

nach Ausfuhr der Waren, auf die sie sich bezieht, erteilt
werden, wenn sie infolge eines Irrtums, unverschuldeten
Versehens oder besonderer Umstände bei der Ausfuhr nicht

erteilt worden ist. In diesem Fall sind auf der Beschei-
nigung die Umstände, unter denen sie erteilt worden ist,
besonders zu vermerken.

Die Warenverkehrsbescheinigung darf nur erteilt wer-
den, wenn sie als Urkunde zur Erlangung der im Abkommen

vorgesehenen Vorzugsbehandlung dienen soll.

(2) Die gemäss Artikel 8 Absätze 2 und 4 erteilten Waren-
verkehrsbescheinigungen müssen die Hinweise auf die ihnen
zugrunde liegenden früher erteilten Warenverkehrsbeschei-
nigungen enthalten.
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(3) Die Anträge auf Warenverkehrsbescheinigungen und die
in Absatz 2 genannten Bescheinigungen, auf deren Vorlage
neue Bescheinigungen erteilt werden, sind von den Zollbe-
hörden des Ausfuhrstaats mindestens zwei Jahre lang aufzu-
bewahren.

ARTIKEL 11

(1) Die Warenverkehrsbescheinigung muss innerhalb einer

Frist von vier Monaten, nachdem sie durch die Zollbehörde
des Ausfuhrstaats erteilt worden ist, der Zollbehörde des
Einfuhrstaats vorgelegt werden, bei der die Waren zur Ab-
fertigung gestellt werden.

(2) Warenverkehrsbescheinigungen, die den Zollbehörden
des Einfuhrstaats nach Ablauf der in Absatz l genannten
Vorlagefrist vorgelegt werden, können zur Anwendung der
Vorzugsbehandlung angenommen werden, wenn die Fristüber-
schreitung eine Folge höherer Gewalt oder ausserordentli-

cher Umstände ist.

In allen anderen Fällen können die Zollbehörden des

Einfuhrstaats die Bescheinigung annehmen, wenn ihnen die
Waren vor Ablauf der Vorlagefrist zur Abfertigung gestellt
worden sind.

(3) Die Warenverkehrsbescheinigungen werden ohne Rück-
sicht darauf, ob sie nach den Voraussetzungen des Arti-
kels 8 Absatz 3 mit Hinweisen versehen sind, von den Zoll-
behörden des Einfuhrstaats nach den dort geltenden Vor-
schriften aufbewahrt.
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ARTIKEL 12

Die Warenverkehrsbescheinigung ist je nach Fall auf einem

der Formblätter auszustellen, dessen Muster im Anhang V oder
im Anhang VI dieses Protokolls wiedergegeben ist. Sie ist in
einer der Sprachen abzufassen, in denen das Abkommen verfasst
ist, und muss den internen Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaats

entsprechen. Wird sie handschriftlich ausgefüllt, so muss dies

mit Tinte oder Kugelschreiber und in Druckschrift erfolgen.

Die Bescheinigung hat das Format 210 x 297 mm. Es ist
weisses, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadrat -
'metergewicht von mindestens 25 Gramm zu verwenden. Dieses ist
mit einem grünen guillochierten Ueberdruck zu versehen, auf dem

jede mechanisch oder chemisch vorgenommene Verfälschung sicht-
bar wird.

Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die Schweiz können
sich den Druck der Warenverkehrsbescheinigungen vorbehalten
oder ihn Druckereien überlassen, die sie hierzu ermächtigt ha-

ben. Im letzteren Fall muss in jeder Warenverkehrsbescheinigung
auf die Ermächtigung hingewiesen werden. Jede Bescheinigung
muss den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druk-
kerei enthalten. Sie trägt ferner zur Kennzeichnung eine Serien-
nummer .

ARTIKEL 13

Im Einfuhrstaat ist die Warenverkehrsbescheinigung den
Zollbehörden nach den dort geltenden Verfahrensvorschriften
vorzulegen. Diese Zollbehörden können eine Uebersetzung verlan-
gen. Sie können ausserdem verlangen, dass die Einfuhrzollanmel-

dung durch eine Erklärung des Einführers ergänzt wird, aus der

hervorgeht, dass die Waren die Voraussetzungen für die Anwen-

dung des Abkommens erfüllen.
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ARTIKEL 1t

(1) Die Gemeinschaft und die Schweiz wenden das Abkommen
ohne Vorlage einer Warenverkehrsbescheinigung auf Waren an,

die in Kleinsendungen an Privatpersonen verschickt werden

oder die sich im persönlichen Gepäck Reisender befinden, so-
fern es sich um Einfuhren nicht kommerzieller Art handelt
und angemeldet wird, dass sie den Voraussetzungen für die
Anwendung des Abkommens entsprechen, wobei an der Rich-
tigkeit dieser Erklärung kein Zweifel bestehen darf.

(2) Als Einfuhren nicht kommerzieller Art gelten solche,

die gelegentlich erfolgen und die ausschliesslich aus
Waren bestehen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch
des Empfängers oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch
in deren Haushalt bestimmt sind; dabei dürfen diese Waren
weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge zu
der Vermutung Anlass geben, dass die Einfuhr aus kommer-

ziellen Gründen erfolgt. Ausserdem darf der Gesamtwert der

Waren bei Kleinsendungen 60 Rechnungseinheiten und bei den
im persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Waren
200 Rechnungseinheiten nicht überschreiten.

(3) Eine Rechnungseinheit (RE) entspricht dem Wert von
0,88867088 g Peingold. Bei einer Aenderung der Rechnungs-
einheit setzen sich die Vertragsparteien miteinander im
Gemischten Ausschuss in Verbindung, um den Goldwert der
Rechnungseinheit neu festzulegen.
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ARTIKEL 15

(1) Werden Waren aus der Gemeinschaft oder aus der Schweiz

zu einer Ausstellung in einen anderen, in Artikel 2 nicht

genannten Staat versandt und nach der Ausstellung zur Ein-

fuhr nach der Schweiz oder in die Gemeinschaft verkauft so,

ist das Abkommen bei der Einfuhr auf sie anzuwenden, sofern

sie die Voraussetzungen dieses Protokolls für die Anerken-

nung als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder der

Schweiz erfüllen und sofern den zuständigen Zollbehörden

nachgewiesen wird, dass

a) ein Ausführer diese Waren aus dem Gebiet der Gemein-

schaft oder der Schweiz in den Staat der Ausstellung

gesandt und dort ausgestellt hat;

b) dieser Ausführer die Waren einem Empfänger in der Schweiz

oder in der Gemeinschaft verkauft oder überlassen hat;

c) die Waren während oder unmittelbar nach der Ausstellung

in dem Zustand nach der Schweiz oder in die Gemeinschaft

versandt worden sind, in dem sie zur Ausstellung ge-

sandt wurden;

d) die Waren von dem Zeitpunkt ab, an dem sie zur Ausstel-

lung gesandt wurden, nicht zu anderen Zwecken als zur

Vorführung auf dieser Ausstellung verwendet worden sind.

(2) Den Zollbehörden ist eine Warenverkehrsbescheinigung

unter den üblichen Voraussetzungen vorzulegen. In der Be-

scheinigung sind Bezeichnung und Anschrift der Ausstellung

anzugeben. Falls erforderlich, kann ein zusätzlicher

schriftlicher Nachweis über die Beschaffenheit der Waren

und die Umstände verlangt werden, unter denen sie ausge-

stellt worden sind.
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(3) Absatz l gilt für alle Ausstellungen, Messen und ähn-

lichen öffentlichen Veranstaltungen kommerzieller, indu-

strieller, landwirtschaftlicher oder handwerklicher Art,
bei denen die Waren unter Zollüberwachung bleiben; ausge-

nommen sind Veranstaltungen zu privaten Zwecken für den
Verkauf ausländischer Waren in Läden oder Geschäftslokalen.

ARTIKEL 16

Um die ordnungsgemässe Anwendung dieses Titels zu gewähr-
leisten, leisten die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die

Schweiz einander durch ihre Zollverwaltungen Amtshilfe bei
der Ueberprüfung der Warenverkehrsbescheinigungen auf ihre

Echtheit und Richtigkeit; dies gilt auch für Warenverkehrsbe-
scheinigungen nach Artikel 8 Absatz 4.

Der Gemischte Ausschuss ist ermächtigt, die erforderli-
chen Beschlüsse zu fassen, damit die Methoden der Zusammen-

arbeit der Verwaltungen in der Gemeinschaft und in der Schweiz
rechtzeitig angewandt werden können.

ARTIKEL l?

Sanktionen werden gegen denjenigen angewendet, der ein

Schriftstück mit sachlich falschen Angaben anfertigt oder an-
fertigen lässt, um eine Warenverkehrsbescheinigung zu erhalten,
aufgrund deren eine Ware unter die Vorzugsbehandlung fallen
kann.
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TITEL III

Schlussbestimmungen

ARTIKEL 18

Die Gemeinschaft und die Schweiz treffen alle erforderli-

chen Massnahmen, damit die Warenverkehrsbescheinigungen gemäss

Artikel 13 dieses Protokolls vom 1. April 1973 an vorgelegt wer-

den können.

ARTIKEL 19

Die Gemeinschaft und die Schweiz treffen jeweils für ihren
Bereich die zur Durchführung dieses Protokolls erforderlichen

Massnahmen.

ARTIKEL 20

Die Erläuterungen, die Listen A, B und C und die Muster

der Warenverkehrsbescheinigung sind Bestandteil dieses Proto-

kolls,
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ARTIKEL 21

Auf Waren, die sich am 1. April 1973 auf dem Transport
befinden oder in der Gemeinschaft oder der Schweiz unter die
Regelung für die vorübergehende Verwahrung, die Zollager-
oder die Freizonenregelung fallen, kann das Abkommen angewen-
det werden, wenn sie den Bestimmungen des Titels I entsprechen
und wenn den Zollbehörden des Einfuhrstaats innerhalb von
4 Monaten nach diesem Zeitpunkt eine nachträglich von den zu-
ständigen Behörden des Ausfuhrstaats erteilte Warenverkehrs -
bescheinigung sowie Unterlagen über die Umstände der Beförde-
rung vorgelegt werden.

ARTIKEL 22

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die erforderli-
chen Massnahmen zu treffen, damit die Warenverkehrsbescheini-
gungen, zu deren Ausstellung die Zollverwaltungen der Mit-
gliedstaaten der Gemeinschaft und der Schweiz nach den in Arti-
kel 2 genannten Verträgen befugt sind, gemäss den Bestimmun-
gen dieser Verträge ausgestellt werden. Sie verpflichten sich
ferner, die hierzu erforderliche Zusammenarbeit der Verwal-
tungen zu gewährleisten, insbesondere zur Kontrolle der Be-
förderung und des Aufenthaltes der Waren, die im Rahmen der
in Artikel 2 genannten Verträge ausgetauscht werden.
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ARTIKEL 23

(1) Bei der Verarbeitung von Waren, die nicht die Ur-

sprungseigenschaft der Gemeinschaft, der Schweiz oder der in

Artikel 2 dieses Protokolls genannten Staaten haben, können

diese Waren unbeschadet des Artikels l des Protokolls Nr. 2

von dem Zeitpunkt ab, in dem der auf gleichartige Ursprungs-

erzeugnisse zu erhebende Zoll in der Gemeinschaft und in

der Schweiz auf 40 % des Ausgangszollsatzes gesenkt worden

ist, nicht Gegenstand irgendeiner Zollrückvergütung oder

Nichterhebung von Zöllen sein.

(2) Stellen die Zollbehörden Dänemarks, Norwegens oder des

Vereinigten Königreichs eine Warenverkehrsbescheinigung

aus, mit der die Vergünstigungen der in der Schweiz bestehen-

den Zolltarifbestimmungen im Sinne des Artikels 3 Absatz l

des Abkommens in der Schweiz in Anspruch genommen werden sol-

len, so können unbeschadet des Artikels l des Protokolls

Nr. 2 nach Dänemark, Norwegen oder in das Vereinigte König-

reich eingeführte und dort verarbeitete Waren in diesen

drei Staaten nur dann Gegenstand irgendeiner Zollrüekver-

gütung oder Nichterhebung von Zöllen sein, wenn sie unter

Artikel 25 Absatz l des vorliegenden Protokolls fallen.

(3) Stellen die Zollbehörden der Schweiz eine Warenverkehrs-

bescheinigung aus, mit der die Vergünstigungen der in Däne-

mark, Norwegen oder dem Vereinigten Königreich bestehenden

Zolltarifbestimmungen im Sinne des Artikels 3 Absatz l des

Abkommens in diesen drei Staaten ir. Anspruch genommen wer-

den sollen, so können unoeschacet des Artikels l des Proto-

kolls Nr. 2 nach der Schweiz eingeführte und dort verarbeitete

Waren in der Schweiz nur dann Gegenstand irgendeiner Zoll-

rückvergütung oder Nichterheoung von Zöllen sein, wenn sie

unter Artikel 25 Absatz l des vorliegenden Protokolls fal-

len.
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(4) In diesem und in den folgenden Artikeln umfasst der
Ausdruck "Zölle" auch die Abgaben zollgleicher Wirkung.

ARTIKEL 24

(1) Aus den Warenverkehrsbescheinigungen geht gegebenen-
falls hervor, dass die Waren, auf die sie sich beziehen,

die Ursprungseigenschaft in der Schweiz, Dänemark, Norwegen

oder dem Vereinigten Königreich oder in einem der fünf
anderen in Artikel 2 dieses Protokolls genannten Staaten
erworben haben und dass jede zusätzliche Be- oder Verar-
beitung ausschliesslich dort erfolgt ist; diese Regelung
gilt bis zu dem Zeitpunkt, in dem der auf diese Waren zu
erhebende Zoll zwischen der Gemeinschaft in ihrer ursprüng-

lichen Zusammensetzung und Irland einerseits und der Schweiz
andererseits abgeschafft ist.

(2) In allen anderen Fällen lassen die Warenverkehrsbe-

scheinigungen gegebenenfalls die Wertsteigerung erkennen,
die in jedem der folgenden Gebiete erzielt worden ist:

- dei Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung,

- Irland,

- Dänemark, Norwegen, dem Vereinigten Königreich,

- der Schweiz,

- jedem der fünf anderen in Artikel ? dieses Protokolls

genannten Staaten.
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ARTIKEL 25

(1) Bei der Einfuhr nach der Schweiz oder nach Dänemark,
Norwegen oder dem Vereinigten Königreich können die dort
bestehenden Zolltarifbestimmungen im Sinne des Artikels 3
Absatz l des Abkommens nur auf solche Waren angewendet
werden, für die eine Warenverkehrsbescheinigung erteilt

wurde, aus der hervorgeht, dass die Waren ihre Ursprungs-

eigenschaft ausschliesslich in der Schweiz, in einem der
drei anderen genannten Staaten oder in einem der fünf ande-
ren in Artikel 2 dieses Protokolls genannten Staaten er-
worben haben und dass jede zusätzliche Be- oder Verarbei-

tung ausschliesslich dort erfolgt ist.

(2) In anderen als den in Absatz l genannten Fällen kön-
nen die Schweiz und die Gemeinschaft jeweils Uebergangsmass-
nahmen treffen, damit die in Artikel ~} Absatz 2 des Abkom-

mens genannten Solle nicht von dem Wert erhoben werden,
der dem Wert von Ursprungserzeugnissen der Schweiz bzw. der
Gemeinschaft entspricht, die zur Herstellung anderer, die
Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllender Waren ver-
wendet wurden und die anschliessend entweder nach der Schweiz
oder in die Gemeinschaft eingeführt werden.

ARTIKEL 26

Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen Massnah-
men zum Abschluss von Vereinbarungen mit Finnland, Island,
Oesterreich, Portugal und Schweden, die die Durchführung die-
ses Protokolls sicherstellen.
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ARTIKEL 27

(1) Zur Anwendung von Artikel 2 Absatz l dieses Proto-
kolls gilt jedes Ursprungserzeugnis eines der fünf dort
genannten Staaten als Erzeugnis ohne Ursprungseigenschaft,
solange die Schweiz aufgrund ihrer Handelsregelung mit dem
jeweiligen Staat auf diese Ware und gegenüber diesem Staat
den Drittlands-Zoll oder eine entsprechende Schutzmass-
nahme anwendet.

(2) Zur Anwendung von Artikel 2 Absatz 2 dieses Protokolls
gilt jedes Ursprungserzeugnis eines der fünf dort genannten
Staaten als Erzeugnis ohne Ursprungseigenschaft, solange
die Gemeinschaft aufgrund ihres Abkommens mit dem jeweili-
gen Staat auf diese Ware und gegenüber diesem Staat den
Drittlands-Zoll anwendet.

ARTIKEL 28

Der Gemischte Ausschuss kann beschliessen, Artikel 5 Ab-

satz 3 des Titels I, die Bestimmungen des Titels II, die Arti-

kel 23, 24 und 25 des Titels III sowie die Bestimmungen der

Anhänge I, II, III, V und VI dieses Protokolls zu ändern. Er

ist insbesondere ermächtigt, die Massnahmen zu treffen, die

zur Anpassung der genannten Bestimmungen an die Erfordernisse

bestimmter Waren oder Beförderungsmittel notwendig sind.
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ANHANG I

ERLAEUTERUNGEN

Anmerkung l - zu Artikel l

Die Begriffe "die Gemeinschaft" und "die

Schweiz" umfassen auch die Hoheitsgewässer der

Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bzw. die Ho-

heitsgewässer der Schweiz.

Die auf hoher See befindlichen Schiffe, ein-

schliesslich der Fabrikschiffe, auf denen die

durch Fischfang gewonnenen Erzeugnisse be- oder

verarbeitet werden, gelten als Teil des Gebiets

des Staates, zu dem sie gehören, wenn sie die in

Anmerkung 5 enthaltenen Voraussetzungen erfüllen.

Anmerkung 2 - zu den Artikeln l, 2 und 3

Bei der Feststellung, ob eine Ware ein Ur-

sprungserzeugnis der Gemeinschaft oder der Schweiz

oder eines in Artikel 2 genannten Staates ist,

wird nicht geprüft, ob Energiestoffe, Einrich-

tungen, Maschinen und Werkzeuge, die zur Herstel-

lung dieser Ware verwendet wurden, ihren Ursprung

in dritten Ländern haben.
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Anmerkung 3 ~ zu den Artikeln 2 und 5

Für die Anwendung des Artikels 2 Absatz l Ab-

schnitt A Buchstabe b und Abschnitt B Buchstabe b

gilt hinsichtlich der eingetretenen Wertsteigerung

die Prozentregel unter Beachtung der Sonderbestim-

mungen der Listen A und B. Wenn die hergestellte

Ware in Liste A angeführt ist, bildet die Pro-

zentregel also ein zusätzliches Kriterium neben

dem Wechsel der Tarifnummer für das gegebenen-

falls verwendete Erzeugnis ohne Ursprungseigen-

schaft. Ebenso gelten die Bestimmungen über die

Unzulässigkeit der Kumulierung der in den Listen

A und B vorgesehenen Prozentsätze für ein und

dieselbe hergestellte Ware auch für die in den

einzelnen Staaten eingetretene Wertsteigerung.

Anmerkung 4 - zu den Artikeln l, 2 und 3

Die Unischliessungen und die in ihnen enthal-

tenen Waren werden als ein Ganzes angesehen. Dies

gilt jedoch nicht, wenn die Umschliessungen für

die in ihnen verpackten Waren nicht üblich sind

und unabhängig von ihrer Verwendung als Umschlie-

ssung einen dauernden, selbständigen Gebrauchs-

wert haben.

Anmerkung 5 - zu Artikel 4 Buchstabe f

Der Begriff "ihre Schiffe" gilt nur für

Schiffe,

- die in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft

oder in der Schweiz im Schiffsregister einge-

tragen oder dort angemeldet sind;
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die die Flagge eines Mitgliedstaats der Gemein-

schaft oder die Flagge der Schweiz führen;

die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staats-

angehörigen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft

oder von Staatsangehörigen der Schweiz sind oder

Eigentum einer Gesellschaft, deren Hauptnieder-

lassung im Gebiet eines dieser Staaten liegt und

bei welcher der oder die Geschäftsführer, der

Vorsitzende des Vorstands oder Aufsichtsrats und

die Mehrzahl der Mitglieder dieser Organe Staats-

angehörige der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft

oder Staatsangehörige der Schweiz sind, wenn sich

ausserdem bei Personalgesellschaften oder Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung mindestens die

Hälfte des Kapitals in der Hand der betreffenden

Staaten, von öffentlich-rechtlichen Körperschaf-

ten oder von Staatsangehörigen dieser Staaten be-

findet;

deren Schiffsführung ausschliesslich aus Staats-

angehörigen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft

oder aas Staatsangehörigen der Schweiz besteht;

deren Besatzung zu wenigstens 75 % aus Staats-

angehörigen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft

oder aus Staatsangehörigen der Schweiz besteht.

Anmerkung 6 - zu Artikel 6

Als Preis "ab Werk" gilt der Preis, der dem

Hersteller gezahlt wird, in dessen Unternehmen die

letzte Be- oder Verarbeitung durchgeführt worden

ist, einschliesslich des Wertes aller verwendeten

Erzeugnisse.

Als "Zollwert'' gilt der Wert, wie er in dem

am 15- Dezember 1950 ir. Brüssel unterzeichneten

Abkommen über den Zollwert der Waren festgelegt

ist.
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Anmerkung 7 - zu Artikel 8

Die Zollbehörden, die die Warenverkehrsbe-

scheinigungen gemäss Artikel 8 Absatz 3 mit ihrem
Vermerk versehen, können eine Beschau der Waren

nach den Bestimmungen des betreffenden Staates
vornehmen.

Anmerkung 8 - zu Artikel 10

Betrifft eine Warenverkehrsbescheinigung
Waren, die vorher aus einem Mitgliedstaat der Ge-
meinschaft oder aus der Schweiz eingeführt worden
sind und die in unverändertem Zustand wieder aus-
geführt werden, so ist auf den neuen, durch den
w,iederausführenden Staat erteilten Warenverkehrs -

bescheinigungen unbeschadet der Bestimmungen des
Artikels 24 in jedem Fall der Staat anzugeben,
in dem die frühere Warenverkehrsbescheinigung er-
teilt worden ist. Sind die Waren nicht in ein Zoll-
lager verbracht worden, so muss aus den Warenver-
kehrsbescheinigungen ferner hervorgehen, dass die

in Artikel 8 Absatz 3 vorgesehenen Vermerke regel-
mässig eingetragen worden sind.

Anmerkung 9 - zu den Artikeln 16 und 22

Betrifft eine gemäss Artikel 8 Absatz 2 oder

4 ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung Waren,
die in unverändertem Zustand wieder ausgeführt

werden, so muss es den Zollbehörden des Bestim-

mungslandes möglich sein, im Rahmen der Zusammen-
arbeit der Verwaltungen Abschriften der früher
für diese Waren erteilen Warenverkehrsbescheini-
gungen zu erhalten.
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Anmerkung 10 - zu den Artikeln 23 und 25

unter den "bestehenden Zolltarifbestimmun-

gen" sind die Zollsätze zu verstehen, die in

Dänemark, Norwegen, dem Vereinigten Königreich

oder der Schweiz am 1. Januar 1973 für die in

Artikel 25 Absatz l erwähnten Waren angewendet

werden, oder die Zollsätze, die nach dem Abkom-

men später für diese Waren angewendet werden,

sobald sie niedriger sind als die auf die ande-

ren Ursprungserzeugnisse der Schweiz oder der

Gemeinschaft angewendeten Zollsätze.

Anmerkung 11 - zu Artikel 23

Unter "irgendeiner Zollrückvergütung oder

Nichterhebung von Zöllen" ist jede Rückerstattung

oder vollständige oder teilweise Nichterhebung

von Zöllen für die verwendeten Waren zu verstehen,

die in einer Bestimmung vorgesehen ist, die diese

Rückerstattung oder Nichterhebung ausdrücklich

oder tatsächlich gestattet, wenn die aus diesen

Erzeugnissen hergestellten Waren nicht für den

inländischen Verbrauch bestimmt sind, sondern

ausgeführt werden.

Anmerkung 12 - zu den Artikeln 24 und 25

Artikel 24 Absatz l und Artikel 25 Absatz l

sind insbesondere so zu verstehen, dass nicht an-

gewendet worden sind:
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Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b letzter Satz

auf die in der Schweiz verarbeiteten Erzeug-

nisse der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen

Zusammensetzung oder Irlands und

gegebenenfalls die Artikel l Absatz 2 Buchsta-

be b letzter Satz entsprechenden Bestimmungen

der in Artikel 2. genannten Verträge auf die

in jedem der fünf Staaten verarbeiteten Erzeug-

nisse der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen

Zusammensetzung oder Irlands.

Anmerkung 13 - zu Artikel 25

Werden Ursprungserzeugnisse, die nicht die

Voraussetzungen des Artikels 25 Absatz l erfül-

len, nach Dänemark, Norwegen oder dem Vereinigten

Königreich eingeführt, so handelt es sich bei dem

Ausgangszollsatz für die Zollsenkungen nach Arti-

kel 3 Absatz 2 des Abkommens um den Zollsatz, den

der Einfuhrstaat gegenüber Drittländern am

1. Januar 1972 tatsächlich angewendet hat.
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ANHANG II

LISTE A

Liste der Be- oder VerarbeitungsvorgSnge,

die zu einem Wechsel der Tarifnummer fuhren,
den hergestellten Waren aber die Eigenschaft von

"üraprungaerzeugnissen" nicht
oder nur dann verleihen,

wenn bestimmte andere Voraussetzungen erfüllt sind
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Hergestellte Ware

Tarif -
numraer

ex 17.04

ex 18.06

19.01

19.02

19.03

19.04

19.05

19.06

Warenbezeichnung

Zuckerwaren ohne Kakao-
gehalt , ausgenommen
Süssholz-Auszug mit
einem Gehalt an Saccha-
rose von mehr als 10 Ge-
wicht shundertt eilen,
ohne Zusatz anderer
Stoffe

Schokolade und andere
kakaohaltige Nahrungs-
ini t t elzubereitungen,
ausgenommen andere Er-
zeugnisse als Kakaopul-

von Saccharose gezuk-
kert, Speiseeis, Scho-
kolade und Schokolade-
waren, auch gefüllt,
kakaohaltige Zuckerwa-
ren sowie entsprechende
kakaohaltige Zubereitun-
gen auf der Grundlage
von Zuckeraustauschstof-
fen, in unmittelbaren
Uraschliessungen mit
einem Gewicht des In-
halts von mehr als 500 g

Mal z -Extrakt

Zubereitungen zur Ernäh-
rung von Kindern oder
zum Diät- oder Kttchenge-
brauch, auf der Grundla-
ge von Mehl, Griess,
Starke oder Malz-Extrak1
auch mit einem Gehalt ar
Kakao von weniger ala
50 Gewichtshundertteilen

Teigwaren

Sago (Tapiokasago, Sago
aus Sagomark, Kartoffel-
sago und anderer)

Lebensmittel, durch Auf-
blähen oder Hb'sten von
Getreide hergestellt
(Puffreis, Corn Plakes
und dergleichen)

Hostien, Oblatenkapseln
für Arzneiwaren, Siegel-
oblaten und dergleichen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gHnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Herstellen aus anderen Waren des
Kapitels 17, deren Wert 30 $ des
Wertes der Fertigware überschreitet

Herstellen aus Waren des Kapi-
tels 17, deren Wert 30 % der Fer-
tigware Überschreitet

Herstellen aus Erzeugnissen der
Tanfnr, 11.07

Herstellen aus Getreide und Getrei-
defolgeerzeugnissen, Fleisch und
Milch oder unter Verwendung von
Waren des Kapitels 17, deren Wert
30 % des Wertes der Fertigware

.überschreitet

Herstellen aus Kartoffelstärke

Herstellen aus verschiedenen Erzeug-
nissen (1) oder unter Verwendung
von Waren des Kapitels 17, deren
Wert 30 % der Fertigware Über-
schreitet

Herstellen aus Waren des Kapi-
tels 11

Be- oder Verarbeitungsvor-
gänge, die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugnissen"

verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen aus Hartweizen

M) Diese B e stimmung gilt nicht, wenn es sich um Mais der Art "zea indurata" handelt.
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Hergestellte Ware

Tarif-
nuroraer

1 9.07

19.08

ex 21.05

ex 22.02

22.06

ex 22.09

ex 28.13

Warenbezeichnung

Bro t , Schif if s
und andere gewHhnliche
Backwaren, ohne Zuaata
von Zucker, Honig,
Eiern, Fett, KSse oder
Prtlchten

Feme Backwaren, auch
mit beliebigera (Jehalt

Be- oder Verarbeitungsvor-
gHnge, die nicht die Eigen-

achaft von "Ursprungserzeugnisaen"
verleihen

Heratellen aus Waren des Kapi-
tele 11

Herstellen aus Waren dea Kapi-
tela 11

an Kakao j

Zubereitungen zuia Her-
atellen von Suppen oder
Brtlhen; Suppen und Brfl-
hen

Limonaden (einschliess-
lich der aus Mineral-
wasaer hergeatellten)
und andere nicht alko-
holische GetrHnke, aus-
genommen Prucht- und
CJemUaesafte der Tarif-
nr. 20.07, keine Milch
oder kein Yilchfett
enthaltend, Zucker ent-
haltend (Saccharose
oder Invertzucker ) und
andere

Wermutwein und andere
Weine aus frischen
Weintrauben, mit Pflan-
zen oder anderen Stoffen
aromatisiert

alkoholiache Getranke,
auagenommen Rum, Arrak,
Taffia, Gin, Whiaky,
Wodka mit einem Gehalt
an Aethylalkohol von
45,2° oder weniger ao-
wie Pflaumenbranntwein,
Birnenbranntwein und
Kirschbranntwein, Eier
oder Eigelb und/oder
Zucker (Saccharoae oder
Invertzucker) enthal-
tend

Bromwasaeratoffsaure

Herstellan aua Waren der Tarifhum-
mer 20.02

Herstellen aua FruchtaSften (1)
oder unter Verwendung von Waren dea
Kapitels 17, deren Wert 30 % des
Wertea der Fertigware Qberschreitet

Herstellen aua Erzeugnisaen der
Tarifnrn. 08.04 20.07, 22.04 und
22.05

Herstellen aus Erzeugnisaen der
Tarifnrn. 08.04, 20.07, 22.04 und
22.05

Jegliche Herstellung aus Erzeug-
nisaen der Tarifnr. 28,01 (2)

Be- Oder Verarbeitungsvor-
gange, die die Eigenschaft
von "Ursprungaerzeugnisaen"

verleihen, wenn nachstehende
Vorauesetzungen erfOllt sind

'

1) Diese Bestiramung gilt nicht, wenn es aich urn Saft von Ananas, Limonen und Limetten und von
Pampelmuaen handelt.

2) Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aua Brzeugniaaun hergestellt werden, die
unter Beachtung der Vorausaetzungen von Hate B die Eigenschaft von Ureprungserzeugnissen er-
worben haben. i
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Hergestellte Ware

Tarif-
nuramer

ex 28.19

28.27

ex /8.28

ex 28.29

ex 28.30

ex 28.33

ex 28.38

ex 28. V

ex 29.02

ex 29.02

ex 29.35

ex 29.35

ex 29.38

30.03

Warenbezeichnung

iinlcoxid

Bleioxid, einaohlieas-
Lich Mennige und Orange-
nennige
Lithiumhydroxid

Lithiumfluorid

Lithiumchlorid

ìromide

ft.lumin ' umaulf a t

Lithiumkarbonat

Organische Bromide

Dichlordiphanyltrichlor-
äthan

Pyridm; alpha-Ficolin;
beta-Picolin; gamraa-
Picolin

Vinylpyridin

Nikotinsäure

Ar znei waren, auch für dl«
Veterinärmedizin

Be- oder Verarbeitungsvor-
gänge die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprünge e rz augni s s en"
verleihen

Jegliche Herstellung aus Erzeugnis-
sen der Tarifnr. 79.01

Jegliche Herstellung aus Erzeugnis-
sen der Tarifnr. 78.01

Jegliche Herstellung aua Erzeugnis-
sen der Tarifnr. 28.42 (l)

Jegliche heratellung aua Erzeugnis-
sen der Tarifnr. 28,<J8 odsr 28.42 (1

Jegliche Herstellung aus Erzeugnis-
aen der ïarifnr . 28.28 oder 28.42 (1

Jegliche Herstellung aua Erzeugnis-
sen der Tarifnr. 28.01 oder 28.13 (1

Jegliche Herstellung aus Erzeugnis-
sen der Tarifnr. 28.28 (1)

Jegliche Hei-stellung aus Erzeugnis-
sen der IParifnr. 28.01 oder 28.13 (1

Be- oder Ve rarbeitungs vor-
gänge, die die Eigenschaft
von "Ursprungaerzeugnissen"

verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

)

)

)

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissan, deren Wert
50 % des Wertes der Fertig-
ware nicht Überschreitet

^

Umwandlung des Aethanols in
Chloral und Kondensierung des
Chlorais mit Monochlorbenzol (1)

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 $> des Wertes der Fertigware
nicht Überschreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 Ì» des Wertes der Fertigware
nicht Überschreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 *f> des Wertes der Fertigware
nicht Überschreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fertigware
nicht überschreitet

(1) Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Erzeugnissen hergestellt werden,
die unier Beachtung der Voraussetzungen von Liete B die EigensoHart von Ursprungs era eugni a s en
erworben haben.
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Hergeatellte Ware

Tarif-
nun uner

31.05

32.06

32.07

33.02

33.05

35.05

37.01

37-02

37-04

Warenbezeichnung

mdere DUngemittel; Er-
zeugnisse dee Kapitels 31
.n Tabletten, Pag till en
>der ähnlichen. Ponuen.
ider in Packungen irit
einem Gewicht von 10 kg
ider weniger

Farblacke

indere Parbmittel; anor-
janieche Erzeugnisse die
I!B Luminophore verwendet
verden

Cerpenhaltige Kebener-
jeugnisse aua Etheriscaen
Jelen

)estillierte aroma t is che
ffisser usd wHasrigs L3-
sungen Stheriacher Oele,
auch zu medizinischen.
Sweeten

Dextrine und Dertrinlei-
me Iffalxche oder gerS-
stete Stärke; ELetstoffe
aus StSrke

Lichtempfindliche photo-
jraphische Flatten und
Planfilme ( ausgenoramen
'apier, Karten oder Gewe-
be ; , nicht belichtet

Lichtempfindliche Pilrae
Ln Rollen oder Streifen,
men gelocht, nicht be-
Lichtet

Lichtempfindliche photo-
jraphische Flatten und
I'llme, belichtet, nicht
entwic kelt (Negative odei
Positive)

(

Be- oder Verarbeitungsvor-
g9nge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Jegliche Heratellung aus Erzeugnis-
aeii der (Tanfnr. 32.04 oder 32,05 ( 1 )

Kb.sch.en von Oxiden oder Sal z en des
Kapitela 28 ndt Pttllatoffen wie z.B
Bariumsulf at , Krei de , Bariumkarbonat
und Satinweiss ( 1 )

Heratellen aus Erzeugniaaen der Ta-
nfnr. 33.01 (1)

Herstellen aua Erzeugnissen der Ta-
rxfnr. 33. 01 CD

Hersteilen aua Erzeugnissen d.er
Tanfnr. 37.02 ( " )

Herste2J.en aas Erzeugnissen der
Tanfnr. 37.01 (' s

Herstellen aus Erzeugnissen der
Tarifnr. 37.01 oder 37.02 '1)

Be- oder Verarbeitungsvor-
gSnge, die die Eigenechaft
von "Ursprungaerzeugnissen"

verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfttllt sind

Heratellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % dea ffertea der Fertig
ware nicht Überschreitet

Heratellen aug Ifeis oder Kar-
toffeln

(1) Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die tfaren aus Frzeugnissen hergestellt werden
die unter Beachtung der Voraussetzungen vor Liate B die Eigenachart vor brebungserzeugnissen
erworben haben.
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Hergestellte Ware

Tarif-
nummer

36.11

38.12

38.13

ex 38.14

Warenb e z e ichnung

Desinfektionsmittel, In-
secticide, Fungicide,
ierbici.de, Mittel gegen
Jagetiere, Schädlingsbe-
camp fungami t t si und der-
gleichen, in Zubereitun-
gen oder in Formen oder
îufmaohungen für dan Ein-
selverkauf oder als Waren
(z.B. SchwefelbSnder,
Schwefelfäden, Schwefel-
cerzen und Fliegenfänger)

Zubereitete Zurichtemit-
tel, zubereitete Appretu-
ren und zubereitete Beiz-
aittel aller Art, wie sie
in der Textilindustrie,
Papierindustrie , Lederin-
iustrie oder ähnlichen
Industrien gebraucht wer-
len

Abbeizmittel für Metalle
Flussmittel und andere
Hilfsmittel aum Schwei-
ssen oder LBten von Me-
tallen; Pasten und Pulvei
sum Löten oder Schweisser
aus Metall und anderen
Stoffen; lieber zugsmass en
und Füllmassen für
Schweisselektroden und
Schwe i a 3 s t Hbe

Antiklopfmittel, Antioxi-
dantien, Antigums, Visko-
sitStsverbeseerer, Anti-
:orrosivadditìves und
ähnliche zubereitete
Additives für Mineral-
Jle, ausgenommen zuberei-
tete Additives für
Schmierstoffe

Be- oder Verarbeitungavor-
gHnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungs er z eugni a a en"
verleihen

Be- oder Verarbeitungevor-
gänge, die die Eigenschaft
von "Ursprungs erz eugni s s en"
verleihen, wenn nachstehende
Vorauese t zungen erfOllt sind

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fertig-
ware nicht Überschreitet

Herateilen unter Verwendung
von Erzeugnissen) deren Wert
50 % des Wertes der Fertig-
ware nicht überschreitet

Herstellen unter Verwendung vor
Erzeugnissen, deren Wert 50 /
dee Wertes der Fertigware nicht
überschreitet

Herstellen unter Verwendung vor
Erzeugnissen, deren Wert 50 $
des Wertes der Fertigware nicht
Überschreitet
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Hergestellte Ware

Tanf-
nummer

38.15

38.1

38.18

ex 38.19

Warenb e z e ichnung

Suaammengeaetzte Vulkani-
sa t icnsbe schleunige r

ïeroische und Lackgen f(ür
Feuerlöschgeräte Feuer
.8s chgranat en una Feuer

3e- oder Verarbeitungavor-
gBnge, die e nicht die Eigen-

schaft ron "Uiaprungserzeugniaaen"
verle iher.

LÖschbomber \

Zusammengesetzte Lösungs-
uid Verdünnungsmittel fllr
Jacke und Ähnliche Er—
zeugnisse

Jhemiache Erzeugnisse une
Zubereitungen der chemi-
schen Industrie oder ver-
wandter Industrien (ein-
schliesslich Mischungen
von Naturprodukten) , an-
lerweit weder genannt
hoch inbegriffen; Rttck-
stände der chemischen In-
iustrie oder verwandter
Industrien, anderweit we-
ler genannt noch, inbegrif
"en, ausgenommen:

- Fuselöle und DippelBl

- Naphtensäuren und ihre
wasserunlöslichen Salze
Ester der Kaphthensau-
ren

- SulfonaphthensSuren unt
ihre wasserunlöslichen
Salze; Ester aer Sul-
fonaphthensäuren

- Petroleumsulf onate,
ausgenommen solche des
Ammoniums, der Alkali-
metalle oder der Aetha-
nolamma ; thiophanhal-
tige SulfosSuren von
Oel aus bituminösen
Mineralien und ihre
Salze

-

Be- oder Verarbeitungavor-
gfinge, àie die Eigenschaft
vor "Ursprungs erzcugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 i» des Wertes der Fertig-
ware nicht überschreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 1> dea Wertes der Fertig-
ware nicht überschreitet

Hersteller unter Verwendung
von Erzeugnissen deren Wert
50 % o.e t, Wertes aer Fertig—
waie n-c •*- Überschreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 f des flaues der Fertig-
ware nicht Überschreitet
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Hergestellte Ware

Tarif •
munmer

ex 38. 19
(Forts.)

ex 39.02

39.07

40.05

Warenbezeichnung

- Alkylbenzol-Gemische
und Alkyinaphtelin-Ge-
mische

- lonenaustauacher

- Katalyaatoren

- Absorbentien zum Ver-
vollstHndigen cLes Vaku-
uma in elektischen
RtShren

- Feuerfeste Zemente,
feuerfeste MSrtel und
Hhnliche feuerfeste
Massen

- Gasreinigungsmasse

- graphitierte, raetall--
pulverhaltige Kohlen
oder andere Kohlen, in
Form von Flatten, Stan-
gen oder anderen Zwi-
schenerzeugniasen, aus~
genommen eolche aus
künstlichem Graphit der
Tarifnummer 38.01

Polymerisationserzeug-
iis s e

tfaren. aus Stoffen der 1'a-
rifnrn. 39*01 bis 39.06

Flatten,, BIStter und
Streifen, aua nichtvul-
tonisiertem Naturkau-
ischuk oder nichtvulkani-
siertem aynthetisohem
iiutschuk, ausgenonnnen
'smoked sheets" und
"crepe sheets" der Tarif-
nrn. 40.01 und 40.02:
Granalien aus vulkanisa-
tionsfertigen Kischungeix
von Naturkautschuk oder
synthetischem Kautschukj
sogenannte Masterbatches
aus nichtvulkanisiertem
faturkautschuk oder nicht
vulkanisiertem ayntheti-
scham Kautschuk, dem vor
ocLer nach, der Koagulation
tuas (auch. mit Mineral-
!X) oder Kiesensäurenhy-
drid (auch mit MineralSl]
zugesetzt iat, in belia-
>igen Pormen

Be- oder Verarbaitungsvor-
gHnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungavor-
gSnge, die die Eigenachaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Vorauasetzungen erftlllt sind

Heratallen unter Verwendung
von Erzeugnissen. deren Wert
50 % des Wertes der Pertig-
ware nicht ttberachreitet

Heratellen uater Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % dea Wertes der Fertig-
ware nicht ttberachreitet

He rote Hen unter Verwendung
von Erzeugniseen, deren Wert
50 % dea Wertes der Pertig-
ware nicht ttberachreitet



Hergestellte Ware

larif-
nummer

41.08

43.03

44.21

45.03

48.06

48.14

War enbe z eichnung

ackleder und raetallisier
es Leder

faren, aus Pelzfellen

Kisten, Klatcnen, Ver-
schläge Trommeln und

Be- oder Verarbeitungavor-
gänge die nicht die Eigen-

achaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

hers tell en aus Pelz fallen in Flat-
ten, SHcken, Visreoken, Kreuzen odei
Khnliohen Pormen (ex 43.02)(1)

thnliche Verpackungsmit- !
;el, aus Holz, vollstän-
dig

Waren aus Naturkork

Papier und Pappe,
.ert oder icariert, jedoch
ncht anderweit bedruckt,,
-n Rollen oder Bogen *

Beschreibwaren:BBefblöcke,L
Briefumschläge Einstttck-
Briefe, Postkarten (chne
Bilder und Briefkarten;
Ichachteln, Tascnen und
ähnliche BehKltnisee, aue
Papier oder Pappe, mit
einer Zusammenetellung
solcher Schreibwaren

Be- oder Verarbeitungsvor-
gKnge, die die Eigenachaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfflllt sind

Lackieren oder Metalliaieren
von Leder der Tarifnrn. 41.02
bis 41.07 (aaagenonnnen Leder
von indischen Metis und von
indiachen Ziegen, nur pflanz-
lich gegerbt, auch weiter be-
arbeitet, jedoch augenschein-
licb zum unmittelbaren Her-
stellen von Lederwaren nxcht
verwendbar) , wenn der Wart der
verwendeten Ledar 50 % des
ffertea der Pertigware nicht
ttberachreitet

Herstellen aua noch nicht auf
die erforderlichen Haaae zuge-
acbnittenen Brettern

Heratellen aus Erzeugn-ssen
der Tarifnr. 45.01

Herstellen aus Papierhalbatoff

heratellen unter Verwendung
von Erzeugniasen, deren Wert
50 % dea Wertaa der Fertig-
ware nicht ttberschreitet

.1) Diese Sonderabstimmungen gelten nicht, wenn die Waren SUB Erzeugnissen gewonnen warden, die
unter Beachtung der Voraussetzungen von liate B aie Eigensenaft von Ursprungserzeugnissen erwor-
ben haban.
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hergestellte Ware

Tanf-
nummer

48.15

48.16

49.09

49.10

50.04(1

50.05(1

50.06(1

50.07(1)

ex 50.08 (1)

Warenbezeichnung

Andere Papiere und Pappe
au einem bestimmten Zwec
zugeschnitten

Schachteln, Säcke, Beute
Tüten und andere Verpak-
kungsmittel, aus Papier
oder Pappe

Postkarten, Gltlckwunsch-
karten, Weihnacht skart en
und dergleichen, mit Bil
dern, in beliebigem Druc
hergestellt, auch mit
Verzierungen aller Art

Kalender aller Art, aus
Papier oder Pappe, ein-
schliesslich Blöcke von
Abreisskalendern

Seidengarne, nicht in
Aufmachungen für den Ein
zelverkauf

Schappeseidengarne,
nicht in Aufmachungen füi
den. Einzelverkauf

ìouretteseidengarne,
nicht in Aufmachungen fü
den Einzelverkauf

Seidengarne, Schappesei-
dengarne und Bouretteaei-
dengarne, m Aufmachun-
gen für den EinzelverkauJ

Catgutnachahmungen aus
Seide

3e- oder Verarbeitungsvor-
gänge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

•

'

Herstellen aus Erzeugnissen der
Tarif nr, 49.11

Herstellen aus Erzeugnissen der
Tarifnr. 49.11

Be- oder Verarbeitungsvor-
gänge, die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugniasen"
verleihen, nenn nachstehende
Voraussetzungen erftD.lt sind

Herstellen aus Papierhalb-
atoff

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren flert
50 % des Wertes der Fertig-
ware nicht überschreitet

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tanfnr. 50.01 oder 50.02

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tanfnr, 50.03, weder ge-
krempelt noch gekflmmt

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tanfnr. 50.03, weder ge-
krempelt noch gekffmmt

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tarifnr. 50.01 oder 50.02
oder aus Erzeugnissen der Ta-
rifnr. 50.03, weder gekrämpelt
noch gekSnmrt

Herstellen aus Erzeugnissen j
der Tarifnr. 50.01 oder aus l
Erzeugnissen der Tarifnr,
50.03, weder gekr«np«lt noch
gekämmt

!
l

!

( 1 Pttr Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen diesar List* be-
treffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn eingereiht wird, und die Bestimmungen batreff«nd
die Tarifnummern, in die jeweils ein Faden der einzelnen anderen bei der Herstellung dea Misch-
garnes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht fflr «man oder
mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 % dea Gesamtgewichts aliar ver-
arbeiteten Spinnstoffe nicht übersteigt.
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Hergestellte Ware

Tarif-
nunmer

50.09(2)

50.10(2)

51.01(1)

51.02(1)

51.03(1)

Warenbezeichnung

Jewebe aus Seide oder
Schappeseide

Sewebe äug Bouratteseide

Synthetische und künst-
liche Spinnfäden, nicht
in Aufmachungen für den
Einzelverkauf

Honofile Streifen (künst-
liches Stroh und derglei-
chen) und Katgutnachah-
nungen, aus synthetischer
oder künstlicher Spinn-
nasse

Synthe tische und künst-
liche Spinnfäden in Auf-
uachunge- fOr den 2insel-
verkauf

Be- oder Verarbeitungsvor-
gHnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Uraprungaerzeugniasen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gänge, die die Eigenschaft
von "Ursprungsarzeugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tarifnr. 50.02 oder 50.03

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tarifnr. 50.02 oder 50.03

Herstellen aus chemischen Er-
zeugnissen oder Spinnmasse

Herstellen aus chemischen Er-
zeugnissen oder Spinnmasse

Herstellen aus chemischen Er-
zeugnissen, oder Spinnmasse

!D Fttr Sanie aus zwei oder mehr- Spinnstoffen gelten Icumulativ die Beatimpungen dieser Liate be- '
treffend die Tarifnummer in die das Mischgarn eingereiht wird, ima die Bestimmungen, betreffend
àie Tarlfnummern,, in die jeweils ein Faden der einzelnen anderen bei der Herstellung des Misch-
garnes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder
mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller ver-
aroeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.

(2) Pttr Gewebe aua zwei oder nenn Spinnstoff en gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste
betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe eingereiht wird, und die Bestimmungen be-
treffend die Tarif marame ra, in die jeweils ein Gewebe aus den einzelnen, bei der Herstellung des
Mischgewebes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Hegel gilt jedoch nicht für einen
oaer mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn, sein oder ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller
verarbeiteten Spinnstoffe nicht Überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:

Dieser Hundertsatz erhöht eich auf:

- 20 $ ft!r PolyuräthanfHden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyathersegmenten, auch
umsponnen, der Tarifnrn. ex 51.01 und ex S8.07:

- 30 £ für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Saele
aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder
nicht bedeckten Kunstatoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen
zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.



Hergestellte Ware

Tarif-
nummer

51.04(2)

52.01(1)

52.02(2)

53.06(1)

53.07(1)

War enbez e 1 chnung

Gewebe aua synthetischen
oder künstlichen Spinn-
fHden (einschlieaslich
Gewebe aua Monofilen odei
Streifen) der Tarifnr.
51.01 oder 51.02

KetallfSden in Verbindung
mit Gamen aua Spinnstof-
fenr einachlieaalich mit
Metallffiden umaponnene
Game aus Spinnatoffen;
metalliaierte Game aus
Spinnstoffen

Gewebe aua Metallfäden,
Gewebe aua Metallgamen
oder aug metallisierten
Oarnen dfir Tarifnr. 52.01
zur Bekleidung, Innenaua-
stattung oder zu Hhnli-
chen Swacfcen

Streichgarne aua Wolle,
nicht in Auftnachungen ftti
den Einzelverkauf

Kammgarne aua Wolle,
nicht in Aufmachungen ftb
den Einzelverkauf

Be- oder Verarbeitungavor-
gänge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungavor-
gange, die die Eigenachaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachatehende
Voraussetzungen erftQlt sind

Herstellen aua chemiechen Er-
zeugniaeen oder Spinnmasse

Heratellen axis chemischen Er-
zeugniasen, Spinnmaese oder Na-
turfasern, synthatiachen oder
kflnatliohen Spinnfaaern oder
ihren AbfHllen, weder gekrempel
noch gekfimmt

He re tell en aus chemischen Er-
zeugnissen, Spinnmasse oder Na-
turfaaern, synthetischen oder
kOnatlichen Spinnfaeern oder
ihren AbfSllen

Heratellen aua Erzaugnissen
der Tarifnr. 53.01 oder 53.03

He rat a lien aua Erzeugnissea
der Tarifnr. 53.01 oder 53.03

(1) FUr Game aus awei oder mehr Spinnatoffen gelten kumulativ die Bestimmungen di'eser tiate be-
treffend die Tarifnunnner, in die dag Mischgarn eingereiht wird, und die Beatimraungen betreffend
die Tarifnummern, in die jeweila ein Faden der einzelnen anderen bei der Herstellung dea Miach-
garnes verwendeten Spinnatoffe aingereiht wtlrde. Biese Ragel gilt jedoch nicht fur einen oder
raehrere gemischte Spiimstoffe, wenn aein oder ilir Gewicht 10 % dea (Jesamtgewichta aller ver-

(2) Pur Gewebe aus zwei oder mehr Spinnatoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieaer Liste, be-
treffend die Tarifnummer*. in die das Miachgewebe eingareiht wird, und die Beatimnungen betreffend
die Tarifnummern, in die jeweils ein Gewebe aua dan einzelnen, bei dar Heratellung dea Mischgeireoes
verwendeten Spinnatoffen eingereiht wCrde. Dieae Regel gilt jedoch nicht fur einen oder mehrere
gemischte Spinnatoffe, wenn aeiu oder ihr Gewicht 10 % des Geaamtgswichta aller verarbeiteten
Spinnatoffe nicht Uberechreitet, Dieaer Prozentaatz erhtJht aich auf:

- 20 % fUr Polyurathanfaden mit ZwischenstUcken aua elaatiachen Polyatheraegmenten, auch
umaponnen, der Tarifnrn. ex 51.01 und ex 58.07;

- 30 % fUr Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele
aua einera dUnnen Aluminiumatreif en oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeclrten oder
nicht bedeckten Kunststoffatreifen, die mit durohaichtigem oder gefarbtem Leim swiachen
swei Streifen aus Kunstatoff geklebt ist.
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Hergestellte 'Ware

Tarif-
nummer Warenbezeichnung

Be- Oder Verarbeitungsvor-
gSnge, die aicht die Eigen-

achaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gange, die die Eigenschaft
von "Uraprungserzeugnieseri"
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen ej-fttllt aind

53.06(1)

53.09(1)

53.10(1)

53.11(2)

Garne aua feinen TierhaaH
ren, nicht in Aufmachun- !
jen ftlr den EinzelverkaLUIJ

Game aus groben Tierhaa-
ren oder aua Rosshaar,
nicht in Aufmachungen illr
den Einzelverkauf

Game aus Wc-lie, aus fei-
oder groben Tierhaa-

ren oder aue Rosshaar, ir
iufmachungen ftlr den E
zelverkauf

Gewebe ana Wolle oder fei
nen Tierhaaren

53.12(2) jGev/ebe aus groben Tier-
fhaeren

53*13(2) Gewebe aus Roashaar

54.03(1)

54.04(1)

54.05(2)

55.05(1)

Geinengarne und Ramiegar-
.e, nicht in Aufmachunger
ftlr den Einaelverkauf

Leinengarne und Ramiegar-
.e, in Aufmachungen ftlr
den Einzelverkauf

Jewebe aus Placha oder
Ramie

Baurawollgarne, nicht in
Aufraachungen. ftlr den Ein
zelverkauf

Herstellen aua feinen Tierhaa-
ren, nicht bearbeitet, der Ta-
rifnr. 53.02

Heratellen aus groben Tierhaa-
ren, nicht bearbeitet, der Ta-
rifnr, 53,02 odsr ausRosshaar
nichi; "bearbeitet, der Tarif-
nr. 05.03

Kerstellen aus Erzeugnissen da:
Tarifnrn. 05.03 und 53.01 bis
53.04

Kerstellen aus Erseugniesen dei
Tarifnrn. 53.01 bis 53.05

Heratellsn aus Erzeugnissen dei
Tanfnm, 53.02 bis 53.05

Herstellen aua Hosahaar der
Tarifnr. 05.03

Heratellen aus Eraeugnissen dei
'Tarifnr. 54.01 oder 54.02, we-
der gekrempelt noch gekfimmt

Herstellen aua Eraeugnissen dei
Tarifnr, 54.01 oder 54.02

Heratellen aua Erzeugnissen
Tarifnr. 54.01 oder 54.02

Heratellen aua Erzeugnissen dei
Tarifnr. 55.01 oder 55.03

(1) Ft!r Game aus awei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieeer Liste be-
treffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn eingereiht wird, und die Bestinmungen, betreffend
die Tarif nunanern, in die jeweils ein Faden der einzelnen anderen bei der Herstellung ies Mischgar-
nes verwendeten Spinnstoffe eingereiht wUrde. Biese Hegel gilt jedoch nzcht ftlr einsn Oder mehrere
gemischtfe Spinnstoffe, wenn ae±n oder ihr fiewicht 10 % des Geaamtgewichta aller rerarbeiteten
Spinnstoffe nicht Ubsrschreitet.

(2) Ptlr G-ewebe aua zwei Oder mehr Spinnstoffen gelten lounulativ die Bestimmungen dieser Liste. be-
tre'ffend die Tarifnummer, in die das Miachgewebe eingereiht wird, und die Beatimmungen bltreffend
die Tarifnummern, in die Jeweila ein Gewebe aus den einzelnen bei dar Heratellung dea Miachgewebes
verwendeten Spinnstoffen eingereiht wdrde. Diese Ragel gilt jedoch nicht fttr einen oder mehrere
gemiachte Spinnetoffe, wenn aein oder ihr Gewicht 10 % dee Gesamtgewirhts aller verarbeiteten
Spinnstoffe nicht Qberschreitet, Dieser Prozentsatz erhBht sich auf:

- 20 $> fUr Polyuräthanfaden mit Zwischenstücken aus elaatiachen Polyathersegmenten, auch
umaponnen, der Tarifnrn. ex 51.01 und ex 58.07; ,

- 30 J6 ftlr Streifen mat emer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aug einer Seele
aus einem dUnnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder
nicht "oedeckten Kunatstoffstreifer., die mit durchaichtigem oder gafarbtem Leim zwiechen '
zwei Streifen aua Kunatstoff geklebt iat.
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Hergestellte Ware

Tarif-
nummer

55.06(1)

55.07(2)

55.08(2)

55.09(2)

56.01

56,02

56.03

56.04

Warenbezeichnung

Baumwollgarne in Aufma-
chungen für den Einzel-
verkauf

Drehergewebe aus Baumwol-
le

Schlingengewebe (Frottier
gewebe) aua Baumwolle

üidere Gewebe aus Baum-
wolle

Synthetische und künstli-
che Spinnfasern, weder
gekrempelt noch gekSmmt

Spinnkabel

Abfälle von syntheti-
schen und Icünstlichen
Spinnfasern (einschliess-
Lich GarnabfSlle und
Heissspinnstoff ), weder
gekrempelt noch gekSmmt

Synthetische und künstli-
che Spinnfasern und Ab-
fälle von synthetischen
oder künstlichen Spinn-
stoffen, gekrempelt, ge-
kämmt oder anderà fttr
die Spinnerei vorberei-
tet

Be- oder Verarbeitungsvor-
gHnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungs er zeugnissen"
verleihen

_

Be- oder Verarbeitungsvor-
gange, die die Eigenschaft
von "Uraprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachstnhende
Vorauasse t zungen erfüllt sind

Herstellen aus Erzeugnissen der
Tarifnr. 55.01 oder 55.03

Herstellen aus Erzeugnissen der
Tanfnr. 55.01, 55.03 oder
55.04

Herstelleu aus Erzeugnissen dei
Tarifnr. 55.01, 55.03 oder
55.04

Herstellen aus Erzeugnissen der
Tarifnr. 55.01, 55. 03 oder
55.04

Herstellen aus chemischen Er-
zeugnissen oder Spinnmaas e

Herstellen aus chemischen Er-
zeugnissen oder Spinnmasse

Herstellen aus chemischen Er-
zeugnissen oder Spinnmasse

Herstellen aus chemischen Er-
zeugnissen oder Spinnmasse

(1) Fttr Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste be-
treffend die Tarifnummer, in die dag Mischgarn eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend
die Tarif nummem, in die jeweils ein. Faden der einzelnen, anderen, bei der Herstellung des Misch-
garnes verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder
mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichte aller ver-
arbeiteten Spinnstoffe nicht Überschreitet*

(2) Pur Gewebe aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste, be-
treffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe eingereiht wird, und die Bestimmungen betreffend
die Tarifnummern, in die jeweils ein Gewebe aus den einzelnen, bei der Herstellung des Mischgewebes
verwendeten Spinnstoffen eingereiht würde» Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere ge-
ma echte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichte aller verarbeiteten
Spinnstoffe nicht Überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:

- 20 # fllr Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch
umsponnen, der Tarifnrn. ex 51.01 und ex 58.07;

- 30 % für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aua einer Seele
aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedachten oder
nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem leim zwischen
zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.
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Hergestellte Ware

Tarif-
nummer Warenbez ei chnung

Be- oder Verarbeitungavor-
gSnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verartieitungavor-
gHnge, die die Eigenachaft
von "Ursprungaerzeugniasen"
verleihen, wenxt nachstehende
Vorauasetzungen erfUllt sind

56.05 (1)

56.06 (1)

56.07 (2)

57.05 (1)

57.06 (1)

57.07 (1)

57.0

57.09 (2)

Game aua aynthetiachen
oder kUnetlichen Spinn-
faaern (oder aus Abfal-
len von synthetiachen
oder kUnstlichen Spinn-
stoffen), nicht in Auf-
machungen fUr den Ein-
zelverkauf

Game aua synthetischen
oder kUnstlichen Spinn-
faaern (oder aua Abfal-
ien von synthetischen
oder kUnatliche'n Spinn-
stoffen), in Aufmachun-
gen fUr den Einzelver-
kauf

Gewebe aue synthetiaehe:
oder ktinstliclien Spinn-
fasern.

Hanfgarne

Game aus Jute oder
anderen textilen East-
fasern der Tarifnr.
57.03

Game aus anderen
pflanzlichen Spinnatof-
fen

Papiergarne

Gewebe aua Hanf

Herstellen aua chemischen Er
zeugniaaen oder Spinnmasae

Heratellen aua chemischen Er-
zeugnissen oder Spinnmasse

Herstellen aue Erzeugnissen
der Tarifnrn. 56.01 bis 56.03

Heratellen aua rohem Hanf

Herstellen aua Rohjute oder
anderen textilen Baatfaaern
der Tarifnr. 57.03

Heratellen aus rohen pfianz-
lichen Spinnatoffen der
Tarifnrn. 57.02 bis 57.04

Heratellen aua Waren
dea Kapitels 47, chemischen
Erzeugniaaen, Spinnmasse odei
Naturfaaern, synthetiachen
oder kunstlichen Spinnfaaern
oder ihren Abfallen, weder
gekrempelt noch gekHmmt

Heratellen aua Erzeugnisaen
der Tarifnr. 57.01

(1) FUr Game aus zwei oder mehr Spiimatoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieaer Liate be-
treffend die Tarifnummer, in die daa Mischgarn eingereiht wird, und die Beatimmungen betreffend
die Tarifnummern, in die jeweils ern Paden der einzelnen anderen bei der Heratellung dea Misch-
garnea verwendeten Spinnstoffe eingereiht wUrde. Dieee Regel gilt jedoch nicht fUr einen oder
mehrere gamiachte Spinnatoffe, wenn aein oder ihr Gewicht 10 %• des Gesamtgewichta aller ver-
arbeiteten Spinnstoffe nicht Uberachreitet.

(2) PUr Gewebe aua zwei oder mehrSpinnatoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieeer Liate, be-
treffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe eingereiht wird, und die Bestiminungen betreffend
die Tarifnummern, in die jeweila ein Gewebe aua den einzelnen, bei der Herstellung dea Mischge-
webes verwendeten Spinnatoffen eingereiht wUrde. Diese Regel gilt jedoch nicht ftlr einen oder
mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn. sein oder ihr Gesamtgewicht 10 % dea Geaaratgewichts aller
verarbeiteten Spinnatoffe nicht Uberachreitet. Dieser Prozentsatz erhHht eich auf: '

- 20 % fur Polyurathanfaden mit SwiechenstUcken aus elaetischen Polyathersegmenten, auch um-
aponnen, der Tarifnrn. ex 51.01 und ex 58.07;

- 30 % fur Streifen mit einer Breite von nicht mehr ale 5 mm, beatehend aua einer Seele aua
einem dunnen Aluminiumatreifen oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht be- -
deckten Kunststoffstreifen, die ir.it durchaichtigem oder gefarbtetn Leim zwiechen zwei Streifen
aus KunstBtoff geklebt ist.
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Tanf-
riummer Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungsvor-
gHnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungavor
gHnge, die die Eigenschaft
von "Ursprungaerzeugnissen"
verleihen, wenn nachatehende
Voraassetzungen erfUllt sind

58.01 (2)

58.02 (2)

58.04 (2)

58.05 (2)

Gevebe aus Jute oder
aiideren textilen Bast-
faserm tier Taiifnr.
57.03

Gewebe aus anderen
pflanzlichen Spinnstof-
fen

Ge vebe aus Papiergarnen

GeknUpfte Teppiche, auch
konfektioniert

Andere Teppiche auch
konfektio nert, Kelim,
Suraak, Karamanie und
dergle_chen, auch kon-
f fekti oruert

Samt, PlUsch, Schlingen-
gewebe und Chenillege-
webe, ausgenommen Ge-
webe der Tarifnrn,
55.08 und 58.05

Bander und schusalose
Bander aua parallel ge-
legten und geklebten
Garnen oder Spinnstoffer
(bolducs), ausgenommen
Aaren der Tarifnr, 58.Of

Herstellen aus Rohjute oder
anderen rohen textilen Bast-
fasern der Tarifnr. 57.03

Heratellen aus Erzeugnisse-i
der Tarifnrn. 57.02, 57.04
oder aua Kokoagarnen der
Tarifnr. 57.07

Herstellen. aus Papier, chemi-
schen Erzeugniasen, Spinn-
raaase oder Naturfasern, syn-
thetischen oder kUnstlichen
Spinnfasern oder ihren Ab-
tallen

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tarifnrn. 50.01 bis 50.03,
51.01, 53.(1 bis 53.05, 54.01,
55.01 bis 55.04. 56.01 bis
56.03 oder 57.01 bis 57.04

Heratellen aus Erzeugnissen
der Tarifnm. 50.01 bis 50.03,
51.01, 53.01 bis 53.05, 54.01,
55.01 bis 55.04, 56.Cl bis
56.03, 57.OT bia 57.04 oder
aua Kokosgarnen der Tarifnr.
57.07

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tarifnrn. 50.01 bis 50.03,
53.01 bis 53.05, 54.01, 55.01
bis 55.04, 56.01 bis 56.03,
57.01 bis 57.04 oder aus
chemiachen Erzeugnisaen oaer
Spinnmasae

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tarifnrn. 50,01 bis 50.03,
53.01 bis 53.05, 54.01, 55.01
bia 55.04, 56.01 bis 56.03,
57.01 laia 57.04 oder aus
chemiachen Erzeugnissen oder
Spinnmasse

(1) PUr Gewebe aus zwei oder mahr Spizmstoffen gelten kumulativ die Bestunmungen dieser L_ate, be-
treffenfi die Tarifnummer1, in die das Mischgewebe eirgereiht wird, und die Bestimmungen betreffend
die Tarifnummern, in die jeweils em Gewebe aus den einzelnen, bei der Herstellung dea Mischgewebes
verwendeten Spinnstoffen eingereiht wUrde, Diese Regel gilt jedoch nicht fUr einen oder mehrere ge-
mischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 ;& des Gesamtgewichts aller verarbeiteten
Spinnstoffe nicht Uberschreitet. Dieser Prosentsatz erhHht sich auf:
- 20 % fUr PolyurUthanfaden rait ZwischenstWcken aus elastischen Polyähersegmenten, auch um-

sponnen, der Tarifnrn. ex 51.01 und ex 58.07,
- 30 % fUr Straiten mit einer Breite von nicht mehr ala 5 ram, beatehend aus emer Seele aua

einem atinnen Aluminiumstreifen oder aus einem rait Aluminiumpuder bedeckten oder nicht be-
deckten Kunststofffstreifen, d i e mit durchsichtigem Oder gef&rbtem Leirazzischen! zwei S t r e i - s e r aus^ itunststoff geklebt ist.

(2) Fiir Waren aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste, be-
treffend die Tarifnununer, in die das Mischerzeugnis eingereiht wird f und die Beatimmungen betref-
fend die Tarifnummern, in die jeweils exne Ware aus den einzelnen, bei der Heratellung des Miach-
erscugnisses verwendeten Spinnatoffen eingereiht wUrde. Dieae Regel gilt jedoch nicht fUr einen
oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 % des Geaomtgewichts aller ver-
arbeiteten Spinnstoffe nicht Uberschreitet. Bieser Prozentsatz erhBht sich auf:
- 20 <& fVr Polyurathanfaden mit ZwiechenstUcken aus elastischen PolyUtheraegmenten, auch um-

sponner, der Tarifnrn. ex 51.01 und ex 58,07;
- 30 i ±Ur Streifen nut einer Breite von nicht mehr ala 5 mm, beatehend aua airier Seele aus

einem dUnnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Alurainiumpuder bedeckten oder nicht be-
declcten Kunstatoffatreifen, die mit durchsichtigem oder gefUrbtem Leim zwisohen zwei Strei-
fen zu Kunatatoff geklebt ist.
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Hergeetellte Ware

Tanf-
nummer Warenbezeichnung

Be- Oder Verarbeitungsvor-
gänge, dia nicht die Eigen-

schaft von "Uraprungserzeugnisaen"
verlaihan

Be- oder Verarbeitungsvor-
gHnge, die d_e Eiganschaf*
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Vorauaeetzungen erfflllt siad

58.06 (1)

(1)

58.08 (1)

59.01 (1)

-59.02 (1)

Etiketten, Absueichen. und
ahnliche Waren, gewebt, '
nicht bestickt, ala
Meterware oder zuge-
gchnitten '

Chenillegarae; Gimpen ;
(andere ala unaponnene
Game der Tarifnr. 52. 01

und ale -umsponnene Sarna
aus Roaahaar); Geflechte
und sonatige Posamen
tierwaren, als Musterware
Quasten, T T O l i - , Olx--
vent N U s s e , s urd
dergleichen

of fe,

T'Jille, geknUp? +p Netz-

dinenstoffe gemuster t; j

-e-ware oder als Motiv I

Stickereien als Meter-
ware oder els Kotiv

Watt*1 und Waren daraua; [
Enoteii und

atoffedNippen, Spinia

Filze und ffaren daraue,
ewch getrttnlrt oder "be-
atrichen

i

Herstellen avs Erzeugnisser
der Tar:fnrr. 50,C1 bis 50,03,
53.01 bis 53.05, 5401,, 55,01
bis 35.04,, 56.O1,1 h35.03.03
oder auachemischeniErzeugnis-c;-
sen odSpinnmasseaje

Heratellen aus Erzeugnissen
der Tarifnrn 50.01 bis 50,0
53.01 b-a 53.05, 54.01, 55.0, '
bia 55.04, 56.01 bia 56,03
oder BUB chemiechen Erzeugnis-
aen Oder Spinnmaaee

der Tarifsm, 50.01 aus 50 03.
53.01 bis 53.05, 54.01- 55=01
b:s 55.04, 56.01 bis 56.03
ode" aun cheaigrhen Erzeugnis-
sen oder Bcinnuasse

Herstellen aus Erzeugnissen
der larifnrr. . 50.01 bis 50,03.
53.01 M.S 53.05, 54.01, 55.01
b i s 5 5 , 0 4 , , 56,01 bis 56.03
oder s e E r z s c h e o S p a h e n n E r z e u n i s - v
sender"Spinnmassee

herstellen unter Verwendung
von Erzeugni ssen, deren Wert
50 % des Wertea der Fertig-
ware nicht überschreitet

Herntel len BUS Baturfasern,
chem c"hen Erzeugnissen Oder

chemischen
Spinnmasse

UP Naturfasern,
Erzeugnissen oder

(1) FUr Warer aus awei oder mehr S p i n n s t o f f e n g e l t e n n k k m u l a t B v v JieBestimmungenn dieser List;1, be-
fend die Tarifnuramerf in die das Mischerseugnis eingereint wird, und die Bestimmungen betreffend
die Tarifnummem, in die jeweila eine Ware aua Sen einzelnen, t*»i der Herstellung dea Mischerzeug-
nisses verwendsten Spinnetoffen eingereiht wOrde. Cieae Hegel gilt iedoch niobt f'Jr einen oder
mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn aem Oder ihr Gewicht 10 ¥• des Gesamtgewich.fi aller ver-
arbeitsten Spinnstoffe nicht überechreitet. Dieser Prozentsatz erhört sich auf:
- 20 % fur Polyuräthanfäden mit ZwiachenatUcken aua elastischen Polyathereegmentan, auch urn-

sponnen, der Tarifam. ex 51.01 und ex 58.07:
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Hergestellte Ware

Tarif-
nummer

59.03 (1)

59.04 ( 1 )

59.05 (D

59.06 ( 1 )

59.07

59.08

59.09

59.10 CD

War enbe z e i clmung

Vliesstoffe und Waren
daraus, auch getränkt
oder Gestrichen

Bindfäden, Seile und
Taue, auch geflochten

Litze aus Waren der Ta-
rifnr. 59.04, m StUk-
ken, als Meterware oàei
abgepasst , abgepaaste
Fischernetze aus Garnen,
Bindfäden oder Seilen

Andere V arsn aus Garnen,
Bindfaden, Seilen oder
Tauen, ausgenommen. Ge-
webe und Waren daraus

Gewebe, mit Leim oder
stärkehaltigen Zurichts-
stoffen Gestrichen, sum
Einbinden von Büchern,
zum Herstellen von Fut-
teralen und anderen
Kartonagen oder zu üin.-
lichen Zwecken, Paus
leinwand, präparierte
Malle nnwand, Eougreun
und ähn± ehe Erzeugnisse
fUr die Hutmacherei

Ge\;ebe, mit Zellulose-
aerivaten oder arideren
Kunststoffen getränkt,
restl ichen oder Über-
zogen oder mit Lagen
aus a_esen Stoffen v r-
sehen

\ Vaorstuch und andere
geölte oder mit einem
Leberaug auf dei Grund-
Tage von Oel versehene
Gewebe

Linoleum, auch zuge-
schn tten Pussboden-
belsg aus einem Grund
aus Spinnstoffen mit
au getragener Deck-
sch otre aus beliebigen
Sto fei, auch zuge-
schritten

Be- oder Verarbeitungavor-
gänge, die nicht die Eigen-

schaft von " Ursprungs erzeugniss en"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gange, die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugnissen"

verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen aus Naturfasern,
chemischen Erzeugnissen oder
Spinnmasse

Herstellen aus Naturfasern,
chemischen Erzeugnissen oder
Spinnmasee oder Kokosgamen
der Tarifnr. 57.07

Herstellen aus Naturfasern,
chemischen Erzeugnissen oder
Spinnmasse oder Kokosgamen
der Tarifnr. 57.07

Herstellen aus Naturfasern,
cheii schen. Erzeugnissen oder
Si oder ''Cokot.garnen

larxinr» 57.0

herstellelenu. au= Garnen

Herstellen aus Garnen

Herstellen aus Garnen

Herstellen aus Garnen oder
Spinnfasern

(1) Für aien aïs zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste, be-
feid die Tarifnummer, in die das Mischerzeugnia eingereiht wird, und die Bestimmungen betref-

fend d e Tarifnummern, in die jeweils eine Ware aus den einzelnen, bei der Herstellung des Miach-
erzeugn sses verwendeten Spinnstoffen eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht fUr einen
oaer mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller
verarbeiteten Spinnstoffe nicht Überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:

- 20 % für "Polyurathanfaden mit Zwischenstücken äug elastischen Polyäthersegmenten, auch, um-
sponnen, der Tarifnrn. ex 51.01 und ex 58.07;

- 30 Ì für Streifen mit einer Breite von. nicht mehr ala 5 mm, bestehend aus einer Seele aus
einem dUnnen Aluminiumstreif en oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht be-
deckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder geföxbtem Leim zwischen zwei Strei-
fen au-5 Kunststoff geklebt ist.
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Hergestellte Ware

Tarif-
numraer

59.11

59.12

59.13 (1)

59-15 0)

50.16 C1)

War anbe ze i chnung

Kautschutierte Gewebe,
ausgenommen Gewirke

Andere Gewebe, getränkt
oder bestrichen; bemalte
Gewebe fUr Theateraeko-
rationen, Atelierhmter-
grUnde und dergleichen

G-ummielaatische Gewebe,
ausgenommen Gewirke

Pumpenschläuche und
ähnliche Schläuche, aus
Spinnstoffen, auch mit
Armaturen oder Zubehör-
teilen aus anderen Stof-
fen

Förderbänder und Treib-
riemen, aus Spinnstof-
fen, auch verstärkt

i

59.17 (1)

ex Kapi-
tel 60

Technische Gewebe und
Gegenstände des techni-
schen Bedarfs, aus
Spinnstoffen

Gewirke , ausgenommen
Wirkwaren , di e durch
Zusammennähen oder son-
stiges ZusammenfUgen
der gewirkten {zuge-
schnittenen oder abge-
pasaten) Teile herge-
stellt werden

Be- oder Vararbeitungevor-
gänge, die nicht die Eigen-

schaft von. "Ursprungser zeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gange, die die Eigenschaft
von " Ursprungs e rzeugni se en"

verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen aus Garnen

Herstellen au a Garnen

Herstellen aus einfachen
Garnen

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tarifnrn. 50.01 bis 50.03,
53.01 bis 53.05, 54.01, 55.01
bis 55.04, 56.01 bis 56.03,
57.01 bis 57.04 oder aus
chemischen Erzeugnissen oder
Spinnmasse

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tarifnrn. 50.01 bis 50.03,
53.01 bis 53.05, 54.01, 55.01
bis 55.04, 56.01 bis 56.03,
57.01 bis 57.04 oder aus
chemischen Erzeugnissen oder
Spinnmasse

Herstellen aus Erzeugnissen
der larifnm. 50.01 bis 50.03,
53.01 bis 53.05, 54.01, 55.01
bis 55.04, 56.01 bis 56.03,
57.01 bis 57.04 oder aus
chemischen Erzeugnissen oder
Spinnmasse

Herstellen aus Haturfasera,
gekrempelt oder gekMmmt, aus
Erzeugnissen der Tarifnrn.
56.01 bis 56.03, aus
chemischen Erzeugnissen oder
Spannmasse ( 1 )

C 1 ) FUr Waren aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste, be-
treffend die T arif nummer, in die daa Mischerzeugnis eingereiht wird, und die Bestimmungen betref-
fend die Tarxfnuminern, in die jeweils eine Vare aas den einzelnen, bei der Herstellung des Misch-
erzeugnisses verwendeten Spinnstoffe eingereiht würde, Diese Regel gilt jedoch nicht fUr einen oder
mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller verarbei-
teten Spinnstoffe rieht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:

- 20 JE für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken sua elastischen. Polyäthersegmenten, auch um-
sponnen, der Tarifnrn. ex 51.01 und ex 58.07;

- 30 % für Streifen mit einer Breite von nicht mihr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus
einem dünnen Alumiiiura streif en oder aus einem mit Aluminiumpuder bedeckten oder nicht be-
deckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Strei-
fen geklebt ist.
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Hergestellte Ware

Tanf-
nummer

ex 60,02

ex 60.03

ex 60.04

ex 60.05

ex 60.06

61.01

ex 61.02

ex 61.02

Warenbö z e i chnung

Handschuhe aus Gewirken,
weder gommi elastisch
noch kautachutiert,
durch Zusammennähen oder
sonatiges Zusammenfügen
der gewirkten (zuge-
schnittenen, oder abge-
passten) Teile heige-
stellt

StrUmpf e , Unterzieh-
strümpfe, Socken, Söck-
chen, S t rümpf schöner
und ähnliche Wirkwaren,
weder gummielastisch
noch kautschutiert,
durch Zusammennahen oder
sonstiges Zusammenfügen
der gewirkten (zuge-
schnittenen oder abge-
passten) Teile herge-
stellt

Unterkleidung aus Ge-
wirken, weder gummi-
elastisch noch kau-
tschutiert, durch Zusam-
mennähen oder sonstiges
Zusammenfügen der ge-
wirkten (zugeschnitte-
nen oder abgepasaten)
Teile hergestellt

Oberkleidung, Beklei-
dungszubehör und andere
Wirkwaren, weder gummi-
elastisch noch kau-
tachutiert, durch. Zusam-
mennähen oder sonstiges
Zusammenfügen der ge-
wirkten (zugeschnitte-
nen oder abgepassten)
Teile hergestellt

Gummielastische Gewirke
und kautschutierte Ge-
wirke sowie Waren dar-
aus (einschl. Knie-
schützer und Gummi-
strUmpfe), durch Zusam-
mennähen oder sonstiges
Zusammenfügen der ge-
wirkten {zugeschnitte-
nen oder abgepassten)
Teile hergestellt

Oberkleidung für Manner
und Knaben

Oberkleidung für Frauen,
Madchen und Kleinkinder,
nicht bestickt

Oberkleidung für Frauen,
Mädchen und Kleinkinder,
bestickt

Be- oder Verarbertungavor-
gHnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungs er z eugni ss en"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gHnge, die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen aus Garneu (l)

Herstellen aus Garnen (1)

Herstellen aus Garnen (1)

Herstellen aus Garnen. (1)

Herstellen aus Garnen (1)

Herstellen aus Garnen (1)(2)

Herstellen aus Garnen ( 1 ) ( 2 )

Herstellen aus nicht bestick-
ten Geweben, deren Wert 40 $
des Wertes der Fertigware
nicht überschreitet (,1 )

(1) Die verwendeten Garnituren und Zubehör (ausgenommen Putter und Einlagestoffe), die die Tarifnummer
wechseln, nehmen der hergestellten Ware nicht die Eigenschaft eines Ursprungserzeugnisses, wenn ihr
Gewicht 10 # des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht Überschreitet.

,2) Diese Sonderbestimmungen gelten nicht * wenn die Waren aus bedruckten Geweben unter Beachtung der
Vorauaae t zungen von Liste B hergestellt werden.



Hergestellte Ware

Tanf-
nummer

61.03

51.04

ex 61.05

ex 61.05

ex 61.06

?x 61.06

61.0?

ex 61.08

Warenbezeichnung

Unterkleidvoig (Leib-
wäsche fUr Manner und
Knaben, auch Kragen,
Vorheraden und Manschet-
ten

Unterkleidung (Lein-
wHsche) fUr 'Frauen,
MUdchen und Kleinkinder

Taschentücher und 2isr-
taseheitUcoer, nicht
bestickt

Taschentücher und Zier-
taschentUcher, bestickt

Be- oder Verarbeitungavor-
g&nge, die nicht die Eigen-

achaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

1
1

Schals, Umschlagtücher
HalstUcher, Kragenscho-
ner, KopftUcher, Schlei-
er und ahnliche Waren,
nicht oeatickt

Schals, UrasohlagtUcher,
Halsttlcherf Kragenscho-
ner, KopftUcher, Schlei-
er und annliche Waren,
bestickt

/ra. , at ten

Cragen, Hemdeinsatse,
Blaseneinaatze, Jabots,
C aaschetten und ahn-
liche Putzwaren fUr
Ober- und Unterkleidung
fUr Frauen und MUdchen,
nicht bestickt

Be- Oder Verarbeitungevor-
gSnge, die die Eigenschaft
von. "Ursprungserzeugnissen"

rerleihen, wenn nachetehende
Voraussetzungen erfflllt sind

Herstellen aua Garnen ( 1 ) ( 2 )

Herstellen aus Garnen (1){3)

Heiatellen aus rohen Einfach-
garnen ( l ) ( 2 ) ( 3 )

Heratellen aua nicht beatick-
ten Geweben, deren Wert
40 % das Wertes der Per-
tigware nicht überschreitet (1 \

Herstellen aus rohen Ein.fa.ch-
garnen, aus Katurfasern oder
Synthetischen oder kunstlichen
Fasem. oder ihren Abfallen
oder aus chenischen Erzeug-
nisaen oder Spinnraasse ( 1 ) ( 2 )

Herstellen aus nicht bestick-
ten Ge.veben, deren Wert
40 % deg *ei-tes dar Fertig-
ware nicht Uberschreitet (1 )

Herstellen aus Garnen ( 1 ) ( 2 )

Herstellen aua Garnen ( 1 ) ( 2 )

(1) Die verwendeten Garnituren und ZubehBr (ausgenommen Putter und Einlagestoff e) , die die Tarifnummer
wechselu, nehmen fier hergestellten Ware nicht die Eigenschaft eines Ursprungserzeugnisses, wenn ihr
Gewicht 10 % des (Jeaamtgewichta aller verarbeiteten Spinnatoffe nicht Oberschreitet ,

(?) Diese Sonderabstimmungen gelten nicht, wenn die IVaren aus bedruckten Geweben miter Beachtung der
Voraussetzungen von Liste B hergestellt nerden.

( 3 ) Bei Waren aus zwei oder rnehr Spumstoffen gilt dieae Ragel nicht fur einen oder raehrers ge-
mischte Bpinnatoffe, wenn sein oder inr Gewicht 10 % das Gesamtgewichts aller verarbeiteten
Spinns tof f e nicht überschreitet .
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Hergestellte Ware

Tanf-
niunmer

ex 61.08

61.09

61.10

61.11

War eiibe z e i chnung

Kragen, HemdeinsMtze,
Elusene inaatze, Jabots,
Manschetten und ähnliche
Putzwaren fUr Ober- und
Unterkleidung fUr Frauen
und Mädchen, bestickt

Korsette, Hüftgürtel,
Mi eder , BUs t enhalt er ,
Hosenträger, Strumpf-
halter, Strumpfbänder,
Sockenhalter una Ähnli-
che Waren, aus Spinn-
stoffen, auch gewirkt,
auch gummi elastisch

Handschuhe, Strümpfe,
Socken und Söckchen,
nicht gewirkt

Anderes fertiggestelltes
Beltleadungszubehtir, z.B.
Schweissblätter, Schul-
teroolster und andere
Polster für Schneider-
arbeiten, Gürtel, Muffe,
Schutzärmel

Be- oder Verarbeitungevor-
gänge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gänge, die die Eigenschaft
von "Ursprungs er zeugnissen."
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen aus nicht bestick-
ten Geweben, leren Wert
40 % des Wertes der Fertig-
ware nicht Überschreitet ( 1 )

Herstellen aus Garnen (l)(2)

Herstellen aus Garnen (l) (2)

Herstellen aus Garnen (1)(2)

(1) Die verwendten Garnituren und Zubehör (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die die Tarifnummer
wechseln, nehmen der hergestellten Ware nicht die Eigenschaft eines Ursprungserzeugnisses wenn ihr
Gewicht 10 % des Ge samt ge wicht s aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht tiberschreitet.

(2) Diese Sonderbestijnmungen gelten nicht, wenn die Waren aus bedruckten Geweben unter Beachtung der
Voraussetzungen von Liste B hergestellt werden.
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Hergestellte Ware

Tarif-
numraer

62.01

ex 62.02

ex 62.02

62.03

62.04

62.05

64.01

64.02

64.03

' Warenbezeichnung

flecken '

Be- oder Verarbeitungsvor-
gSnge, àia nicht die Eigen-

schaft von "Ur sprungs erzaugnis a en"
verleihen

Bettwäsche, TischwäscheJ
Wäsche zur Körper-
pflege und andere Hau's-
halbswäsche; Vorhänge,
Gardinen und andere
Gegenstände zur Innen-
ausstattung, nicht be-
stickt

Bettwäsche, Tischwäsche
Wäsche zur Körper-
pflege und andere Haus-
haltawäsche; Vorhänge,
Gardinen und andere
Gegenstände zur Innen-
ausstattung, bestickt

Säcke und Beutel zu Ver-j
packungszwecken

Planen, Segel, Markisen
Zelte und Zeltlageraus-
rUstungen

Andere konfektionierte
Waren aus Geweben, ein-
schliesslich Schnitt-
muster zum Herstellen
von Bekleidung

Schuhe mit Laufsohlen
und Oberteil aus Kau-
tschuk oder Kunststoff

Schuhe mit Laufsohlen
aus Leder oder Kunst-
leder; Schuhe mit Lauf-
sohlen aus Kautschuk
oder Kunststoff (aus-
genommen Schuhe der
ïarifnr. 64.01)

Schuhe aus Holz, Schuhe
mit Laufsohlen aus Holz
oûer Kork

Herstellen aus Schuhtezlezi aus
Stoffen aller Art, ausgenommen Me-
tall, in Form von Zusammensetzun-
gen, bestehend aus Schuhoberteilen,
die mit einer Brandsohle oder ande-
ren Bodenteilen (ausgenommen Lauf-
sohle) verbunden sind

Herstellen, aus Schuhteilen aus
Stoffen aller Art, ausgenommen Me-
tall, in Form von Zusammensetzun-
gen, bestehend aus Schuhoberteilen,
die mit einer Brandsohle oder ande-
ren Bodenteilen (ausgenommen Lauf-
sohle) verbunden sind

Herstellen aus Schuhteilen aus
Stoffen aller Art, ausgenommen Me-
tall, in Fora von Zusammensetzun-
gen, bestehend aus Schuhoberteilen,
die mit einer Brandsohle oder ande-
ren Bodenteilen (ausgenoianen Lauf-
sohle) verbunden sind

Be- oder Verarbeitungsvor-
gSnge , die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, nenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen aus rohen Garnen
der Kapitel 50 bis 56 (l)(2)

Herstellen aus rohen. Einfach-
garnen (1)(2)

Herstellen aus nicht bestick-
ten Geweben, deren Wert
40 Jt des Wertes der Fertig-
ware nicht Überschreitet

Herstellen aus chemischen Er-
zeugnissen, Spinnmasse oder
Naturfasern, aus syntheti-
schen oder künstlichen Spinn-
fasern oder ihren Abfäl-
len (1)(2)

Herstelleu aus rohen Einfach-
garnen (1)(2)

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
40 % des Wertes der Fertig-
ware nicht überschreitet

(1) Bei Waren aus awei oder mehr Spinnstoffen gilt diese Regel nicht für einen oder mehrere gemischte
Spinnstoffe, wenn eein oder ihr Gewicht 10 % dea Gè samt gè wie ht s aller verarbeiteten Spinn-
stoffe nicht tiberschreitet.

(2) Disse Soiiderbestimmungen gelten nicht, wem; die Waren aus "bedruckten Geweben unter Beachtung der
Voraussetzungen von Liste B hergestellt werden.
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Hergestellte Ware

Tarif-
nummer

64.04

65.03

65.05

66.01

ex 70.07

70,08

70.09

71.15

Warenb e z e i chnung

Schuhe mit Laufsohlen
aus anderen Stoffen
(z.B. SchnUre, Pappe,
Gewebe, Pilz, Geflecht)

HUte und andere Kopfbe-
deckungen, aus Pils,
aus Hutsturapen oder
Hutplatten der Tarif -
nr. 65.01 hergestellt,

ausgestattet

Hüte und andere Kopfbe-
deckungen (einschliess-
lich Haarnetze), ge-
wirkt oder aus Stücken
(ausgenommen Streifen)
von Geweben, Gewirken,
Spitzen, Filz oder ande
ren Spinnstoffwaren her
gestellt, ausgestattet
oder nicht ausgestattet

Regenschirme und Son-
nenschirme, emsrhliess
lieh Stockschinne,
Schirmzelte und der-
gleichen •

Gegossenes oder gewalz-
tes Flachglas und "Ta-
felglas" (auch ge-
schliffen oder poliert)
anders als quadratisch
oder rechteckig zuge-
schnitten oder gebogen
oder anders bearbeitet
(z.B. mit abgeschrägten
Rändern, graviert) ;
Isolierflachglas aus
teureren Schichten

Vorgespanntes Ein-
3 chi cnt en-S i <"herhe it s-
g_as und Mehrschichten-
Sicherheitsglas (Ver-

auch fasso-
niert

Spiegel aus Glas, auch
gerahmc, einschliess-
lich RUckspiegel

Waren aus echten Perlen
Edelsteinen, Schmuck-
steinen, synthetischen
oder rekonstituierten
Steinen

Be- oàer Verarbeitungsvor-
gHnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungseraeugniaaen"
verleihen

Herstellen aus Schuhteilen aus Stof
fen aller Art, ausgenommen Metall,
in Form von Zusammensetzungen, be-
stehend aus Schuhoberteilen, die
mit einer Brandsohle oder anderer
Bodenteilen (ausgenommen Laufaohle)
verbunden sind

Herstellen aus gegossenem, gewalz-
tem oder gezogenem fflaa der Tarif -
nrn. 70.04 bia 70.06

Herstellen aus gegos-aenem, gezoge-
nem oder gewalztem Glas der Tarif-
nrn. 70.04 bis 70.06

Herstellen aua gegossenem, gezoge-
nem oder gewalztem Glas der Tarif-
nrne 70.04 bis 70.06

Be- oder Verarbeitungsvor-
gänge die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen aus Spinnfasern

Herstellen aus Garnen oder
Spinnfasern

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fer-
tigware nicht Überschreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 $ des Wertes der Fer-
tigware nicht überschreitet
(1)

(1) Diese Sonderbestimmuiigen gelten nicht, wenn die Waren aus Erseugnissen hergestellt weraen, öie
unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen erworben
haben.
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Hergestellte Ware

Tarif-
nummer

73.07

73.08

73.09

73.10

73.11

73.12

73.13

73.14

73.16

73.18

Warenbezeichnung

Vorblöcke (Blooms),
Knüppel, Brammen und
Platinen, aus Stahl;
Stahl, nur vorgeschnit-
det oder gehämmert
(Schmiedehalbzeug)

aus 3 T and
in Rollen

Stabstahl wann gewalzt,
jam stranggepresst oder

Be- oder Verarbeitungsvor-
gSnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungaerzeugnissen"
verleihen

Herstellen aus Erzeugnissen der
Tarifnr. 73.06

verstellen aus Erzeugnissen der
Tarifnr. 73.07

herstellen aus Erzeugnissen der
Tarifnr. 73.07 oder 73.08

Herstellen aus Erzeugnissen der
Tarifnr. 73.07

geschmiedet (einschliess-
licn Valzdraht) ; 3te.o- l

kalt hergestellt
oder kalt fert.ggestellt
h o hohlb ohr er 3 1 ab e aus
S+ahl für den. Bergbau.

Tro "ile aus Stahl, \ arni
ge\ alzt, warm strangge-

kalt hergestellt oder
kalt fertiggestellt,
Sn-niv andstahl, auch, ge-
lo crt oder aus zusammen-

Herstellen aas Erzeugnissen der
Tarifnrn. 73.07 bis 73.10, 73.12
oder 73» 13

gesetzten Elementen her-i
gestellt

Barc-stahl, warm oder
1- a_t gewalzt

Bläche aus Stahl, warm
oder kalt gewalzt

Draht aus Stahl, auch
Überzogen, ausgenommen
isolierte Driürfce für
die Elektrotechnik

1
Oberbaumaterial für Bah-
nen, aus Eisen oder
Stahl; Schienen, Lert-
s chienen , W e i chenzungen
HerastUcke, Kreuzungen,
Weichen, Zungenverbin-
dungsstanzen, Zahnstan-
gen, Bahnschwellen,
Laschen, SchienenstUhle
und Winkel, Unterlags-
platten, Klemmplatten,
Spurplatten und Spur-
stangen und anderes
speziell für das Verle-
gen, Zusammenfügen oder
Befestigen von Schienen
hergestelltes Material

Uohre (einschliesslicb
Rohrluppen) aus Stahl,
au s g en c nun e r aren der
Tarifnr. 73.19

Herstellen aus Erzeugnissen der
Tarifnrn. 73.07 bis 73.09 oder
73.13
herstellen aus Erzeugnissen der
Tarifr-rn, 73.07 "bis 73.09

Erstellen aus Erzeugnissen der
Tarifnr. 73.10

PS- oder Ve rarbeitungs vor-
gänge, die die Eigenschaft
von n Ursprungs eraeugni se en"

verleiben, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herateilen aus Erzeugnissen
der Tarifnr. 73.06

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tarifnrn. 73.06, 73.07
oder der Tarifnr. 73.15 in den
in den Tarifnrn. 73.06 und
73.07 aufgeführten Formen



Hergestellte Ware

Tanf-
nummer

74.03

74.04

74.05

74.06

74.07

74.08

74.09

74.10

Warenbe 2 e i chnung

Stabe, Profile und
Brairt, aua Supfer,

Bleche, Flatten, Tafeln
und Bänder aus Kupfer,
mit einer Dieke von
raehr als 0,15 mm

Blattitfetall, Folien und
dunne 'Binder, aus Kup-
fer (auch gepragt, zu-
geschnitten, gelocht.
Uberzogen, "bedruckt
oder auf Papier, Pappe,
Kunststoff oder ähnli-
chen Unterlagen be-
festigt), mit einer
Dicke (ohne Unterlage)
von 0,15 nun oder weniger

Pulver und Flitter, aus
Kupfer

Hohre (einschliesslich
Rohlinge) und Hohlstan-
gen , aus Kupf sr

Rohrf ormatUcke , Rohr-
verschlussstttcke und
Rohrverbindungsstücke
(Nippel, KniestUcke,
Kupplungen, Muff en,
Flanache und ahull che
Waren), aua Kupfer

Sammelbehalter, PSsaer,
Bottiche und Shnliche
Behälter fur Stoffe
aller Art (ausgenommen

flUssigte G-ase), aus
Kupfer, mit einem Pas-
sungsvennBgen von mehr
als 300 l, ohrie mecha-
nscne oder Wärmetechn-
niscne Einrichtungen,
aucii ait Icr enausklei-
dung oder Wärmeschutz
verkleidurg

Kabel, Seile, Litzen
uno. Mhnlicne Waren aus

ausgenom-
men isoliert Daht-
waren fUr die Elelrtro-
•fc e chnik

Be- oder Verarbeitungsvor-
gSnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gange, die die Eigensehaft
von "Ursprungserzeunissen"
verleihen, wenn nach.steh.ende
Vorausaetsurvgen erftlllt sind

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren ( ert
50 % des Wertes der Fer-
tigware nioht Uberschreitetf 1 1

Heratellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Per-
tigware nicht Uberschreitet ( 1 )

Herstellen unter Verwendung
von Eraeugnissen, deren Wert
50 % des V/ertes der Fer-
tigware nicht Uberschreitetf 1 '

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnisaen, deren Wert
50 96 des Wertes der Fer-
tigware nicht uberachreitet(1 )

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Per-
tigware nicht uberschreitet ( 1

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Per-
tigware nicht uberschreitet ( 1 .

Herstellen unter Verwenduug
von Eraeugaxsaen, deren Wert
50 % des Wertes der Per-
tigware nicht uberschreitet( 1

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugniasen, deren /Vert
50 % des Wertea der Per-
tigware nicht Uberschreitet ( 1

(1) Biese Sonderbestimmungen gelt en. mch.t, wenn die Waren aus Erseugnissen hergestellt werden, die
unter Beachtung der Voraussetzungen von Lists B die Eigenschaft von Ursprungserzeugniasen erworben
haben.

868



Hergestellte Ware

Tarif-
numraer

74.11

74.12

74.13

74.14

74.1 5

74.16

74.17

74.18

War enb e z e i chnung

Gewebe { einschliesslich
endlose Gewebe), Gitter
und Geflechte, aus Kup-
fer draht

Streckblech aus Kupfer
(durch Strecken eines
eingeschnittenen Bleches
oder Bandes gitterartig
hergestellt)

Ketten jeder Grösse,
Teile davon, aus Kupfer

S'ifte, KHgel, zuge-
spitzts Krämpen Haken
ur-i Reissnagel, aus
Kupfer oder mit Scliaft
aus Eisen oder Stahl
mit Kupferkopf

Bolzea und Kuttern
(such rait Gewinde),
Schrauben, Rings chrau-
ben und Schraubhaken,
Niete, Splinte, Keile
mia ähnliche Waren der
Schrauben- und Nieten-
industrie , aus Kupfer;
unterlegscheiben fsuch
geschlitzte Unterlsg-
sc'neiben und Federring-
sclieiben) aua Kupfar

Federn aus Kupfer

Wichtelektirische Koch-
und HeizgerRte, wie sie
üblicherweise im Haus-
halt venvendet \verden,
Teile davon, aus Kupfer

Hcushaltsartikel, Haus-
wirt s chaf t s art ikel ,
sanitare und hygieni-
sche Artikel, Teile da-
von, aus Kupfer

Be- oder Verarbeitungevor-
gange, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gfinge, die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugnissen"

verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erftlllt aind

Hersteller. unter Verwendung
vor, Erzeugnissen, deren Wert
50 % dss Wertes der Fertig-
ware nicht Uberschreitet (1 )

Herstellen unter Verwendxing
von Eraeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fertig-
ware nicht Uberschreitet (1)

Heratellen unter Verwendung
von. Erzeugnissen, deren VJert
50 % des Wertes der Fertig-
ware nicht überschreitet (1)

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen. deren Wert
50 £ des VJertes der Fertig-
ware nicht überschreitet (1 )

Hersuellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 jS des V/ertes der Fertig-
ware nicht Uberschreitet ( 1 )

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 JS des Wertes der Fe-rtig-
ware nxcht Uberschreitet ( l )

Herstellen unter Verwenflung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fertig-
v.'are nicht Uberschreitet (1)

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugniasen, deren Wert
50 # des Wertes der Fertig-
ware nicht Ubersohreitet (1)

(1 } Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, v,renn die War en aus Erzeugnissen hergestellt warden, die
unter Bes.oh.tuag der Voraussetzungen von Lists B die Eigenachaft von Ursprungserseugnissen erworben
haben.
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Hergestellte Ware

Tarif -
nummer

74.19

75.02

75 .03

75.04

75.05

75.06

76.02

76.03

76.04

76.05

War enbe z e i chnung

Andere Waren aus Kupfer

Stäbe, Profila und
Draht, aus Nickel,
massiv

Bleche, Platten, Tafeln
und Bänder, von belie-
biger Dicke, aus
Nickel; Pulver, Flitter,
aus Nickel

Rohre ( einschliesslich
Rohlinge ) , Hohlstangen,
Rohrf ormstücke, Rohr-
vera chlussatücke und
Hohrverbindungsstflcke
( Nippel , Khiestücke ,
Kupplungen, Muffen,
Plansche und Ähnliche
Waren), aus Nickel

Anoden zum Vernickeln.,
auch elektrolytisch.
hergestellt, roh oder
bearbeitet*

Andere Waren aus Nickel

Stäbe, Profile und
Draht, aus Aluminium,
massiv

Ble ehe , Platt an , Taf e In
und Bänder, aus Alu-
minium, mit einer Dicke
von mehr ala 0,20 mm

Blattmetall, Folien und
dffnne BÄnder, aus Alu-
minium ( au.cn geprägt ,
zugeschnitten, ge-
locht;, überzogen, be-
druckt oder auf Papier,
Pappe, Einst st off oder
Ähnlichen Unterlagen
befestigt ) , mit einer
Picke (ohne Unterlage)
von 0,20 mm oder weniger

Pulver und Flitters aus
Aluminium

Be- oder Vererbeitungsvor-
gange, die nicht die Eigen-

schaft von " Ursprünge er z eugni s s en"
verleihen

Be- oder V e rarb e itungs vor-
gänge, die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren .Vert
50 % des Wertes der Fer-
tigware nicht Über-
schreitet (t)

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fer-
tigware nicht ffber-
schreitet (t)

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fer-
tigware nicht Über-
schreitet (1)

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % dea Wertes der Fer-
tigware nicht über-
schreitet ( 1 }

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fer-
tigware nicht Über-
schreitet ( 1 }

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fer-
tigware nicht Über-
schreitet ( 1 )

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 f£ des Wertes der Fer-
tigware nicht tfber-
B ehre ite t

Herstellen unter Verwendung
von. Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fer-
tigware nicht über-
schreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 $ des Viertes der Fer-
tigware nicht über-
schreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 5» des Wertes der Fer-
tigware nicht über-
schreitet

(l) Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aus Erzeugnissen hergestellt werden, die unter
Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungaerzeugniasen erworben haben.
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Hergeatellte Ware

Tar if -
nuraner

76.06

76.07

76.08

76.09

76.10

76.11

Warenbezeichnung

Rohre (einschliesslich
Rohlinge) und Hohl-
atangen, aug Aluminium

Rohrf ormstflcke , Roiir-
verschlussstücke und
Rohrverbindungsstücke
{Nippel , Khiestu'cke,
Kiipplungen, Muff en,
Flaneche und ffhnlicne
IVaren), aus Aluminium

Konstruktionen sowie
Teile von. Ronstruktic-
nen (z.B. Schuppen,
Brflcxen und Brffcken-
teile, Tflrme, Mas ten,
Pfeiler, SSulen, Se-
rttste, Bedachungen,
Tflr- und Fensterrahmen,
GelSnder), aaa Aluai-

Be- oder Verarbeitungsvor-
gHnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

nium zu Konsruktions- !
zwecken vorgearbeitete I
Bleche, Stffoe, Itofile, I
Rohre uaw,, aus Alumi-
nium

Sanunelbehalter, ?£Csser,
Bottxche und ffhnliche
Behfflter, fttr Stoffe
aller Ar* ( ausgenommen
verdichtete oder ver-
fltfssigta Gase), aus
Aluminium, mit einem
Fassungsvermffgen von.
mehr als 300 1, ohne
mechanische oder wSrme-
technische Einruchtung,
auch mxt Innenausklei-
dung oder Wärmeschutz-
verkleidung

Fffsaer, Trommeln, Ean-
nen, Dosen und finnliote
BehftTter zu Transport-
oder Verpackungszwecken,
aua Aluminium, ein-
schliesslich Ver-
packungsröhren und
Tub en

Beha*lter aus Aluminium
fu*r verdxchtete oder
verflüssigte Gase

Be- oder Verarbeitungsvor-
gange, die die Eigenechaft
von "Ursprungserzeugnissen"

verleihen, wenn nachstehende
Vorauaaetzungen erfflllt Bind

Herstellen unter Verwenduiig
von Erzeugnissen, deran
Wert 50 % des tfertea der
Pertigware nicht ttber-
schreitet

Herstellen uater Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 f cies Wertes der
Pertigware rucht über-
schreitet

Herstellen umer Verwendung
von Erzeugniaaen, derea
Wert 50 % des Wertea der
Pertigware nicht •ffber-
schreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnisaen, deren
ttert 50 % dea ffertes der
Fertigware nicht ffber-
schreitet

Hepstellen unter Verwendung
von Erzeugniasen, deren
Wert 50 % dea Wertes der
Pertigware nicht ffber-
achreitet

,

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnisaen, deren
ffert 50 % des Wertes der
Fertigware nicht tfber-
schreitet
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Hergestellte Ware

Tarif-
numraer

76.12

76.13

76.14

76.15

76.16

77.02

77.03

78.02

Warenbezeichnung

Rabel, Seile, Litzen,
und ffhnliche War en, aus
Aluminiumdraht , ausge-
nonunen isolierte Draht-
waren fttr die Eiektro-
technik

Gewebe, Gitter und Ge-
flechte, aua Aluminium-
draht

Streckblech aus Alumi-
nium (durch Strecken
einea eingeschnittenen
Bleches oder Bandes
gitterartig herge-
stellt )

Haushaltaartikal , Haua-
wirta chaf taartikel ,
aauitHre und hygieni-
a cite Art ikel , Teile
davon, aus Aluminium

Andere Waren aua
Aluminium

StaTae (Stangen), Pro-
file, Draht, Bleche,
Tafeln, Bander, Ronre
(einscliliesslich Roh-
linge) , Hohlatangen,
Pulver, Flitter, aus
Magneaium; Drehspfine,
nach Grtfsse aortiert.
aus Magnesium

Andere Waren aus Mag-
nesium

StKbe, Profile und
Dralrt, aus Blei, massiv

Be- Oder Verarbeitungsvor-
gange, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gSnge, die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Vorauaaetzungen erftUlt sind

Herstellen unter Verv/endung
von Eraeugnissen, deren
Wert 50 % dea Wertes der
Pertigware nicht ffber-
schreitei;

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnxsaen, deren
Wert 50 % dea Wertes der
Fertigware nicht über-
schreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erseugnissen, deren
Wert 50 % des Wertes der
Pertigware nicht flber-
achreitet

Heratellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 ?Tdes Wertes der
Pertigware nicnt über
schreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 %des Wertes der
Pertigware nicht ffber-
achreitet

Keratellen unter Verwendung
von Erzeugnisaen, deren
Wert 50 % des Wertes der
Pertigware nicht fiber-
schreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 $dea Wertes der
Pertigware nioht ffber-
aohreitet

Herstellen unter Varwendung
von Erzeugniseen, deren
Wert 50 % des Wertes der l

Pertigware nicht u*ber-
schreitet
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Hergestellte Ware

Tarif-
nuraraer

78.03

78.04

78.05

78.06

79.02

79.03

79-04

79.05

79.06,

Warenbezeichnung '

Bleche, Flatten, Tafeln
und BSnder, aus Blei,
mit einem Quadratmeter-
gewicht von aiehr als
1,7 kg

Folien und dünne Ba"nder,
aus Blei (such geprSgt ,
augeschnitten, gelocht ,

Be- oder Verarbeitungavor-
gSnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungeerzeugnisaen"
verleihen

überzogen, "bedruckt oderi
auf Papier, Pappe,
Sims tst off oder Shnli-
chen Uhterlagen befe-
stigt), mit einem Qua-
dratmetergewicln; ( ohne
Unter lags; von 1,7 kg
oder wenigerj Palver
und Flitter, aus Blei

Rohre (einachliesslich
Rohlinge } , Hohlatangen,
Rohrf ormstücke, Rohr-
verschlussstücke und
Rohrverbindungsstflcke
(Nippel, KniestGcke,
3-f8rmig gebogene Rohre
fffr Geruchverschlüsse,
Kupplimgen, Muff en,
Flansche und fflinliche
Waren), aus Blei

Andere Waren aus Blei

StSbe, Profile und
Draht, aus Zink, massiv

Bleche, Flatten, Tafeln
imd BKnder, aus 2ink, in
beliebiger Dicke; Fulver
und Flitter, aus Zink

Rohre (einschlieaslich
Rohlinge) , Hohlatangen,
Rohrformsücke, Rohr-
verschlussstücke und
RohrverbindungaatCcke
(Nippel, Eiiesttfcke,
Kupplungen, Ifiiffen,
Flansche und a*hnliche
Waren ) , aus Zink

Dachrinnen, Pirstbleche,
Dachfenster und andere
geformte Waren zu Bau-
zwecken, aus Zink

Andere Waren aus Zink

Be- oder Verarbeitungsvor-
gange, die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachatehende
Vorausaetzungen erfttllt sind

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnisaen, deren
Wert 50 % des Wertes der
Fertigware nicht ffber-
schreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 % des Wertee der
Fertigware nic'nt tfber-
schreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 £des .Yertes der
Fertigware nicht ffber-
achreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 % dea Wertea der
Fertigware nicht u*ber-
echreitet

Heratellen unter Verv/endung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50)6 des Wertes der
Fertigware nicht ffber-
echreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 % dea Wertes der
der Fertigware nicht tfber-
achreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 % des Wertes der
Fertigware nicht ffber-
echreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 % des Wertes der
Fertigware nicht ffber-
achreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 % des Wertes der
Fertigware nicht ffber-
schreitet
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Hergestellte Ware

Tarif-
nummer

80.02

80.03

80.04

80.05

82.05

82.06

Warenbezeichnung

Stäbe, Profile und
Draht, aua Zinn, massiv

Bleche, Platten, Tafeln
und Bänder, aus Zinn,
mit einem Quadratmeter-
gewicht von mehr als
1 kg

Blattmetall, Folien und
dünne Bänder, aus Zinn
(auch geprägt, zuge-
schnitten, gelocht, über-
zogen, bedruckt oder auf
Papier , Pappe , Kunst-
stoff oder ähnlichen
Unterlagen befestigt),
mit einem Quadratmeter-
gewicht (ohne Unterlage)
von 1 kg oder weniger;
Pulver und Flitter, aus
Zinn

Rohre (einschlieaslich
Rohlinge) , Hohlstangen,
Rohrformstüclce, Sohrver-
s chiusa s tuo ke und Rohr-
verb indungs s tflcke
(Nippel, Knieotucke,
Kupplungen, Muffen, Flan-
sche una ähnliohe Waren) ,
aus Zinn

Auswechselbare Werkzeuge
zur Verwendung in Werk-
zeugmaschinen und mecha-
nischem oder nichtmecha-
nischem Handwerkszeug
(z.B. zum Treiben, Stan-
zen, Gewindeschneiden,
Gewindebohren, Bohren,
Fräsen, Ausweiten,
Schneiden. Drehen,
Schrauben) , einschliess-
lich Zieheisen, Presa-
matrizen zum Warmatrang-
preasen von Metallen,
Gesteinsbohrer und Tief-
bohrwerkzeuge

Messer und Schneidklin-
gen, für Maschinen oder
mechanische Geräte

Be- oder Verarbeitungavor-
gänge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gSnge, die die Eigenschaft
von " Ursprungs erzeugnisa en"
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fertig-
ware nicht überschreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fertig-
ware nicht überschreitet

Herateilen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fertig-
ware nicht überschreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren Wert
50 % des Wertes der Fertig-
ware nicht überschreitet

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnissen, und Teilen, deren
Wert 40 % der Fertigware nicht
überschreitet (1)

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnissen und Teilen, deren
Wert 40 % der Fertigware nicht
überschreitet ( 1 )

(1) Diese Sonderbestimmungen gelten nicht, wenn die Waren aua Erzeugnissen hergestellt werden, die
unter Beachtung der Voraussetzungen von Liste B die Eigenschaft von Ursprungs erzeugni s s en erworben
haben.
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Hergestellte Ware

Tanf-
nummer

ex
Kan it el
84

84.15

ex 84.41

War enb e z eichnung

Be- oder Verarbeitungsvor-
gHnge, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Kessel , Maschinen r Appa-
rate nd mechanische Ge-
rate, ausgenommen Ma- '
a chmen , Apparat e , (J e-
rate und Einnchtungen
zur Kälteerzeugung mit
elektnscher oder ande-
rer Ausrüstung (Tarif-
nr. 84.15) und Ntth-
maschinen, einschliess-
lich MSbel zun Einbau
von NShmaachinen (Tarif-
nuinmer ex 84.41)

Mascfainen, Apparat e, Ge-
rate una Einnchtungen
zur Kalteerzeugung, mit
elektrischer oder ande-
rer Auarustung

Nähmaschinen (z,3. ZUE
Nahen von Spinnstoffwa-
ren, Leder oder Sch.uh.en)
einschliesslich Mb'bel
zum Einbau von Kahma-
achmen

Be- oder Verarbeitungevor-
gange, die die Eigenschaft
von "Uraprungaerzeugniasen"
verleihen, wenn nachatehende
Vorasssetzungen erfttllt sind

3e- oder Verarbeitung Oder Mon-
tage unter Verwendung von Er-
zeugnissen und Teilen, deren
Wert 40 4 dee Wertes der
Pertigware nicht uberschrei-
tet (1)

3e- oder Verarbeitung oder Mon-
tage unter Verwendung von Er-
seugniaaen und Teilen, die keine
Jraprungserzeugniaee sind und
deren Wert 40 % dea Wertes
der ?ertigware nicht uberachrei-
:et, aofern dem Wert nach min~
ieatens 50 i> der verwendeten
Erzeugnisse und Teile (2)
Ursprungserzeugnisse sind

3e- oder Verarbeitung oder Mon-
tage unter Verwendung von Er-
zeugnissen und Teilen, die
ceine Ursprungserzeugniase aind
ind deren Wert 40 % des Wer-
tee der Pertigware nicht iiber-
schreitet, sofern

- den Wert nach mindestens 50 %
der zur Montage des Kopfes
( ohne Motor) verwendeten Er-
zeugnisse und Teile (2) Ur-
sprungserzeugniase sind urxd

- der Mechaniamus fur die Ober-
fadenzufuhrung, der Greifer
mit Antrebmechanismus und
die Steuerorgane fiir den
Zickzackatich. Ursprungser-
zeugniase sind

(1) Bis ztun 31. Dezember 1977 fanden diese Sonderbestinnungen keuie Anwendung auf Brennstoff elements
der Tanfnr. 84.59.

(2) Bei der Bestimmung des Wertea der Erzeugniase und Teile ist folgendes zugrunde zu legen:

a) fur die Erzeugnisae und Teile, die Ursprungserzeugnisse eind, der erste Preia, der fur dieae
Erzeugnisae im Gebiet des Staates, in den die Be- oder Verarbeitung Oder Montage durrhgefuhrt
wira, nachweisbar gezahlt worden ist oder im Palle einea Verkaufs zu zahlen ware;

b) fiir andere Erzeugniase uiid Teile Artikel 6 dieees Protokolla betraffend die Beatimmung

- des Wertes der eingefuhrten Erzeugniese,
- des Wertea der Erzeognisae unbestimmbaren Orsprungs.



Hergestellte Ware

Tar if -
nummer

ex
Kapitel
%

85.14

85.15

Kapitel 86

Warenbe z e ichnung

Elektnsche Maschinen,
Apparate und Gerate ao-
wie andere elektrotech-
nische Waren, ausgenom-
men aolche der Tarif-
nrn. 85. H und 85.15

Mikrophone und Halte-
vorrichtungen. dazuj
Lautsprecher; Tonfre-
quenzverstarker

Sende- und Empfangsge-
rate fur den 'Punksprech-
oder Punkt el egraphi e ver-
kehr; Sende- und Emp-
fangsgerate fiir Eundfunk
Oder Ferngehen (ein-
achliesslich der mit
Tonaufnahme- und Ton-
wiedergabegeräten kombi-
nierten Empfanger) sowie
Ferns ehkameraa; Geräte
fiir Funknavigation, Punic-
messung Oder Funkfern-
steuerung

Schienenfahrzeuge; orts-
festes Gleismaterial;
nichtelektrieche mecha-
nische Si gnalvor rich tun-
gen fiir Verkehrswege

Be- oder Verarbeitungavor-
gSnge, die nioht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gSnge, die die Eigenachaft
•von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfullt sind

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnissen und Teilen, deren
Wert 40 $> des Wertea der
Fertigware nicht iiberschrex-
tet

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnisssen und Teilen, die
keme Ursprungserzeugnisse
sind und deren Wert 40 %
des Wertes der Fertigware

- dem Wert nach mindestens
50 % der verwendeten
Erzeugnisse und Teile ( 1 )
Ursprungserzeugnisse sind
und

- der Wert der Transistoren,
die keine Ursprungserzeug-
nisae sind, 3 % des Wer-
teg der Fertigware nicht
iiberschreitet (2)

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnisaen und Teilen, die
keine Uraprungaerzeugnisse
aind und. deren Wert 40 %
des Wertes der Fertigware
nicht überschreitet, sofern
- dem Wert nach mindeatena
50 % der verwendeten
Erzeugnisse und Teile (1)
Ursprungserzeugnisse sind
und

- der Wert der Transistoren,
die keine Ursprungserzeug-
niase sind, 3 % des Wertes
der Fertigware nicht ilber-
achreitet (2)

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugniasen und Teilen,
deren Wert 40 % des Wertea
der Fertigware nicht ilber-
achreitet

(1) Bei der Bestimmung des Wertes der Erzeugnisse und Teile ist folgendea zugrunde zu legen:

a) fur die Erzeugnisse und Teile, die TJrsprungserseugnisse sind, der erste Freis, der fiir diese
Erzeugnisse im Gebiet des Staateg, in dem die Be- oder Verarbeitung oder Montage durchgefuhrt
wird, nachweisbar gezahlt worden ist Oder im Palle eines Verkaufs zu zahlen ware;

b) fur andere Erzeugnisse und Teile Artikel 6 dieses Protokolls betreffend die Beatimmung

- des Wertes der eingefuhrten Erzeugniase,
- des Wertes der Ereeugniase unbestinmbaren Ursprungs •

(2) Dieser Prozentsata kumuliert nicht mit dem Satz von 40 $.
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Hergeatellte Ware

Tarif-
numraar War enb e z eichnung

Be- oder Verarbeitungavor-
gSng°, die nicht die Eigen-

schaft vcn "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- odei Verarbeitungsvor-
gBnge, die die Eiganachaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachgtehende
Voraussetzungen erfulK sind

Kapitel
97

87.09

Kapitel
90

90.05

90.07

Zugnagchinen, Kraitwa-
gen, Kraftrader, Fahr-
rSder und andere nicht
schienengebundene Lana~
f ahrzeuge, ausgenomaeii
Waren der Tarifnr. 87.09

Kraftrader und Pahrrader
mit Hilfsrnotor, auch mit
Beiwagen; Beiwagen fur
Kraftrader Oder Panrra-
der aller Art

Optisohc, photographi-
sche und kinematographi-
sche Instruments, Appa-
rateuudd Gerate; Mess-,
Prttf— unPPräzisions--
Instrumente, -apparate
und -gerate; medizmi-
sche und chirurgiache
Inetrumente, Apparate

una GerSte; a u s g e n o m m e n T t a r e n derTarifn90.08,9205, 90.07, 9 0 . 0 8 , 9 0 . 1 2 und 90.26

Fernglaser und Pemrohre
mit oder ohne Prismen

Photographische Appara-
te; Blitzlichtgerfite zu
photographischen Zwecken

Be- oder Verarbeitung Oder
Kontage unter Verwendung von
Erzeugnissen und Teilen, dersn
Wert 40 % dea ffertes cler
Pertigware nicht überschreitet

Be- Oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnissen und Teilenf die
keine Ursprungserzeugnisse
ami und deren Wert 40 %
des Wertes der Fertigware mch.1
überschreitet, sofern dem Wert
nact mmdestens 50 % der
verwendeten Erzeugnisee und
Teile (1) Uraprungaerzeugnisse
sind

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung vou.
Erzeugnissen und Teilen, deren
tfert 40 $ des Wertea der
Fertigware nicnt uberachreitet

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Krzeugniaaen und Teilen, dxe
keine Ursprungserzeugnisse
eind und deren Wert 40 %
des Wertes der Pertigware
nicht ilberechreitet, sofern
dem Wert iach minciestens
50 ** der verwendeten Sr-
zeugnisse und leile (1) Ur-
sprungserzeugnisse sind

Be- oaer Verarbeitung Oder
Kontage unter Verwendung von
Erzeugnissen und Teilen, die
keine Ursprungserzeugnisse
sind und deren. Wert 40 *jt>
des Wertes der Fertigware
nichr uberschreitet, sofern
dem Aerte nach mmdestens
50 i» der verwenaeten Er-
zeugnisse jnd Teile (1) Ur-
sprungserzeugnisse sind

(1) Bei der Beatimmung des Wertes der Erzeugnisse und Teile ist folgendea zugrunde zu legen:

a) filr die Erzeugnlase und Teile die Ursprungserzeugniea* ama, der erste Preia, der fur dieae
Erzeugniase un Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung Oder Montage durchgefiihrt
wird, nachweiebar gezah.lt worden. ist oder iin Palle einea Verkaufa zu zahlen ware;

b) ftlr andere Erzeugnisse und Teile Artikel 6 dieses Protokolls betreffend die Bestimmung

- dea Wertes der eingeftihrten Erzeugniaae,
- des Wertes der Erzeugnisae unbestumnbaren Uraprungs.
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Her-gestellte Ware

Tarif-
nummer

90.08

90.12

90.26

ex
Kapitel

91

91 .04

Waren bez e i chnung

Kinematügraphiache Appa-
rate (Bildauf nähme- und
Tonaxif nähme apparat e ,
auch kombiniert'; Vor-
f führ apparat e mit oder
ohns Tonwiedergabe )

Optische Mikroskope,
auch fttr Mikrophoto-
graphie, Mikrakinemato-
graphie oder Mikropro-
jek-tion

Gas-, Flù*s?igìceits- und
ElektriaitKtsaÄhler ,
fdr Verbrauch oder Pro-
duktion, einschliees-
lich PnXf- oder Eich-
eähler

Uhrroacherwarsn, ausge-
nommen solche der Ta-
rifurn.. 91 .04 und 91 .08

Andere Uhren

Be- oder Verarbeitungsvor-
gänge die nicht die Eigen-

schaft von. "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gSnge, die die Eigenschaft
von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfüllt sind

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnissen und Teilen, die
keine Ursprungaerzeugnisse
sind und deren Wert 40 $
dea Wertes der Fertigware
nicht Ober schreit et, sofern
dem Wert nach mindestens
50 % der verwendeten Er-
zeugnisse und Teile ( 1 ) Or-
aprungserzeugnisse sind

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnissen und Teilen, die
keine Ursprungaerzeugnisse
sind und deren Wert 40 $>
des Wertes der Fertigware
nicht überschreitet , sofern
dem Wert nach mindestens
50 $> der verwendeten Er-
zeugnisse und Teile ( 1 } Ur~
aprungserseugnisse sind

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnissen und Teilen, die
keine Ursprungserzeugnisse
sind und deren Wert 40 %
des Wertes der Fertigware
nicht überschreitet , sofern
dem Wert nach mindestens
50 $ der verwendeten Er-
zeugnisse und Teile ( 1 ) Ur-
sprungs er zeugnisse sind

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnissen und Teilen, de-
ren Wert 40 % des Wertes
der Fertigware nicht über-
schreitet

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Verwendung von
Erzeugnissen und Teilen, die
keine Ursprungserzeugnisse
sind und deren Wert 40 %
das Wertes der Fertigware
nicht überschreitet, sofern
dem Wert nach mindestens
50 % der verwendeten Er-
zeugnisse und Teile (1) Ur-
sprungser zeugnisse sind

(l) Bei der Bestimmung des Wertes der Erzeugnisse und Teile ist folgendes zugrunde zu legen:

a) fCfr die Erzeugnisse und Teile, die Ursprungserzeugnisse sind, der erste Preis, der fttr diese
Erzeugnisse im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung oder Montage durchgeführt
wird, nachweisbar gezahlt worden ist oder im Falle eines Verkaufs zu aaMan wäre;

b) fttr andere Srseugn.laae und Teile Artikel S diaaes 'Protokolls betraffend die Bestimmung

- des Wertes der eingeführten Erzeugnisse,
- des Wertes der Erzeugnisse unbestimmbaren Ursprungs»



879

Fergestellte Ware

Tarif-
nummer

91.08

Kapitel
92

92.11

Kapitel
93

Warenbezeichnung

Andere Uhrwerke,
gangfertig

e , Co -
aufnaxune
gabegerSte , son
arbeitende Bild- .md
Tonaufzeichnungs- und
-wieaergabegerflte fttr
das Pernsehen; !Deile
ur.d Subehflr fttr aiese
Irstrumente und Gerfifce;
ausgenonmer Waren der
Tarifnr . 92 . 1 1

Schallplattenwiedergabe-
gerSte, Diktiergerffte
und andere Tonaufnahme
und, TonwiedergabegerHte,
einschlieeslieh Plat-
ten-, Band- und Dra>t-
apieler, nut oder ohne
Tonabnehmer; magnet isch.
arbeitend Bild- und
3! onaufze learnings- und
-wiedergabegerffte fttr
das Perns ehen

Waffen und Munition

Be- oder Verarbeitungavor-
?Snge, die nicht die Sigcn-
t von "Ursprungserzeugnissen"

verleihen

Be- oder Verarbeitungsvor-
gange, die die Eigensroaft
von "Ursprungserzeugnissen"

verleihen, wenn nachstehende
Vorauasetziungen erfCtllt sind

Be- oder Verarbeitung oder
Montage unter Yen\entiung voil
Erzeugnissen urd Teilen, die
keine Ursprungserzeugnisse
eind una deren nert 60 ̂
des flertes asr Fertigware
nicht überschreitet , sofern
dem Yiert nach mindestens
50 % der /erwendet°n Er-
zeugnisse und Texte ("(} Ur-
sprungserzeugnisse sind

Be- oder verarbe itung oaer
Montage Verw er a tung vom
Er zeugnissen und Te:len, de-

( /en; 40 % de& ffei'tea
der ?ertigware nn cht tfber-

i schreitet

j
1
| Be oder Yerarbeitung oder
| Montage winter verwendung
vcn Erzeugnissen und Teilen,
iie keine Ur sp rungs erzeug-
nisse sir- und deren Wert
40 «*" des Wertes dtr Pertig-
ware so-
fer
- aex 1: racn mmdesteng

50 verwendeten
Erzeugnisse m a leile (1)
Ursprungserzeugnisse sind

- Wert der \ verwendeten
die Iteine

Ursprungserzeugnisse sind
j f> cies Verges der Per-
tigware nicht ffber-
scnreitet ( 2 )

ersteller unter Verwendung
\ s- Erzeugnissen deren
Wert 50 % aes Wertes dei
Fertigware richt ttber-
scareitet

(1) Bei der Bestimnmng dea Wertes dar Erseugrasse und Teile 1st f-lgendes sugrunde zu legeji:
a) fttr die Erzeugnisse und Teile, aie Ursprungserzeugnisse sind, der erste Preis, Jer fttr diese Tr-

zeugm-sse im Getoiet des Staates , izi dem die Be- Oder Verarbeitung oder Montage durchgefffin t
wird, nachweisbar gezanlt worden ist Oder isn Falle eines Verkaufs zu zahlen wSre ;

b) fttr andere Erzeugnisse und Teile \rtikel 6 aieses Protokolls "betrsffend die Bestimmung

- des Wertes der eingeführte Erzeugnisse,
- des Wertes der Erzeugnisse unbestimmbaren Ursprungs .

(2) Dieaer Prozentsatz kumuliert nicht mit dem 5atz von 40 %,
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Hergestellte Ware

Tarif-
nummer

96.02

97.03

98.01

98.08

ex 98.15

Warenbezeichnung

Bürstenwaren und Pinsel
( BCCrsten, Schrubber,
Pinsel und derglei-
chen), einschliesslich
Börsten, die Maschinen-
teile sind; Roller zum
Anstreichen, Wischer
aus Kautschuk oder Ähn-
lichen geschmeidigen
Stoffen

Anderes Spielzeug ;
Modelle zum Spielen

Kaffpfe, Dru ckknöpf e ,
Manschettenfcnöpfe und
dergleichen (ein-
schliesslich Knopf -
Rohlange, Knopf formen
und Knopf teile)

Farbbänder für Schreib-
maschinen und Ähnliche
Farbbänder, auch auf
Spulen ; St empelkiss en ,
auch getrHnkt, auch mit
Schachteln

Ic olierf laschen und
andere Isolier-
(Vakuum-) Behälter

Be- oder Verarbeitungsvor-
gange, die nicht die Eigen-

schaft von "Ursprungserzeugnissen"
verleihen

Be- oder Versrbeitunga vor-
gänge, die die Eigenschaft
von "Ursprungserseugnissen"
verleihen, wenn nachstehende
Vorauasetzungan erfüllt sind

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 % des Wertes der
Fertigware nicht über-
schreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 % des Wertes der
Fertigware nicht über-
schreitet

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 % des Wertes der
Fertigware nicht Cfber-
3 ehre it et

Herstellen unter Verwendung
von Erzeugnissen, deren
Wert 50 jTdes Wertes der
Fertigware nicht Über-
schreitet

Herstellen aus Erzeugnissen
der Tarifnr. 70.12
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AMIAMO (I)

LISTE B

liste der Be- und Verarbeitungsvorgänge,

die keinen Wechsel der Tanfnummer
zur Folge haben,

den hergestellten Waren
aber die Eigenschaft von

"Ursprungserzeugnissen" verleihen
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H e r g e t a l l t e W a r e

Tarif-
nummer Warenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungsvorgänge,
die die Eigenachaft von

"Urapnmgserzeugnissen" varleihtn

ex 25.09

ex 25.15

ex 25.16

ex 25.18

Kapitel 28
a 37

ex Kapitel

ex 18.05

Kapitel 39

ex 40.01

eX 40.07

ex 41.01

ex 41.02

en, gebrannt oder gepulvert

Mannar, durch Skgen lediglich ri
mit einer Dicke von 25 cm oder

Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und
andere Werksteine, durch Sagen lediglich
zerteilt mit eo_ner Dicke von 25 cm oder
weniger

Bolomit, gebrannt; Dolomitstampmasse

Erzeugnisse der chemiachen Industrie uad
verwandter Induatrien

Verschiedene Erzeugnisse der chemiacnan
Industrie, auagenommen raffinierten
Sallol

TallHl , raffmiert

Kunststoffe, Zellulose-Aether und -Eater
und Waren daraua

Sohlenkrepp in Platten aua Kautachuk

PUden und Kordeln aua Kautachuk, mit
Spinnstofferzeugniaaen Ubereogen

Enthaarte Felle von Schafen und LHnunern

Rind- und Kalbleder (einschliesslich
Buffelleder), Rossleder und Leder von
anderen Einhufern, ausgenommen Leder der
Tarifnrn. 41.06 bis 41.08, nachgegerbt

Schaf- und Lammleder, ausgenommen Leder
der Tarifnrn. 41.06 bis 41.08, nachge-
gerbt

Ziegen- und Zickelleder, auagenommen
Leder der Tarifnrn. 41.06 bis 41.08,

• nachgegerbt

Leder aua Hauten oder Fellen von anderen
Tieren, ausgenommen Leder der Tarif-
nrn. 41.06 bia 41.08, nachgegerbt

Durch Einbau Von Erzaugniasen und Teilen, die
keine Ursprungserzeugnisse sind, in Keesel, Ma-
Bohinen, Apparate, GeraVte u*w. der Kapitel 84 bi
92 sowie In Keosel und HeizldBrper 4er Tarif-
ar, 73.37 varlieren dieae Erzeugnisse nicht 'die
Bigtnecnaft von Ursprungserzeugnissen sofern
fl.er Wart der Erzeugnisae und Teile 5% des Wer-
tea der Pertigware nicht überschreitet

Brechen und Brennen oder Mahlen von Farberden

zu Platter oder Teilen, Polieren, ober-
flachlichea Schleifen und Remigen von Manner,
roh, roh behauen, durcb. Sagen lediglich zer-
teilt mit einer Dicke von mehr ala 25 cm

Sagen von Gran.it, Porphyr, Basalt, Sandstein und
anderen Werksteinen, roh, roh behauen, durch
Sagen lediglich certailt mit einer Dicke von
mehr ala <>5 cm

Erennen von Robdolomit

Be- oder Verarbeitungavorgange unter Verwendung
von Erzaugniaaen, die nicht Uraprungaerceugniaae
aind und deren Wert 20 % dee Wertea der Fertig-
ware nicht ttberschreitet

Be- oder VerarbeitungsvorgHnge onter Verwendung
von Eraeugniaaen, die keine Ursprungserzeugnisse
sind \m4 deren Wert 20 £ dea Wertes der Fer-
tignre nicht Uberschreitet

Raffinieren von rohera TalltJl

Be- oder VerarbeitungavorgBnge urter Verwendung
von Erzeugniaaen, die keine Uraprungaerzeugnisae
sind und deren Wert 20 $ flea UTertee der Fer-
tigware nicht Uberschreitet

Walzen von "orspa ahceta1* aus Naturkautach ik

Heratellen aua nichtüberzogenen Faden und Kor-
deln aua Kautachulc

Enthaaren von Sahaf- und Lammfellw

Nachgerben von nur gegerbtem Rmd- und Kalbleder
(einachlieaalich BUffelleder), Roasleder und
Leder von anderen Einhufern

Nachgerben von nur gegerbtem Schaf- und Lai
ledar

Nachgerben Von nur gegerbtem Ziegen- und Zickel-
leder

Nachgerben von nur gegerbtem Leder anderer Tiere
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H e r g e s t e l 1 t e W a r e

Tanf-
nummer ffarenbezeichnung

Be- oder Verarbeitungavorgange,
die dla Eigenschaft von

"Ürsprungserzeugnissen" verleihen

ex 43.02

ex 50.09
ex 50.10
ex 51.04
ex 53.11
e 53.12
e 53.13
e 54.05
e 55.07
e 55.08
e 55.09
e 56.07

ex 68.03

ex 68.13

ex 68.15

ex 70.10

ex 70.13

ex 70.20

ex 71.02

ex 71.05

ex 71.05

ex 71.06

ex 71.07

ex 71.0?

Pelzfelle, zusammengesetzt

Bedruckte Geweoe

Waren aus Natur- oder Pressechiefer

Aabeatwaren; Waren aus G-emiachen auf der
Grundlage von \abest oder auf der Grund-
lage von Asbest und Magnesiumkarbonat

Glimmerwaren, einscnlieaslich Glimmer
auf Papier oder Geweben

Flakons, geschliffen

Glaawaren zur Verwendung bei Tisch, in
der Kliche, bei der Toilette, im BUro,
zum AusschmUcken von Ylohnungen und zu
ahnlichen Zwecken, auagenonoien Waren der
Tarifnr. 70.19, geschliffen

Waren aua Glasfasern

Edelateine und Schmuckateine, geschlif-
fen oder anders bearbeitet, weder ge-
fasst noch montiert, auch wann aie zur
Erleichterung der Veraendung vorUber-
gehend aufgereiht, jedoch nicnt einheit-
lich gebrauchsfertig zuaammengeatellt
axnd

Synthetiache oder rekonatituierte Stems
geschliffen oder andera bearbeitet, wede:
gefaast noch montiert, auch wenn sie BUT
Erleichterung der Versendung vorUber—
gehend aufgereiht, jedoch nicht alnheit-
lich. gebrauchsfortig zusammengestellt
sind

Silber und Silberlegierungen, als Halb-
zeug, auch vergoldet oder platiniert

Sxlber und Silberlegierungen, unbearbei-
tet, auch vergoldet odsr platiniert

Silberplattierungen als Halbzeug

Gold und Goldlegierungen, als Halbzeug,
auch platiniert

Gold und Goldlegierungen, unbearbeitet,
auch platiniert

Bleichen, PHrben, Zurichten, Zuachneiden und
Zusammensetzen von gegerbten oder zugenchteten
Palzfellen

Bedrucken und gleichzeitige Bearbeitung (Blei-
chen, Zurichten, Trocknen, Dampfbehandlung,
Hoppen, Kunststopfen, Impragmeren, Sanfori-
sieren, Merzerisieren) von Geweben, deren Wert
47,5% dee Wertea der Fertigware nicht ttber-

Heratellen von Waren aus bearbeitetem Schiefer

Heratellen von Waren aus bearbeitetem Aabeat
und aus Gemischen auf der Grundlage von Asbest
oder auf der Grundlage von Aabeat und Magnesium-
karbonat

Heratellen von Waren aae bearbeitetem Glimmer

Schleifen von. Plaschen un,d Plakons, deren Wert
50 j(.des Wertao der Pertigwara nicht ttber-
schreitet

Schleifen von Glaanaren, deren Wert 50 % des
Wertes der ?ertigware nicht tlberachreitet

Herstellen aua rohen Glaafaaem

Heratellen aua Edelsteinen oier Schmuckateuien,
roh

Herstellen aus ayntnetiscnen oder rekonstituier-
ten Stexnen, roh

Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hammern oder Zer-
kleinern von Silber und Silberlegierungen, un~
bearbeitet

Legieren oder elektrolytisches Trennen von Sil-
ber und Silberlegierungen, unoearbeitet

Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hammem oder Zer-
kleinern von Silberplattierungen, unbearbeitet

Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hammern oder Zer-
klelnera von Gold und Goldlegierungen, auch
platiniert, unbearbeitet

Legieren und elektrolytisciiea Trennen von Gold
und Goldlegierungen, unbearbeitet
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H e r g e a l e l l t e

Tarif-
nummer Warenbezeichnung

Be- oder VerarbeitungavorgXnge,
dia die Eigenacliaft von

"Ursprungserzeugnissen" verleiha;

ex 71.08

ex 71.09

ex 71.09

ex 73.15

ex 74.01

ex 74.01

ex 74,01

ex 75.01

ex 77.04

PX 81.01

ex 81,02

ex 81.03

ex 81.04

84.06

Goldplattierungen (auf unedlen Metalien
oder auf Silber), ala Halbceug

Platin und Platinbeimetalle, ala HaTb-
zeug

Platin und Platinbeimetalle und ihre
gierungen, unbearbeitet

Platin- oder Platinbeimetallplattierun-
gen (auf unedlen Metallen. oder aaf Edel-
metallen), ale halbzeug

Legierter Stalil und
stanl
- in den in den Tarifnrn. 73.0? bis 73.1

angefOhrten Porinen

- in den in der Tarilnr. 73 »H sagefHhr-
ten Formen

Kupfer zum Raffinieren (Blisterkupfer
und anderea)

Saffmiertea Eupfer

Kupferlegierungen

Rohinckel (auagenonunen Anoden der Ta-
nfnr. 75.05)

Beryllium (Glucinium), ve»*arbeitet

Wolfram, verarbeitet

MolybdHn, verarbeitet

Tantal, verarbeitet

Andere unedle Metalle,

Ko Ibenverbrennungsmo t oren

Walzsn, Ziehen, Drahtsiehen, Hammem od«r Ser-
klainern von Goldplattierungen (auf unedlen
Metallsn. odar auf Silter), unbearbeitet

Wai2en, Ziehen. Drabtziehen. HSmmem oder Zer-
kleinern von Platin und Platinbeunetallen. un-
bearbeitet

legieren und elelrtrolytisches Trennen von Platin
und Platinbeimstallan und ibran Leglerungen, un-
bearbeitet

Wai a en, Ziehen. Drahtziehen, HSuunern od*r Z«r-
Icleinern von Platin- oder Platinbeiiietallplat-
tierungen (auf unedlen Metallen oder auf Edel-
metalleni, unbearbeitet

Harstellen HUB Erzeugnissen in den in der
Tarifnr. 73.06 angefunrten pormen
Herstellen aus Erzeugnieeen in den in. den
Tarifnrti. 73.06 und 73.07 angeführten Formwi

Konvertern von Kupfarmatte

Thermische oder elefctrolytische Rafflnation von.
Kupfar zum Haffinieren (Bliatertupfer und ande-
rea), von BearbeitungaabfSllen und von Schrott
aus Kupfer

Schaielsen und tharmiache Behandlung von raffi-
niertem KupfT, Bearbeitungsabfällen und Schrott
aua Kupfer

Eaffinieren von Wickelmatta, Nicleelapeise und
andaren Zwischenerzeugniosen der NiekeIherstel-
lung durch Elektrclyae, durch Schmelzen oder auf
chemischem Wage

Walcen, Ziehen, Drahtsiehen und Zerkleinern. von
Hohberyllium, dessen Wart 50 % des Wertea
der Fertigware nicht llberschreitet

Heratellen aua Rohwolfram, desaen Wert 50 $
dee Wertea der Fertigware nicht Uberachreitet

Heratellen aua EohmolybdHn, deasen Wart 50 f>
dea Wertes der Pertigware nieht tlberachreitet

Heistellen OCUB Rohtsntal, des sen Wert 50 %
das Wertea der Fertigware nicht Uberschreitet

Heratellen aus anderen unedlen Robmetallen,
deren Wert 50 % dea Wertea der Fertigware
nicht Uberschreitet

Be- oder Verarbeitung oder Montaga unter Vex-wendung
von Erzeugniseen und Teilen, deren Wert 40 $>
Sea Wertea der Fertigwara nioht ttberaohreitet



e s t e l l t e W a r e

Tarif-
nummer Warenbezeichnung

Be- oder VerarbeitungavorgHnge,
die die Eigenschaft von

"Ursprungserzeugnissen" verleihen

ax 84.08

ex 84.17

84.31

84.33

ex 34.41

87.06

ex 95.01

ex 95.02

ex 95.03

ex 95.04

Andere Motoren und Kraftmaschinen, ausge-
nommen Turbostrahltriebwerke und Gaatur-
binen

Kalander und Walzwerke, ausgenornmen Me-
tallwalzwerke und Slaswalzmaachinen.; Wal-
zen fttr dieae Maschir.en

Apperate und Vorrichtungen, euch elek-
trisch "beheizt, sum Eshandeln von Stoffen
durch auf einer Temperaturänderung beru-
hende VorgKnge, ftlr die Holz-, Papier-
halbstoff-, Papier- uni Psppindustrie

Maschinen und Apparate zum Heratellen von
Zellulcsebrei oder Papierhalbatoff oder
zu-n Her stellar, cder Fertigstellen von. Pa-
pisr odsr Pappe

Andere Maschinen und Apparate sum Be- oder
Verar"beiten von Papierhalbstoff, Papier
oder Pappe, einschlieeslich Scimeidema-
achinen aller Art

NSlunaachinen (z.B. zum HShen yon Spinn-
stoffwaren, leder oder Schuhen), ein-
schliesalich MJJbel zuai Eint>au von Nahma-
schxnen

3e-oderVerarbeitung oder Montage unter Verwendung
von Erzeugnissea und Teilen, die keine Uraprungs-
erzeugniaae a±nd und deren Wert 40 % des Wertes
der Fertigware nicht ffberachreitett sofern dera
Wert nach mindestena 50 % der verwendeten Er- ,
zeugnisse und Teile (1) Ursprungserzeugnisse sind

3e- oder verarbeitung oder Montage unter Veryven-
fiung von Erzeugniasen und Teilen, die keine Ur-
aprungserzsugnisse sind und deren Wert 25 % des
Wertes der Fertigware nicht liberschreitet

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen-
dung von Erzeugniaeen und Oeilen, die keine Ur-
sprungserzeugnisse sind und deren Wert 25 % des
Wertea der Fertigware nicht Uberschreitet

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen-
dung von Erzeugnissen und Teilen, die keins Ur-
sprungaerzeugniaae sini \a:d deren Wsrt 25 % des
Wertes der Fertigware nicht Uberschreitet

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen-
dung von Erzeugnissen und Teilen, die keine Ur-
sprungserzeugnisse aini und deren Wert 25 % des
Wertea der Fertigware nicht tTberschreitet

Be- oder Verarbeitvng oder Montage unter Verwen-
dung von Erzeugnissen und Teilen, die keine Ur-
sprungserzeugnisae aind und dsrer. Wert 40 % des
ffertes der Fertigware nicht flberachreitet, sofern
- den Werte nach mindeatens 50 % der zur Mon-
tage 3es Kopfea (ohne Motor) verwendeten Erzeug-
nisae und leile (1) Urspruiigserzeugnisse sind

| un.5
- der Meoiianisinua fur die Oberf&denfUhrung, der

(Jreifer mit Antriebsmechanismus und die Steuer-
organe fur den Zicic-Zack-Stich Oraprungserzeug-
nisse alnd

I
Teile und Zubehtir fttr Kraftfahrzeuge der | Be- odar Verarbeitung oder Montage unter Verwendung
Tarifnrn. 87.01 bia 87.03 j von Erzeugnissen und Teilen., ieren Wert 15 $>

das Wertes der ?ertigware nicht tlberschreitet

Waren aus Schildpatt

Waren aua Perlmutter

Warea aua Elfenbein

Waren aus Bein

Heretellen aua bearbeitetem Schildpatt

Herstellen aua bearbflitetem Perlmutter

Heratellen aua bearbeitetem Elfenbein

I Herstellen aua bearbeitetera Bein

(1) Bei der Beatimmung dea Wertes der Teile ist folgendes zugrunde zu legen:

a) ftlr die Teile, die Ursprungaerzeugnisse sind der erate Preia, der fur diess Erzeugnisse im
Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung oder Montage durchgefuhrt wird,naehweisbar
gezahlt worden ist oder im Falls eines Verkaufa zu zahlen wHre;

b) fur andere Teile Artikel 6 dieaes Protokolla "betreffend die Bestimmung

- des Wertes der eingefunrten Erzeugniaae,
- des Wertes der Erzeugnisse unbestimmbaren Ureprungs.
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H e r g e s t e l l t e W a r e

Tarif-
nummer

ex 95.05

ex 95.06

ex 95.07

ex 98.11

Warenbeaeichnung

Waren aus Horn, Geweihen, Korallen, auch.
wiedergewonnenen, und anderen tierischen
Schnxt zstof f en

Waren aua pflanz lichen Schnitzstoffen
(z.B. Steinntlsae, andere Nflase, harte
Samen)

Waren aus Meerachaum, Bernstein, auch
wiedergewonnenen. Je+t und j
raineralischen Schnitz- und Formstoffen

Tabakpfexfen, einschlieaalich Pfeifen-
kBpfe

Be- oder VerarbeitungsvorgHnge,
die die Eigenachaft von

'Ursprungserzeugnissen' verleihen

Herstellen aus Horn, Geweihen, Korallen, auch
wiedergewonnenen, und anderen tierxachen Schnitz-
atoffen, bearbeitet

Heratellen aua pflanzlichen Schnitzatoffen
(z.B. Steinnüsse andere HUsse, harte Samen),
bearbeitet

Heratelleu aus Meerschaum, Bernstein, auch wieder-
gewonnenen, Jett und jettähnlichen mineraliachen
Schnitz- und Formstofren, bearbeitet

Heratellen aus Pfeifenrohformen
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Anhang IV

L I S T E G

Liste der Waren, auf die

dieses Protokoll keine Anwendung findet



Nummer des
Zolltarifs Warenbezeichnung

ex 27.07

27.09 )
bis )
27.16 )

ex 29.01

ex 34.03

ex 34.04

ex 38.1"

Aehnliche aromatische Oele im Sinne der Vor-
schrift 2 zu Kapitel 27, bei deren Destilla-
tion mehr als 65 Raumhundertteile bis 250° C
übergehen (einschliesslich Benzin- und Benzol-
gemische), zur Verwendung als Kraft- oder
Heizstoffe

Mineralöle und ihre Destillationserzeugnisse;
bituminöse Stoffe; Wachs aus Mineralien

Kohlenwasserstoffe :

- azyklische
- alizyklische, ausgenommen Cyclotherpene,
ausgenommen Azulene

- Benzol, Toluol, Xylole

zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe

Zubereitete Schmiermittel, ausgenommen solche
mit einem Gehalt an Erdöl oder Oel aus bitu-
minösen Mineralien von 70 Gewichtshunderttei-
len oder mehr, Erdöl oder Oel aus bituminösen
Mineralien enthaltend

Wachse aus Paraffin, aus Erdöl oder aus bitu-
minösen Mineralien, aus paraffinhaltigen
Rückständen

Zubereitete Additive für Schmierstoffe
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ABKOMMEN PII", - "iPHWETS

Ausführer/Exporteur Name vollständige
Anschrift , 31; va t)

Empfänger Name, vollst Hn.do.ge Anschrift,
btaat)
(Ausstellung freigestellt)

"Beförderungsmittel beim Abgang
(Ar t , Ifuirmer bpw. Name)
(Ausfülung freigestellt)

Vorgesehener Beförderungsweg
(Ausfüllung freigestellt)

•3 h PACK5TTJECKE (2)
ö » , . .,.„ ,

"Ü Seichen und Anzahl und
o) H Tummem Art

A.OH.1 Nr. A. 000, 000

GERÏIPIGAT DE C
WAHENVERKEHRSBE

CERTIHOiAT IKZ
MOVBMEHT OERTIÏ
VARESERTIFIKAT
VABE5ERTIFIKAT

Bestinnnungsland

[RODIATIOH BES KAROHAJTOISEB
ÎCHEISIOuHO
LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

UŒ GOEDEEEKVERKEER
[CAIE

(D

Für amtliche Vermerke

LRENBEZEICHNUHG

Gesamtzahl der Packstflcke

ROHGEIÏICHT
(*s)
oder andere
Masse (hl,
cbra uaw. )

Summer und
Datum der Rech-
nungen ( Aus f ül-
lung freige-
stellt)

fin Buch

Bemerkungen

Sichtvermerk der Zollbehörde :
Bescheinigung der Richtigkeit
der Erklärung:
Ausfuhrpapier (3)

Ausstellend Staat:

Äollbehörde: ...........
, Stempel .

(Unterschrift)
. behörde .

Erklärung des AusfUhrere
Der Unterzeicluier erklSrt, daae

vorliegen, die erfüllt sein mtle
genäe Besolieinigung zu erlangpr

bei diesen Waren
raus s e t zungen
sen. um vorlie-(5}

19..

(Unterschrift)

Sendung vnm
(Ausfüllung freigestellt)
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(Hinweise auf der Vorderseite der Bescheinigung A.CH.l)

(1, Anzugeben ist die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft oder
die Schweiz.

(2) Für lose geschüttete Waren ist je nach Fall der Name des

Schiffes, die Waggon- oder die Kraftwagennummer anzugeben.

(3) Mur auszufüllen, wenn nach den nationalen Rechtsvorschriften
des Ausfuhrlandes erforderlich.

(4) Anzugeben ist "die Schweiz" oder wenn die Bescheinigung in

einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft beantragt wird "der

Gemeinschaft".

(5) Siehe Anmerkungen auf der Rückseite
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(RUckseite der Warenverkehrsbesoheinigung A.CH.1)

ERSUOHEN UM NACHPRUEPUNG ERGEBNIS DER NACHPRUEFUNG

Der unterzeichnende Zollbeamte Die Nachprllfung hat ergeben,

ersucht urn Ueberprtlfung dieser dass dieae Warenverkehrsbeachei-

Bescheinigung auf ihre Echtheit nigung

und Richt'igkeit. 1 a o n n der auf ihrangegebenen^

ZollbehSrde ausgestellt wor-

den ist und die darin ent-

haltenen Angaben richtig

sind (1);

2. nicht den Erfordernissen

fUr ihre Echtheit und fUr

die Richtigkeit der darin

enthaltenen Angaben ent-

spricht (siehe beigeftlgte

Bemerkungen)(1).

, den 19 * , den ..19...

Stempel Stempel
der Zoll- der Zoll-
behSrde behSrde

(Unterschrift des ""* (Unterschrift des
Zollbeamten) Zollbeamten)

(1) Nichtzutreff endes streichen

(siehe dazu folgende Seiten)
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(RUckseite der Warenverkehrsbesoheinigung A.CH.1)

ERSUOHEN UM NACHPRUEPUNG ERGEBNIS DER NACHPRUEFUNG

Der unterzeichnende Zollbeamte Die Nachprllfung hat ergeben,

ersucht urn Ueberprtlfung dieser dass dieae Warenverkehrsbeachei-

Bescheinigung auf ihre Echtheit nigung

und Richt'igkeit. 1 a o n n der auf ihrangegebenen^

ZollbehSrde ausgestellt wor-

den ist und die darin ent-

haltenen Angaben richtig

sind (1);

2. nicht den Erfordernissen

fUr ihre Echtheit und fUr

die Richtigkeit der darin

enthaltenen Angaben ent-

spricht (siehe beigeftlgte

Bemerkungen)(1).

, den 19 * , den ..19...

Stempel Stempel
der Zoll- der Zoll-
behSrde behSrde

(Unterschrift des ""* (Unterschrift des
Zollbeamten) Zollbeamten)

(1) Nichtzutreff endes streichen

(siehe dazu folgende Seiten)
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(Anmerkungen auf der Rückseite der Warenverkehrsbescheini-

gung A.GH.l)

I. WAREM, FUER DIE SINE WARENVERKEHRSBESChEINIGuNG A.CH.l AUS-

GESTELLT WERDhN KANN"

Die Bestimmungen dieses Teils der Anmerkungen werden

von jeder der Vertragsparteien in Übereinstimmung mit den

Vorschriften des Protokolls geändert.

II. ANWENDUNGSBEREICH DER WARENVERKEHRSBESCHSIHIGUNG A.CH.l

Die Beförderung von Ursprungserzeugnissen der Schweiz

oder der Gemeinschaft, die eine einzige Sendung bilden,

kann unter Durchfanr anderer Gebiete als der der Gemein-

schaft, der Schweiz. Finnlands, Islands, Oesterreichs,

Portugals oaer Schwedens erfolgen, gegebenenfalls auch mit

einer Umladung oder vorübergehenden Einlagerung in diesen

Geoieten, sofern diese Eurcnfuhr aus geographischen Grün-

den gerechtfertigt ist und die Erzeugnisse im Durchfuhr-

oder Einlagerungsland unter zollamtlicher Ueberwachung ge-

blieben, dort nicht in den Handel oder freien Verkehr ge-

langt und dort gegebenenfalls nur ent- und verladen worden

sind oder eine auf die Erhaltung ihres Zustandes gerichtete

Behandlung erfahren haben.

III. REGELN, DIE BEI DER AUSSTELLUNG DER WARENVERKEriRSBESCHEI-

NIGUNG A.CH.l ZU BEACHTEN SIND

1. Die Warenverkehrsbescheinigung A.CH.l wird in einer

der Sprachen ausgefüllt, in denen das Abkommen verfasst

ist, und muss den internen Rechtsvorschriften des Aus-

fuhrlandes entsprechen.
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2. Bei handschriftlicher Ausfüllung der Warenverkehrs-

bescheinigung A.CH.l sind Tinte oder Kugelschreiber und

Druckschrift zu verwenden. Radierungen oder Uebermalungen

sind unzulässig. Aenderungen sind so vorzunehmen, dass

die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenen-

falls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefügt werden.

Jede so vorgenommene Aenderung muss von dem, der die Be-

scheinigung ausgefüllt hat, gebilligt und von der Zoll-

behörde bestätigt werden.

3. Jeder Warenposten, der in der Warenverkehrsbeschei-

nigung A.CH.l angeführt ist, muss mit einer laufenden

Nummer versehen sein. Unmittelbar unter der letzten Ein-

tragung ist ein waagerechter Schlussstrich zu ziehen.

Leerfelder sind durch Streichung unbrauchbar zu machen.

4. Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu

bezeichnen, dass die Feststellung der Nämlichkeit mög-

lich ist.

5. Der Ausführer oder Prachtführer kann in dem Teil

der Bescheinigung, der für die Erklärung des Ausführers

bestimmt ist, einen Hinweis auf das Frachtpapier anbrin-

gen. Es wird dem Ausführer oder dem Frachtführer empfoh-

len, in den für die Ware ausgestellten Beförderungspa-

pieren die Seriennummer der Warenverkehrsbescheini-

gung A.CH.l zu vermerken.

IV. BEDEUTUNG DER WARENVERKEHRSBESCHEIKIGUNG A.CH.l

Die ordnungsgemäss verwendete Warenverkehrsbescheini-

gung A.CH.l eröffnet den in ihr beschriebenen Waren im Ein-

fuhrland die Vergünstigungen des Abkommens,
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Die Zollbehörden des Einfuhrlandes können, wenn sie es

für erforderlich halten, die Vorlage weiterer Nachweise ver-

langen, insbesondere der Frachtpapiere, die die Ware beglei-

tet haben.

V. FRIST FUER DIE VORLAGE DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG A.CH.l

Die Warenverkehrsbescheinigung A.CH.l muss innerhalb

einer Frist von 4 Monaten, nach ihrer Ausstellung an gerech-

net, der Zollstelle des Einfuhrlandes vorgelegt werden, bei

der die Waren gestellt werden.

VI. STRAFEN

Sanktionen werden gegen denjenigen angewendet, der

eine Urkunde mit sachlich falschen Angaben anfertigt oder

anfertigen lässt, um eine Warenverkehrsbescheinigung zu er-

halten, aufgrund derer eine Ware unter die Vorzugsbehandlung

fallen kann.



ABKOMMEN EWG - SCHWEIZ

u I Ausführer/Exporteur (Name, vollatHndige A.CH.1 Mr. A.000.000
g Ana cnrift, S t aat;

ti CERIIFICAI DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
3 WAREFVEHKEHRSSESCHEINIGUNG

•g CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIOriE DELLE MERGI

Empfänger Staat) v o l l s t ä n d i g A n s c h r i f t C E R T I F I C A A T INZAKE GOEDFRENVERKEER NOVEMENT C E R T I F I C A T E S ™ 0 / ^ ™ ^ ^ ™ ^ , ^

S Staat) freigestellt)lung ^^.t-m)

-P

J3 Beförderungsmittel beira A"bgang (Art, Hummer
bzw. Name)

« (AuafUllung freigestellt) Bestimmungsland (1 )

TJ .. ,

t-* Vorgeaehener BefBrderwigaweg PUr amtliche Vermerke
3 Uusftillung freigestellt)

OJ

•a
I I ,

PACKSTUECKE (2) ROHGEWICHT Nummer und Datum
C h 1 (kg) der Hechnung

" g Zeichen Anzahl WAREHBEZEIGHHUNG Oder andere (AuafUllung frei-
ra 3 | und und Masse (hi, gestellt)

Nummern Art obra uaw.) —
EC

ij

!

g Gesamtzahl der PackatUcke . .**.. . . .»* (in Buch-
H Geaamtraenge staben)

Bernerkungen

h

w

896
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ERKLAERUNG DES AUSFUEHRERS

Ichj der Unterzeichner, Ausführer der auf der Rückseite beschrie-

benen Waren,

ERKLAERE, dass diese Waren in (1) hergestellt

worden sind und die Bedingungen von Artikel l des Protokolls

über die Bestimmung des Begriffs "Ursprungserzeugnisse" im An-

hang zu dem zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

und der Schweiz geschlossenen Abkommen erfüllen,

BESCHREIBE den ursprungsbegründenden Vorgang wie folgt (2):

LEGE folgende Nachweise VOR (3):

VERPFLICHTE MICH, auf Verlangen der zuständigen Behörde alle zu-

sätzlichen Nachweise zu erbringen, die für die Erteilung dieser

Bescheinigung erforderlicn sind, und gegebenenfalls jede Kontrol-

le meiner Buchführung und der Herstellungsbedingungen für die

obengenannten Waren zu dulden,

BEANTRAGE die Erteilung einer Warenverkehrsbescheir.igung A.CH.l

für diese Waren.

den

(Unterschrift des Ausführers)

(Siehe hierzu nächste Seite)



(Hinweise auf der Rückseite des Antrags auf Erteilung der Wa-

renverkehrsbescheinigung A.CH.l)

(1) Anzugeben ist "die Schweiz" oder wenn die Waren in einem

Mitgliedstaat der Gemeinschaft hergestellt worden sind "der

Gemeinschaft".

(2) Auszufüllen, wenn es sich um andere Waren handelt, als in

Artikel l Absatz l Buchstabe a und Absatz 2 Buchstabe a des

Protokolls über die Bestimmung des Begriffs "Ursprungser-

zeugnisse" im Anhang zu dem zwischen der Gemeinschaft und

der Schweiz geschlossenen Abkommen genannt werden.

Anzugeben sind die verwendeten Erzeugnisse, ihre Tarifnum-

mer, ihre Herkunft, gegebenenfalls der Vorgang, der den

Ursprung des Landes, in dem die Herstellung erfolgte, be-

gründet (Anwendung der Liste B oder der in der Liste A vor-

gesehenen Sondervorschriften), die hergestellten Waren und

ihre Tarifnummer.

Falls die verwendeten Erzeugnisse wertmässig einen bestimm-

ten Hundertsatz des Wertes der Fertigware nicht überschrei-

ten dürfen, damit diese die Eigenschaft eines "Ursprungser-

zeugnisses" erwerben kann, ist anzugeben:

- für die verwendeten Erzeugnisse:

- der Zollwert, falls diese Erzeugnisse ihren Ursprung in

dritten Ländern haben;

- der erste Preis, der nachweisbar im Gebiet des Staates,

in dem die Herstellung erfolgte, gezahlt worden ist,

falls es sich um Erzeugnisse unbestimmten Ursprungs

handelt;
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- für die hergestellte Ware; der Preis "ab Werk", d.h. der

dem Hersteller gezahlte Preis, in dessen Unternehmen die

Be- oder Verarbeitung durchgeführt worden ist, abzüglich

der im Falle einer Ausfuhr aus dem betreffenden Staat er-

statteten oder zu erstattenden internen Abgaben. Wurde

die Be- oder Verarbeitung nacheinander in zwei oder mehre-

ren Unternehmen vorgenommen, so ist der dem letzten Her-

steller gezahlte Preis zugrunde zu legen.

(3) Z.B. Einfuhrpapiere, Rechnungen, Erklärung des Herstellers,

die die verwendeten Erzeugnisse betreffen.
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ANHANG VI
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ABKOMMEN EWS - SCHWEIZ

AusfUhrer/Exporteur (Naire, vollständige
Anschrift, Staat)

Empfänger (Name, vollständige Anschrift,
Staat)
(Ausfüllung freigestellt)

Beförderungsmittel beu Abgang
(Art, Hummer bzw. Nane)
(Ausfüllung freigestellt)

Vorgesehener Beförderungsweg
(Ausfüllung freigestellt)

•S er PAGKBTU2CX3 (2)

£ | Seichen uri j Ar.zahl and WJ

a K Hummern Art

Ä.W.1 Nr. A. 000

CERTIFICAT DE C
WAHEHVERKEHRSBE
CERTIFICATO PER
CERTIPICAAT INZ
Î«OVSMEÏÏ? CSR?IP
VARECERTIFIKAT
VARESERTIFIKAT

Bestiramungslanc

.000

IRCULATION DES MARCHANDISES
SCHEINTGUNG

LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
AKE CWEDEPENVERKSER
IGATE

C D

Jtlr aratluhe Vervierxie

LRSNBEZEICHJIUNa

1 i

1

Gesamtzahl der Packatttcke
Ge samt meng e

ROHGEWICHT
(YSÌ
ocer andere
Masse (hl,
c er usw. '

NUMMER r und
Datum der Rech-
nungen (Ausfül-
lung freige-

Bemerkungen

Sichtvermerk der Zollbehörde:
Bescheinigung- der Richtigkeit
der ErklSrung:
Ausfuhrpapier (3)

Ausstellender Staat:

Zollbehörde : ...........
. Stempel .

,

(Unterschrift) • , „ *
. behörde .

Erklärung des Aus führ e rs
Dar Unterzeichner erklärt, dass

vorliegen, die erfülle sein rtls
gen.de Bescheinigung zu erlangen

bei diesen Waren
raus s e t sungen
sen. un vorlie-

(5)
19..

(Unterschrift)

Sendung vom
(Ausfüllung freigestellt)
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(Hinweise auf der Vorderseite der Warenverkehrsbescheinigung A.W.l)

(1) Anzugeben ist "Europäische Wirtschaftsgemeinschaft" oder

das Bestimmungsland, das mit dem Staat, in dem die Warenver-

kehrsbescheinigung beantragt wird, das Abkommen geschlossen

hat, demzufolge die Waren gemäss Artikel 2 oder 3 des Pro-

tokolls über die Bestimmung des Begriffs "Ursprungserzeug-

nisse" im Anhang zu dem Abkommen zwischen der Gemeinschaft

einerseits und einem der sechs nachstehenden Länder anderer-

seits: Oesterreich, Pinnland, Island, Portugal, Schweden

oder der Schweiz oder gemäss den entsprechenden Bestimmun-

gen der Handelsregelungen zwischen zwei dieser sechs Länder

die Eigenschaft von "Ursprungserzeugnissen" erworben oder

bewahrt haben.

(2) Pur lose geschüttete Waren ist je nach Fall der Name des

Schiffs, die Waggon- oder die Kraftwagennummer anzugeben.

(3) Nur auszufüllen, wenn nach den nationalen Rechtsvorschrif-

ten des Ausfuhrlandes erforderlich.

(4) Angabe des Landes, in dem die Warenverkehrsbescheinigung

beantragt wird, oder Ergänzung durch "in der Gemeinschaft",

wenn die Warenverkehrsbescheinigung in einem Mitgliedstaat

der Gemeinschaft beantragt wird.

(5) Hierbei sind einzuhalten:

- die Voraussetzungen des Artikels 2 oder 3 eines der Pro-

tokolle über die Bestimmung des Begriffs "Ursprungser-

zeugnisse" im Anhang zu den Abkommen zwischen der Euro-

päischen Wirtschaftsgemeinschaft und einem der folgenden

Länder: Oesterreich, Pinnland, Island, Portugal, Schweden

Schweiz

- die ihnen entsprechenden Voraussetzungen für den Handel

zwischen zwei dieser sechs Länder.
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(Rtlckseite der Warenverkehrsbescheinigung A.W.1)

ERSUCHEN UM NACHPRUEFUNG- ERGEBNIS DER NACHPRUEFUNG

Der unterzeichnende Zollbeamte Die NachprUfung hat ergeben,

ersuoht um UeberprUfung dieser dass diese Warenverkehrsbeschei-

Bescheinigung auf ihre Echtheit nigung

und Hiohtigkeit. 1. vondrp auihraangegebenenn

ZollbehBrde ausgestellt wor-

den ist und die darin ent-

haltenen Angaben richtig

sind (1) ;

2. nicht den Erfordernissen

fUr ihre Eohtheit und fur

die Riohtigkeit der darin

enthaltenen Angaben ent-

sprioht (siehe beigefUgte

Bemerkiuigen) (1) .

........... den 19 , den 19...

Stempel Stempel
der Zoll- der Zoll-
beh'drde behSrde

(Untersohrift des (Untersohrift des
Zollbeamten) Zollbeamten)

(1) Nichtzutreffendes streichen

(siehe dazu folgende Seiten)
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(Anmerkungen auf der Rückseite der Warenverkehrsbescheini-

gung A.W.l)

I. WAREN, FUER DIE EINE WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG A.W.l AUSGE-

STELLT WERDEN KANN

Eine Warenverkehrsbescheinigung A.W.l kann nur für

Waren ausgestellt werden, die die Voraussetzungen des Arti-

kels 2 und gegebenenfalls des Artikels 3 eines der Proto-

kolle über die Bestimmung des Begriffs "Ursprungserzeugnisse"

im Anhang zu dem jeweiligen Abkommen zwischen der Europä-

ischen Wirtschaftsgemeinschaft und einem der sechs nachste-

henden Länder andererseits: Oesterreich, Pinnland, Island,

Portugal, Schweden oder der Schweiz entsprechen, oder aber

für Waren, welche die entsprechenden Bedingungen der Han-

delsregelangen zwischen zwei dieser sechs Länder erfüllen.

Zur Feststellung, ob diese Bedingungen erfüllt werden können,

empfiehlt es sich, vor Abgabe einer Erklärung zur Erteilung

einer solchen Warenverkehrsbescheinigung genau den Inhalt

der Bestimmungen im Protokoll des Abkommens, auf das Bezug

genommen wird, zu prüfen, und gegebenenfalls bei den zustän-

digen Verwaltungsbehörden nähere diesbezügliche Auskünfte,

insbesondere über die Waren einzuholen, die nicht in ein

Zollager verbracht wurden und im gleichen Zustand wieder

auszuführen sind.
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II. ANWENDUNGSBEREICH DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG A.W.l

Die Beförderung von 'Ursprungserzeugnissen der Gemein-

schaft oder Oesterreichs, Pinnlands, Islands, Portugals,

Schwedens oder der Schweiz, die eine einzige Sendung bil-

den, kann unter Durchfuhr durch andere Gebiete als die der

Gemeinschaft, Oesterreichs, Pinnlands, Islands, Portugals,

Schwedens oder der Schweiz erfolgen, gegebenenfalls auch

mit einer Umladung oder vorübergehenden Einlagerung in

diesen Gebieten, sofern diese Durchfuhr aus geographischen

Gründen gerechtfertigt ist und die Erzeugnisse im Durch-

fuhr- oder Einlagerungsland unter zollamtlicher Ueber-

wachung geblieben, dort nicht in den Handel oder freien

Verkehr gelangt und dort gegebenenfalls nur ent- oder ver-

laden worden sind oder nur eine auf die Erhaltung ihres Zu-

standes gerichtete Behandlung erfahren haben.

III. REGELN, DIE BEI DER AUSSTELLUNG DER WARENVSRKEHRSBESCHEI-

NIGUNG A.W.l ZU BEACHTEN SIND

1. Die Warenverkehrsbescheinigung A.W.l wird in einer

der Sprachen ausgefüllt, in denen das Abkommen verfasst

ist, und muss den internen Rechtsvorschriften des Aus-

fuhrstaats entsprechen.

2. Bei handschriftlicher Ausfüllung der Warenverkehrs-

bescheinigung A.W. l sind Tinte oder Kugelschreiber und

Druckschrift zuverwenden. Radierungen oder Uebermalun-

gen sind unzulässig. Aenderungen sind so vorzunehmen,

dass die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und ge-

gebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzuge-

fügt werden. Jede so vorgenommene Aenderung muss von

demjenigen, der die Bescheinigung ausgefüllt hat, ge-

billigt und von der Zollbehörde bestätigt werden.
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3< Jeder Warenposten, der in der* Warenverkehrsbeschei-

nigung A.W.l angeführt ist, muss mit einer laufenden

Nummer versehen sein. Unmittelbar unter der letzten Ein-

tragung ist ein waagerechter Schlussstrich zu ziehen.

Leerfelder sind durch Streichungen unbrauchbar zu machen.

4. Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu

bezeichnen, dass die Peststellung der Nämlichkeit mög-

lich ist.

5. Der Ausführer oder Frachtführer kann in dem Teil

der Bescheinigung, der für die Erklärung des Ausführers

bestimmt ist, einen Hinweis auf das Frachtpaoier anbrin-

gen. Es wird dem Ausführer oder dem Prachtführer empfoh-

len, in den für die Ware ausgestellten Beförderungspa-

pieren die Seriennummer der Warenverkehrsbescheini-

gung zu vermerken.

IV. BEDEUTUNG DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGÜNG A.W.l

Die ordungsgemäss verwendete Warenverkehrsbescheini-

gung A.W.l eröffnet den in ihr beschriebenen Waren im

Einfuhrland die Vergünstigungen des Abkommens, auf das sich

die Warenverkehrsbescheinigung bezieht.

Die Zollbehörden des Einfuhrlandes können, wenn sie es

für erforderlich halten, die Vorlage weiterer Nachweise ver-

langen, insbesondere der Frachtpapiere, die die Ware beglei-

tet haben.
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V. FRIST PUER DIE VORLAGE DER WAREMVERKEHRSBESCHEIMIGUNG A.W.l

Die Warenverkehrsbescheinigung A.W.l muss innerhalb

einer Frist von vier Monaten nach ihrer Ausstellung der

Zollstelle d'es Einfuhrstaats vorgelebt werden, bei der die

Waren gestellt werden.

VI. STRAFEN

Sanktionen werden gegen denjenigen angewendet, der

ein Schriftstück mit sachlich falschen Angaben anfertigt

oder anfertigen lässt, um eine Warenverkehrsbescheinigung

zu ernalten, aufgrund deren eine Ware unter die Vorzugsbe-

handlung fallen kann.
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ABKOMMEN EttG - SCHWEIZ

Ausfuhren/Exporteur (Warne, vollständige
Anschrift, Staat)

Empfänger (Haine, vollsttauige Anschrift,
Staat)
(Ausfüllung freigestellt)

Beförderungsmittel beim Abgang (Art, Nummer
bsw. Name)
(Ausfüllung freigestellt)

A.W.l Nr. A.000,000

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
WARENVERKTHRSBES C HEINIGUNG
CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE TERGI
CERTTFICAAT IN2AKE GOEDEREÏÏVERKEER
MOVEMENT CERTIFICATE
VARECERTIFIKAT
VARESERTIFTKAT

Bestinünungaland ( 1 )

Vorgesehener Beförderungaweg
(Ausfüllung freigestellt)

FUr amtliche Vermerke

PACK5TUECKE (2)

Zeichen j Anzahl
und urd
Nummern Art

W WARENBEZEICHNUNG

ROHGEWICHT
(kg)
oder andere
Maase (h],
cbm usw.)

Kummer und Datum
der Rechnung
(Ausfüllung frei-
gestellt)

Gesamtzahl der PackstUcke , *. (in Buch-
Gesamtmenge a, , staben)

Bemerkungen
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ERKLAERUNG DES AUSFUEHRERS

Ich, der Unterzeichner, Ausführer der auf der Vorderseite be-

schriebenen Waren,

ERKLAERE, dass diese Waren in (1) die Voraussetzun-

gen für die Erteilung einer Warenverkehrsbescheinigung A.W.l

erfüllen (2),

BESCHREIBE den ursprungsbegründenden Vorgang wie folgt (3)

LEGE folgende Nachweise VOR (4):

VERPFLICHTE MICH, auf Verlangen der zuständigen Behörden alle

zusätzlichen Nachweise zu erbringen, die für die Erteilung

dieser Bescheinigung erforderlich sind, und gegebenenfalls jede

Kontrolle meiner Buchführung und der Herstellungsbedingungen

für die obengenannten Waren zu dulden,

BEANTRAGE die Erteilung einer Warenverkehrsbescheinigung A.W.l

für diese Waren.

. , den

(Unterschrift des Ausführers)

(Siehe Hinweise auf der nächsten Seite)

Bundesblatl 124 Jahrg Bd II
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(Hinweise auf der Rückseite des Antrags auf Erteilung der Wa-
renverkehrsbescheinigung A.W.l)

(1) Angabe des Landes, in dem die Warenverkehrsbescheinigung

beantragt wird, oder Ergänzung durch "der Gemeinschaft",

wenn die Warenverkehrsbescheinigung in einem Mitgliedstaat

der Gemeinschaft beantragt wird.

(2) Hierbei sind einzuhalten:

- die Bedingungen von Artikel 2 oder 3 eines der Protokolle

über die Bestimmung des Begriffs "Ursprungserzeugnisse"

im Anhang zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft und einem der nachstehenden Länder:

Oesterreich, Pinnland, Island, Portugal, Schweden, die

Schweiz

- oder ihnen entsprechenden Voraussetzungen für den Waren-

austausch zwischen zwei dieser sechs Länder.

(3) Bei ver- oder bearbeiteten Waren sind insbesondere die ver-

wendeten Erzeugnisse, ihre Tarifnummer, ihre Herkunft und

gegebenenfalls der Herstellungsvorgang, die hergestellten

Waren und ihre Tarifnummer anzugeben. Falls die verwendeten

Erzeugnisse wertmässig einen bestimmten Hundertsatz des

Wertes der Fertigware nicht überschreiten dürfen, damit

diese die Eigenschaft eines "Ursprungserzeugnisses" erwer-

ben bzw. bewahren kann, ist anzugeben:

- f,ür die verwendeten Erzeugnisse : der Zollwert

- für die hergestellte Ware: der Preis "ab Werk", d.h. der

dem Hersteller gezahlte Preis, in dessen Unternehmen die

Be- oder Verarbeitung erfolgte, abzüglich der bei der

Ausfuhr aus dem betreffenden Staat erstatteten oder zu

erstattenden inländischen Abgaben. Wenn die Be- oder Ver-

arbeitung nacheinander in zwei oder mehreren Unternehmen

vorgenommen wurde, so ist der dem letzten Hersteller ge-

zahlte Preis zugrunde zu legen.
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(4) Zum Beispiel: Einfuhrpapiere (insbesondere früher ausge-

stellte Warenverkehrsbescheinigungen), Rechnungen, Erklä-

rung des Herstellers, die die verwendeten Erzeugnisse

oder die im gleichen Zustand wieder ausgeführten Waren

betreffen.
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PROTOKOLL NR. 4

UEBER EINIGE SONDERBESTIMMUNGEN

BETREFFEND IRLAND
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Abweichend von Artikel 13 des Abkommens sind die Massnahmen,

die in den Absätzen l und 2 des Protokolls Nr. 6 und Artikel l

des Protokolls Nr. 7 zu der von der Konferenz zwischen den Euro-

päischen Gemeinschaften und dem Königreich Dänemark, Irland,

dem Königreich Norwegen und dem Vereinigten Königreich Qrossbri-

tannien und Nordirland erstellten und festgelegten "Akte über

die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge" vor-

gesehen sind und sich auf bestimmte, Irland betreffende mengen-

mässige Beschränkungen beziehungsweise auf die Einfuhr von

Kraftfahrzeugen und die Montageindustrie in Irland beziehen,

gegenüber der Schweiz anwendbar.
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PROTOKOLL NR. 5

SCHWEIZERISCHE EINFUHRREGELUNG

PUER BESTIMMTE ERZEUGNISSE.

DIE EINER PFLICHTLAGERHALTUNG UNTERSTELLT SIND
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ARTIKEL l

Die Schweiz kann für Erzeugnisse, die für das Ueberleben
der Bevölkerung und der Armee in Kriegszeiten unerlässlich sind,
eine Pflichtlagerhalfcung einführen, sofern diese in der Schweiz
nicht oder in ungenügenden Mengen hergestellt werden und sofern
deren Eigenschaften und Natur die Lagerhaltung erlauben.

Die Schweiz wendet diese Regelung derart an, dass die aus
der Gemeinschaft eingeführten und die gleichartigen nationalen
Erzeugnisse weder direkt noch indirekt eine Diskriminierung
erfahren.

ARTIKEL 2

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens sind der
in Artikel l festgelegten Regelung folgende Erzeugnisse unter-
stellt:

Nummer des
schweizerischen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

2707.

10
12

20

30

2709.

10

20

Oele und andere Erzeugnisse der Destilla-
tion des Hochtemperatur-Steinkohlenteers;
ähnlicne Erzeugnisse im Sinne der Anmer-
kung 2 zu Kapitel 27:
- nicht fraktioniert :
— zu motorischen Zwecken
— zu anderen Zwecken
- fraktioniert:
— Destillate, bei denen mindestens 90

Vol. % vor 200°C übergehen (Benzol,
Toluol, Xylol usw.):
zu motorischen Zwecken

— andere Oele und Destillationserzeugnisse
wie Karbolöl, Kreosotöl, Naphtalinöl,
Anthrazenöl usw.:
zu motorischen Zwecken

Erdöl oder Oel aus bituminösen Mineralien,
unbearbeitet :
- zu motorischen Zwecken
- zu anderen Zwecken
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Nummer des
schweizeris chen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

2710.

10

12

20
22
24

32
40

50
52
60

70

2838.

ex 52

2944.01

3003.
ex 20

Erdöl oder Oel aus bituminösen Mineralien
(andere als unbearbeitete); anderweit weder
genannte noch, inbegriffene Zubereitungen
mit einem Gewichtsanteil an Erdöl oder Oel
aus bituminösen Mineralien von 70 % oder
mehr, in denen diese Oele den wesentlichen
Bestandteil bilden:

- zu motorischen Zwecken:

— Destillate, bei denen mindestens 90
Vol. % vor 210 C übergehen:
Benzin sowie seine Fraktionen (Petrol-
ätzer, Gasolin usw.)
White Spirit

—. andere Destillate und Produkte:

Dieselöl
Petroleum
andere

- zu anderen Zwecken:

— Destillate, bei denen mindestens 90
Vol. % vor 210 0 übergehen:
White Spirit

— Destillate, die über 135 C sieden und
bei denen weniger als 90 Vol. % vor
210 C und mehr als 65 Vol. % vor 250 0
übergehen (Petroleum)

— Destillate, bei denen weniger als 20
Vol. % vor 300 C übergehen (Mineral-
schmier-, Paraffin-, Vaselinöle und
dergleichen):
unvermischt
vermischt

— andere Destillate und Produkte, wie Gas-
Öl usw.

- Heizöle zu Feuerungszwecken

Sulfate und Alaune ; Persulfate :

- Kaliumsulfat:_
zu Düngzwecken

Antibiotika

Arzneiwaren, auch für die Veterinärmedizin:

- andere:

Antibiotika rein oder mit anderen Arznei-
stoffen
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Klimm a T de S

schweizerischen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

3103.

20

3104.01

3105.

ex 10

3809.

ex 20

Phosphatdüngemittel, mineralische oder
chemische :

- andere phosphorsäurehaltige Düngstoffe

Kalidüngemittel, mineralische oder che-
mische

Andere Düngemittel; Erzeugnisse dieses
Kapitels in Tabletten, Pastillen oder ähn-
lichen Formen, oder in Behältern mit einem
Gewicht von 10 kg oder weniger:

- andere Düngemittel:
kalihaltige Mischdünger
phosphorhaltige Mischdünger

Holzteere, Holzteeröle (ausgenommen zusam-
mengesetzte Lösungs- und Verdünnungsmittel
der Nr. 3818); Kreosot; Holzgeist und
Acetonöl:

- andere :

Holzteeröle

ARTIKEL 3

Im FalleN einer Aenderung der in Artikel 2 enthaltenen

liste der Waren, wird die in Artikel l beschriebene Regelung

auch auf die gleichartigen einheimischen Erzeugnisse ange-

wandt. Die Schweiz benachrichtigt den Gemischten Aussehuas,

der zuvor die in Artikel l festgelegten Anwendungsbedingungen

prüft.

ARTIKEL 4

Der Gemischte Ausschuss sorgt für das gute Funktionieren

der in diesem Protokoll enthaltenen Regelung.
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ABKOMMEN

ZWISCHEN DER

SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT

UND DEN

MITGLIEDSTAATEN DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFT

FüER KOHLE UND STAHL
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DIE SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

einerseits,

DAS KOENIGREICH BELGIEN,

DAS KOENIGREICH DAENEMARK,

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DIE FRANZOESISCHE REPUBLIK,

l

IRLAND,

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK,

DAS GROSSHERZOGTÜM LUXEMBURG,

DAS KOENIGREICH DER NIEDERLANDE,

DAS KOENIGREICH NORWEGEN

und DAS VEREINIGTE KOENIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl

andererseits,

IN DER ERWAEGUNG, dasB die Schweizerische Eidgenossenschaft und

die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ein Abkommen über die

in die Zuständigkeit dieser Gemeinschaft fallenden Bereiche

abschliessen,

IM STREBEN nach den gleichen Zielen und in dem Wunsche, für den

in die Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle

und Stahl fallenden Bereich gleichartige Lotungen EU finden,

HABEN BESCHLOSSEN, zur Erreichung dieser Ziele und in der Er-

wägung, dass keine Bestimmung dieses Abkommens dahin ausgelegt

werden kann, dass sie die Vertragsparteien von ihren Verpflich-

tungen aus anderen internationalen Verträgen entbindet, dieses

Abkommen zu schliessen:
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ARTIKEL l

Dieses Abkommen gilt für die im Anhang angeführten, in die
Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
fallenden Erzeugnisse mit Ursprung in dieser Gemeinschaft oder
in der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

ARTIKEL 2

(1) Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der
Schweiz werden keine neuen Einfuhrzölle eingeführt.

(2) Die Einfuhrzölle werden schrittweise wie folgt besei-
tigt:

- Am 1. April 1973 wird jeder Zollsatz auf 80 % des Aus-
gangszollsatzes gesenkt;

- die vier weiteren Senkungen um je 20 % erfolgen am

1. Januar 1974
1. Januar 1975
1. Januar 1976
1. Juli 1977.

ARTIKEL 3

(1) Die Bestimmungen über die schrittweise Beseitigung der
Einfuhrzölle gelten auch für die Fiskalzölle.
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Die Vertragsparteien können einen Fiskalzoll oder den

Fiskalanteil eines Zolles durch eine interne Abgabe er-
setzen.

(2) Dänemark, Irland, Norwegen und das Vereinigte König-
reich können im Falle einer Anwendung von Artikel 38 der
"Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der

Verträge", die von der Konferenz zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und dem Königreich Dänemark, Irland, dem
Königreich Norwegen und dem Vereinigten Königreich Gross-
britannien und Nordirland erstellt und festgelegt wurde,
einen Fiskalzoll oder den Fiskalanteil eines Zolles bis zum
1. Januar 1976 beibehalten.

ARTIKEL 4

(1) Für jede Ware gilt als Ausgangszollsatz, von dem die

in Artikel 2 vorgesehenen, aufeinanderfolgenden Zollsen-
kungen vorgenommen werden, der am 1. Januar 1972 tatsäch-
lich angewandte Zollsatz.

(2) Die gemäss Artikel 2 errechneten gesenkten Zollsätze
werden unter Abrundung bzw. Aufrundung auf die erste Dezi-
malstelle angewandt.

Soweit nicht die Gemeinschaft den Artikel 39 Absatz 5
der von der Konferenz zwischen den Europäischen Gemeinschaf-
ten und dem Königreich Dänemark, Irland, dem Königreich
Norwegen und dem Vereinigten Königreich Grossbritannien und
Nordirland erstellten und festgelegten "Akte über die Bei-
trittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge" anwendet,
wird Artikel 2 hinsichtlich der spezifischen Zölle oder des
spezifischen Anteils der gemischten Zölle des irischen Zoll-

tarifs unter Abrundung bzw. Aufrundung auf die vierte Dezi-

malstelle angewendet.
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ARTIKEL 5

(1) Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der

Schweiz werden keine neuen Abgaben mit gleicher Wirkung wie

Einfuhrzölle eingeführt.

(2) Die ab 1. Januar 1972 im Warenverkehr zwischen der

Gemeinschaft und der Schweiz eingeführten Abgaben mit glei-

cher Wirkung wie Einfuhrzölle werden mit Inkrafttreten

dieses Abkommens beseitigt.

Jede Abgabe mit gleicher Wirkung wie ein Einfuhrzoll,

deren Satz am 31. Dezember 1972 höher ist als der am

1. Januar 1972 tatsächlich angewandte Satz, wird mit In-

krafttreten dieses Abkommens auf die Höhe dieses Satzes

gesenkt.

(3) Die Abgaben-mit gleicher Wirkung wie Einfuhrzölle

werden schrittweise wie folgt beseitigt :

- Spätestens am 1. Januar 1974 wird jede Abgabe auf 60 %

des am 1. Januar 1972 angewandten Satzes gesenkt;

- die drei weiteren Senkungen um je 20 % erfolgen am

1. Januar 1975

1. Januar 1976

1. Juli 1977-
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ARTIKEL 6

Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz

werden keine Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung einge-

führt .

Die Ausfuhrzölle und die Abgaben gleicher Wirkung werden
spätestens am 1. Januar 1974 beseitigt.

ARTIKEL 7

Die Ursprungsregeln, die für das am heutigen Tage unter-
zeichnete Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft festgelegt

worden sind, gelten auch für das vorliegende Abkommen.

ARTIKEL 8

Die Vertragspartei, die ihre tatsächlich angewandten Zölle
oder Abgaben gleicher Wirkung gegenüber Drittländern, für die
die Meistbegünstigungsklausel gilt, zu senken oder ihre Anwen-
dung auszusetzen beabsichtigt, notifiziert diese Senkung oder
Aussetzung dem Gemischten Ausschuss spätestens dreissig Tage
vor Inkrafttreten, sofern dies möglich ist. Sie nimmt Kenntnis
von Bemerkungen der anderen Vertragspartei bezüglich der Ver-
zerrungen, die aus der Senkung oder Aussetzung entstehen könnten.
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ARTIKEL 9

(1) Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der

Schweiz werden keine neuen mengenmässigen Einfuhrbeschrän-
kungen oder Massnahmen gleicher Wirkung eingeführt.

(2) Die mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen werden am
1. Januar 1973 und die Massnahmen mit gleicher Wirkung wie
mengenmässige Einfuhrbeschränkungen spätestens bis zum

1. Januar 1975 beseitigt.

ARTIKEL 10

Ab 1. Juli 1977 erfahren Ursprungserzeugnisse der Schweiz
bei der Einfuhr in die Gemeinschaft keine günstigere Behandlung,
als sich die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft untereinander ge-
währen.

ARTIKEL 11

Dieses Abkommen ändert weder die Bestimmungen des Vertrages
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl noch die aus diesem Vertrag erwachsenden Befugnisse und
Zuständigkeiten.

ARTIKEL 12

Dieses Abkommen steht der Beibehaltung oder Schaffung von
Zollunionen, Freihandelszonen oder Grenzverkehrsregelungen nicht

entgegen, soweit diese keine Aenderung der in diesem Abkommen
vorgesehenen Regelung des Warenverkehrs, insbesondere der Be-

stimmungen über die Ursprungsregeln, bewirken.
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ARTIKEL 13

Die Vertragsparteien wenden keine Massnahmen oder Prakti-
ken interner steuerlicher Art an, die unmittelbar oder mittel-
bar eine diskriminierende Behandlung der Erzeugnisse einer Ver-
tragspartei und gleichartiger Ursprungserzeugnisse der anderen

Vertragspartei bewirken.

Pur Waren, die in das Gebiet einer Vertragspartei ausge-
führt werden, darf keine Erstattung für inländische Abgaben ge-
währt werden, die höher ist als die auf diese Waren unmittelbar
oder mittelbar erhobenen Abgaben.

ARTIKEL 14

Die mit dem Warenverkehr verbundenen Zahlungen und die
Ueberweisung dieser Beträge in den Mitgliedstaat der Gemein-
schaft, in dem der Gläubiger seinen Wohnsitz hat, oder nach
der Schweiz sind keinen Beschränkungen unterworfen.

Die Vertragsparteien wenden keine Devisenbeschränkungen
oder verwaltungsmässigen Beschränkungen betreffend die Gewäh-
rung, Rückzahlung und Annahme von kurz- und mittelfristigen
Krediten in Verbindung mit Handelsgeschäften an, an denen ein

Gebietsansässiger beteiligt ist.
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ARTIKEL 15

Dieses Abkommen steht Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrver-
boten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der
öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz
der Gesundheit und des Lebens von Menschen und Tieren oder von
Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, ge-
schichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen
und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote
oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkür-
lichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des
Handels zwischen den Vertragsparteien darstellen.

ARTIKEL 16

Dieses Abkommen hindert eine Vertragspartei in keiner Weise

daran, Massnahmen «u treffen,

a) die sie für erforderlich erachtet, um die Preisgabe von Aus-

künften zu verhindern, die ihren wesentlichen Sicherheitsin-

teressen widerspricht;

b) die den Handel mit Waffen, Munition und Kriegsmaterial oder

die au Verteidigungszwecken unerlässliche Forschung, Entwick-

lung oder Produktion betreffen, sofern diese Massnahmen die

Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der nicht eigens für

militärische Zwecke bestimmten Waren nicht beeinträchtigen;

c) die sie in Kriegszeiten oder im Palle schwerwiegender inter-

nationaler Spannungen als wesentlich für ihre eigene Sicher-

heit erachtet.
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ARTIKEL 17

(1) Die Vertragsparteien enthalten sich aller Massnahmen,
die geeignet sind, die Verwirklichung der Ziele dieses Ab-
kommens zu gefährden.

(2) Sie treffen alle geeigneten Massnahmen allgemeiner

oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen aus
diesem Abkommen.

Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass die ande-
re Vertragspartei eine Verpflichtung aus diesem Abkommen
nicht erfüllt hat, so kann sie gemäss den in Artikel 23
festgelegten Voraussetzungen und Verfahren geeignete Mass-
nahmen treffen.

ARTIKEL 18

(1) Mit dem guten Funktionieren dieses Abkommens unverein-
bar sind, soweit sie geeignet sind, den Warenverkehr zwi-
schen der Gemeinschaft und der Schweiz zu beeinträchtigen,

i) alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen zwischen Unternehmen, welche eine Ver-
hinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbe-
werbs bezüglich der Produktion und des Warenverkehrs
bezwecken oder bewirken;

ii) die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden
Stellung auf dem gesamten Gebiet der Vertragsparteien
oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein
oder mehrere Unternehmen;
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iii) jede staatliche Beihilfe, die den Wettbewerb durch Be-
günstigung bestimmter Unternehmen oder Produktions-

zweige verfälscht oder zu verfälschen droht.

(2) Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass eine Prak-
tik mit diesem Artikel unvereinbar ist, so kann sie gemäss
den in Artikel 23 festgelegten Voraussetzungen und Verfah-
ren geeignete Massnahmen treffen.

ARTIKEL 19

Sind die Angebote schweizerischer Unternehmen geeignet, das
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes zu beeinträchtigen und ist
diese Beeinträchtigung auf unterschiedliche Wettbewerbsbedingun-
gen in bezug auf die Preise zurückzuführen, so können die Mit-
gliedstaaten gemäss den in Artikel 23 festgelegten Voraussetzun-

gen und Verfahren geeignete Massnahmen ergreifen.

ARTIKEL 20

Wenn die Erhöhung der Einfuhren einer bestimmten Ware
einen Produktionszweig im Gebiet einer Vertragspartei schwer-
wiegend schädigt oder zu schädigen droht und wenn diese Erhö-
hung zurückzuführen ist

- auf die in diesem Abkommen vorgesehene Senkung oder Beseiti-
gung der Zölle und Abgaben gleicher Wirkung für diese Ware
im Gebiet der einführenden Vertragspartei
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- und auf die Tatsache, dass die von der ausführenden Vertrags-

partei erhobenen Zölle und Abgaben gleicher Wirkung auf die

Einfuhren von zur Herstellung der betreffenden Ware verwende-

ten Rohstoffen oder Zwischenerzeugnissen erheblich niedriger

sind als die entsprechenden Zölle und Abgaben, die von der

einführenden Vertragspartei erhoben werden,

kann die betroffene Vertragspartei gemäss den in Artikel 23 fest-

gelegten Voraussetzungen und Verfahren geeignete Massnahmen tref-

fen.

ARTIKEL 21

Stellt eine Vertragspartei in ihren Beziehungen zu der

anderen Vertragspartei Dumping-Praktiken fest, so kann sie

gemäss den in Artikel 23 festgelegten Voraussetzungen und Ver-

fahren im Einklang mit den Bestimmungen des Uebereinkommens über

die Durchführung von Artikel VI des Allgemeinen Zoll- und Han-

delsabkommens geeignete Massnahmen gegen diese Praktiken treffen.

ARTIKEL 22

Bei ernsten Störungen in einem Wirtschaftszweig oder bei

Schwierigkeiten, die regional zu einer schwerwiegenden Ver-

schlechterung der wirtschaftlichen Lage führen können, kann

die betroffene Vertragspartei gemäss den in Artikel 23 fest-

gelegten Voraussetzungen und Verfahren geeignete Massnahmen

treffen.
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ARTIKEL 23

(1) Legt eine Vertragspartei für die Einfunr von Waren,

die die in den Artikeln 20 und 22 genannten Schwierigkei-

ten hervorrufen kann, ein Verwaltungsverfahren fest, um

schnell Informationen über die Entwicklung der Handels-

ströme zu erhalten, so teilt sie dies der anderen Vertrags-

partei mit.

(2) Die betroffene Vertragspartei stellt in den Fällen der

Artikel 17 bis 22 dieses Abkommens vor Ergreifen der darin

vorgesehenen Massnahmen, in den Fällen des Absatzes 3 Buch-

stabe e so schnell wie möglich dem Gemischten Ausschuss

alle zweckdienlichen Angaben zur Verfügung, um eine gründ-

liche Prüfung der Lage im Hinblick auf eine für die Ver-

tragsparteien annehmbare Lösung zu ermöglichen.

Mit Vorrang sind die Massnahmen zu treffen, die das

Funktionieren dieses Abkommens am wenigsten beeinträchtigen.

Die Schutzmassnahmen werden dem Gemischten Ausschuss

unverzüglich notifiziert und sind dort, insbesondere im

Hinblick auf ihre möglichst baldige Aufhebung, Gegenstand

regelmässiger Konsultationen.

(3) Zur Durchführung des Absatzes 2 gilt folgendes:

a) Bezüglich des Artikels 18 kann jede Vertragspartei

den Gemischten Ausschuss befassen, falls ihrer Ansicht

nach eine bestimmte Praktik mit dem guten Funktionieren

dieses Abkommens im Sinne des Artikels 18 Absatz l un-

vereinbar ist.
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Zur Prüfung des Falles und gegebenenfalls zur Be-

seitigung der beanstandeten Praktik erteilen die Ver-

tragsparteien dem Gemischten Ausschuss alle zweckdien-

lichen Auskünfte und leisten die erforderliche Hilfe.

Hat die betreffende Vertragspartei innerhalb der

im Gemischten Ausschuss festgesetzten Frist den bean-

standeten Massnahnen nicht ein Ende gesetzt oder kommt

innerhalb von drei Monaten nach Befassung des Gemisch-

ten Ausschusses in diesem keine Einigung zustande, so

kann die betroffene Vertragspartei die von ihr für er-

forderlich erachteten Schutzmassnahmen treffen, um die

aus den genannten Praktiken entstehenden ernsten

Schwierigkeiten zu beheben; sie kann insbesondere Zoll-

zugeständnisse zurückziehen.

b) Bezüglich des Artikels 19 teilen die Vertragspar-

teien dem Gemischten Ausschuss alle zweckdienlichen Aus-

künfte mit und leisten die zur Prüfung; des Falles und

gegebenenfalls die zur Anwendung der geeigneten Massnah-

men erforderliche Hilfe.

Hat die Schweiz innerhalb der im Gemischten Aus-

schuss festgesetzten Frist der beanstandeten Praktik

nicht ein Ende gesetzt oder kommt im Gemischten Ausschuss

keine Einigung zustande, so können die Mitgliedstaaten

die von ihnen für erforderlich erachteten Schutzmassnahmen
treffen, um eine Beeinträchtigung des Funktionierens des

Gemeinsamen Marktes zu verhindern oder sie zu. beheben;

sie können insbesondere Zollzugeständnisse zurückziehen.

c) Bezüglich des Artikels 20 werden die Schwierigkei-

ten, die sich aus der dort beschriebenen Lage ergeben,

dem Gemischten Ausschuss zur Prüfung notifiziert; dieser

kann alle zweckdienlichen Beschlüsse zu ihrer Behebung

fassen.
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Hat der Gemischte Ausschuss oder die ausführende

Vertragspartei innerhalb von dreissig Tagen nach der

Notifizierung keinen Beschluss zur Behebung der Schwie-

rigkeiten gefasst, so ist die einführende Vertragspar-

tei berechtigt, auf die eingeführte Ware eine Ausgleichs-

abgabe zu erheben.

Bei der Berechnung dieser Ausgleichsabgabe wird

die Inzidenz der für die verarbeiteten Rohstoffe oder

Zwischenprodukte festgestellten Zolldisparitäten auf

den Wert der betreffenden Ware zugrunde gelegt.

d) Bezüglich des Artikels 21 findet im Gemischten Aus-

schuss eine Konsultation statt, bevor die betroffene

Vertragspartei geeignete Massnahmen trifft.

e) Schliessen aussergewöhnliche Umstände, die ein so-

fortiges Eingreifen erforderlich machen, eine vorherige

Prüfung aus, so kann die betroffene Vertragspartei in

den Fällen der Artikel 20, 21 und 22 sowie im Falle von

Ausfuhrbeihilfen, die eine unmittelbare und sofortige

Auswirkung auf den Warenverkehr haben, unverzüglich die

zur Abhilfe unbedingt erforderlichen Sicherungsmassnah-

men treffen.

ARTIKEL 24

Bei bereits eingetretenen oder bei ernstlich drohenden

Zahlungsbilanzschwierigkeiten eines oder mehrerer Mitglied-

staaten der Gemeinschaft oder der Schweiz kann die betroffene

Vertragspartei die erforderlichen Schutzmassnahmen treffen.

Sie unterrichtet hiervon unverzüglich die andere Vertragspartei.
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ARTIKEL 25

(1) Es wird ein Gemischter Ausschuss eingesetzt, der mit

der Durchführung des Abkommens beauftragt ist und für dessen

ordnungsgemässe Erfüllung sorgt. Zu diesem Zweck spricht

er Empfehlungen aus. Er fasst Beschlüsse in den in diesem

Abkommen vorgesehenen Fällen. Die Vertragsparteien führen

diese Beschlüsse nach ihren eigenen Bestimmungen durch.

(2) Zur guten Durchführung dieses Abkommens tauschen die

Vertragsparteien Informationen aus und führen auf Antrag

einer Vertragspartei im Gemischten Ausschuss Konsultationen

durch.

(3) Der Gemischte Ausschuss gibt sich eine Geschäftsord-

nung.

ARTIKEL 26

(1) Der Gemischte Ausschuss besteht aus Vertretern der

Vertragsparteien.

(2) Der Gemischte Ausschuss äussert sich im gegenseitigen

Einvernehmen.

ARTIKEL 27

(1) Der Vorsitz im Gemischten Ausscauss wird von den Ver-

tragsparteien abwechselnd nach Massgabe der Geschäftsord-

nung des Ausschusses wahrgenommen.

(2) Der Gemischte Ausschuss tritt mindestens einmal jähr-

lich auf Veranlassung seines Präsidenten zu einer Prüfung

des allgemeinen Funktionierens dieses Abkommens zusammen.
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Er tritt ferner auf Antrag einer Vertragspartei nach

Massgabe seiner Geschäftsordnung zusammen, so oft dies er-

forderlich ist.

(3) Der Gemischte Ausschuss kann die Einsetzung von Ar-

beitsgruppen beschliessen, die ihn bei der Erfüllung seiner

Aufgaben unterstützen.

ARTIKEL 28

Der Anhang, der diesem Abkommen beigefügt ist, ist Bestand-

teil des Abkommens.

ARTIKEL 29

Dieses Abkommen kann von jeder Vertragspartei durch Noti-

fizierung an die andere Vertragspartei gekündigt werden. Es

tritt zwölf Monate nach dem Zeitpunkt dieser Notifizierung

ausser Kraft.

ARTIKEL 30

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der Vertrag

über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und

Stahl nach Massgabe dieses Vertrages anwendbar ist, einerseits

und für das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft ande-

rerseits.
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ARTIKEL 31

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften abgefasst, jede

in Dänischer, deutscher, englischer, französischer, italieni-

scher, niederländischer und norwegischer Sprache, wobei jeder

Wortlaut gleichermassen verbindlich ist.

Dieses Abkommen bedarf der Zustimmung durch die Vertrags-

parteien gemäss ihren eigenen Verfahren.

Es tritt am 1. Januar 1973 in Kraft, sofern die Vertrags-

parteien einander vor diesem Zeitpunkt den Abschluss der dafür

erforderlichen Verfahren notifiziert haben.

Falls Artikel 2 Absatz 3 des Beschlusses des Rates der

Europäischen Gemeinschaften vom 22. Januar 1972 über den Bei-

tritt des Königreichs Dänemark, Irlands, des Königreichs Nor-

wegen und des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nord-

irland zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl Anwen-

dung findet, kann dieses Abkommen nur für diejenigen Staaten

in Kraft treten, die die in dem angeführten Absatz genannten

Hinterlegungen vorgenommen haben.

Erfolgt die Notifizierung nach dem 1. Januar 1973s so

tritt dieses Abkommen am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft,

der auf die in Absatz 3 genannte Notifizierung folgt. Spätester

Termin für die Notifizierung ist der 30. November 1973-

Die ab 1. April 1973 anwendbaren Bestimmungen treten

gleichzeitig mit diesem Abkommen in Kraft, wenn das Abkommen

nach diesem Zeitpunkt in Kraft tritt.



936

Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende ;juli nitten hundrede
og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehn-
hundertzweiundsiebzig.

Done at Êrussels on this twenty-seoond day of July in thè
year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-
douze.

Patto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brüssel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd-
tweeënzeventig.

Utferdiget i Brüssel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
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Fur die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la ConfSdSration suisse
Per la Confederazione svizzera

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk Belgie

Pa Kongeriget Danmarks vegne

Pur die Bundesrepublik Deutschland

Pour la Republique fran?aise

For Ireland

Per la Repubblioa italiana
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Pour le Grand-DuchS de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

For Kongeriket Norge

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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ANHANG
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Liste der in Artikel l dea Abkommens erw&hnten Erzeugnisse

Nummer des
Brüsseler
Zolltarif-
schemas

26.01

26.02

27.01

27.02

27. OH

75.01

73-02

73.03

73.05

73.06

73.07

Warenbezeichnung

Metallurgische Erze, auch angereichert; Schwefel-
kieaabbrände :

A. Eisenerze und Schwefelkieaabbrände:

II . andere

B. Manganerze, einschliesslich manganhaltige
Eisenerze mit einem Gehalt an Nangan von
20 Gewichtshundertteilen oder mehr

Schlacken« Zunder und andere Abfälle der Elsen-
und Stahlherstellung:

A. Hochofenstaub (Gichtstaub)

Steinkohle; Steinkohlenbriketts und ähnliche aus
Steinkohle gewonnene feste Brennstoffe

Braunkohle, auch agglomeriert

Koks und Schwelkoka, aus Steinkohle, Braunkohle
oder Torf:

A. aus Steinkohle:

II . andere

B. aus Braunkohle

Roheisen (einachliesslich Spiegeleisen) in Bar-
ren, Masseln, Flossen oder dergleichen, auch in
formlosen Stücken

Ferrolegierungen :

A. Ferromangan:

I. mit einem Gehalt an Kohlenstoff von mehr
als 2 Gewichtshundertteilen (hochgekohltes
Ferromangan)

Bearbeitungsabfälle und Schrott, von Eisen oder
Stahl

Eiaenpulver und Stahlpulver j Eisenschwamm und
Stahlschwamm:

B. Eisenschwamm und Stahlschwamm

Rohluppen, Rohschienen, Rohblöcke (Ingots), auch
formlose Stücke» aus Eisen oder Stahl

Vorblöcke (Blooms), Knüppel, Brammen und Plati-
nen, aus Stahl; Stahl, nur vorgeschmiedet oder
gehämmert (Schmiedehalbzeug) :

A. Vorblöcke (Blooms) und Knüppel:

I. gewalzt

B. Brammen und Platinen:

I. gewalzt
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Nummer des
Brüsseler
Zolltarif-
schémas

Warenbezeichnung

73.08

73-09

73-10

73.11

73.12

73.13

Warmbreitband aus Stahl, in Rollen

Breitflachstahl

Stabatahl, warm gewalzt, warm stranggepresst oder
geschmiedet (einschliesslich Walzdraht); Stab-
stahl, kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt,
Hohlbohrerstäbe aus Stahl für den Bergbau-

A, nur warm gewalzt oder nur warm stranggepreast

E. plattiert oder mit Oberflächenbearbeitung
[z.B. poliert, überzogen):

I. nur plattiert

a) warm gewalzt oder warm stranggepresst

Profile aus Stahl, warm gewalzt, warm strangge-
presst, geschmiedet, kalt hergestellt oder kalt
fertiggestellt; Spundwandstehl, auch gelocht
oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt:

A. Profile:

I. nur warm gewalzt oder nur warm strangge-
presst

IV. plattiert oder mit OberflSchenbearbeitung
(z.B. poliert, Überzogen).

a) nur plattiert:

1. warm gewalzt oder warm stranggepresst

B, Spundwandstahl

Bandstahl, warm oder kalt gewalzt:

A. nur warm gewalzt

B. nur kalt gewalzt:

I. in Rollen, zum Herstellen von Weisaband (a)

C. plattiert, überzogen oder mit anderer Ober-
flSchenbearbeitung :

III. verzinnt:

a) Weissbard

V. anderer (z.B. verkupfert, künstlich
oxidiert, lackiert, vernickelt, verniert,
plattiert, parkerisiert, bedruckt):

a) nur plattiert:

1. warm gewalzt

Bleche aus Stahl, warm oder kalt gewalzt:

A. Elektrobleche

B. andere Bleche

I. nur warm gewalzt

(a) Die Zulassung zu diesem Absatz unterliegt den von den zu-
ständigen Behörden festzusetzerden Voraussetzungen.

Bundesblatt 124Jahrg Bd II
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Nuraper dea
Brüsseler
Zontarif-

schemas
Warenbezeichnung

75 13
(Forts.)

73-15

IL. nur kalt gewalzt, mit einer Dicke:

b) von ntnr als l mm, jedoch weniger als
3 ram

cj von l im ocier weniger

IIï. nur glänzend gemacht, poliert oder hoch-
glanzpoliert

IV, plattiert, überzogen oder mit anderer Ober-
Flächenbearbeitung

b) verzinnt:

1. Weissblsc-h

?. andere

e Ì verzinket oder verbleit

d) andere (z.B. verkupfert, künstlich oxi-
diert, lackiert, vernickelt, verniert,

plattiert, parkerisiert, bedruckt)

V, anders bearbeitet:

a) nur anders als quadratisch oder recht-
eckig zugeschnitten-

Legierter Stahl und Qualit&tskohlenstoffstahl,
in den in den Tarifnummern 73.06 bis 73.14 aufge-
führten Formen:

A. Qualitätskohlenatoffstahl:

I. Hohblöcke (Ingota), Vorblöcke (Blooms),
Knüppel, Brammen, Platinen:

b) andere

III. Varmbreitband in Rollen

IV. Breitflachstahl

V. Stabstahl (einschliesslich Walzdraht und
Hohlbohrerstäbe für den Bergbau) und
Profile:

b) nur warm gewalzt oder nur warm
stranggepresst

d) plattiert oder mit Oberflächenbear-
beiwng (z.B. poliert, überzogen):

l. nur plattiert:

aa) warm gewalzt oder warm strang-
gepresst

VI, Bandstaiit:

a) nur warm gewalzt

a) plattiert, überzogen oder mit anderer
Cberflächenbearbeifcung:

i. nur plattiert :

aa) warm gewalzt
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Narar er des
Brüsseler
Zolltarif-

Schemas

Warenbezeichnung

75 15
(Ports )

VII Bleche

a) nur warm gewalzt

b) nur kalt gewalzt, mit einer Dicke

2 von weniger aus 3 mm

c ) plattiert, überzogen, poli**rt oder mit
andere-* Oberf den i ..

' annersabearbeitf it r,

l nur anders aus ~i der
rechteckig zugeschr -ter

B Legierter Stabl

I (Irgots) , O"1 OCTS ,
Kr

b)

III warnbrei in Rollen

i\ B r e i t f l a c h s t d i h l

V Stabstahl (einschlieslich ur d
bohlboh-erstabe für den H u d P 'G-
"iie

b) nur warm gewälzt cher nur warm *- strang-
gepresst

d j p-latc-ert cce" m i t ^ fli > i j -
tang . B " 1

l nur D 11 e "t

aa) warm gewalzr öd** n strangge
presst

VI

a) nur v,arm gewälzt

c) D ***-, überzogen oder n -
Oberf läe . a" her b ^-e ^ng

_ nur plattiert

-a warm g e w ä l z t V I I r Bleche=

a) Elektrobleche

b) andere Eleone
1 nur warir gewalzt

C r or Kal t gewalzt, T t einer L Decke

bb) v w e n i g e r e " a u s a^ s 3 mn

3 plattiert, aberzogen, poliert oder mit
anderen Oberflächenbearbeitung

4. ancers bearbeitet

aa) nur anders eis qaadrat seh oder
recbteckig zugescnnitten
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Nummer des
Brüsseler
Xolltarif-
schemas

Warenbezeichnung

73.16 Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl:
Schienen, Leitschienen. Weichensungen, Herz-
stücke, Kreuzungen, Weichen, ZungenVerbindungs-
stangen, Zahnstangen, Bahnachwellen, Laschen,
Schienenstflhle und Winkel, Unterlagsplatten,
Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und
anderes speziell für das Verlegen, Zusammenfügen
oder Befestigen von Schienen hergestelltes Mate-
rial:

A. Schienen:

II. andere

B. Leitschienen

C - Bahnschwellen

D. Laschen und Unterlagsplatten:

I. gewalzt



945

ZUSATZABKOMMEN

UËBER DIE GELTUNG DES ABKOMMENS ZV(ISCHEN DEH EUROPAEISCHEN

WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT UND DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT

VOM 22. JULI 1972 FUER DAS FUERSTENTUM LIECHTENSTEIN
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DIE EUROPAEISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT,

DIE SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT,

DAS FUERSTËNTUM LIECHTENSTEIN -

IN ERWAEGUNG nachstehender Gründe:

Das Fürstentum Liechtenstein bildet gemäss dem Vertrag vom

29. März 1923 mit der Schweiz eine Zollunion; dieser Vertrag

verleiht nicht allen Bestimmungen des am 22. Juli 1972 zwischen

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen

Eidgenossenschaft unterzeichneten Abkommen Geltung für das

Fürstentum Liechtenstein.

Das Fürstentum Liechtenstein hat den Wunsch geäussert, dass

sämtliche Bestimmungen des genannten Abkommens für Liechtenstein

Wirksamkeit haben sollen -

SIND WIE FOLGT UEBEREINGEKOMMEN:

ARTIKEL l

Das am 22. Juli 1972 unterzeichnete Abkommen zwischen der

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen

Eidgenossenschaft gilt auch für das Fürstentum Liechtenstein.

ARTIKEL ?

Zur Anwendung des in Artikel l genannten Abkommens kann

das Fürstentum Liechtenstein, ohne dessen Charakter als bilate-

rales Abkommen zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz zu än-

dern, seine Interessen durch einen Vertreter im Rahmen der

schweizerischen Delegation im Gemischten Ausschuss wahrnehmen.
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ARTIKEL 3

Dieses Zusatzabkommen wird von der Schweiz, dem Fürstentum

Liechtenstein und der Gemeinschaft nach ihren eigenen Verfahren

genehmigt. Es tritt gleichzeitig mit dem in Artikel l genannten

Abkommen in Kraft und gilt so lange, wie der Vertrag vom

39. März 1923 in Kraft ist.
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Udfserdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede
og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehn-
hundertzweiundsiebzig.

Done at Brüssels on this twenty-second day of July in thè
year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait i Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-
douze .

Patto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brüssel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd-
tweeënzeventig.

Utferdiget i Brüssel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
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PS Mdet for De europaelske Fsellesskabers vegne
Im Namen des Rates der EuropSischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautes europeennes
A nome del Consiglio delle Comuniti Europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
For Radet for De Europeiske Pellesskap

Fur die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confederation suisse
Per la Confederazione svizzera

Fiir das Fiirstentum Liechtenstein
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ZUSATZABKOMMEN

UEBER DIE GELTUNG DES ABKOMMENS ZWISCHEN DEN

MITGLIEDSTAATEN DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFT FUER KOHLE UND STAHL

UND DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT

VOM 22. JULI 1972 FUER DAS FUERSTENTUM LIECHTENSTEIN
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DAS KOENIGREICH BELGIEN,

DAS KOENIGREICH DAENEMARK,

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DIE FRANZOESISCHE REPUBLIK,

l

IRLAND,

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK,

DAS GROSSHSRZOGTUM LUXEMBURG,

DAS KOENIGREICH DER NIEDERLANDE,

DAS KOENIGREICH NORWEGEN,

DAS VEREINIGTE KOENIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl,

DIE SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT,

DAS FUERSTENTUM LIECHTENSTEIN -

IN ERWAEGUNG NACHSTEHENDER GRUENDE:

Das Fürstentum Liechtenstein bildet gemäas dem Vertrag vom
29. März 1923 mit der Schweiz eine Zollunion; dieser Vertrag
verleiht nicht allen Bestimmungen des am 22. Juli 1972 zwischen
den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl und der Schweizerischen Eidgenossenschaft unterzeichneten
Abkommen Geltung für das Fürstentum Liechtenstein.

Das Fürstentum Liechtenstein hat den Wunsch geäussert, dass sämt-
liche Bestimmungen des genannten Abkommens für Liechtenstein
Wirksamkeit haben sollen -
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SIND WIE FOLGT UEBEREINGEKOMMEN:

ARTIKEL l

Das am 22. Juli 1972 unterzeichnete Abkommen zwischen den

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und

Stahl und der Schweizerischen Eidgenossenschaft gilt auch für

das Fürstentum Liechtenstein.

ARTIKEL 2

Zur Anwendung des in Artikel l genannten Abkommens kann

das Fürstentum Liechtenstein, ohne dessen Charakter als bilate-

rales Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft

und der Schweiz zu ändern, seine Interessen durch einen Vertre-

ter im Rahmen der schweizerischen Delegation im Gemischten Aus-

schuss wahrnehmen.

ARTIKEL 3

Dieses Zusatzabkommen wird von der Schweiz, dem Fürstentum

Liechtenstein und den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft nach

ihren eigenen Verfahren genehmigt. Es tritt gleichzeitig mit

dem in Artikel l genannten Abkommen in Kraft und gilt so lange,

wie der Vertrag vom 29- März 1923 in Kraft ist.
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Udfeerdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede
og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehn-
hundertzweiundsiebzig.

Done at Brüssels on this twenty-second day of July in thè
year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-
douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brüssel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd-
tweeënzeventig.

Utferdiget i Brüssel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
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Pour le Royaume de Belgique
Voor net Beigli

,

Pâ Kongeriget Eaimarks vegne

Pur die Bundesrepublik Deutschland

Pour la République française

/

Por Ireland

^

Per la Repubblica italiana

<£

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

\ l
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

For Kongeriket Norge

S™*"***9

For thè United Kingdom of Great Britain and Northern Irelard

•

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

Für das Fürstentum Liechtenstein

vw:
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SCHLUSSAKTE

Die Vertreter

DER SCHWEIZERISCHER EIDGENOSSENSCHAFT

UBD DER EDEOPAEISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT,

die am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig

in Brüssel

zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

zusammengetreten sind,

haben bei der Unterzeichnung dieses Abkommens

- folgende, dieser Akte beigefügte Erklärungen angenommen:

l« Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien zu Artikel 4

Absatz 3 des Protokolls Hr. 1.

2. Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien über die Waren-

befSrderung in der Durchfuhr.

3. Erklärung über Arbeitskräfte

- folgende, dieser Akte beigefügte Erklärungen zur Kenntnis

genommenî

1. Erklärung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über

die regionale Anwendung bestimmter Vorschriften des Ab-

kommens .

2. Erklärung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu

Artikel 2 Absatz l des Abkommens.
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Die vorgenannten Vertreter

und der Vertreter des PUERSTENTUMS LIECHTENSTEIN

haben das Zusatzabkommen vlber die Geltung des Abkommens

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der

Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 für

das Fürstentum Liechtenstein unterzeichnet.



958

Geschehen au Brüssel aia zwelundzwanzigsten Juli neunzehn-
hundertzweiundsiebzig

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-
douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Udfeerdiget i Bruxelles, den toogtyvende ;juli nitten hundrede
og tooghalvfjerds.

Done at Brüssels on this twenty-second day of July in thé
year one thousand nine hundred and seventy-two.

Gedaan te Brüssel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd-
tweeënzeventig.

Utferdiget i Brüssel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
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Fur die Schweizerische Eidgenossensehaft
Pour la Confederation suisse
Per la Confederazione svizzera

Pa Radet for De europasiske Fsellesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europaischen Oemeinsohaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautes europeennes
A nome del Consiglio delle ComunitS. Europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
For Radet for De Europeiske Fellesskap

Fiir das Fiirstentum Liechtenstein
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E R K L A E R U N Q E N
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Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien

zu Artikel 4 Absatz 3 des Protokolls Nr. i

Die Vertragsparteien stellen fest, dass der Briefwechsel

vom 30. Juni 196? zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-

schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu dem Abkom-

men betreffend die Erzeugnisse der Uhrenindustrie gültig

bleibt und herangezogen werden könnte, falls die Bestimmungen

dieses Abkommens gemäss Artikel 4 Absatz 3 des Protokolls Nr. l

auf die Erzeugnisse des Kapitels 91 des Brüsseler Zolltarif-

schemas nicht mehr anwendbar sind.
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Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien

über die Warenbeförderung

in der Durchfuhr

Nach Ansicht der Vertragsparteien liegt es im gemeinsamen

Interesse, dass bei der Beförderung von Waren

- mit Herkunft aus und Bestimmung nach der Gemeinschaft, die

bei ihrer Durchfuhr das Hoheitsgebiet der Schweiz berühren,

- oder mit Herkunft aus und Bestimmung nach der Schweiz, die

bei ihrer Durchfuhr das Gebiet der Gemeinschaft berühren,

die Preise und Bedingungen keine Diskriminierungen oder Verzer-

rungen aufgrund des Herkunfts- oder Bestimmungslandes dieser

Waren bewirken, die geeignet sind, sich auf das gute Funktionie-

ren des freien Verkehrs dieser Waren nachteilig auszuwirken.
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Erklärung über Arbeitskräfte

Angesichts der Bedeutung, die der Tätigkeit von Arbeits-
kräften in der Schweiz, die Angehörige der Mitgliedstaaten sind,
im Rahmen der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien zu-
kommt, unterstreichen die Vertragsparteien das gemeinsame Inter-
esse, das sie den die Arbeitskräfte betreffenden Fragen bei-
messen. In diesem Zusammenhang nehmen sie mit Befriedigung von
der am 22. Juni 1972 in Rom erfolgten Unterzeichnung eines Ver-
handlungsprotokolls Kenntnis, in dem die Ergebnisse der Arbeiten
der Gemischten italienisch-schweizerischen Kommission niederge-
legt sind.

Die Vertragsparteien haben festgestellt, dass im Verlauf
dieser Arbeiten wichtige Grundsätze zum Ausdruck gebracht
wurden und dass somit unter Beachtung der von den schweize-
rischen Behörden festgelegten Stabilisierungspolitik bedeu-
tende Fortschritte erzielt werden konnten; es wurden geeignete
Vorkehrungen getroffen, um, sobald dies möglich ist, weitere
Portschritte zu verwirklichen. Ferner haben sie festgestellt,
dass diese Stabilisierung mit der Durchführung einer Politik
einhergeht, deren Ziel die schrittweise Verwirklichung eines
möglichst einheitlichen Arbeitsmarktes ist.

Die Vertragsparteien sind entschlossen, jede für sich,
die Verwirklichung der geeignetsten Lösungen für diese Prägen
von gemeinsamem Interesse zu fördern. Sie erklären sich bereit,
etwaige Probleme betreffend ihre Arbeitskräfte gemeinsam zu
prüfen.
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Erklärung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
über die regionale Anwendung bestimmter

Vorschriften des Abkommens

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erklärt, dass die
Anwendung der Massnahmen, die sie auf der Grundlage der Arti-
kel 23, 24, 25 und 26 des Abkommens nach dem Verfahren und den
Modalitäten des Artikels 27 oder auf der Grundlage des Arti-
kels 28 gegebenenfalls trifft, nach ihren eigenen Regeln auf
eines ihrer Gebiete beschränkt werden kann.
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Erklärung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

zu Artikel 23 Absatz l des Abkommens

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erklärt, dass sie

im Rahmen der den Vertragsparteien obliegenden selbständigen

Anwendung des Artikels 23 Absatz l des Abkommens die diesem

Artikel zuwiderlaufenden Praktiken auf der Grundlage der Kri-

terien beurteilen wird, die sich aus der Anwendung der Arti-

kel 85, 86, 90 und 92 des Vertrags zur Gründung der Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft ergeben.
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SCHLUSSAKTE

Die Vertreter

DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT

UND DES KOENIGREICHS BELGIEN,

DES KOENIGREICHS DAENEMARK,

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DER PRANZOESISCHEN REPUBLIK,

IRLANDS,

DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,

DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG,

DES KOENIGREICHS DER NIEDERLANDE,

DES KOENIGREICHS NORWEGEN,

UN.D DES VEREINIGTEN KOENIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND

NORDIRLAND

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle

und Stahl,

die am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiund-

siebzig in Brüssel

zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft und den Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zusammengetre-

ten sind,

haben bei der Unterzeichnung dieses Abkommens folgende,

dieser Akte beigefügte Erklärung zur Kenntnis genommen:

Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

über die Geltung des Abkommens für Berlin.
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Die vorgenannten Vertreter

und der VERTRETER des FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

haben das Zusatzabkommen über die Geltung des Abkommens zwischen

den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und

Stahl und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli

1972 für das Fürstentum Liechtenstein unterzeichnet.
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Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehn-
hundertzweiundsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-
douze .

Patto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue,

Udfserdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede
og tooghalvfjerds.

Done at Brüssels on this twenty-second day of July in thé
year one thousand nine hundred and seventy-two.

Gedaan te Brüssel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd-
tweeënzeventig.

Utferdiget i Brüssel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.
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Fur die Schweizerische Eidgenossensohaft
Pour la Confederation suisse
Per la Confederazione svizzera

Pour le Royaume de Belgique
Voor net Koninkrijk Belgie

P£ Kongeripet Danroarks vegne

Pur die Bundesrepublik Deutschland

Pour la Republique franjaise

For Ireland
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Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

\

i
Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Por Kongeriket Norge /

Por thè United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Für das Fürstentum Liechtenstein

t
—i
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Erklärung der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland

über die Geltung des Abkommens für Berlin

Das Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern die

Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht binnen drei

Monaten nacn Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Er-

klärung abgibt.
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B R I E F E
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SGHWEIZERISCHB DELEGATION

Brussel, den 21. Juli 1972

Herr Generaldirektor,

Ich darf Ihnen mitteilen, dass die Schweiz

unter Bezugnahme auf das heute paraphierte Abkommen

zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz mit Inkraft-

treten dieses Abkommens die im Rahmen der EFTA beste-

henden. Zollbefreiungen fiir die im Anhang zu diesem

Schreiben aufgefuhrten Erzeugnisse auf die G-emeinschaft

ausdehnen wird.

Perner wird die Schweia die im Hahmen der BOTA

vereinbarte Binfuhrregelung fur Brzeugnisse der'Meeres-

fischerei unter noch festzulegenden Bedingungen auf die

Gemeinschaft ausdehnen.

Genehmigen Sie, Herr Generaldirektor, den

Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Pierre languetin

3otschafter
Stellvertretender Leiter der
schweizerischen Delegation

Herrn Generaldirektor
E.P. WELLEHSTEIU
Leiter der Delegation der Gcrneinschaft
K.ommission der Europaischen Gemeinschaften
Sue de la Loi 200

104C B r u s s e 1

Bundesblatt 124Jahrg Bd II 43
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Anhang

Mr. des
Schweiz.
Zollta-
rifs

0604.

10

0701.

ex 30

ex0803.01

0805.

30

1201.

40

exl205.01

Bezeichnung der Waren

Blattwerk, Blätter, Zweige und an-
dere Pflanzenteile, Gräser, Moose
und Flechten, zu Binde- oder Zier-
zwecken, frisch, getrocknet, ge-
bleicht, gefärbt, imprägniert oder
anders behandelt, ausgenommen Blu-
men und Blumenknospen der Nr. 0603:

- frisch oder bloss getrocknet

Gemüse und Küchenkräuter, frisch
oder gekühlt ;

- Bsszwiebeln, Schalotten, Knob-
lauch: Knoblauch

Feigen, frisch oder getrocknet:
frisch

Schalenfrüchte (ausgenommen solche
der Nr. 0801), frisch oder ge-
trocknet, auch ohne äussere oder
innere Schalen;

- Ssskastanien

Oelsaaten und ölhaltige Früchte,
auch geschrotet:

- Senfsamen

Zichorienwurzeln, frisch oder ge-
trocknet, auch geschnitten, nicht
geröstet: getrocknet

Zollansatz
bFr. je 100 kg

brutto

Basis-
ansatz

0.50

4.20

15.—

7.—

5 —

Anwend-
barer
Ansatz

frei

frei

frei

frei

frei

frei
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Nr. dea
schweiz.
Zollta-
•n-t -Prtnrs

2002.

ex 12

Bezeichnung der Waren

G-emüse und Küchenkräuter, ohne
Bssig oder Essigsäure zubereitet
oder konserviert:

- Tomaten, in Behältern von:

5 kg oder weniger:

Tomatenpulpe, Tomatenpüree
und Tomatenkonzentrat, in
luftdicht verschlossenen
Behaltern, mit einem Ge-
halt an Trockenstoff von
25 fi des Gewichts oder
mehr, aus Tomaten und Was-
ser bestehend, auch mit
Salz oder anderen Konser-
vierungs- oder Vürzzu-
sätzen

Zollansatz
SFr. je 100 kg

brutto

Basis-
ansatz

23

Anwend-
barer
Ansatz

1

frei
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SCHWEIZERISCHE DELEGATION

Brüssel, den 21. Juli 1972

Herr Generaldirektor,

Ich darf Ihnen mitteilen, dass die Schweiz,

unter Bezugnahme auf Artikel 15 des heute paraphierten

Abkommens zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz

mit Inkrafttreten dieses Abkommens der Gemeinschaft

autonom die im Anhang I zu diesem Schreiben aufgeführ-

ten Zollsenkungen sowie die nachstehend erläuterten

Aenderungen auf dem Gebiet der mengenmassigen Be-

schränkungen einräumen wird.

Ausserdem wäre die Schweiz bereit, bei Tulpen

der Tarifnummer 0603.20 des Schweizerischen Zolltarifs

(Anhang I) eine zusätzliche Zollsenkung vorzunehmen,

sofern die Bedingungen für die Versorgung des schwoi-

zerisehen Marktes mit Tulpenzwiebeln aus der Gemein-

schaft verbessert werden.

Die Zollsenkung für die Erzeugnisse der Tarif-

stelle 0601.30 des Schweizerischen Zolltarifs (Anhang

I) wird in der Erwartung gewährt, dass die vorgenann-

ten Verbesserungen vorgenommen werden.

Herrn Generaldirektor
E.P. WELLENSIEIN
Leiter der Delegation der Gemeinschaft
Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Rue de la Loi 200

1040 B r ü s s e l
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1. Nichtgeniessbare G-artenbauerzeugnisse

Die Schweiz verpflichtet sich, das Saison-Vertrags-

kontingent für Schnittt)lumen der Tarifstellen

0603.10 und 0603.12 des Schweizerischen Zolltarifs

von 4.500 auf 6.000 dz zu erhöhen. Dieses Kontingent

kann nach Kassgabe der Karktbedürfnisse später noch

erhöht werden.

2. Obst und G-emüse

a) Die schweizerischen Behörden sind bereit, die

während der ersten Phase angewandte Regelung der

"Generallizenz" zu konsolidieren.

b) Die schweizerischen Behörden beabsichtigen, das

System, wonach die Vorlage einer Lizenz bei der

Einfuhr während der zweiten Phase durch eine nach-

trägliche Kontrolle abgelöst wird, allgemein anzu-

wenden.

c) Die schweizerischen Behörden nehmen vorbehaltlich

aussergewöhnlicher Umstände davon Abstand, für die

in Anhang II genannten Erzeugnisse andere Phasen

als die erste Phase anzuwenden.

Die schweizerischen Behörden werden prüfen, ob

diese Behandlung auf andere Erzeugnisse ausge-

dehnt werden kann.

d) Die schweizerischen Behörden werden vorbehaltlich

aussergewöhnlicher Umstände davon Abstand nehmen,

für die Erzeugnisse des Anhangs III die dritte

Phase anzuwenden.

Soweit mit dem Absatz der inländischen Erzeugung

vereinbar, werden sie diese Behandlung auf die

.Einfuhr von Pflaumen und Zwetschgen ausdehnen.

Die schweizerischen Behörden werden prüfen, unter

welchen Voraussetzungen diese Behandlung auf

andere Erzeugnisse ausgedehnt werden kann.



978

3. Wein

Die gegenwärtig eröffneten Vertragskontingente

für Rotwein in Fässern werden um 55.000 hl erhöht;

davon sind 25.000 hl für Wein mit geschützter Be-

zeichnung (appellation contrôlée) mit Ursprung

in und Herkunft aus Frankreich und 30.000 hl für

Qualitatsweine mit Ursprung in und Herkunft aus

Italien vorbehalten.

Ausserdem können nach Massgabe der Marktbedürf-

nisse zusätzliche Kontingente autonom eröffnet

werden.

Genehmigen Sie, Herr Generaldirektor, den

Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Pierre Languetin

Botschafter
Stellvertretender Leiter der
schweizerischen Delegation
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Nr. des
schweiz.
Zollta-
rifs

0601.

ex 30

0603.

ex 12

.

20

ex 22

0804.

ex 10

0807.

22

Bezeichnung der waren

Bulber , Zwiebeln, Knollen, Wurzel-
knollen, Luftwurzeln und Wurzel-
stöcke, ruhend, im Wachstum oder in
Blüte:

- andere:

- - ohne Knospen oder Blüten:

Tulpen, ruhend

Blumen und Blumenknospen, geschnit-
ten, zu Binde- oder Zierzwecken,
frisch, getrocknet, gebleicht, ge-
färbt, imprägniert oder anders be-
handelt :

- frisch:

- - eingeführt in der Zeit vom
1. Hai bis 25. Oktober:

- - - andere: Rosen

- - eingeführt in der Zeit vom
26. Oktober bis 30. April:

- - - Tulpen

- - - andere: Hosen

Weintrauben, frisch oder getrocknet:

- frisch:

- - zum Tafelgenuss:

eingeführt in der Zeit vom
15. Juli bis 15. September

Steinobst, frisch:

- Pfirsiche:

- - in anderer Packung

Zollansatz
SFr. Je 100 kg

brutto

Basis-
ansatz

40.—

25 —

150.--
25 —

18.—

15.—

Anwend-
barer
Ansatz

54.—

12.50

127.50
12. 5C

12.—

4.—



980

Anhang II

Jr. des schweiz.
Zolltarifs Bezeichnung der Waren

0701.

ex

ex

ex

ex

50

52

70

80

82

90

Gemüse und Küchenkräuter, frisch oder ge-
kühlt:

- Spargeln

- Peperoni

- Köpfsalât, Lattich und andere Blattsalate:

Kresse

- Bohnen, Srbsen, Puffbohnen und andere
Hülsengemüse:

Borlotti Bohnen
andere Hülsengemüse

- Lauch, Sellerie, Schnittlauch, Petersilie:

Schnittlauch

- andere:

Cornichons
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Anhang III

Ür. des schweiz.
Zolltarifs Bezeichnung der Waren

0701.

ex 54

ex 60

ex 74

0808.

ex 20

Gemüse und Züchenkrauter, frisch oder ge-
kühlt:

- Artischocken, Auberginen, Brokkoli
(grüner Spargelkohl):

Artischocken und Auberginen

- Treibzichorie:

Brüsseler Witloof

- Blumenkohl und Rosenkohl:

Rosenkohl

Beeren, frisch:

- Himbeeren, Johannisbeeren:

Johannisbeeren, rote und schwarze
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KOMMISSION
DEH

EUROPÄISCHEN SEME INSCHAFTEN

Brüssel, den 21. Juli 1972

Herr Botschafter,

Ich bestätige den Erhalt der beiden Schreiben

Ihrer Delegation vom heutigen Tage betreffend die Mass-

nahmen, die die Schweiz autonom zugunsten der Gemein-

schaft bei bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnissen

zu treffen sich verpflichtet.

Ihrerseits möchte die Gemeinschaft mitteilen,

dass sie autonom den Gemeinsamen Zolltarif mit Wirkung

vom 1. Januar 1973 nach Massgabe des Anhangs zu diesem

Schreiben ändern wird und dass die Organe der Gemein-

schaft im Geiste des am heutigen Tage paraphierten Ab-

kommens zwischen der Schweiz und der Gemeinschaft und

insbesondere dessen Artikel 15 bereit sind, die Ver-

ordnung (EWG) Nr. 805/68 über die gemeinsame Markt-

organisation für Rindfleisch bezüglich der Einfuhrre-

gelung im Hinblick auf die Pestsetzung eines spezifi-

schen Einfuhrpreises für Kälber und ausgewachsene

Rinder mit Ursprung in und Herkunft aus solchen Dritt-

ländern zu ändern, die eine mit den Verhältnissen in

der Gemeinschaft vergleichbare Handelsstruktur und

Viehwirtschaft haben.

Nach Aenderung dieser Verordnung werden die

Durchführungsbestimmungen so bald wie möglich im Rah-

men der Gemeinschaftsverfahren ausgearbeitet.
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Ausserdem erklart sich die Gemeinschaft bereit,

die Zusammenarbeit mit der Schweiz fortzusetzen, um in

möglichst kurzer Prist Fortschritte bei der Verwirk-

lichung der Ziele hinsichtlich der Sonderbedingungen

für die Ausfuhr bestimmter Kàsearten nach der Schweiz

zu erzielen.

G-enehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck

meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

E.P. WELLENSTEIÏÏ

Seiner Exzellenz Botschafter P. «TOLLES

Leiter der Schweizerischen Delegation
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Anhang

Nr. des Zoll-
tarifs

0301.

0404.

Bezeichnung der Waren

Fische, frisch (lebend oder
nicht lebend) , gekühlt
oder gefroren:

A. Süsswasserfische:

I. Forellen und andere
Salmoniden:

ex b) Lachse, Maränen
und Schnäpel:

Maränen und
Schnäpel

c) andere

IV. andere

Käse und Quark:

B. Glarner-Kräuterkäse
(sog. Schabziger), aus
entrahmter Milch mit
Zusatz von fein ver-
mahlenen Krautern her-
gestellt (1)

Zollansatz
Basisan-
satz in
$ oder
Abschöp-
fung

8

10

8

Abschöp-
fung
(2)

Anwendba-
rer An-
satz in %
oder Ab-
schöpfung

frei

frei

frei

Abschöp-
fung
(3)

(1) Die Zulassung zu diesem Absatz unterliegt den von den
zuständigen Behörden festzusetzenden Voraussetzungen.

(2) Die Abschöpfung für 100 kg netto ist auf 12 % des
Grenzwertes beschränkt.

(3) Die Abschöpfung von 100 kg netto ist auf 6 % des
Grenzwertes beschränkt.
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Brüssel, den 22. Juli 1972

Herrn Roland de Kergorlay
Direktor
Stellvertretender Leiter der
Delegation der Kommission
für die Verhandlungen zur
Erweiterung der
Europaischen Gemeinschaften

Hue de la Loi 170
1040 B r ü s s e l

ilerr Direktor,

In den Verhandlungen über das System, das für die

unter das Protokoll Nr. 2 fallenden landwirtschaftlichen

Verarbeitungserzeugnisse anzuwenden ist, haben wir für

die Erzeugnisse der Tarifnummern 21.04 und 21.05, die

Tomaten enthalten (Saucen und Suppen), keine Losung

ermitteln können, die uns "befriedigend erscheint.

Ich möchte hiermit erneut zum Ausdruck "bringen,

dass wir die Prüfung des Pauschalbetrages möglichst

bald wiederaufnehmen möchten, um die für diese Erzeug-

nisse festgelegte gegenseitige Regelung zu verbessern.

Genehmigen Sie, Herr Direktor, den Ausdruck

meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Pierre Languetin
Botschafter

Stellvertretender Leiter der
schweizerischen Delegation

Bundesblan 124Jahrg Bd II
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SCHWEIZERISCHE DELEGATION

Brüssel, den 22. Juli 1972

Herrn Roland de Kergorlay
Direktor
Stellvertretender Leiter der
Delegation der Kommission
für die "Verhandlungen zur
Erweiterung der
Buropaischen G-emeinschaften

Rue de la Loi 170

1040 B r ü s s e l

Herr Direktor,

Ich darf Ihnen bestätigen, dass die Schweiz mit

Artikel "5 Absatz l Unterabsatz l des Protokolls Nr. 2

einverstanden ist, falls diese Bestimmungen erst zu dem

Zeitpunkt in Kraft treten, an dem die Einzelheiten für

die Einbeziehung der alkoholischen Getränke der Tarif-

nummer 22.09 G des Gemeinsamen Zolltarifs in das Ab-

kommen vom Gemischten Ausschuss festgesetzt worden sind.

Hierbei geht die Schweiz davon aus, dass die in An-

•wendung dieses Artikels getroffenen Entscheidungen mit

ihrer Agrarpolitik und ihrer Politik auf dem Gebiet des

Alkohols nient in Widerspruch stehen können.

Genehmigen Sie, Herr Direktor, den Ausdruck

meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Pierre Languetin
Botschafter

Stellvertretender Leiter der
schweizerischen Delegation
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Brüssel, den 22. Juli 1972

Herrn Roland de Kergorlay
Direktor
Stellvertretender Leiter der
Delegation der Kommission
für die Verhandlungen zur
Erweiterung der
Europaischen Gemeinschaften

Rue de la Loi 170

1040 B r ü s s e l

Herr Direktor,

Während der Verhandlungen habe ich Sie auf das

Problem hingewiesen, das sich im Bereich Streichhölzer

stellt. Wie wir beiderseits feststellen konnten, hat es

sich wegen der Einfuhrregelung, die sich aus dem in

bestimmten Mitgliedslandern der EWG bestehenden Monopol

ergibt, als schwierig erwiesen, im gegenwartigen Stadium

eine Losung für dieses Problem zu finden.

Unter diesen Umstanden halte ich es für angezeigt,

diese Präge möglichst bald im Gemischten Ausschuss zu

prüfen, damit sich in dem genannten Bereich eine ange-

messene Gegenseitigkeit sicherstellen lässt.

Genehmigen Sie, Herr Direktor, den Ausdruck

meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Pierre Languetin
Botschafter

Stellvertretender Leiter der
schweizerischen Delegation



Übersetzung aus dem französischen Originaltext

Ergänzendes Abkommen

zum «Abkommen betreffend die Erzeugnisse der Uhrenindustrie
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten»

Der Schweizerische Bundesrat

einerseits,

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften

anderseits,

In Anbetracht dessen, dass am 30. Juni 1967 in Genf ein Abkommen betref-
fend die Erzeugnisse der Uhrenindustrie zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und ihren Mitgliedstaa-
ten unterzeichnet worden ist,

In Anbetracht dessen, dass es erforderlich ist, ergänzende Massnahmen im
Hinblick auf ein reibungsloses Funktionieren dieses Abkommens zu treffen,

In Anbetracht der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates vom 23. De-
zember 1971 über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren,

In Anbetracht der engen industriellen Zusammenarbeit zwischen der Schweiz
und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auf dem Gebiet der Uhrenindu-
strie,

Nach Kenntnisnahme dessen, dass die von der Ebauches SA und der ASUAG
gewährten Rationalisierungsprämien im Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorhe^
genden Abkommens aufgehoben werden und dass gleichzeitig das in Punkt B 3 b
des vorgenannten Abkommens erwähnte Kontingent abgeschafft wird,

Sind wie folgt übereingekommen :

Artikel l

Die in den Artikeln l und 5 des Abkommens vom 30. Juni 1967 vorgesehe-
nen Zollsenkungen treten gleichzeitig mit diesem Abkommen in Kraft.

Artikel 2

Damit eine Uhr, deren Werk mindestens 50 Prozent des Wertes aller Be-
standteile, einschliesslich der Kosten des Zusammensetzens, an schweizerischer
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Fabrikation enthält, als Schweizer Uhr angesehen wird, wird aufgrund von Arti-
kel 2 Absatz 2 b der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates vom 23. De-
zember 1971 über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren zwischen der
Schweiz und der Gemeinschaft ein Bestätigungsverfahren nach folgenden Regeln
festgelegt :

1. Die in der Gemeinschaft hergestellten Rohwerke, die in der dem Abkommen
beigefügten Liste aufgeführt sind, sowie die in der Gemeinschaft hergestell-
ten regulierenden Bestandteile und sonstigen Bestandteile des Uhrwerks, die
in der Schweiz oder in der Gemeinschaft hergestellte Rohwerke ergänzen,
gelten als von gleichwertiger Qualität wie Rohwerke und Einzelteile schwei-
zerischer Fertigung mit vergleichbaren technischen Eigenschaften. Aus die-
sen Rohwerken und Einzelteilen zusammengesetzte Uhren und Uhrwerke
müssen den Erfordernissen der gesetzlichen technischen Kontrolle in der
Schweiz genügen.

2. Die in Absatz l des vorliegenden Artikels vorgesehene Liste der in der
Gemeinschaft hergestellten Rohwerke wird regelmässig nach folgenden
Modalitäten überarbeitet :

a. Der Antrag auf Aufnahme neuer Rohwerkkaliber in die Liste wird von
den Verbänden der Uhrenmdustrie der Gemeinschaft oder von den in
der Gemeinschaft ansässigen Herstellern von Rohwerken an die
Schweizerische Uhrenkammer gerichtet. Dem Antrag ist eine techni-
sche Beschreibung des Rohwerkkalibers beizufügen. Die Schweizeri-
sche Uhrenkammer trägt das oder die neuen Kaliber unverzüglich in
die genannte Liste ein. Falls die Aufnahme in die Liste für ein Roh-
werkkaliber beantragt wird, das in der Schweiz bereits verwendet wor-
den ist und die gesetzliche technische Kontrolle in der Schweiz nicht
bestanden hat, kann die Schweizerische Uhrenkammer die Aufnahme
ablehnen. In diesem Fall kann der Antragsteller das Verfahren nach
Absatz 3 des vorliegenden Artikels in Anspruch nehmen.

b. Die Zurückziehung von in der Liste aufgeführten Rohwerkkalibern
wird von'den Verbänden der Uhrenindustrie der Gemeinschaft oder
von dem Hersteller, der die Aufnahme zuvor beantragt hatte, der
Schweizerischen Uhrenkammer mitgeteilt.

c. Falls die Erfordernisse der gesetzlichen technischen Kontrolle in der
Schweiz nicht erfüllt werden, kann die Schweizerische Uhrenkammer
die Streichung der betreffenden Rohwerkkaliber von der Liste verlan-
gen; sie unterrichtet hiervon die betroffene Partei. Ist diese nicht einver-
standen, so kann sie binnen zwei Monaten das Verfahren nach Absatz
3 des vorliegenden Artikels in Anspruch nehmen.

d. Jedes Ersuchen um Änderung der Liste gemäss den obigen Buchstaben
a., b. und c. wird von der Schweizerischen Uhrenkammer unverzüglich
der Gemischten Kommission angezeigt.

3. Bei Bestreitung der Gleichwertigkeit der Qualität wird die in Artikel 9 des
Abkommens vom 30. Juni 1967 vorgesehene Gemischte Kommission von
den betreffenden Parteien unverzüglich mit der Angelegenheit befasst.
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Die zuerst handelnde Partei ersucht von sich aus das Institut für die offizielle
Qualitätskontrolle in der schweizerischen Uhrenindustrie sowie ein entsprechen-
des qualifiziertes Institut der Gemeinschaft, das von der betreffenden Partei der
Gemeinschaft bezeichnet wird, um ein gemeinsames Gutachten.

Die Institute verfügen über eine Frist von drei Monaten, um das verlangte
Gutachten zu erstellen.

Im Hinblick auf dieses Gutachten verständigen sich die Institute darüber,
aus einem schweizerischen Unternehmen und aus einem Unternehmen der Ge-
meinschaft je eine Partie Uhren oder Uhrwerke zu entnehmen, die hinreichend
repräsentativ ist und grundsätzlich nicht mehr als 50 Uhren oder Uhrwerke
umfasst.

Nach Kontrolle dieser Partien gemäss den Normen der gesetzlichen techni-
schen Kontrolle in der Schweiz vergleichen die Institute ihre Ergebnisse und
erstellen für die Gemischte Kommission einen gemeinsamen Bericht mit ihren
Schlussfolgerungen und mit ihren etwaigen Vorschlägen.

Die Gemischte Kommission befasst sich mit diesem Bericht in ihrer näch-
sten Sitzung.

Artikel 3

Das Abkommen und die ihm beigefügte Liste werden in den amtlichen
Publikationsorganen der Vertragsparteien veiöffentlicht und den Uhrenherstel-
lern durch die betreffenden Berufsverbände mitgeteilt.

Änderungen der beigefügten Liste werden in der gleichen Weise veröffent-
licht und mitgeteilt.

Mindestens alle drei Jahre, gerechnet vom Inkrafttreten des Abkommens,
nimmt die Gemischte Kommission eine Neugestaltung der Liste vor, um den
mittlerweile erfolgten Eintragungen und Streichungen Rechnung zu tragen. Die
so neugestaltete Liste wird in der gleichen Weise veröffentlicht und mitgeteilt.

Alle weiteren Auskünfte können bei den betreffenden Berufsverbänden ein-
geholt werden.

Artikel 4

Das Abkommen kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 12 Mona-
ten gekündigt werden.

Artikel 5

Das Abkommen wird von den Vertragsparteien gemäss ihren jeweiligen
verfassungsmässigen Vorschriften abgeschlossen und ratifiziert.

Das Abkommen tritt am 1. Januar 1973 in Kraft, sofern bis zu diesem
Zeitpunkt die Ratifikationsurkunden ausgetauscht worden sind.
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Falls der Austausch der Ratifikationsurkunden zwischen dem l. Januar und
dem 30. November 1973 stattfindet, tritt das Abkommen am ersten Tage des
zweiten auf den Austausch folgenden Monats in Kraft.

Geschehen in Brüssel, am 20. Juli 1972, in doppelter Ausfertigung.

Für den Für den Rat der
Schweizerischen Bundesrat : Europäischen Gemeinschaften :

(gez.) Raymond Probst (gez.) Th. C. Hijzen



992

Liste gemäss Artikel 2

Anlage

51/4
51/2

101/2

11l/2

11 1/2

10 1/2-11 1/2
ou

11 1/2
ou

11 1/2

OU

11 1/2

11 1/2

11 l/2

11 l/2

ll 1/2

11 l/2

H !/2

10 1/2

10 1/2

10 1/2

10 1/2

11 l/2

11 l/2

11 l/2

11 1/2

18'"

5 1/4

6 3/4-8
6'"
8 3/4

8 3/4

10 1/2

11 l/2

11 1/2

11 1/2

FE 55 B 21
FE68
FE 233.60
FE 233.66
FE 233.67 A
FE 233.68
FE 233.68-21
FE 233.69 A
FE 233.69 A 21
FE 233.70 A
FE 233.70 A 21
FE140
FE 140.1
FE 140.2
FE3601
FE 3602
FE 3611 automatique
FE 3612 automatique
HP 1640 TC
HP 1641 TC
HP X 833 PS
HP X 8331 PS
HP Z 170 TC
HP Z 171 TC
HP Z 172 TC
HP Z 173 TC
HP X 40 PS
HP X 401 PS

HS 514 A et HS 514 A 21
H S 8 F
HS6B
HS83
HS83G
HS238
HS238
HS 238 C
HS 238 G

sans seconde
sans seconde
petite seconde
petite seconde
sans seconde
petite seconde
petite seconde
petite seconde
petite seconde
sans seconde
sans seconde
trotteuse centrale
trotteuse centrale
trotteuse centrale
trotteuse centrale
trotteuse centrale
trotteuse centrale
trotteuse centrale
échap. à chevilles
échap. à chevilles

sans seconde

petite seconde
petite seconde

calendrier
jour et date

calendrier
calendrier
jour et date
jour et date

calendrier
jour et date
calendrier
jour et date
calendrier
jour et date

calendrier

calendrier

calendrier
calendrier
jour et date

calendrier

sans seconde
sans seconde
sans seconde

calendrier
petite seconde
petite seconde
calendrier (à aiguille)
calendrier (à guichet)
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10 1/2

n 1/2
11 1/2
11 1/2
11 1/2
11 1/2
11 1/2

8 3/4

10 1/2

11 1/2

13 1/2

10 1/2

11 1/2

13 1/2

10 1/2

11 1/2

13 1/2

10 1/2

11 1/2
13 1/2

6 3/4-8
8 3/4

8 3/4

8 3/4

12 et 13 1/2
8 3/4

10 1/2

6 3/4-8

il Vi
11 1/2

11 1/2

11 1/2

7 3/4

7 3/4 -

7 3/4

7 3/4

11 1/2

HS P 62 A
HS P 72 A
H S P 7 5 Â
HSP76
P 72 A OTO
P 75 A OTO
P 76 A OTO

U 67
HS651
HS751
HS951
HS 653 G et 656
HS 753 G et 756
HS 953 et 956
HS652
HS 752
HS 952
HS 655 G et 656
HS 755 G et 756
HS 955 G et 956

69-21 INT
36 INT

362 INT
37 INT

374 INT
378 INT
SAC 37 - 374 - 378 INT
BFG-GEWA 866
BFG-GEWA 910
BFG-GEWA 34

HB 90

HB 111
HB 312

HB 313

HB 314

BF 400
BF 412
BF 420
BF 422
BF 200

trotteuse centrale
trotteuse centrale

trotteuse centrale calendrier
trotteuse centrale jour et date
trotteuse centrale automatique
trotteuse centrale automatique, calendrier
trotteuse automatique, jour et date

échap. à chevilles petite seconde
échap. à chevilles petite seconde
échap. à chevilles petite seconde
échap. à chevilles petite seconde
échap. à chevilles sans seconde, calendrier
échap. à chevilles sans seconde, calendrier
échap. à chevilles sans seconde, calendrier
échap. à chevilles trotteuse centrale
échap. à chevilles trotteuse centrale
échap. à chevilles trotteuse centrale
échap. à chevilles trotteuse centrale, calendrier
échap. à chevilles trotteuse centrale, calendrier
échap. à chevilles trotteuse centrale, calendrier

2 1.600 alternances ancre sans seconde
2 1.600 alternances ancre petite seconde
calendrier correcteur rapide
21 .600 alternances ancre seconde au centre
calendrier correcteur rapide
calendrier jour et date correcteur rapide

seconde au centre, calendrier
avec ou sans seconde
petite seconde

Vollankerwerk, Handaufzug,
17 oder 21 Steine
Vollankerwerk, Handaufzug, 17 Steine
Vollankerwerk mit automatischem Aufzug,
25 Steine
Vollankerwerk mit automatischem Aufzug
und Kalender, 25 Steine
Vollankerwerk, Handaufzug mit Kalender,
17 Steine

Handaufzug
Handaufzug, Kalender
Automatik
Automatik, Kalender
Handaufzug
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11 1/11 1/2/z

11 1/11 1/2/2

11%
5 1/2

5 1/210 1/211 1/210 1/21/2

11 1/2

H VÌ

111/2

11 1/2

13

H!/2

51/2
6 3/4

6 3/4-8

11 1/211 1/22

BF
BF
BF
BF
BF

212
216
220
222
226

Kasper 1110
Kasper 1120
Kasper 1400
Kasper 1410
Kasper 1401

Kasper 1411

Kasper 1412

Kasper 1451

Kasper 1452

Kasper 1464

Kasper 1500

OTERO 262

OTERO 64

OTERO 237

OTERO 840 S/C

OTERO 844 S/C-DAT.

11 1/2

11 1/2

12 3/4

il Vi
12 3/4

11%

11%

11%

12 3/4

11%
12 3/4

11 1/2

PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW

560
561
562
563
564
565

1560
1561
1562
1563
1564
1565

Handaufzug, Kalender
Handaufzug, Tageskalender
Automatik
Automatik, Kalender
Automatik, Tageskalender

Anker
Anker, Mittelsekunde
Anker, Mittelsekunde, Handaufzug
Anker, Mittelsekunde, Handaufzug
Anker, Mittelsekunde, Handaufzug,
Kalender
Anker, Mittelsekunde, Handaufzug,
Kalender
Anker, Mittelsekunde, Handaufzug,
Kalender mit Tagesanzeige
Anker, Mittelsekunde, Automatik,
Kalender
Anker, Mittelsekunde, Automatik,
Kalender mit Tagesanzeige
Anker, Mittelsekunde, Automatik,
Kalender mit Tagesanzeige
Anker, Mittelsekunde, Automatik,
Kalender mit Tagesanzeige

Handaufzug, 17 Rubis, 21.600 A/h,
Hohe 3.40 mm
Handaufzug, 17 Rubis, 21.600 A/h,
Höhe 2.90 mm
Handaufzug, 17 Rubis, 21.600 A/h,
Höhe 3.50 mm
Handaufzug, 17 Rubis, 21.600 A/h,
Höhe 3.80 mm
Handaufzug, 17 Rubis, 21.600 A/h,
Hohe 4.10 mm
Handaufzug
Handaufzug, Kalender
Handaufzug, Kalender
Handaufzug, Day-Date
Handaufzug, Day-Date
Handaufzug, Day-Date (2 Fenster)
Automatik
Automatik, Kalender
Automatik, Kalender
Automatik, Day-Date
Automatik, Day-Date
Automatik, Day-Date (2 Fenster)
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51/2

63/4-8

121/2

121/2

12i/2
121/2

121/2

121/2

121/2

121/2

121/2

121/2

83/4

83/4

PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW
PUW

UHRO
UHRO

1075
3000
1000
1001
1002
908
909

2500
2501
2502
2508
2509

67 A
67 S

Electric
Electric
Electric, Kalender
Electric, Day-Date
ECO Electric, Kalender
ECO Electric, Day-Date
IC Electronic
IC Electronic, Kalender
IC Electronic, Day-Date
IC ECO Electronic, Kalender
IC ECO Electronic, Day-Date

Anker, rund, kleine Sekunde
Stiftanker, rund, kleine Sekunde

20785
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